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Des

Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn,

Herrn

Christian Ludewigs
Herzogen zu Mecklenburg,

Fürsten zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg,

auchGrafenzu Schwerin,

der LandeRostockund Stargard Herrn ic.

mit

Dero Ritter - und Landschaft

getroffener

Landes- Grund- Gesetzlicher

Erb- Vergleich.

Vom Dato Rostock den i8ten April

1 7 5 5.





Wir Christian Ludewig
von Gottes Gnaden,

Kerzoqzu Mecklenburg,Fürstzu Wenden?Sckwermund Ratzeburq, auchGraf zu Schwerin, derLandeNosrvckuud Stargard Herr »c.

Urkunden hiemit für UnS und UnsereNachkom»men, Regierende Herzoge z» Mecklenburg:Nachdem Jhro Kayserliche Majestätdemvon Uns, gleichmit AntricUnsrerRegierunggefosseten,und von Zeit zu Zeit, sovielan UnS,kenntlichgemachtemLandes-VäterlichemVorsatz,alle vonUnserenin Gott ruhendenVorfahren ander Regierunghinterlasse»?innerlicheStreitigkel,ten, durchgründlicheVerträge zu heben, mithinUnsere gesammteLandein die GlückseligkeitdeSFriedens und derRuhe zu versetzen,dadurch zuStatten zu kommen, allerhuldreichstgeruhet ha-ben, daß Allerhöchst - Dieselbe bereitsunterm yten Junii 1749. zu gütlicherHinlegungaller, zwischenUns und U»srer Ritterschaft derZeit entstandenenund entstehenwollendenStrei¬tigkeiten, eineKayserlicheHof. Commißion zurGüte allergnädigstzu verordnen, und in deren
A 2 Ver-
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Verfolg Wir mit der Erbaren Unsrer lieben ge«
treuenRitter - und Landschaft,überdie, zwischen
UnS und ihr, theils vorgefundene,theils unver-
HostneuenrsiandeneIrrungen, in die Wege zum
Vergleich getretensmd; daß nunmehro die bis
hieher,theilsvor allerhöchst-gedachterHof -Com»
mißion, theilshier im Landegepflogenemühsame
Handlungen, ihr vergnüglichesGedeyhenerrei¬
chet, und Wir unter Kayserlicherallerhöchster
Obwaltung mit Unserer Ritter» und Landschaft
folgendenVergleich getroffen, vollzogen, und
von Nachkommenzu Nachkommenunverbrüch¬
lich zu halten, Landes^Fürstlich versprochen
haben.

§. 2.

Wir verkündigenund versprechenalso hie-
mit gleichAnfangs UnserergesammtenRitter-
und Landschaftvollkommene Sicherheit und
Erhaltung bey Ihren

^Rechten, Gerechtig»
keilen, Freyheilen, Vorzügen, Gebräuchen,und
Gewohnheiten, wie solcheUnsere Ritter - und
Landschaftüberhaupt, oder ein jederStand für
sichalleine, und ein jeglicherderselbeninsonder.
heit, rechtöbestandigerworben und hergebracht
hat.

§- Z.

Undda Wir schonin demerstenJahre Unsrer
Regierung der Ritter» und Landschafteinenförm-

lichen



5
liebenund bündigstenBestatigungs- Brief über
ihr» Rechte und Gerechtigkeitenertheilet; So
wollen Wir auch, zu nochmahligemBeweis,
wie sehrUns die Erhaltung derselbenam Herzen
liege, die, Unsrer Ritter-und Landschaftvon
Unserenin Gott ruhendenVorfahren, verliehene
Rechte, Privilegien und Begnadigungen, welche
in denAsieeurationS-Reversenüberhaupt,und inS
besonderein den, zur bequemernEinsicht und
Norm, unter den Nummern l. & II. beygesüg>
ten Reversalenvon denJahren 1572, und 1621,
in denReiolütionibusad Gravamina, und in den
darauf ergangenenKayserlichenund Reichs»Vi»
cariats-Erkänntnisten, enthalten sind, abereinst
Landes»Fürstlichanerkannt, bestätiget, und ver-
sicherthaben, der Gestalt: daß solchein allen
Punkten und Arliculn, welchein diesemFuyda»
mental-Vergleich nicht anders wohin verglichen
worden, als Landes-Grund»Gesetze, nach wie
vor gehalten, angezogenund geltendgemachet,
die von Ritter- und Landschaftauch dabey alle
Wege geschützet,gehandhabet, und dagegennicht
beschweretwerdensollen.

§. 4»
Gleichwienun Unserso wohl, als Unsrerge*

treuen Ritter» und LandschaftWunsch und Ab«
sehendahin gehet , daß so wohl alle alte, noch
nichterledigteLandes-Beschwerden,als auch alle
neue Irrungen völlig zur gefammtcnZufrieden«

A 3 h-'t



6 Artic. I.

heit hingelegtt und verglichenwertsn mögen;So sollsichdieserFundamental, und Erb^E^r»trag über alle in vorigenund neuern Zeiten er»gangene Beschwerdenin der Maaße erstrecken,daß nichtnur die unerledigteBeschwerden,allerund jetzigerZeiten, gänzlichin diesemVergleichobgethan, sondernauch die dieserwegenhiebevorergangene, sowohlKayserlicw-und Reichs-Vi-cariatS-Erkänntnisse,alsertheilets Landes-Fürst»liche Reverfales und Refoiutionesnochmalsan¬erkannt, bestätiget, bekräftiget, erläutert, undsolcherGestalt zur unwandelbarenVerbindlich»keit aufs bündigstevestgesetzetftyn sollen.

Erster Articul.
Von der Landes- Kontributionzu Garnisons-
Fortifieativns» LegationS> Kosten, zu Reichs«
Deputativns>und Erayß«Tagen, auch Cammer-

Iielern.

§» 5»
das Contributions-Wesenin Mecklenburg

von Zeit zu Zeit eineMaterie zu mancherlei)in-nerlichenZwistigkeiren,Theils zwischenden Lan»deS»Fürsten und Ritter - und Landschaft,TheilS
zwischenderRitter - undLandschaftunter ihr selbst,
abgegeben, und Wir daher allen Bedachtdahin

ge»



Von der Contnbutionic. 7
genommen, daß in Ansehungdes ContributionS«
Wesens, und alles dessen, was dem anhängigist, mit Ritter - und Landschafteine billige, undzu ewigen Zeiten bestehendeBergleichung undRichtigkeitgetroffenwerdenmöge; So habenWir

(I.)soviel die aus den RitterschaftlichenGüthern in¬sonderheit, jahrlich, zu obgedachten,in Reichs»GesetzenselbstvorgeschriebenenErfordernissen,zuerlegendeContributionbeirist, über den Modumsowohl, als über das Quantum derselben, Un$mit Unsrer getreuen Ritterschaft, folgenderGe¬stalt unwiederruflichverglichen, daß in den Rtf«terschastlichenGüthern der, von der Ritterschaftselbst, als der älteste und füglichste, beltebts
Husen- Modusvon nun an bis zu ewigenZeitenhiemit angenommen, zugestanden, und vchge-setzetseynsoll.

§. 6.
Wann nun der Hufen- Modus zur sichern

Norm im ContributionS- Wesen nimmermehr
gereichenkann, daferne nicht zuvor die elgent-liche Anzahl der tvürklichvorhandenenHmen,dann auch der Begrif einer Hufe an '^r sewjr,»>'Sgewissegesetzetworden; So haben Wir Unsmit Unsrergetreuen Ritterschaft, d»e nach denReversalen ein freyer Stand ist und seynlou,mit billigmaßigerVoraus» und Vestsehung

4 3™*
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Immunität, einer allgemeinenAusmessungder
RitterschaftlichenGücherverglichen,und solchem-
nach, wegendes ganzenRitterschaftlichenH„fen-
MessungS-und BonitirungS - Wesens, nachfol¬
gendesverabredet, und Packtweisevestgeschet.

§. !'
Es soll nämlichdie Ausmessungaller undje»

der RitterschaftlichenGücher. siemögenStamm-
Gürher odernicht, LehnoderErbe seyn, mit al¬
len ihren gegenwärtigenHosen. Dörfern, Aeckern,
Wiesen, Holzungen, Brüchen, Möhren, Land-
Seen, Wcyden, und allen Ländenyen, auch
übrigen Peuinen;ien, wie die Nahmen haben,
ohne Unterschied,von wemdieselbebesessenwer-
den, und ob sievorhinfür Ritter-Hufen,. Hos-
Acker, oderBaur- Husengehaltenworden, nach
dem, zwischenUns und U»sierRitterschaftbeson-

ttl derS verglichenen, und unter denNummern III.iv,und IV. hienebengeschlossenenMessungS- und
BonitirungS-Fuß vorgenommen,und demnächst
in einemjeden^durchsolcheAusmessungund Ta>
pationzu einemgewissenHufen-Stand überhaupt
gebrachtemAdelichemGull), ohne einigeweitere
Ausnahme, dieHälfte derHusen, gegenLeistung
der, in allenLehn-und Allodial-Briefen vorbe-
haltenenRitter- und Mann- Dienste, von der
Landes-Contributionbefreyet,und solcherGestalt
für Immun zu ewigenZeiten gehaltenwerden:
Die andere Halste der Husen aber, es besitzesie

wer



Von dcr-Contriblition ic. y
wer da wolle, ConkribstionS-pflichtigbleiben, und
von

^
Idbiqer steürpstichrigenHälfte der Hufen die

snhrliche Landes-Concribution abgetragen werden
solle.

^ ^ .
* ' ' §.8.

Die Consistenz, oder t>erInnhalt einer Hufe,
wird hiedurch solcher Gestalt bestimmet, das; dar»
Unterem Erstreck nndJnnbegriffvon Dreyhun.
dert S<£«fft>t» Einfall an ciaßificirlem Saat-
.'inde, Wiesen, und Weide verstanden wird:
mithin wird die Zahl ter Rittcrschaftlichen steur-
leeyen so wohl al6 stcurp^ichttgen Hufen, wenn
Z>!voralles nach der, im ersten Articul unter den
Stimmern III. und IV. zinn Grunde liegenden
VO'sh'Uution, gcmcssen und Laxererist , auf solche
Art.auKsüpdig gemacht, daß man alle, bey den
Ritterfthaftlichcn oder AdelichenFeld -Marken und
Dorfschaften befindliche Grund » Stücke, an
Aeckern,Wiesen, Weyden, Holz,Rusch und Busch,
»nd wie es sonst NaHmrn ßaben mag, nichts als
fric

hiernach^ benannte wenige, von Uns aus-
drncklich nachgegebene Stücke ^ davon ausbeschie-
den, in eins wirst, und so oftmal eine volle Hufe
siakinret , als oftmahl sich in mehi'bemelSctenRic»
^schaftlichen Güthern volle ,Dr,eyh.undert
Scheffel an Saat-Lande,, Wiesen , Weiden,
-'uijch und Busch, nach der Kette und der Taxe
der ^'ceydigtenHauswirthe finde».

H. g.
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§.9.
Wobey jedoch Ökonomischer Billigkeit nachausdrücklich vorbedungen ist, daß ein Landübliches

Baur- Fuder Heu für zween Scheffel elaßificir«ten Saat-Landes in beyderley Fallen, «6 sey hin«länglicher oder überfiüßiger Wiese-Wachs vor«banden, oder es fehle daran, gereäznet werdensollen; Gleichwie hingegen jeglicher Scheffel cla«ßificirten Saat-Landes, gegen jeden ScheffelInstrucktionsmaßig bonitirter Weyde, auf- undabgerechnet wird.

§. 10*
Die Scheffel« und Ruhten. Maaße betreffend,

wird der richtige Rostocker Scheffel zum Grunde
genommen: Auf eine Ruhte aber, werden, nachhiesiger oder LübeckerMaaße, Ad>t Ellen oderSechszehn Fuß, und auf einen Fuß zwölf Zoll,xnttypm Inhalts der unterm Num. Ul.beygefüg«ttn^Messungs«Jnstrucktion,

gerechnet.

H. il.
Wegen Taxation und Claßification der Aecker,Wiesen, Weiden, Holzungen, Möhre, Rusch,

Busch und Seen :c. lieget die unterm Nummer l V.verglichene Bonitirungß.Instrucklion, ohne alle
weitere Reservation und Einrede, zum Grunde.

§. 12.

Mit den, binnen den Adelichen Güthern,
Feld «Marken und Dorsschastcn etwa belegene»,

oder
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»der damit vermengeten Psarr- und übrigen
Geistlichen Aeckern, samt allen sonst erweißlick

pia Corpora gehörigen Grund-Stücken, soll es
solcherGestalt gehalten werden, daß, was davon
bishcro nicht steurpflichtig gewesen, oder den Ade»
lichen koliclioribuz als Oontri^tiable angere6met
ist, auch künftig der Ritterschaft nicht zur Last
gereichen, vielmehr nach geschehener Vermessung,
bey Ausrechnung des steurbarcn Hufen - Standes,
abgeschlagen werden soll.

§. iZ.

Damit aber künftig hierüber keinerlei)Streit
oder Irrung entstehe; So sollen die Psarr» und
übrige Geistliche Husen hiemlt folgender Gestalt
bestimmet seyn: So oftmahl ein solcher Prediger,
welcher Theil an deö GuthS oder Dorfs Außen-
Weide hat, erweißlich, oder nach mmieglicher
Maaßgebung der Kirchen-Bücher, und Visita-
tions-Protocolle, an saatbarem Lande, oder an
urbaren Wiesen-Gründen, in welchen letzteren,
nach Maaßgebung des yten §. ein Baur-Fuder
Heu für 2. Scheffel Einsaat gerechnet wird, ein
hundert und fünf und siebenzig Scheffel Einfall
besitzet, so oftmahl sollen auch die Pfarr- und
übrige besetzteGeistliche Husen Ein hundert und
'l'nf und zwanzig Scheffel an Außen - Weide,

in Rusch und Busch gerechnet werden, und
so nach Pxx.porxjon bey den übrigen.

§. *4-
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H. 14«
Jedoch feilen die Geistliche durch diese, bloS

zu richtiger Ausfindung de« wahren Ritterschaftli»
chen Hufen-Standes, willkührlich angenommene
Bestimmung ihrer Husen, nichts erwerben, was
sie vorhin nicht gehabt haben.

§- 15-

Solchan Endes sollen auch an Orten, wo die
Prediger und Geistliche etwa nur eine, längst vor-
hin bestimmte Anzahl Vieh halten dürfen, nicht
mehr als pracife fünf claßistcirte Scheffel an Au.
ßen- oder gemeiner Weide auf jegliches Haupt-
Vieh, abgerechnet werden.

§. 16.

Ob zwar nach Anleitung obigen H.7. die Aus«
Messung der Avetichen Güther solcher.Gestalt all-
gemein ist, daß nichts, es habe Nahmen wie es
immer wolle, davon ausbesäueden worden; So
sollen doch nach geschehenerHauSrvirchlicher Ta-
xation, bey Auöfindung der steurfreyen und sieur-
Pflichtigen Hälfte, nachfolgende Stücke, als: Ave-
liche Hof- und Dorf. Staken,ferner auch Adeliche
Lust-Gärten, Teiche, und geringe Gewässer und
Bäche, welche nicht auf die in der vcstgestelleten
Bonitinmgs-Jnsirucktion verglicheneArt ästimiret
vdcr taxiret werden können, desgleichen die Acker-
Koppeln - und Wasser-Graben, nicht minder un-
brauchbare Sanv - Schollen , Post - Heer - und

übrige
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übrige bestandige, nie zum ?lufbxechen und zur

Cultur und Weide kommende Wege, samt solchen

Möhren und Revieren, welche gar nicht zu

Aeckern, Wiesen, und Weiden zu nutzen sind,

abgeschlagen, und den Besitzern der Gttlher nicht

mit angerechnet werden.

H. 17'.

Dahergegen sollen Küchen- und Baum - Gar-
ten, Land-Seen, und Gewässer, Mühlen -Srä-

len, und alle andere Grund - Stücke, welch? an

Aeckern, Wiesen, und Weiden, oder sonst Ge»

nuß geben, unter dem Anschlag begriffen jeyn,
und »6 computum kommen.

§. 18.

Jedoch sollen insonderheit die Garten nicht

nach ihrem Ertrag, sondernals Ackertaxiret werden.

§. i?.
So kommen auch Walder, Brüche, und

Dickungen ohne einigen Unterscheid, mit zum
Anschlag.

§. 20.

Doch soll dabey von den Taxatoren nur auf
den Graß?WachS, und auf die darinn zu nutzende
Weide, keineSwegeS aber auf die Beschoffenheit

des Bodens, oder auf andere Abnützungen, ge-

sehen werden.
§. 31.
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H. 21.
Daher sollen Wälder, Brüche, und Dickun-

gen, nachdem sie mehr oder weniger Weide ge-
den. bis an Fünfhundert Quadrat-Ruhten, cla»
ßisicirek werden.

§. 22.

Mehrere Quadrat - Ruhten als Fünfhundert
sollenauch in de» dickstenZuschlagen, jungen Holz. '
Kampen, Lacken-Drücken, und andern Dickun»
gen, gesetzt auch, daß zur Zeit der Taxation
solche ganz keine Weide geben könnten, nicht auf
einen Scheffel Einfall gerechnet werden.

§. 23.

Weil ben der Ausmessung und Taxation der
Adelichen Güther, wenn auch die Messung« - und
BonitirungS-Instruckriones, noch so vollständig
eingerichtet unv gefosset wären, leicht allerhand
Irrungen unter den Possessoren der Güther, und
den Landmessernoder Taxatoren entstehen können:
überdem auch nicht rothsam seyn dürfte, jetzt be->
nannten Leuten, das wichtige Vermessungs- und
Bonikirungs-Wesen, ohne einige Direction und
Aufsicht zu vertrauen, so soll eine aus dreyen bis
vier Unserer Rathe, und eben so vielen Ritter-
schaftlichen Depulirten, gleichzahlig bestehende
Direktorial - Commißion, angeorbnet, und solche,
nachdem die Glieder derselben, ihrer sonstigen
Eyce und Pflichte, so viel solches Diredorium
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bskrift, erlassen worden, dahin beeydiget und i»
struiret werden, daß sie nicht nur das ganze Mef-
funqg - Taxationö - und Regulirungs. Wesen dee
adelichen Hufen, auf eine unpnrtheyischcgewissen»
hafte Art dirigire, sondern auch cilk dabey auf
irgend erdenkliche Art entstehende Gravamina und
Diflenfus, per Majora, und nöthigcn FallS nach
angestellter Locol. Besichtigung und Untersuchung,
durch den kürzesten Weg und solcher Maaßen ent»
scheide,damit jedem Gleich und Recht wiederfahre,
und man weitlaustiger RechtZaänge und weitaus-
sehender Irrungen, so viel möglich eines jeden
Befugniß unschädlich, überhoben sey.

§. 24.

Von eben dieser Directorml- Cbmmißion, sol-
len jedesmahl ihrer zween, einer von Unserer, der
ander.aber von Rittcrschaftlicher Seite, auf dem-
jenigen Gulh, welches nach geschehener Vermes¬
sung und eingerichteten Charten und Registern,
bonicirel und toxiret werden soll, gegenwärtig seyn,
und das Tapcitions»Wesen, unter Zuziehung ei¬
nes hiezu von solchem Directorio besonders in
Eyd zu nehmenden Notorii, solchergestalt dirigi-
ren, das; sie die ClalliHcatores , je zween und
zween, einen von Unserer, den andern von Rit-
terfchasllichkrSeite zusammen schürzen, hiernachst
der gejommten Schürzen leparakL Aussage lepa-
ratim acl ?rvtc>l?ollum nehmen, solcheAussagen,
wenn sie etwa differircn, erst zusammen addirerl,

und
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und darnach, durch Hülse der Division, zu et-
was gewisses reduciren; Gestaltsam dann solches
Endes, dieses Direclorium mit einer ganz befon-
dem Instcucktion versehen werden soll.

§. 25.

^.Die erforderliche Landmessir, wie auch die
Landwirthscdaftö- und Acker-verständige Taxato¬
res , sollen Unjrer unv Ritterschaftlicher SeitS,
und zwar von beyden Theilen in gleicher Anzahl,
Vorgeschlagen, und dieselben, wann sie zuvorderst
anderweitiger, etwa geleisteten Special - Eyde er-

<^rv lasset sind, nacb den, unter den Nummern V.
vi.'und VI. hieneben gefügten Formularen, in ge¬

meinschaftlichen Eyd Im) dem, in vorhergehenden
gedachtem CommißionS - Collegio genommen

werden.

§. 26.

Die Zahl der Landmesser ist eigentlich nicht
zu bestimmen, und will man , damit dvS vergli¬
chene Messungs-Wefen desto schleuniger von stat-
ten gehe, deren so viel cnxsgiren, als an gefchick-
leu und untadelhaften Personen nur zu haben sind»

H. 27.

Der Taxatoren aber sollen aus Ursachen, welche

die Natur der Sache, und die Bonitirungö-Jn-
strucktion unter Num. IV. von selbst an die Hand

giebt, aufjegllcher Seite drey, mithin in allen Sechs
er-
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erwählet, und so oft die Landmesser Plan und
Register eines adelichen Guths bey mehrgedachter
Directorial-Commißion einliefern, in rem prse-
fernem geführet werden, wobei; so wohl UnS, als
der Ritterschaft srey bleibt, nach Befinden solche
l'sxswres, durch mehrere und alle Acmter bey-
zubehalten, oder sie abzuschaffen, und an deren
Statt andere, von mehrgedachter Directorial-
Commißion in Eyd nehmen zu lassen.

H. 28.

In Ansehung der, zu diesem Regulirungs-
Werk überhaupt erforderlichen Kosren, bleibt eS
bey Unftrm gnädigsten Erbieten, daß Wir, zum
Beweist Unfrer Neigung zum Frieden und zum
Wohlstand Uusrcr getreuen Ritterschaft, die Ver-
messungs. Kosten bis auf Vier Tausend
Sieben Hundert steurbare, und Vier
Tausend Sieben Hundert steurfreye Hu-
sm zusammen gerechnet, und also überhaupt die
sämrliä,ei, Messungs - RegulirungS-Kosten von
9400 Hufen, gemeinschaftlich, hinfolglich mit der
Ritterschaft zur Hälfte übernehmen wollen»

H. 29.
Die überschüßige, oder über jene Zahl hin.

aus gehendeHufen aber, sie feyn steurpflichtig
oder steurfrey, werden auf Ritterfchaftliche alle»-
«ige Kosten vermessen und reguliret.

B §. 3°»
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H. 3o.

Die Ausmessung der adelichen Gücher soll
zur bequemen Jahrs - Zeit im Früh-Jahr und
Herbst, so daß niemanden in der Wirtschaft Auf-
enthalt oder Schade geschicht, vorgenommen
werden.

§- Zi.

Weil jedochdieHaupt - Absichtdieses§. nur da-
hin qchtt, daß das angewachseneKorn von den Land»
Messern, und deren Baackern und Ketten-Zie-
Hern, nicht zertreten werde; So sollen, damit
die Ausmessung nicht gar zu langsam von Staten
gehe, die Landmesser zu der Z?it, wenn in den
besaamten Schlügen Schade geschehenkann, Rusch,
Busch, und nnvesaete Oerler vermessen, mithin
zu keiner Zeit von der einmahl angefangenen Ar-
deit feyren.

§. 32.

Es soll auch jedem Besitzer eines Adelichen
GuthS srey stehen, bcy der Messung und Taxation
gegenwärtig zu seyn, und seine Nothdurft gezie-
mend dadcn wahrzunehmen, nur daß niemand
die Landmesser und Taxatores an ihren Geschäften
aus irgend einige Art irre mache.

§. 33.

Damit die Ausmessung einen so viel geschwin-
dern Fortgang gewinne; So soll dieselbeAemter-
weise, und, nachdem man eine zureichige An.

zahl
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zahl von Landmessern haben kann, in so vielen
Aemtcrn, als nur möglich ist, zugleich geschehen.

§. 34»
In eben solcher Absicht versprechen WirUnS,

es werden diejenige von der Ritterschaft, welche
bereits vorhin zu ihrem Privat-Nutzen die Gü-
lher vermessen, und davon die Charten und ordent¬
liche Feld - Register ausnehmen lassen, UnS und
ihnen selbst, die großen, und mit einer abermah-
ligen, in solchem Fall vergeblichen Ausmessung,
verknüpften Kosten, sparen, und gedachte ihre
Plans, samt den Feld - und Schlag-Registern,
oder aufs wenigste vidimirteExtracte derQuadrat-
Ruhten'Zahl bona fide heraus zu geben, sich
nicht entziehen.

, . §- 35.
Gleichwie Wir aber auch hierunter niemanden

etwas vorzuschreibengemeinet sind, vielmehr solche
Producrion der Charten und Register in eines
jeden freyen Willen gestellet seyn lassen ; So soll
jedoch in Fallen, wo die Besitzer der Ritterschaft-
lichen Güther sich dazu in unterthanigster Auf-
merksamkeit und aus redlicher Abficht bereitwillig
finden lassen würden, die Taxation und Claßifi-
cation der Aecker, Wiesen, Weiden und übrigen
Grund - Stücke eines solchenGuths der Produclion
der Feld-Register vorhergehen, damir die Land-
wirthfchafts. „nd Ackerverständige konitstorez
durch die, in solchen Feld - und Schlag - Registern

B 2 be-
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bereits radicirteBonitirung nicht verleitet werden,
danachst wieder die jetzt verabredete, und ihnen
zur Richtschnur vorgeschriebene Instrucktion zu
bonitiren.

H. ?6.

Wenn aber die Taxation geschehen ist, und
ein Possessor des GuchS produciret alsdann seine
Register; So sollder zu Ausmessung solchenGulhS
verordnete Landmesser einige Figuren und Haupt-
Linien solchen Plans, accurat nackmessen, und
die Feld - Register revidiren: Und wann stch alles
richtig befindet; So sollen dergleichen Charten
und Register zu Reccificirung und AuSfindung
der steurfreyen und steurpfiichllgen Hufen solchen
ÖrtS, pro nornw genommen werden.

§. 37-
Würden im übrigen nicht so viele tüchtige

Landmesser herbey zu schaffen seyn, daß man die
Ausmessung in allen Aemtern zugleich anfangen
kannte; So soll der Anfang zu messen, in den
Aemtern so wohl, als in den Gükhern, durchs
Looß, oder nach dem Vorschlag der Ritterschaft,
gemacht werden.

§. 38-
Finden sich bey der Ausmessung streitige

Scheiden und Grenzen; So sollen dieselben ge-
messen, auf der Charte noliret, in dem Mes»
fungS >Register bemerket, und demjenigen vor
der Hand, und bis zu ausgemachter Sache
zugeschrieben werden, der in Posseßion ist.
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i- 39-
Der Lohn der Landmesser und Notanen, wird

mit denselben, wenn man zum Werk schreitet,
gemeinschaftlich und bestens zu behandeln seyn, so
wie hingegen die Taxatores jeglicher SeitS bezah-
let werden, als welches die gemeinschaftlich anzu-
ordnende Direccorial-Commißion <un bequemste«
besorgen wird.

§. 4°.

Diesemnach wird hiemit weiter verglichen und
vestgefetzet, daß die wirkliche Ausmessung und
Bonicirung anfMaasse und Weise, wie vorste¬
hende §§. und die in selbigen angezogene Ent-
würfe, buchstäblich vorschreiben, nicht nur nach
vollzogenem Vergleich, so fort ihren uneinstelli-
g.'n Anfang nehmen, sondern auch damit nicbt
eher aufgehöret werden soll, als biß das ganze
Werk zum Stand gebracht seyn wird.

§. 41.

Die Güther und Dorfschaften der drey Landes-
Closter Dobbertin, Malchau, und Ribbenitz,
nichtweniger die so genannte Rostocker Gemein-
schaftö - Oerter, imgleichen die zu den Cämmerenen
der Land-Städre, auch den Oeconomien gehöri-
gen Höfe und Dorfschaften, werden auf gleichen
Fuß, wie die Ritterschaftlichen, gemessen, und
in Husen gecheilkt : Da dann der Betrag der Hu-

V 3 sen
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sen eines jeden Guths, Hofes, und Dorfs, zu
ewigen Zeiten, gleich den Ritterschaftiichen Gü¬
thern, halb ftey, und halb steurpflichtig bleiben
soll.

§. 42.

Die VermessungS-Kosten wollen Wir bis
auf Fünf Hundert steurbare, und Fünf
Hundert sieurfreye Hufen zusammen gerechnet,
»nd also überhaupt die sämtliche MessungS - und
RegulirungS.Kosten dieser Hufen, Ein Tau«
send an der Zahl, gemeinschaftlich, folgsam
mit den Clöstern, so genannten Gemeinschaft^
Oerfern , und Städten, auch den Oeconomie-
Dörfern, zur Hälfte übernehmen. Die über Ein
Tausend hinausgehende Hufen aber, sie feyn steur«
pflichtig oder steurfrey, werden auf der Elöster,
GemeinschaftS -Oerter, und Städte alleinige Ko¬
sten vermessen und reguliret.

§- 43»

Eine jegliche, nach dieser Ausmessung und
Rectification auskommende steurbare Hufe, soll
zur obbenannten jährlichen ordentlichen Landes-
Contribution, von nun an, biß zu ewigen Zeiten,
Neun Reichöthaler Neue Zwey Drit-
rel erlegen, und solcher Erlag von der Landes-
Herrschast unter keinerley Vorwand jemahls ge»
steigert werden.

§. 44.
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§• 44»

Anlangend hiernachst die, in den Adelichen
und Clostcr-Güthern, sogenannten Rostockschen
Gemeinschasts- Oertern, und Städtischen auch
Oeconomie« Güthern und Dörfern, ausser den
Husen wohnende sreye Leute, und derselben jahrliche
Besteurung zu obberegter jahrlichen Landes-Eon-
tridution; So ist nachstehende Norm, nach dem
Vorschlag Unsrer Ritter- und Landschaft, darüber
verglichen und vestgesetzet.

Es geben nämlich:

Rkhlr. ßl.
1. Die GlaS-Hütten-Meister oder

Vice-Meister 20. -
2. Die GlaS-Hütten-Gesellen 4» '

Wenn der Grund-Herr selbst
Glasemeister ist; So gibt er
nichts: Ein jeder Geselle aber das
obbenannte.

z. Die Kessel-und Sensen-Träger 6. -
deren Gesellen 2. -
dcrcn Jungen 1. *

4. Ein Hanvwercksmann 2. 24
5. Die Papiermacher 4« *
6. Die Müller, sie seyn Korn»

Walck-Graupen-Grütz-Stamp-
und Schneide ?c. Pacht - oder
Erb. Müller *

B 4 7'
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Rthlr. ßl.
7. Ziegel - Kalk - und Pot^sch.

Brenner
z. >

8. Theer-Schmäler
3. .

9. Salpeter- Sieder 3. .
10. Molden - und Stab - Holj-

Hauer z. -
11. Spon - Reißer

z. .
12. Lcmentirer

z. t
iz. Sager

3. .
14. Decker

f 3. .
15. Teich - und andere Graber 3. ,

Wenn diese von Num. 2.bis 15.
benannte als Handwerker in den

'
Gürhern leben, freye und nicht un-
tcrt^anigc und zum Gulhe gehö-
rige Leute sind.

16. Küster und Schulmeister, wenn
sie ein Handwerk treiben, fleuren
von ihrem Handwerk 2. »

17. Ein« Grütz- Querre, so nicht
auf adelichen Höfen oder in den
Mühlen ist

5. »
iZj^iedige und freye Manns-Per-

sonen, wenn sie dienen können
und nicht wollen

4. .
19. Ledige und freye Weibs »Per-

sonen, wenn sie dienen können
und nicht wollen 2. -

20. Die Pacht-Fischer 2. -

21.
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Rthlr. ßl.
2l. Die Pensionarien von ihrem

Kopf- Steuer
22. Die Hollander
23. Die Pacht - Schäfer

24. Die Kruglagen-Inhaber

Eigenthum als eine ordentliche

5. '

3. '

2. 24

Bey allen dieftn Personen, welche lediglich
von ihrem Kopf steurcn, wird vestgesetzec:

s) Wenn der Müller gleich ein Handwerk, oder
zwo oder mehr Mühlen gepachtet hat, zahlet
er doch nur einmahl.

b) Ein Klüger zahlet, wenn er ein Handwerk
treibet, als ein Handwerker einmahl, oder
wann er zugleich Holländer ist, einmahl als
Holländer.

c) Ein Holländer, wenn er zugleich Schäfer ist,
steuret einmahl als Holländer.
Die Pächter, wenn sie zugleich >zwey oder
mehr Güther und Höfe in Pacht haben, steu-
ren doch nur einmahl.

e) Die Pächter, welche nur Bauer-Hufen ge-
pachtet, geben nichts, weil sie nicht als Pach-
ter, sondern als Hüfener angesehen werden,
und von den Hufe» steuren müssen.

§. 45.

Däbey geben Wir Unfrcr Ritter - und jand-
schaft hicmit die seyerlichste Versicherung:

1)
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1) daß sothane Steuer jährlich nebst der Hu«
pst-Steuer aof einem allgemeinem Land-Tage
specifice nach der jetzt beliebten Norm verkündiget:

2) von der Ritter, und Landschaft und von den
übrigen Eigentümern und Inhabern eines jeden
Gulhs, von den benannten Guthö. Einwohnern
eingehoben:

z) in den Land-Kasten gebracht, und

4) von daraus, nebst der Hufen-Steuer, un»
ter richtigen Specificacionen, an Unsre Rcnt«
Cammer bezahlet werde. Es soll auch

5) den zu übergebenden, von dem GuthS-
Herrn und Eigcnthümer selbst, oder deren
Administratoren, oder, wen» das Guth verpach-
tet, von dem Pachter eigenhändig zu unterschrei¬
benden wahrhaften Specificationibus völliger
Glaube beygemcssen, und keine eydliche Beschei-
nigung oder Versicherung verlanget werden. Wie
dann auch

6) di- von der Ritterschaft und übrige Landbe-
gütherte in keine Wege mit Vifitationibus von Un«
jevn Beamten beschweret werden, sondern, wenn
cS nothig, auf Unser Verlangen die Untersuchuni
gen von dem E"gernAusschuß angeordnet, und
durch die Landes-ExeculoreS, mit Vorwissen je«
den Gulhs - Herrn und EigenthümerS, vollstrecket
werden sollen. Uebrigens haben

7) die Contribuenten diese Steuer in Curanter
gang - und gebiger Münze zu entrichten, und soll

R)
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8) dieseverglicheneNorm, auf ewigder Ge-
sta'.tvestgxsetzetseyn>daß wederdie in derselben
ctttFjatfeneGattungen von Perj onen, unter eini-
geclct)Pratexl im geringstenverändert, nochauch
die Steuer aus andereodermehrereerstrecketund
hinausgezogen, wenigerdas Quantum Contribu-
tionis jemahlen erhöhet werden kann oder soll.

§. 46.
Gestalt Wir mit dem gestimmtenErtrag des-

sen, wa6von den steurbarenHusen, eine jedezu
Neun Reichsrhaler neuer Zwey Drittel, und
mit demErtrag derDteuer, die nachobangesühr-
ler Norm, vonden, ausserden Husen wohnen-
den, und VerkehrtreibendenLeutenerlegetwird,
welchebeydeErträge zusammengeschlagenwer-
den, und das General-Quantum Contributionis
ausmache^,sollen,als der ordentlichen,refpedive
Ritter - und LandschaftlichenContribulion, zu
Garnisons»Fortisications- undLegations.Kosten,
zu Reichs- Krayß. und DepUrarionS> Tagen,
auchCammer-Zielern, völligzufriedenfep wol.
len. Was

(II.)

§- 47.
Die von UnserenStädten zu ForlificationS-

Garnisons. Reichs« und Crayß - Deputations-
Kosten, auch.Cammer»-Zielern jährlichzu ent¬
richtendeEonttibutionÄlauget; So lassenWir

Uns
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liriödennachgesetzten,vonder Ritter - und Land¬
schaft entworfenenModum in Gnaden gefallen'.

StädtischerModusContribuendL

I. Von Häusern.
Von einemvollenHanse, ohnettn*

terschcid,in Ring - Mauren und
Vor-Stüdcen belegen, quartali- Rtl. ßl.ter l2 ßl. also jährlich . i. —

Von einemhalbenHause guartaliter
6 ßl. also jährlich . . — 24.Von einemViertel-HauseoderBude
quartaliter z ßl. alsojährlich . — 12.

IL Von Lclndereyen.
Von einemMorgan Acker,der nicl)f

in Schlägen liegt, und alleJahr
besäetwerdenkann, a vierSchef¬
felRostockerMaaße, wenncr be-
säet ist, jährlich . . — 4,"Von einemMorgen besäetenAcker,
der in Schlägen lieget, jährlich — 2.Von der Brack wirdnichtsgegeben,
es fcodann, daß etwas darin ge-' säet ist, welchenFalls der Mor-
gen giebct » . — 2.

Von
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Rthlr. ß!.
Von einemvierspännigenFuderHeu,

^soauf demStadkfeldegeworben — 2.
Von einem zweyspännigenFuder — *.

Wer nicht in der Stadt oder
Vorstadt wohnet (nämlich ein
Fremder)unddennochAckerund
Wiesenauf dem Stadt-Felde
an sichgebracht, giebtvon al»
lengedoppelt.

100 Hopfen-Kuhlen . . — 4»

III. VomVieh.
Einer der Ackerbautreibet, von ei-

. nemPferde jahrlich . — 4-
Einer der keinenAckerbau treibet,

von einem Pferde jahrlich . . — 8-
Von einemOchsenoderStier jährlich — 4.
Von einerKuhe jährlich . I . — 3»
Von einemSchaaf oder Hammel — »•
Von «inemFahsel-Schwein . « — '•
Von einerZiegeoderBock . . — 16.
Von einemStock Immen . . — 4»

IV. Vom Scharren-Schlachten.
.v pithlr. ßl.

x>oneinemOchsenohneUnterscheid,
er seygroßoderklein, auchStier l. ^ -7-

Von
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Rthlr.ßl.
Von einerKühe . . . — 32.
Von einemKalb ohneUnterscheid . — <5.
Von einem großen oder kleinem

Schwein . . . —. 5.Von einemHammel, Ziege, Vock,
oderSchar,f ... — 4<

Von einem LammoderHoicken , — 2.

V, Vom Haus-Schlachten.
Rthlr. ßl.

Von einemOchsen, groß oderklein,
auchStier ... 1, —

Von einerKuh ... — 24»
Von einemKalb ohneUnterscheid — 4,
Von einemSchwein, groß oderklein — 4.
Von einemHammel, Bock, Ziege

oder Schaaf ... — z.
Von einemLamm . , — x.

VI. Vom Getraidezur Mühle.
Rthlr. ßl.

Von einemScheffelWeißen . , — 5.
Von einemScheffelRogken » . — 3.
Von einemScheffelMalz . . — 5.
Von einem Scheffel Brandwein-

Schroot . . . — 6.
Von einemScheffelFutter-Schroot — 2.

Von
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Rthlr. ßl.
Von einemScheffel Korn zu Grüh

oderGraupen . — 2.

VII. Von Kaufmannschaften und
sonstigemErwerb und Nahrung.

Ein einheimischerKauf- und Han> Rtl. ßl.
delömann, er handele womit er
wolle, auch Hacker, und andere
Handlung treibender, es bestehe
dieselbewvrinnensiewolle, giebt
an demOrte, wo er jeinDomici-
lium hat, nach dem Debit von-jedem Reichöthaler verkaufter
Waare . . — 1»

Alle mit Wein und starkemGetränk
handelnde von ihrem Debit
« Reichsthaler . . — 3«

Ein fremder Kauf, und Handels»
mann, auchKünstler und Hand-
weiter, er verkaufe,was erwolle,
nicht minderPferde- und Viehe-
Handler, inn- und außerhalb
Jahrmarkten, von jedemReichs-
»HalergeldfetenGeldes . — 2.

Ein Herbergiererin kleinenStädten
jährlich . . . 1. —

Ein Herbergiererin großenStädten
jährlich ; . . 2. —
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Ein Künstlerund Handwerker,auch Rtl. ßl.
Gärtner ohneGesellen, guartali-
ter iL ßt. alsojährlich ... i. —

Ein Handwerkeroder Künstler mit
einemGesellenoder zweyJungen
quortnlitfr 24 ßl. also jährlich . 2. —

Ein Handwerker, so drey Gesellen
. hält,qua,Giter 56 ßl. alsojährlich - Z. —

Ein Handwerkeroder Künstler so
vier und mehrGesellenhält giebt
quartalittr- l Nthl. . 4. —

Ein Schornsteinfeger, so Gesellen
halt, in loco Domiciliijährlich 4, -r-

Ein Schweinschneiverin locoDomi¬
cilii jährlich . . . 4, —-

Ei» Tagelöhner, so seine gesunde
Gliedmaßenhat, er seybeweibet
odernicht, quartaliter 12 ßl. also

. jährlich . . . . 1. —
Weiber, Knechte, und Magde, so

auf ihreeigeneHand liegen, und
nichtdienenwollen,jahrlich1 bi6 Z. —

Commödianten, Seiltänzer, Ma.
rionetten>Spieler, Markschreyer,
Oculisten, Bruchschneidcr,Ba-
renzieher, und dergleichen, laglich 1.—

§•43.

Hierauf versichernWir in Gnaden, daß vor.
stehender, mit dem erstenOttpber diesesJahrs

sei»
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seinenAnfang nehmender Städtischer Contribu-
lions-Modus, zu keinenZeiten verhohet, und
weder überhaupt nochin einigen Stücken, ohne
Einwilligung Unserer Land- Stände geändert
werden, vielmehrdiejenigeSumma, welcheso-
thoner Modus, nachAbzug der bewilligten, so-
wohlLandes- als besondernStädtischenNecefla-
riorums in jeglichem Jahr auswerfen wird, das
jährlicheStädtischeQuantum Contributionisseyn
und bleiben, auchallezeit an ganqbarer kleiner
Münze, ohneAgio, angenommenwerdensoll.

§- 49»
DieseSteur sollin einem Zimmer auf dem

Rathhausezu gewissenStunden, Vor - und Nach« l
mittags, eingenommenwerden.

§. 50.
Im Fall aber keinZimmer vorhanden,oder

dazu der erforderlicheRaum fehlet; So kannder
Einnehmer jedenOtts die Steurstube in seiner
Wohnunganlegen: Dochunter derausdrücklichen
Bedingung, daß dikserhalbkeineMiethe gesor»
Verlwerde.

§. 5t»

Es soll auch bey Besetzungder Einnehmer»
Stellen, auf diedazu genugsamqualificirteMa»
gistratö-Personenin denkleinenStädten vorzüg»
lichAbsehe»genommenwerden.

C §. 5*.
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H- 52.
In den größerenStädten aber^ wollenWir

noch einen Einnehmer setzen. Jedoch soll dem
Magistrat, wie bishero, also auchfernerhinfrey
und unbenommenseyn, jemanden aus seinem
Mittel zur gnädigstenConfirmalionin Vorschlag
zubringen, der gegenden, aus derSteur zu er*
hebendengewöhnlichenGehalt, als Inspektor,
der Einnahme, an dem dazu bestimmtenOrt,
täglichmit beywohnen,und sichmöglichstangele¬
genseynlassensoll, dahin zu sehen, daß Edict»
und Instruclionsmäßig, so wohl von dem Ein.
nehmet, als auchvon den Unter-Bedienten, in
allen Stücken verfahren, und besondersauch diehinkommendeSteur von dem Einnehmerrichtig
und ordentlich berechnet, auch dessenRegister-
oder Recbnungs. Buch, jedesmal)!, Key Ablauf
einesjeden MonathS, über Einnahmeund Aus,
gäbe geschlossen,mithin zur Nacksichcund Ein-
sendungbereitgehalien, Und, Falls bey einem
oder andern ein Mangel oder Unordnung zu ver-
spüren, solcheszu nöthigerAnordnung gehörigen
OrtS angezeiget werde.

§' 5?«
Das einkommendeGeldist jedesmahlbeydem

Schluß derSeßion von demEinnehmer, inBey-
seyn des Infpedoris, nachzuzählen, und dem¬
nächstin einenverschlossenenKastenzu stecken,zu
welchemder Inspektor den einen, und der Em»,

i neh»
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nehmerden andern Schddjssl hat', und'werden
die daraus auf Unsere Anweisungzu bezahlende
Gelder, nichtanders, dennin beiderseitigerGe^-
genivart, aus der Caffebezahlet.

54«
Die Einnehmet sollen ohne Vorwissen und

Consensdes Inlpecflorisnichts vornehmen, auch
keineZetteln, als nur in dem höchstenNothfall>
zu Hauseausgeben, nochGeld annehmen, son-
dern dieContribuenrennachdemOtt und auf die
Zeit verweisen,sozur eigentlichenEinnahme ge«
sehst ist.

§' 55'

Gleichsie auch so weniginn- als außerhalb
Jahrmärkten, 'Hinfolglichzu keinerZeit, denIu-
den, oder andern fremdenKauf-und Handels»
leuten, einige Freyheir und Erlaubnis, in der
Stadt zu haufircn, errheilen,sondernallezeitdie
Conceßion,OrdnungS-maßig von demWortha-
bendenBürgermeister, schriftlichgewärtigensollen.

§. 56.
Wenn Defiauclationesund Contraventiones

beydcrSteur vorfallen; So solldieUntersuchung
derselben, in den großen Städten von Unserm
jicent - Jnspecrore, mit Zuziehung der Licent-
Einnehmer, in.den kleinenaber von Unfern, Li-
cent-Einnehmt, allein geschehen. Nach befun-



Artic. I.

dener Defraudation und Contravention, sollen
die Defraudanten und Contravenienten, j» die,
in der Einnehmer. Jnstrucktion darauf gesetzt«
Strafe vertheiletwerden.

§. 57«
Des Endes sollvor jetztgedachtenLicent-Be-

diemen, ein jederContravenient, ohneAnsehung
und unbeschadetseines sonstigenfori ordiuarii,

' sichgesiellen, und nach kurzerrechtlichenErörce«
rung, dem Ausspruchdesselben,ohne davonan
ein- oderanderesCollegiumappellirenzu können,
sich unterwerfen. Falls aber jemand dadurch
beschweretzu seynvermeine»würde; So sollihm
der Recuiius an Uns, oder UnsereRegierung,
oderan das zumSteurwefenverordneteCollegi'um,
frey und offenstehen, da Wir dann die Grava-
liiina dem Collegio, zu Erstattung seines Gut'

achtens, communiciren,und nachBefinden des.
selbenweiteregnädigsteVerfügung machenwollen.

§. 58-
Wenn mit derEfecution zu verfahrennöthig

ist; So wird solche,auf vorhergehendeRequisi¬
tion der Steurstube gewohnlichvollstrecket,und
so viel die Edicmmßige, in Cafum Defraudatio-
nis & Contraventionis zu confiscirende Sachen,

wieauch dieEdictmäßigzu dicrirendeStrafe be-
trist; So soll, wenn der Werth desConfiscirten,
oder das Quantum der dictirten Strafe, über
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vierReichöthalergehet, solchepro dmiidii psrte,
ohneeinigendecourt berechnet,die übrige Haltte
ober, halb demDemmcianten, und das übrige
zu mildenSachen gereichetwerden. Denn es
aberunrer vier Reichsthaler ist; So soll davon
der vierteTheil demDenunciantengegeben, und
Vagübrige ad pios ufus verwandtwerden.

§ 59.
Von denenjenigenSachen, welchein diesem

Modo nicht ausdrücklichentHallen, soll kei>»e
Sreur gefordertund genommenwerden.

§. 60.

Die Visitatoreösowohl, als auch Thor»und
Mühlen-Schreiber, sollenunter jedenOrtö ge-
wohnlicherGerichtsbarkeit, außer in Sachen, ss
ad officium gehören, stehen.

§. 6l.
Alle Accidentien werden den Jnspectoren,

Einnehmern, auch den Unter - Bedienren be»)
harter Strafe, außer wag wegender Bücher und
Stempelung der Säcke gebräuchlichist, hiemit
untersaget: wie dann auch besondersden Thor»
Schreibern hiemit ernstlichverbothen ftyn soll,
wederHolz noch Torf, noch sonstetwas von den
zur Skadt kommendenVictualien und «inpaßiren-
den Wagen, unter welchemVorwand eö auch
seynmöchte, zu fordernund anzunehmen.

C ? H-6i-
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§. 62.
Den Neuanbauenden, wenn sie eins wüste

oderabgebrandreStelle neu bebauet,sollen,wenn
solchesHaus zuvor durch erfahrne Handwerks-
leute, in Beyscyneines Membri aus demStadt»
Magistrat, und des'Einnehmers selbigenOrtS
wo der Bau geschehen,auf ihren geleistetenBür-
ger-Eyd taxiret worden, nach dem Werth des
HauseS, wennes vier hundert Relchschaterund
darunter taxiret ist, .Fünfzehn"pro Out, über
solcheSummaaber zwanzigpro Cent, von Un.
srer Steur-Einnahme in den bjshero üblichen
Ratis, booc entrichtetwerden.

§. 6z.

Wohergegendiejenigen,welcheihre alteHau-
ser niederreißen,und statt deren neuebauen,nach
vorgangiger gleichmaßiger̂ aj-e, zehn pro Cent
zur Hülsezu gewartenhaben sollen.

H. 64.
. Jmgleichensolleneiner jeglichenStadt, ohn»

geachtetvon Uns bey diesemModo, sowohldie
Landes, als besonder»Städtischen Necessarien,
für die Städte übernommenwerden, zur Auf-
nähme ihrer Cämmerey, aus der Stenr, annoch
fünf Jahr -diebisherigen zehenpro.Cent hiemit
bewilligetund versichertseyn: Mit Anfang des
Jqhrs 1760. aber, soll eine jedeStadt Fünf
von jeglichemHundert bis zu allen Zeiten eigen«
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thumlich,und ohneeinigeBerechnungzugenießen
haben, und von demSteur- Ertrag einer jeden
Stadt, in jeglichemMonat vorabnehmen.

§- 65« ,Den Schützen-Konigenin denStädten, so>I
dasjenige, was ihnen von Uns bisherognadigst
bewilligetist, zu ihrerErgößungsernergelassen,
und auö der Steur selbigerStadt, wo der Kö¬
nig-Schuß geschehen,ohneweitereVerordnung,
baargereichetwerden.

§• 66. .
Jedoch fallen die vorhin ausgezahltezwvls

ReichsthalerBürger-Gelder, wegendervonUns
für die Städte jährlich abzutragendenLandes-
Necessarien,an Uns wiederumdergestaltzurück,
daß solcheforchinnichtweiterauSgezahletwerden.

§. 67.
EndlichwollenWir dasjenige, was Unsere

in Gott ruhendeVorsahrenund Wir, in Anse-
hungderStädtischenallgemeinenund besonderen
Angelegenheitengnädigstversprochenhaben, in so
fernedas cilleshiedurchnichtiimitiret worden,
hiemit in oenere undin fpeciehuldreichstbestä¬
tigen, mit der weiterngnädigstenVerheißung/
den künftigetwa entstehendenübrigen gemeinen
und besondernBeschwerdenund Angelegenheiten
UnsererStädte, nachBilligkeit, in Gnadenvöt-
.ig abzuhelfen.

^ { f,s.
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§- 6§.
Im übrigsnwerdenUnsereEinnehmerin den

Städtm zur genaue»Beobachtungder fub Nu-Nrvnniei'oVII. anliegendenInstrucktiongnädigstan»
gewiesen. Anlangend

(III)

§. 69.
Die jahilicheLandes.Contributionvon U»-

fernAemkernundCammer-Güthern; So wollen
Wir Uns aus selbigenebenmäßignachdensteur-
barenHufen, undzwarvonjederHufenichtunter
Neun ReichsthalerneuerZweydrittel,gleichden
Ricterschafttichen,steurbarenHufen, dazu Bey«
trag thun laAn»

§. 70.

Diese jährlicheLandes.Contiibutionaus den
Ritterschastlichen, wie auch ouS den Closter«
Güthcrn, undsogenannt»,GemeinschastS-Oertern
nach den steurpflichtigcnHufen, und zwar von
einer jeden zu Neun ReichsthalerneueZwey.
drittel: und von den in denGüthern außerden
Hufen wohnendenLeuken,nachder obenangezo¬
genenNorm: von denStädten, nachdemver¬
glichenemModo Cojitribuendi: undvonUnseren
FürstlichenAemtern, und Cammer.Gürhern,
yachdensteurpstichtigenHusen,wirdjährlichaufei»
nemöffentlichemallgemeinemLandtagverkündiget.
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undmittelstLandes-FürstlichenEdictSdaraufaus.
geschrieben.Wonachstdieaus denadelichenGü-
thernaufeine, derRitterschaftbeliebigeArt, zu-
fammenund in denLandkastengebracht, mithin
serner z» gesetzterZeit an UnsereHerzogliche
Cammersofortbezahletwerdensoll.

H. ?r.
AuS unfernAemcernund denStädten wird

die jährlicheContributionoderSteur, nichtin
denLandkastengebracht, sondernunmittelbarvon
UnfrerCammerwahrgenommen»

§. 72«
Die Contributionaus den Closter-Gütbern

undsogenanntenRosiocfischenGemeinsctiosrs-Oer.
kern,auchStadtischenCämmerey-undÖkonomie.
Gürhern und Dörfern, wird gleicl'der Ritter«
fchaftlichenContribution, in de" tandkastenge-
bracht, und aus demselbenan Uns fj&cificcbe¬
zahlet.

§• 73.

Wegen des Zahlungs-Termins, sind Wir
zwarerbötig, Uns jedecmahl, nachBewandniß
derUmständemirUnfrerRitterschaftzuvergleichen;
DochbedingenWir hiemitzumvoraus. daß die
Zahlungs»Frist nichtweiter als aus zweyTer-
mine, »ämlichWeynachtenundFastnacht, hin-
auSgesetzetwerdensoll?.

$. 74-
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§. 74-
AtisseroberwehnterBehandlung der jahrll»

chenContribution, wollenWir aus keincrley
Grund, Vorwand, oder Angabe, wederder
Garnisons- und Legations-Kosten, zu Reichs»
Deputations- undCrayß,T.aqen, auchCammer»
Zielern, nochsonstzu einigenandernCollecren
und Hülfen, alleindieReichs- undCrantz-auch
Prinzeßinn-Steuren ausgenommen,zu keinerlei)Zeit undin keinerlei)WeiseoderWege, vonUn.'
serergetreuenRitterschaftund derenHintersassen,
nochvondenStädten und derenBürgern, Ein»
wchnernundHintersassen,ein mehrereöfordern,
nochunter einigerleyBehelf und Nahmen, am
wenigstendurchdenWeg derThatlichkeit,siezu
»uchrermErlag anhalten.

§. 75.
Ins besonderesolldieRitter- und tandschaft

auS dem Grund oderVorgebender Garnisons»
und Legations.Kostenzu Reichs- DeputationS-
und Crayß - Tagen, auch Cammer»Zielern, zu
einem grössernQuaiito nicht verbundenseyn, ob
gleichmehr oder wenigerVestungenin Unseren
HeydenHerzoqthümernSchwerin und Güstrow,
jctzooderkünftigseyn, und angelegt, viel oder
wenigerMannschaft, Proviant , Munition, oder
andereK>iegs-Bedürfnisse, zu des Landes- und
desselbenBeschuh-Erhaltung, Besserung, Bau,
odersonstdazu mügten nöthigerfundenwerden,



Von der Conttibutwn:c. 4z

sondern,sie solldurchdenAbtrag, dervergliche-
nenSteur, hisvonundinsgemeinvonallemund
jedemVeytrag, unterwas Nahmen, Vorwand,
Conc-ßion,General-oderSpecial-Verleihungen,
oder derenExtension, selbigergegenwärtigoder
künstig erfordert werdenmögte, gänzlichund
überallbesreyetseinundbleiben,undweiterzu kei-
nenandernCollecten,HülfenundBcyträgcn,ge»
haltei, scyn. VielmehrwollenWir nun und zu
ewigenZeitenvonder Ritterschaftund ihrenHin-
tersassen,wieauchvon denStädten weiternichts,
ohnenur wieobgedacht,die Reichs- Crayß- und
Prinzeßinn-Steuren fordern, auchkünftigzwey-
oder mehrjährigeLandes- Comributioncs nicht
aufschwellenlassen,und darnachmit rineinmahl
verkündigen,sondernjährlichnur eine, undzwor
die verglichene, für das Jahr fälligeLandes-
Contriburion,verkündigenundverglichenermaas-
scnerheben.

§. 76.

Jedoch soll Ritter - und Landschaftdie ver¬
glicheneCoiuribucionn«r so lange zu bezahlen
schuldigseyn, als dieselbeund ihre Hintersassen
KeydemIhrigen ruhig wohnen,unddesselbenzu
ihremUnterhaltundBehuf genießenkönnen,

§. 77.

Was die Remilfionesder Contributionan¬
langet; So solldas Qiumuunund der

Ke-
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RemifTionisder Gestalt bestimmetseyn, daß k>ey
allgemeinemtotalemMißwachs, Hagel- und
Brand - Schaden, wenn alle Früchteauf dem
Felde, oderin denGebäudenverderben,sodaß
nichtdas völligeSaat-Korn übrig bleibt, oder
beygeneralvMVieh-Sterben im Lande, wenn
demBauren fein mehrestesMilch- oderZugvieh
umfällt, oder bey Wurm.' und Heuschrecken-
Fraß und dergleichen, die Husen-Contribulion
einganzJahr ccßiren.

§. 78.
Würde einem HufenerHauS und Scheune

zugleichdurchFeuer aufgehen; So soll er drey
Jahr Coimibutions-freyseyn.

§. 79-
BetreffendieseUnglücks-FalledenHalbscheid

der Nutzungen, so daß nichtdaß zweyteKorn
gebauetwürde; So ceßiretdie Eontributionein
halb Jahr.

§. 8°.

DieseProportion sollebenfallsin Ansehung
der, zu demHof-Ackergezogenensteurbaren
HufenStatt haben.

H. 8i.

Die Bescheinigungder einzelnen,etwa eine
HufeodereinganzesGuth betreffendenUnglücks.

Fat-
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Falle, wollenWir im erstenFall demGewissen
und gutem Glauben des Gerichts-Herrn jedes
Otts heimstellen,im andernFall aber, die Un¬
tersuchungdurch zweene, auf Landesfürstliche
Kosten abzuordnendeCommissarien, denen die
Ritterschaft, oder in Ansehungder Städtischen
Landereyen,die Landschaft,einige ihres Mittels^
gleichmaßigbeyfügenkannund wird, vornehmen,
und solchergestaltdas (^usntuni Repiiffionis be¬
stimmen lassen, mithin den Contribuenten die
Remißion von der Contriburionselbstangedeyen,
und beyAbgabeder Contributionden Betrag der
Remtßion abziehenlassen, ohne daß darunter
die Ritter, und Landschaftim geringsteneiniger
Schadloshalrung, oder Ergänz - oder Ersetzung
halber, Anspruchzu befürchtenhabensoll«

§. 82.

BetreffenddieRemiflioncsderdurchBrand«
Schäden verunglücktenBürger in den Stätten ;
So sollensie« wenn sieHauS undHof verlieh-
ren, Vier Jahre der Gestaltder Steur-Frey-
.heil genießen, daß sie bey Ablauf des Jahrs
die erlegte Steuer, baar aus der Slcurstube
wiederumzurückerhaltensollen.

§. 83.

Bey Feld» und Acker-Schäden, wird es mit
ihnen, wie oben bey den Land-Begüterten ver-
glichen, gehalten.
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§. 84*
Mittlerweile da die Ausmessungund Reclisi-

cirung ihren Vergleichmaßigen Fortgang hat, sind
Wir gnädigst zufrieden, daß es beyder proviso¬
rischenZahl von Vier Tausend Sieben
Hundert steurbarenHusen, und zwar so viel
Unsere beydeHerzogtümer Schwerin und ©it.
fhotv, inclusivedes, auf 535 und drcyviertel
Hufen sichbetragendenStargardischenDistricktS
betrifft, sein zeitlichesBewenden habe, und
darnachdas provisorischeCotitribukions-^isnruin
von VierzigtausendReicherhalerneueZweydrittel
inclufive der Stargardischei,Quote, zusammen
gebrachtund erlegetwerde.

§. 83.

Jedoch ist die vorberührteNorm der Steur
von den, in den adelichenGüchernbefindlichen
steurpflichtigenLeuten, sofort dabeymit in Gang
und Hebung zu bringen, mithin deren Steur,
außer dem jehtgedachrenprovisorischenQuanto
aufkommenderContribution, auf dem Landtags
zu verkündigen,zu bewilligen, in den Landkasten
zu bringen, und daraus an Uns zu entrichten.

H. 86.
Wir bedingen.aberhiebet)ausdrücklich:daß

diesesNttttlerweilig«Steur-Wesen nach 4700
Husen, keinenAnlaß zurZvgenmg deöMessungS«
und Rectifications- Wesensgeben, und daß folg«

7/ '
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lichder, nach vollbrachtemMessung» und Ree-
tificacionö.Werk, sich ergenbendesteurbareHu-
fen-Stand, so fort verglichenermaßen,als das
wahre künftige und beständigeFundament der
RitterschafclichenContribulion, in volle Würk-
ljchkeitund Ausübung gesetzetwerden soll.

H. 87.
^ Anlangend die seit den Iahren 174s. bis
1754. 'nclufive Uljverkündigteund rückstandige
Contribulion in den RitterschastlichenGüthern;
So wird solcheauf Zweymahl Hundert
und Fünfzig Tausend Reichöthaleringang-
und gäbigerMünze, worunter jedochkeineandere
als Unsre eigene, oder auch Brandenburgische,
Sächsische, und Lüneburgischevier und acht
Schillingöstückezu verstehenseynsollen, hiemic
eins sür alles, und ohneeinigenAbzug oderEin-
wand, verglichenund vestgesehet, der Gestalt,
daß UnsreRitterschaftUnsrer beydenHerzogthü-
mer Schwerin und Güstrow, sich zu dieser
Summe und derenAbtrag, als eineunläugbare
klareSchuld, pflichtigund verbundenbekennet.

§. 88.
Die Art derAufbringungdieserrückständigen

Contribulion, kann und soll nachdemContribu-
tionS-Ediccvom I4ten November 1747, sowohl
im Haupt - alz Nebe»-Modo, unter derRitter-
schüftselbst, hiemit gestattetund vesigesetzetseyn.

H. 89.
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§. 39.
Weil sichaberverschiedenein denRitterschaft»

liehenHüchernfinden, welchewahrenddersieben
Jahre, dermaßen in Verfall und Unvermögen
gerachen, daß ihnen dieAusbringungder rück-
ständigenContribulionunmöglichfällig so wollen
Wir, zur Erleichterung der Unvermögenden,
mitbin zudestosüglichermAbtrag der vorhinvest.
gesetztenSumme von Zweymahl Hundert
und Fünfzig Tausend Reichsthaler, die
Skeur vonden Leuten,die außer denHufensind,
nach dem darüber oben verglichenemFuß und
Maaß, für dievergangenesiebenJahre der Rit¬
terschaft, und den übrigen Land-Begütherten, in
Gnaden, Kraft dieses dahin überlassen und zu-
geeignethaben, daß alle und jede sichdes Er-
tragS derselben, ohne einige Berechnung, zu

tigerBezahlung deSmehrbefaglenRückstandsvon
350000 Rlhlr. bedienensollenundmögen«

§.

In Hinsichtauf dieZeit, zu welcherder Ab.
trag geschehensoll, verglichenund vestgesepet,,
daß dieZahlungin F ün5 Terminenzubeschaffe.
Der Erste soll ans Trinitatis diesesJahrs mit
Fünfzig Tausend Relchvthaler; der
Andere aus Anlhonii 17>6. in eben der
Summe: der Dritte auf Trinitatis »756. in
gleicherSumme: der Vierte <iufAnthonii
1757. in vorbesagtem.Belauf: undder Fun fr«
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auf Trinitatis 1757. mit den letztenFünf,
zig Tausend Reichs thalern an Unsre
Renk-Cammer baar und ohne einige Ausflucht
entrichtetwerden. Gestalt sichdie Ritterschaft
hiemildeS>'Einwand« von Non » Valenken,
und aller sonstigenEinreden,' bündigst begiebt»

§. 91. t

Die Contribution für dieses jetzt laufend^
i?55ste Jahr, soll, wie die in allenFolge-Zei-
ten, auf allgemeinenöffentlichenLand-Tagenver-
kündiget, folglichnicht eher, als bis solcheall->
jährigeVerkündigungLandeS-Verfassungö-maßig
geschehen,entrichtet, noch beygemebenwerden.

§. 92»
Wegen der Stadlischen Dörfer wollen Wir

UnSdernochetwarückständigenContributionwe-
gen, besondersvergleichen:Wegen der dißjähri,
gm aber, geschichcder Abtrag, nachdemderRit¬
terschaftzu gestandenenFuß.

§. 93»
Im übrigen wollen Wir der Ritter- und

tandschaft den Beytrag derCloster-Güther und
Gemeinschafts-Omer, auf dierückständigesieben
Ihrige Contribution, zu Gute kommen lassen.
Was aber die disjahrige und künftigeContribu»
tion aus denCloster-Gürhern, RostockschenGe«
meinschastS-Oertern, und Städtischen,auchOeco-

D no»
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nomit-Dörfern betrift; So gehet deren Betrag
zwar in denLand-Kasten: Es wird Uns aberder«,
selbein den vorhin vestgefetztenHeydenTerminen,
gleich der RitterschaftlichenContribulion, nebst
derSteuer der Leuteausserden Hufen, fpecifice
besondersentrichtet.

§. 94-
Wann nunhiernachstderContributions-Rück-

stand voriger Jahre, nebst der jährlichzu erle-
genden ordentlichenContribulion aus den Adeli-
chenGüthern, in verglichenerZeit undMaasseab-
getragenseynwird; So soll, nachvölliggeschehe-
«em sothanemAbtrag, ausserder jährlichen, jetzt
verglichenenordentlichenContribulion und ausser
den Reiche- und Crayß-auch Prinzeßinn.Steu-
ren, von welchenim folgendenArciculgehandelt
ist, dieRitter - und Landschaftmit ihren Hinter-
fassenzu einigenCollectenoderHülsen, siemögen
Nahmen habenwie sie wollen, aus eigenerLan-
des-Fürstlicher BemächligungoderAnforderung,
nicht verbundengehaltenwerden.

§- 95-
Da auchUnserein Gott ruhendenVorfahren

denen von der Ritterschaft, wegen der Accife-
oder ConsumlionS-Steuer. Freiheit in Unseren' Städten, vortheilhafteLandes-FürstlicheRefolu-

- tioncs ertheilet haben; So wollen Wir denen
' vom AdelUnsererLande,und derenWittwen und

Kin-
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Kindern, solcheFreyheit von der Accise-Con-
sumuonS-und Vieh-Steur, ebenfallssowohlin
Rostock, als in Unfern übrigen taid-Städten,
hiemitin Gnaden versichertund bestätigethaben»
GestaltWir solcheshiemit wissentlichrhun: Je.
dochder Gestalt, daß einjedwederzuVermeidung
oller Unrichtigkeitsein eigenesBuch über die zu
erlegendeSteur und Accisehalten, und denjähr-
lichenBetrag auö der Steur-Stube, ohne wei-
terc Verordnung baar wiederumzurückempfan-
gen, derjenigeaber der wieder VerhoffenMiß-
brauch davon, in Durchhelfung steurpflichtiger
Leuteund Maaren gemachtzu haben, überführet
werdenwürde, für seineLebens-Zeitder Accise-
undSteur. Freyheitverlustigseynsolle.

'

§•
96,

In Ansehungder von UnserenDomainen zu
denRitterschaftlichenGüthern gekommenen,und
wiederum, wegen der von den Ritterschaftlichen
z» UnfernDomainen gezogenenGüther, ist hie-
mit verglichenund vestgefetzet,daß zu Vermei-
dungallerschädlichenWeiterungen, dieauö lang-
wierigenUntersuchungenoderVergleichungender,
vondem einenan den andernTheil gekommene»
Güther, entstehenkönnten, alles gegen einander
aufgehoben, und wie es jetzt ist, angenommen
ut,dgelassenwerden solle.

h. y?.
Jedoch wollenWir von denenRitterschaft!!-

che»Gülhem, die seilAntritt Unsrer Regierung,
D 2 mit-
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mithin seit demJahr 1748. an Uns und Unsere
Cammer gekommen,oderkünftigan dieselbekam-
men sollten, sürohin allemahl, sowohldie Lan¬
des-Contribution zum Landkasten,als auch die
Anlagen, und was sonst auf Landtagen, Crayß»
oder- AmtS-Convenren,nachMaaßqabe des eilf«
ten ArticulSdiesesVergleichsbeliebetworden,an
das Corps der Ritter-und Landschaftabstatten
lassen.

§. 98.

Wir begebenUns auch für Uns und Unsere
Nachkommen,allerAnsprachean die,vonUnseren
Domainen, zu UnsererFürstlichenVorfahrenZei-
ten, an dieRitterschaftgekommeneGüther,Meye.
reyen,Dörfer undHusen,derGestalt, daßWir da-
vonnichtszuewigenZeitenrevocjrenwollen.Jedoch
behaltenWir Uns das Jus Reluendi allenthalben,
Ivo es Uns ex Pado zuständig ist, hiemit offen
und bevor. Wie denn auchdieRevncationesde¬
rer Güther, die vor diesemVergleichbereitsvon
Unsernrwegenangestelletsind, und derentwegen
Lis pendensist, weiteraber nicht, zur ordentli-
chenAusführung, ausbedungenbleiben.

99-
Dahingegen auch Unsrer Ritterschaft alle

Wege unbenommenund vorbehaltenseynsoll,der-
jenigen an Uns gekommenenGücher halber, wo
das Reluendi ex Pafto zustandig, oder die

Re-
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Revokation vor diesemBegleich, rechtshängig
gpma.ir ist, weiteraber nickt, sichgegenUnSund
UnsereNachkommen, des Rechten zu bedienen.

H. 100.
In Ansehungder nöchigenExecutionbeydem

Contributions-Wesen, h.ibenWir Uns mit Rit¬
ter- und iondschaftder Landes-^.xecutorum hali>
ber, und überden Modum exequendi derjenigen
Execuli'ons- Ordnung, ausdrücklich verglichen,
welcheam Ende der Veylagen diesesVergleichs
l'ubfiguo O* angesügetist. 1

Zweyter Articul.
Von Reichs « Crayß- und Prinjeßinn« Stcuren.

§. IOI,

on dem Beytrag zu Reichs- undCrayß-Steu-
ren, sollniemand befreyetseyn, sondernes hat
'N)der, in den Reichs-Constitutionenvestgesetz-
reuallgemeinenVerbindlichkeitzu solchenSteUren,

l^estalt seinBewenden, daß davonNiemand,
weSblandes, Wesens, oderBetriebs er immer
jeynmochte, ausgenommenwerdensoll.

Dz §. i°2.

V
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§. 102»

Mithin sollenso wenig UnsereHof- Civil-
und Militair - Bediente, gcist- und weltlichen
Standes,' als wenig die vom Adel und ihre Be-
dienteoderHintersassen,die Stadt Rostock»nd
olleStädte mit Magistraten und Bürgern aller¬
lei)Wesens, davon eximiret seyn, sondernalle
und jedeordentlichherbeygezogenwerden.

§. IOZ.

Zu VerkündigungdieserReichs- und Crayß-
Steuren , sollen jederzeitvon der Landes- Herr«
schaft, hergebrachtermaßen,allgemeineLandtage,
ausgeschriebenund gehaltenwerden.

§. 104.

Auf selbigemwollen Wir der Ritter-und
Landschafteine vollständigeund beglaubigteAb-
schriftderdarüberergangenenReichs- und Crayß-
Schlüsse, miltheilen, folglichein mehreres, als
in selbigenvon Reichs - und Crayß-wegen bewil-
ligekund erfordertist, von Ritter- undLandschaft
nicht fordern.

§. 105.
Dahingegen soll Ritter-und Landschaftdie

auf öffentlichemallgemeinemLandtag verkündigte
und bewilligteReichs- und Crayß-Steur, nach
demdarüber jedeömahlvon der Ritter - und Land-
schaftin Vorschlagzu bringenden, und von der

jan-
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Landes- Herrschastzu bestätigendenEontributionS-
Modo, unweigerlichund unuachstelligzu erlegen,
schuldigseyn.

§. lv6.

Wir versprechenhiebenebstUnserRitterschaft
besonders, daß, wenn nicht über Zweyhun-
dert Römer-Monath in einemJahr von Kay-
scr-und Reichs»oder CrayseS- wegen erfordert
werden, UnsereRitterschaftfür sichund ihreHin-
kersassen, zu den Reichs-und Crayß-Steuren
nichtserlegen,sondernvon Uns undUnfernFürst-
lichen Nachkommenbis dahin übertragen wer¬
den soll.

§• 107.

Ein gleichesversprechenWir auch Unseren
Land- Städten auf Dreyhundert Römer-
Monathe.

§ io8.
Wenn aber über ZweyhundertRömer-Mo-

nathe erfordertwerden; Sosoll zwar die Ritter-
schastfür sichund durchihre Hintersassenzu dem,
was über 200 Römer-Monathe ergehet, gleich
andern Landes- Eingesessenen,Veytrag thun, je-
dochgleichUnsernDomainen und den Städten,
richt mehrals den drittenTheil, siatt'ihrer Ouote
e>legen,der Gestalt, wiedas (Zusntumund der
I^la^uzdazu auf Land-Tagen bewilligetund vest--
gesktzetseynwird.

D 4 §. *09.
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§. 109.
Zu einer jeden Quote steuren die in den

FürstlichenAemkern, adelichenGüchern, und
Städten befindlicheEin- und Hintersassen,auch
freye Leute, und sämtlicheGeistlichkeit.

H. 110.
GleichwiederBeytrag derEximkrtenallerley

Gahmens und Wesens, dann auch der Closter»
Dörfer, der Stadt Rostock, und der soqenann»
tenGemeinschafts-Oerter,zuReichs- undCrayß»
Steuren, allen dreyencontribuirendenTheilen,
als den Domainen, der Ritterschaft, und den
Städten zu Gute kommt, also kommtauch der
dritte Theil des gedachtenBeytrags der Ritter-
schaftaUfihremDritiheil insonderheitzu Gute.

§. i n.
. Wegen der Wismar» Poel- und Neu-Clo»

DerschenQuote, soll die Ritter- und Landschaft
mit aller Anforderung, sowohlfürs vergangene,
als fürs künftige, gänzlichverfchonetbleiben.

§. 112.

Die Reichs-Crayß-und alle andere gemeine
Steuren, gehenvon jedemder drey contribuiren-
denTbeile , der Stadt Rostock, den Clöstern,
und vormahligen fo genannten Gemeinschafts»
Otttern, auch den Beytrag der ^ulicorum
uytz.Clericqtfum., imgleichendeS Civil - und
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Militair-Standes mit eingeschlossen, mit Em-
tlkferunq hex L^cciticsrioimm, nach Vorschrift
des XVIIIkxn Articuli der Reversalen vom
Jahr 1621, baar in den Land - Kasten ; zn wel-
chem ein Schlüssel bey denen von der Ritterschaft^
und der andere bey denen von Städten hiltführo
seyn soll.

Die Einnehmer der Reichs » und Crayß»
Steuren sollen Uns von Ritter- und Landschaft
prafentiret, und von Unseren Oommistsriii und
dem Engern-Ausschuß, beeydiget werden. Diese
sollen die einkommenve Gelder in Unserer, zum
Land »Kasten alsdann besonders zu verordnenden
Commissarien, und der von Ritter- und Landschaft
dazu Depulirten Beyseyn, gebührlich zu berech»
nen, verpflichtet seyn.

§ 114.
Wenn nun nach Abtrag der verkündigten

Reichs - und Crayß-Steuren im Land-Kasten
etwas übrig bleibt; So soll solches entweder ejnem
jeden conrribuirendem Theile, nach Proportion
des, von ihme geschehenen Beytrags, baar wie-
derum auSgeantworcet, oder zu des Landes - und
gemeinem Besten, nach gemeinsamer Deliebung,
pro rata verwendet und gebrauchet werden

§- 115«
Die Prinzeßinn-Steuren sollen auf allgemei-

nen öffentlichen Land - Tagen, in Fallen, da eünes
«•
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regierenden Landes - Herrn Prinzeßinn Tochter aus-
zustatten ist, verkündiget, und beratschlaget
werden.

§. ii 6.

Zu Vermeidung aller künftigen Gelegenheit,
woraus einiger Zwist, in Ansehung der Summe
einerPrinzeßinn-Steur, entstehenkönnte, ist
hiemit verglichen und vestgesetzet, daß solche über-
baupt vom ganzen Lande zu Zwanzig Tau-

send Reichsthaler, in, alsdann in Unfern
bandengangbar- so wohl aus-als innlandifcher»
Currenter Münze, für stets bestimmet seyn, und
bleibensoll.

§. "7.

Der Modus, wornach diese Sreuer aus den
Domainen, Adelichen Güthern, und Städten,

und zwar von jedem Theil zu seiner Tertia aufzu¬
bringen, wird zwar aus Land - Tagen beliebet und
verglichen, doch bleibt alle Wege der Land-Bee-

dm- oder der Erben-imd Hufen - Modus, in

Conformitat der Landes - Reversalen de Anno

1572 und 1621, der Grund.

H. 118.

Zij dieser Prinzeßinn - Steuer, sollen die

Stadt Rostock, die Closter-Gücher und die

AostockschenGemeinschastS-Oertcrgleichfallsdas
Ihrige, welches den drcyen contnbuirendm Thei-

len,
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lcn , jedem pro l'crtis parte zu Gute gerechnet
wird, beitragen.

§. iiy.

In den Iahren, wenn Reichs - und Crayß-

Ctsuren ergehen, wird keine Priuzeßin- Steuer
gefordert oder erleget, sondern aus^esetzet.

H. I2O.

Die solcher Gestalt bewilligte Gelder gehen
in den Land-Kasten, allwo eS in Ansehung der

Emiiahme, Verwaltung, und des Ablraqs, nach

dem XVIIIcen §. der Reversalen vom Jahr 162 t

gehalten werden soll.

Dritter Articul.
^on denClöstern, und deren sowohl, als der übrigen

Land. Eüther, Rechten und Steve-Pflichten.

§. 121.

Äie drey Clöster, Dobbertin, Ribniß, und

Malchau, sollen bey ihrer Consisienz unv bcy

ihren Rechten, wie darunter die Reversales vom

Jahr 1572. Art: 4. und das Herkommen Maasse

geben , gelassen und geschützel werden.

§. 12s.
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§ 122.

Der Ritter - und Landschaft bleibt auch die
Wahl, Bestellung, »nd beliebige Veränderung
der froviloruni und Beamten unbenommen, und
sollen so wohl die bereits erwählte und ernannte,
olü die künftig zu erwählende und zu ernennend«
Closter-^lovi5olL5 und Haupt-Leute, jetzt und
künftig allemahl unweigerlich und unaufhältlich
gewöhnlichermassen Landes - Fürstlich bestattiget
werden, und wenn die gesuchte Bestätigung
binnen Jahr und Tag nicht erfolget, sollen selbige
co iplo pro confinnatis geachtet seyn.

§. I2Z.

Die von der Landes. Herrschaft bishero nicht
abgenommene Rechnungen dieser dreyen Clöster,
sollen nach Jnnhalt vorangezogener Rcversalen,
von U»6 und den Ritter» und Landschaftlichen
Deputaten aufgenommen, auch solcher Gestalt
alle Jahr gefertiget und abgeleget werden.

§. 124.

U^srer erb > unterthänigen Stadt Rostock,
und den übrigen Städten Unsrer Lande, bleiben
ihre refpedive, den Reoersalen, dem Herkom¬
men, und mit der Ritterschaft getroffenen Ver»
gleich gemässe Gerechtsame, in Ansehung der bey-
den Clöster Dobbertin und Ribnrtz, in ihrem
ganzenUmsang, mithin auch der Ritterschaft ihre

Jura
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^urs cindem Erster zum heiligen Creütz in Rostock,
hiemit ausdrücklich verwahret unv beybehalten.

§. 125^

Es hat auch Heydem, auf dem Land-Tage
Zu Güstrow am iHten November i??7 zwischen
Ritter- und Landschaft gen offenen Schluß in An-
sehung der Städtischen Theilhabung an den Clö¬
stern, sein Bewenden; Jedoch mit dieser Erlla-
rung: Daß den Land-Städten über die, in dm
Closrer Dobbertin habende drey Platze zur vollen
Hebung, noch Sechs Plätze zur halben Geld-
Hebung, als Zweene in dem Closter Dcbberritt,
Zweene in dem Closter Ribnitz, und Zweene in
dem Closter Malchau, von Michaelis des jetzt lau-
senden Jahrs an, jede zu Sechs zig Reichs,
thaler jährlichen Einkommens, jedoch weiter
nichts, mithin weder Wohnung noch Viccualien,
hiem'.t accordirer werden. Wogegen sichdie Städte
hiedurch verbindlich machen, dal; sie ferner und zu
ewigen Zeilen unter keinerley Vorwand, mehrere
Stellenin allen dreyen Clöstern es mögen dieselben
vermehret, oder verbessert werden, verlangen, noch
sich sonstige Juraols siebishero exerciret, anmassen,
und also in Ansehung der Wahl ter Provi forum
und Closter-Haupt-Leute, auch bey Auwohme
der Closter-Rechnung, so wie bißherv bey Dob-
bertin, also auch i» gleicher Maaße und nicht
weiter, bey den Clöstern Ribnitz und Malchau,
concurriren wollen.

§, 126.
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§. 126.

Anlangend die Rostockschen Stade- und Hos.
pital- auch Closter-Guther, nämlich im Amts
Ribnitz, Niederkrug, Rövershagen, Stuthof,
ein Theil in Bentwisch, ein Theil is>Dierkow,
CordShagen, Purkshagen, Voigtshagen, Göll-
uih, Schlage, und Volckshagen; Im Amte
Scdwaan, Sildemow > Barnflorf, Bramau,
.Grossenklein, Grossen-Schwaß, Lütten-Stove,
Dalvitzenhof, Dietrichshage«, Elmenhorst,
Schmarl, Lüttcnklein, Kassebohm mit den Per-
tinenzen, Brodersdorf, Ilkendorf, Ricdahl,
und die übrigen Eigenthümer und Besitzer der
Güther Bockholt, Bartelstorf mit den Pertinen«
zen, Bentwisch und Keßin, Ehmkenhagen,
Willeröhagen, Zeppelino-Wulfshagen, Rostocker
Wulfshagen, Alverstors, Beselin, Bussevitz,
Finkenderg, Harmstorf, Grossen . Kussevitz,
Lütten KusseviH, Oberhof, und Hohen -Schwarö,

Gragetopfs-Hof, Huckstorf, Niendorf, Grossen,
Stove, Wahrstorf, Bistow, Huckstorf, Pol-
chow, und Evershagen, weiche insgefammt bis»
hero unfüqlich Gemeinschaftö - Omer genannt
worden; So soll diese Benennung, welche sich

auf den, im Jahr 1621. unterm zten Marz,
zwischen damaligen beyden Landes-Fürsten gecrof.
fenen Theilungs - Vergleich, in welchem diese
Oerter, zwischen beyden regierenden Herren z«
Schwerin und Güstrow uugetheilt in Gemeinschaft
gelassen worden, lediglich für damahls bezogen,

folg.
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folglichnachder, z» Anfang diesesJahr-Hun»
derrs ergangenenConsolidationnichtweiterstak-
Haftist, hinfürogänzlichabgethan, und an deren
Skat, zur künftigenBenahmung tiefer Oerter,
der Ausdruck: UnfetS RostockfchenDistricktö,
vestgefetzetftyn.

§. 127.
Es werden ober nichts destowenigerdiese,

im RostockschenDistricktbelegeneGütherundde-
ren EigenthümeroderBesitzer,beyihrenübrigen
wohlhergebrachtcnRechtengelassenund geschützct,
auchdie gemeinschaftlicheBeytrage, nachwievor,
von ihnengeleistet.

§. 128.
In Ansehungder jährlichesLandes- Contri-

^ution, ergehet ebenfalls über diesegesammce
Dörfer dieAusmessung,undfolglicheBesieurung
derdadurchsichergebendensteurbarenHufen, und
zwar eine jeglichezu Neun NeichSkhalerNene
Zweydrittel,in denLand-Kasten, und vondar-
aus an UnsreCammer.

§. I2Y.

Wie denn auch die übrigeSteur von den
Eingesehenenausserden Hufen, nach der obge-
letztenNorm, in denLand-Kestengebracht,und
vondarausan UnsereCammerentrichtetwird.



64 Aitie. III.

§. izo.
WegenderReichs- Crayß«und Prinzeßinn-

Steuren, soll es gleicheBewandnisi, wie mit
den Ckost^er»Gürhern haben, der Gestalt, daß
diejenigeSteuren dieser Gattung, welcheauf
Land-Tagenbewilligetsind,-indenLand-Kasten
geliefert, und also dem ganzenSteuer-Belauf
mirzu gerechnetwerden.

§. 131-
Im übrigenwird hiemitden Clöstern, der

Ankauf- und die Erwerbung mehrerer Land-
Güther, es sey aus AdelichenoderStädtischen
Dörfern, ohnevorhergänqigenjandeS-Fürstlichen
ausdrücklichenConsenS,unddergesammtenRitter-
und LandschaftlichenEinwilligung, von nun an
biß zuewige»Zeiten, gänzlichbenommen.

§.. 132.

Jedochsollihnenfreybleiben,?ermut»tionc,
zu treffen, und mit den erspartenGeldern auS-
wercsliegendeGründeanzuschaffen.

§.
UndgleichwiesiebeyihrenjetzigenGüthern,

Dörfern, undBesitztümern, in derEigenschaft,
wie siesolcheerworben,nochmahlsbestätigetseyn
sollen; Alsowerdenhingegenalle künfugeAcqni-
iltioucs der Clöster an liegendenGründen und
GürherninnerhalbLandes,jetztalsdann,unddann
als jetzt, vernichtiget.
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«5. 134»
Doch soll, im Fall von denjetzigenCloste»Guthern, insonderheitdeeElostersIiibnitz, einige

rcluiretwerdenMten , den Cldstern, und beson-
ders dem ClosterRibnitz freistehen, mit dem
ÖJelDcandereGülher tnn>rhalliLandesan sichZN
bringen,wozunörhigenFalls, derLandes«Fürst»
licheConsenö, nichtgeweigertwerdensoll.

§. i?;.
Auä) wollenWir undUnserS8uccet><ire5UnSeines juris primariarum precuju, für Uns oder

UnsereFürstlicheGemahlinnen, an gedämmten
Clöstern, nimmermchranmaßen, nochdasselbe
begehr«»^ Was insonderheitdas CiosierRibnitzbelrift; So wird der im Jahr 1669. den iZten
September deßfallsgetroffeneVergleich, himiit,
ganzenJnnhaltS, wiederholetunv bestätiget.

§> r?6.
Und wollenWir demselbenzn FolgeUnsere

tehnsherrlichenConsenS, dem ClosterRibnih,
sowohlzu dem angekauftenG»th, Wuliöhagen,
als jtt dem, bis aufD'eyzehn TausendThaler
annochzu acguirirendcnGuthe, ohneErlegung
einigerCanzley. oderandererGebühren, erthei»
ien, und solchespro allodio, ohnealleReferva»
tion, erklären.

§. !Z?.
)m übrigenwerdendieClöster, die Eigen»

lhümer und Besitzer der übrigen vorbenannten' '
E Güther,
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Güther, wie von Altersher, zu Land-Tägen
nicht verschrieben,noch gestattet, sonderndie
ClosterundderenGüther werdenvon der Ritter-
und tandschaft, und die OcrcerdesRostockschen
DistrictS, von der Stadt Rostock, auf Land-
Tagen, und sonst, vertreten.

Vierter Articul.
Von der Union der Landstände.

§• 138»
Wieweit UnsereRitter - und Landschaftnichknur
in einer natürlichenVerbindungstehet, sondern
selbigeauchim Jahr 1525. in eineunzertrennliche
Union getretenist; So bleibtdieselbeunterge-
sammterRitter, undLandschaftnachwievor, in
ihrer unwandelbarenverbindlichenKraft und
Wirkung. Geilalt Wir sie dahin, wie in dem
HamburgischenVergleich vom x Merz 1701.
geschehen,hiemitabereinstanerkannt undbestä,
ligethabenwollen.

§. i39.
Es verstehetsichalsodieLandes-Uniontheils

von der Verbindung der Provinzen unter sich,
theils von der Verbindung der tandstände,
»lämlichder Ritterschaftund derStädte, in An-
sehungihrerselbst, untereinander.

§. »40.
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§. 140.
Was dieVerbindungderProvinzenuntersichbetriff; So solldieUniondahin festgesehetundverstandenwerden,daßdieEingesessenevonRitrer-und Landschaftin UnftrnHerjogthümernSclime-rin und Güstrow, mit Innbegrif der Ritter-und Landschaftdes StargardischenCrayses, ineiner unverrücklichenGleichheit, an Rechten,Privilegien, und Gerechtigkeiten,bestehen,undgeloffenwerden; derGestalt, daß obgedachtedreyCrayse, nach einerleyGesetzen, Landes-Ordnungen,und Verträgen, zu regieren,mithinin solcherGleichheitund Gemeinschaftwie amHofgerichtundConsistorio,so auchan denLand-?agen, und gestimmtemContributionali, nichtwenigeran denLandes-Clöstern,nach Innhalcdes oberwehntenHlimburgischenVergleichsvom8ten März 1701. §.8-9- und 10. folglichanallenandernRechten,Vorzügen, undFreyheiten,einander in allen gemeinenAnliege,»HeikenundNochfallen,mit Räch undThat, nachrechtlicherOrdnung, sichunter einanderzu vertretenundbeyzustehenhabensollenund mögen.

§. 141.
AnlangenddieUnion der RitterschaftundderStädte unterihnenselbst;So solldieselbein un-verrücklicherGemeinschaftundTheilnehmunganallen, derRitter- undLandschaftzustehendenGe-rechtsamenundBefugnissenbestehen,solchermaßen:

E 2 vaß



68 Arie. IV. Von der Union.

daß die Stadt Rostocksowohl, als die übrige
Städte an ihrerConcurrenzzu denLand-Tagen,
zum Hofgericht,und Engern-Ausschuß, zu den
Clöstern, undüberhauptzuallenRitter-und Land»
schaftlichengemeinsamenRechtenund Pflichten,
nach wie vor, demHerkommengemäß, nirgend
beeinträchtiget,zurückgefeHtt,oderausgeschlossen
werdensollen.

§. 142.

Wie dennauch ein Stand, ohneZuziehung
und EinwilligungdesAndern, eineVerbindung
über gemeinsameRechtezu treffen, nichtbefugt
seyn, allen Falls aber solchefür nullundnichtig
geachtetwerdensoll.

§. *43.

In einemandern, obigemzuwiderkaufenden
Verstände, solldie UnionvomJahr 1523. ni«,
weder,gerichtlichnochaußergerichtlich,angezogen
undgebrauchetwerden.

§. '44-

Rum. ®'c dennim übrigenjene, in der, zumehre«
viii.' rer Bevestigungallesobigenf'ubNum. VII. hie-

beygeheftetenUnionvom Jahr 152z. enthaltene
Bsdingniß: daß damit der Landes- Obrigkeit
nichtsabgeschnittenseynsolle,hiemitwiederholet
wird.

Fünfter
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FünfterArticul.
Von Land - Tag« n.

§. i45-
^and-Tage wollenWir, wie von je her gebrauch-
lid>gewesen, alle Jahr anordnen und auöschrei-
den, damit TheilS das alljährige Contributions-
Wesen, Vergleichsmäßigeingerichtet, ThnlS in
AnsehungderkünftigenReichs-Crayß- undPrin¬
zeßinn»Steuren, jedesmahl das Gehörigeregu»
liret, Theils über die nölhig befundeneund zu
c>lassendeallgemeine Landes-(^uullitutioned be-
nuhschlaget, und endlichalles dasjenige, was
unter deinNahmen von Landes- Angelegenheiren
oderBeschwerdenvorkommenmöchte,durchtan-
des>FürstlicheErledigungahgelhanwerdenkönne.

H. 146.
Die Land.Tage sollender Gestalt allgemein

bleibenund angeordnetwerden, wieeö der Ham-
burgischeVergleich vom 5ttenMarz 1701. H 8»vorschreibet,als welchenWir nachzugehen, hie-
mit in Gnaden versprechen.

H. 147.
Gestalt dem zu Folge, alle und jedeeingefts.

seneLantständealitr dreyerCrayse z» .denLand-
Tagen durch Landes-Fürstliche Ausschreiben b^

E z rufen.
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rufen, und auf den Land-Tagen, demHerkommen
gemäß, Heyden, darauf vorfallendenHandlun.
gen, vhngehkndertStand und Stimme haben
und behaltensollen.

§. 148.

Die Oerter zu den Land-Tagen sollennach
wie vor, diein denReversalenvon 1621. bestim¬
met« Städte Srernberg und Malchin, Wechsels-
weise,seynund bleiben, und Wir wollen es, in
Ansehung der Beziehung oder Beschickungder-
selben, nach dem Jnnhalt der Reversalen vom
Jahr 1621. H. 2z. halten.

§. 149«

In Ansehung der Zeit, bleibt eSbey dem
gewöhnlichen,und dazu am bequemstenfallenden
Herbst.

H. 150.

Jedoch soll Unö und UnserenNachkommen
an der Regierung allerdingsunbenommenseyn,
in Nolhfällen und andern dringenden Landes,
Angelegenheiten,außer der Herbstzeit, nachGe.
legenheitder Umstände, jand-Täge auSzuschrei-
den, und gewöhnlichermaßenhalten zu lassen.

§. 151.

UnsereAusschreibendazu wollenWir in der
hergebrachtenFormul ergehenlassen, und nicht

ge.
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gestatten, daß ihnengegendas Herkommen, und
ohne rechtmäßigeUrsache, harte und üngewvhn-
licheClousuln,außerdieser: baß dieAusbleibende
und A'awM.de zu allen dem, was auf Land-
Tagen behörig beschlossenist, verbundenseyn
sollen, einverleibetwerden.

§' l)2.
Auf Land- Tagen sollensichalle undjededazu

Landes-Fürstlich entbothcne Eingesessene, in
Person gehorsamlicheinfinden.

§.153.

Diejenigenaber welcheim Landegegenwärtig
sind, und behindertwerdenpersönlichzuerscheinen,
sollen, wie von Alkers her jederzeitGebrauch
gewesen, ihr Ausbleiben schrift- odermündlich
entschuldigen, oder entschuldigenlassen, jedoch
sollendie AbwesendekeineVollmachtenzu erthei-
len befugt, mithin die etwa producirteungültig
seyn. Von den auf Land-Tagensicheinfindenden,
sollendie Land.Marschallevor und »wchEröfnung
des Land-Tags UnserenCoraiiTariiseinen, von
ihnen eige-chandigunterschriebenenPersonen-
Zettel einliesern,auchwahrendenLand-Tagö, so
vfc Unsere Conimifiarii eine nahmenllicheund
schriftlicheZlnzeigederGegenwärtigenvonRitter-
und Landschaftverlangen,solchemit ihrerUnter-
schrifteinreichen.

E 4 O54
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§« I54«
Die auf dem Land-Tage zu proponirend«

Oapitasollenim AusschreibenVier Wochenvor
demLand-Tage kundgemachelwerde».

§. 155.

Die Land'TagS-Proposllion wollenWir auf
elnmahlan den gewöhnlichenOrten, nämlich zu
Sternberg auf dem Iuomberg außerhalb der
Stadt, und zu Malchin auf dem Rathhause ge-
schehen, auch sofortnach der Puhlieario» schnfkL
lich, mit Unsermdazu eigentlichgegebenenLand-
Tags-Canzley-Jnns>eqrl, und unter Unserer,
von Uns dazubevollmächtigtenCommifsaiienUn¬
terschrift, an Ritter - und Landschafthinaus ge,
den lassen.

§ 156.

In Ansehungder auf diePropositionabzuge-
benden Ritter > und Landschaftlicher,Antwort,
bieibt es in der Regul bey demvon Altersher ge-
wohnlichenDritten Tag. Jedoch wollen Wir
beyerhebliche»Hindernissen,nachBefinden, «ine
weitereFristnichtversagen.

§' 157-
Diese Antwort soll ebenfallsschriftlichabge«

stattet, und zu mehrererFörmlichkeitundBeglau¬
bigung von demältestenanwesendenjandralh und
dem Deputirten der Stadt Rostock,in dessenAb.

- we-
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Wesenheitaber, jedochohne sonstigeKonsequenz,
von dem ersten anwesendenVorder-städtischen
Bürgermeister,eigenhändigunterschriebenwerden.

§. 158.
Däferns nunnachder, darauf inUnserm

mm von Unser« bevollmächtigtenCommistanen,
ergehenden schriftlichen Resolution, etwas zu er»
örrern, übrig bleiben sollte; So soll solches zwar
schriftlichgeschehen,jedoch, dos?zuErleichterung
der Vereinbarung, durch mündlicheAn» und
Vortrage, zwischenUnfernCommissarienund den
Depulirten der Ritter, »rid Landschaft,gehandelt
werde. Da denn so lange über die, in Erörte-
rung stehendeMaterien gehandelt werden soU,
bis die Land-Tags-Sachen überhauptzur Reife
eines förmlichen,in UnsermNahmen zu publici-
renden, und darauf, wie vbgedacht, in beglaub.
ter Form schriftlichanRitter - und LandschaftauS-
zuantwortendcnLand- ^ag6 -Schlusses, gediehen.

§- 159'
WährendenLand-Tags solldas Ab- undZn-

reisenbeyTage oderNacht, ohneAufenthaltund
Anzeigebey demCommandirendenOfsicier, nie-
wandengehindertwerden. Jedoch soll ein jeder
Ankommender,Abreisender,und Wiedereintritt
sender, wievonje her auf ordentlichenLand>Ta-

^gen gebräuchlichgewesen, bey dem Land»Mar-
schalle,zu dessenCrayß er gehöret, sichzu met>
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den, und dieserdann weiteran UnsereCommissi»
ricn, davonNachricht zu geben, schuldigftyn.

§ 160.
Anlangend dieetwanigenLandes-Gebrechen,

Beschwerde», oderAngelegenheiten;Sosollen
solchenachder Antwortaus die Land-Tags-Pro-
Position von Ritter - und Landschaft,mittelst eines,
nach derobigen, Heyder Antwortad Capita pro-
pollta vestgesetztenFörmlichkeitund Beglaubi»
gung, zu unterschreibendenMemorials, überge»
den werden.

§. i6T.

Diejenigen Beschwerdenund Angelegenhei¬
ten, die bereits in Landes- Vertragen und Ord»
nungen, oder in dem erweislichemHerkommen,
und in vorhin ertheiltenRefolutionibusihre ab»
hslflicheMaaße erhalten, oder sonst in Uquidlis
beruhen, und wobeycontra jura krovinMIia et'
was vorgegangen, sollenunverzüglichund ohne
Weitläuftigkeik, nachRechtund Billigkeit, noch
bcy wahrendemLand-Tage, abgerhan werden.

§. 162.

Diejenigen aber, welche altioris indaginis
sind, sollenlängstens binnenJahreS-Fnst, und
vor dem nächsten Land.Tage, zur gleichmäßigen
billigenEndschaft,durchgnädigsteLandes- Fürst-
liche Erledigungen und Erklärungen, kommen
und gelangen. ...
; §« »6z.



SBonLand- Tagen. 75

§. 16z.
In Entstehungdessenbleibender Ritter - und

Landschaftalle rechtlicheWege in Ordnung der
Landes-und Reichs-Gesetze, mithin an Kayser.
licheMajestät, und diehöchsteReichs- Gerichte,
Unverschlossen.

§. 164.
UcbrigenSbehalten Wir Un6 vor, Unsere

Ritter! und Landschaftzu andern Convocatiönö-
und DeputationS-Tagen zu berufen, «nd über
UnsereundUnsererLandebesondereAngelegenhei«
len auf selbigenzu handeln.

§. 165.
Doch sollendie Sachen, welchegesammter

Ritter - und tandschaftRechte und Pflichte an-
treffen, zu allgemeinenLand-Tagen heimgelassm
bleiben.

SechsterArticul.
Von Land > Rächen und Land , Marschallen.

§« *66. , j
in Ansehungder Zahl, Rechte, nnd Pflich¬

ten der Land-Räche, sichZeitheroZweifel ergei.
ben;
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Ken; So ist darüber folgendes, zur beständigen
Gewißheitverglichenund vestgefetzecworden. Es
sollen nämlich fortan in Unserm Herzogkhum
Schwerin Vier, und in Unserm Hcrzogchum
Güstrow, inclusive deö Stargardschen Crayseg,
gleichfallsVier, mithin allemahl Acht würfliche,
in Unseren und Unserer Ritter- und Landschaft
Pflichten stehende,und in gedachtenUnserenbey.
den Herzogtümern wesentlichangesesseneLand-
Rache, bestelletseyn.

§. 167.

Bey erledigtenLand-Raths»Stellen, wollen
Wir der Ritter, und Landschaft, und zwar des-
jenigenHcrzogthums, in welchemsichdie Vacanz
eräuget, den unterthänigstenVorschlagdreyer,
im LandeangesessenenPersonen, von vem ringe-
bohrncnoderrecipirtenAdel, zu jedervacirenden
Stelle, gnadiqstgönnen, und auö solchenpr-ie-
f«;ntatisjcdesmahl einen zum Land- Rath, so
fort Hinwiederuinernennen, auch denselbenauf
dem Land-Tage, da der unterthänigsteVorschlag
geschehen,inBeyfeyn derervon Ritter - und Land»
schaft, odergleichnachdem Land-Tage, in Bey-
seyneinigerDeputirlenvonRitter- undLandschaft,
dazu beeydigenlassen, und zwar nach dein hier
eingerücktemgewöhnlichemFormular:

Ich, P. N. gelobeund schwere,d̂aß
ichdem DurchlauchtigstenFürsten

und
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und Herrn, Herrn Christian
Ludewig, Herzogenzu Mecklew
bürg, FürstenzuWenden, Schwe-
rin und Ratzeburg,auchGrafen zu
Schwerin, der LandeRostockund
Stargard Herrn :c. meinemgnädig-
stenFürstenund Herrn, als jetztre-
gierendemLandes- Fürsten, treu
undholdseyn, Seiner Herzoglichen
Durchlaucht banden und Leuren
Besteswissen,Schaden und Nach-
thett meinesäußerstenVermögens,
abwendenund verhüten, in allen
Beratschlagungen, dazu ichgefor«
dert werde, das ehrlichstemeinem
bestenVerstandnißnach, hiiuenan-
gesetzetallerBewegnissen,so mich
daran behindernkönnten, rathen,
was ich in Rathschlägenoder son-
stenvonJhro Herzog!.Durch!.Für,
stenthumund Landen Gelegenheit
und Geheimnissenerfahren, und
mir Rathsweise anvertrauet wer-«
den wird, Seiner Herzogl.Durch!,
und Dero Fürstenthumzum Nach-
theil, Niemand offenbaren, son.
dernbeymir his in die Grube ver¬

schrote-
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schwiegenbehalten,an keinerStelle
und in keinen Rathschlagen,da
Seiner Herzogl. Durchl. Person,
Land, undLenkenetwaszumNach,
theil und Schaden, gefährlicher
Weise, geredetund beschlossenwer-
den soll, michnicht findenlassen,
und allesdasjenigein pflichtschuldl-
ger gehorsamsterUntertänigkeit re«
den, thun, und handelnwill, wel¬
cheseinemgetreuenRath von Eh-
ren, löblicher Gewohnheit und
Rechtswegenzu thun gebühret,und
wohlanstehet. Allesgetreulichund
ohne Gefährde, als mir GOTT
helfe durch JESUM CHRI-
STUM.

§. 168.

Bey einerjedenVeränderung an der Regie,
rung, bleibenzwar die Land- Raths, nachwie vor
in ihrer Activität, siemüssenaber gleichandern
Rathen unv Bedientenden vorbeschriebenenLand-
Raths -Eyd erneuern, und gewöhnlichermaßen
ablegen. Wir wollenauchderenRath, vermöge
der Reversalen von den Jahren 1Z72. Art. I.
und 1621. Art. XXII. zu den Landes>Aachen in
vorfallendenNöthen, zuziehen und gebrauchen.

H. 169.
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§. i6y.
Auchsollenvier von ihnen, nach der Wahl

der Ritterschaft, denReverfalen do Anno 1572.
gemäß,AflefloresbeymLand- undHofgerichtseyn.

§. 17°.
Auf Land«ConvocationS- und DeputationS-

Tägen, wollen Wir einem jedender anwesenden
Land-Rache und Land-Marschalle, hergebrach-
ter maßen, täglich Vier Reichethalerzu feiner
Desrayrung aus Unsrer Renk- Cammer, baar
reichen lassen. Diese sollen von dem Tag der
Einkunft, bis auf den letztenTag des Schlusses,
gerechnetund gezahletwerden.

§. 171.
Die Berichte, Gutachten, und Vorstellun-

gen, welchean UnS die Land-Räthe auf Unser
Erfordern, oder aus eigener Bewegniß, odernachdemAuftrage der Ritter - und Landschafter-stalten, sollenvon einem jeglichemnahmentlich
und eigenhändigunterschrieben,und die Unischläge
darum mit dem angebohrnemPetlschaftdes Vor-
sitzenden,besiegeltwerden.

§> 172.
Der Begrif und Gebrauch des Nahmens ei¬nes befondernLand- RäthlichenCollegiiaber, soll

hiemitgänzlichuntersagetseyn.

§. m-
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§. *73;
Die Erb»Land- Marschälleanlangend; So

hat derenAnzahlvon dreyenüberhaupt, nämlich
einem im Mecklenburgischen,einemim Wendi¬
schen, und einemim Stargardischen Crayse, ihr
beständigesVerbleiben.

§-174.

Auf Land- ConvocationS,und DepukationS-
Tagen, auchüberhaupt beyallen Begebenhelten,
da im Nahmen der Ritter - und Landschaft,UnS
mündliche?in» undVortrage zu lhun sind, füh»
ren die Land.Marschalle, nachder unter sichein-
geführten Ordnung derZeit und des OrtS, das
Wort, jedochbleibt der Ritter-und tandschaft,
wie sonstalle Wege ftey, auch durchdie Land-
Räthe oder Deputirte, An. und Vorträge thun
zu lassen.

§• 175.

Uebrigens sollendie Land'Rache und Land«
Marschälle bey ihrem wohlhergebrachtenRang
gelassenund geschützetwerden, alsodaß die Land-
Rache mit Unser»würkiichenGeheimen-Rächen,
und die Land»Marschälle mit Unfern Obristen,

nochder Anc.iennct», ihren Rang haben sollen»

Sie-
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SiebenderArticul.
Vom Engern «Ausschuß.

H. 176.
^amit Wir und UnsereNachkommender un-bequemenWeitläufigkeit überhobenwerden, in
Landes-Angelegenheitenjedesmahlmit dem zahl¬
reichenCorpore der Ritter- und Landschaftun«
mittelbar zu handeln; So haben Wir die von
Ritter - unv Landschaftlängst beliebteVerfassung
eines Engern-Ausschusses, in folgenderMaaße,
undfür st«s verglichenerBestimmung, vestgesetzek.

§. 177. - '

Es soll demnach der Engere-Ausschuß auszweenLand. Rächen, nämlicheinemaus UnsermHerzozchumSchwerin, und einem aus UnfermHerzogthumGüstrow, inclusivedes Stargardi»
schen Croyses, dann Dreyen Deputirten derRitterschaft, nämlicheinemaus demMecklenburg
gifchen, einemaus bem Wendischen, und einemaus demStargardischenCrayse, ferneraus einem
Deputirten der Stadt Rostock, und dreyenDe¬putirtenderVorder-Städte, Parchim, Güstrow,
und Neuenbrandenburg, folglichüberhaupt aus
Ne un Personen, welcheAnzahl jedochdie Rit«

F ter-
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ter. und Landschaftnach Gelegenheit der Um-
stände, mithin nachGucbesinden,jedochaus ihre
Kosten, zu vermehren, jederzeitbefugt bleibet,
an und vor ihm selbst bestehen.

. §. 178.

DiesemEngern. AusschußsollhiemitderBe-
grif und das Recht eines, die gestimmteRitter-
und tandschaftvorstellendenCollegii, aus Landes-
FürstlicherMacht und Hoheit, zu ewigenZeiten,
für Uns und Unsere Nachkommen, regierende
Herzogen zu Mecklenburgbeygeleget, und bestä-
tiget seyn, um die Ritter-und Landschaftlichen
Angelegenheitenan und bey Uns, folglichinn-
urtd außerhalb Landeszu besorgen.

H. 179.

Die Wahl der zum Engern,Ausschuß zu be-
stellendenPersonen, soll auf Land-Tagen, oder
andern gemeinschaftlichenConventen, der Ritter-
und LandschaftWillkühr und Freyheit überlaßen
seynund bleiben. Nur, daß der Enqere»AuS-
schuß, wie hiemit und Kraft diesesgeschicht, in
der Gestalt und Befugnlß eines besondernColle-

gii, bey jeder Ve>änderung an der Regierung
von UnserenNachkommen, regierendenHerzogen
zn Mecklenburg, ausdrücklich bestätiget wer«
den soll.

§. 18°.
Jedoch soll der Engere - Ausschußfür ipfo

jure confirmiret, angesehenundgehaltenwerden,
so
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so bald er darum bey der Landes»Herrschaft
schriftlichAnsuchunggelhan haben wird. De?
Aufenthalt und dieZusammenkunftder zum En-
gern- AusschußgewähltenGlieder, bleibthiemik
allenthalbenunbenommenund uneingeschränkt.

Wir wollenauch die an Uns, von dem En«
gern-AusschußergehendeVorstellungenundMe-
niorialienin denRitter - und LandschaftlichenAn,
gelegenheiten,gnädiqst annehmen, und darauf
jedesmahl, nach Befinden, gerecht-gnädigste
Refolutiones ertheilen.

£ «mitnun beyden schriftlichenExpeditionen
und Verrichtungendes Engern >Ausschusses,alle
Wege destomehrereOrdnung undGlaubhaftigkeit
walkenmöge; So mheilen Wir UnsererRitter-und Landschafthiemil ein eigenes, zum Gebrauch
des Engern>AusschussesgewidmetesLandesSie-gel, in der Maaße und Gestalt, wie eö zu be-
ständiger Beybehaltung allhier abgemahlet ist:

§. lZZ.
Mit diesemSiegel soll er alle, die Ritter«

und Landschaftzusammen und gemeinschaftlich-

§. j8I.

§. 182.

F -
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angehendeSachen und Ausfertigungen, besie¬
geln. Selbiges soll auch von Nachkommenzu
Nachkommen, als das wahre Ritter - und Land-
schaftlicheSiegel, beybehaltcn, und gebrauchet
werden.

§. 184.

Was aber diejenigenSachen und Ausferti¬

gungenbetrist, welchenichtdie Ritter- und Land-
schaftinsgemein, sondern die Ritterschaftallein
angehen; So erlheilenWir Unsrer Ritterschaft
das auchhiebeygemahlte

(L. 8)
besondereJnnstegel, dessensie sichin ihren allei¬
nigen Angelegenheitenund Ausfertigungen, mit
ebendemGeseh der ewigenUnwandelbarst, zu
gebrauchenhaben soll.

§. 185.

Hiebenebstsollhiemitft'irstcksvestgeschetseyn,
daß alle von demEngern - Ausschußan U"Serge»
hendeVorstellungen, Berichte, und Memoria-
lien in Ritter. und landschaftlichengemeinen

Sachen, jederzeitvon dem versitzendenLandrath,
oder in Abwesenheitder beydenLandrälhe, von
dem ältesten RitterschaftlichenDeputirten, und
dem ersten Städtischen Deputirten, eigenhändig

unterschrieben,diejenigenaber, welchedieRitter-
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scbaftnur allem, ohneVerbindung mit den, die
eigentlicheLandschaftausmachendenStädten be«
treffen, von dem VorsitzendenLandrath, und ei-
nemRitterschastlichenDeputirten, mit eigenhän-
diger NahmenS-Unterschriftbeglaubiget werden
sollen»

§. l86.

Der vorbeschriebenenSiegel bedienet sich
Ritter - und Landschaftzu allenBerichten, Vor»
stellungen, ui'.dMemorialien an Uns sowohl,als
in andernihrenExpeditionen: und soll sichdabey
jederzeitdes rochenWachses gebrauchen.

§. iL?.
3m übrigen stehet der Engere - Ausschuß,

Weimer zu belangen, als Beklagter alle Wege
in erster Instanz, unter einem Unsrer LandeS-
Gerichte, welchesder Kläger erwählenwill.

§. '88.
Doch bleibt dem Engern - Ausschuß, nad)

Maaßgebung Unserer Landes- und der Reichs«
Gefthe, an die Reichs- Gerichte zu appelliren,
allerdings frei). Gestalt dann von UnserenGe-
richtendenenAppellationendes Engern-AuSschns-
seS, welcheUnserenLandes-Gesetzen, und beson-
derSUnsermPtivilegio de non appellando nicht
entgegensind, der ungehindertestarkeLauf, meh-
rem Innhalts des unten vorkommendenListen

F ? **
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ArticulS vom Justitz - Wesen, gelassenwerden
wird und soll.

§. i8<>
Uebrigens bleibt der Ritter, und Landschaft

olle Wege unbenommen, dem Engern - Ausschuß
so wohl die Besorgung des Conrriblilions«-We-
fenö, als der andern, die Ritter» und Landschaft
betreffendenAngelegenheiten,i>in-und außerhalb
tandes>in gemessenerInsiruckion undVollmacht,
ihrer Willkühr und bestenGelegenheitnach, aus.
zutragen.

§• 190.
Wir und UnsereNachkommen, wollenauch

dasjenige, was der Engere Ausschußim Contri-
butionS-Wesen, oder in andern Landes-Sachen,
sothanerobhabendenVollmachtnach, vornehmen
und ausrichten wird, der Gtstalt, als {jtfbehe
«s von Ritter, und Landschaftselbst, ansehenund
dafür halten lassen.

Achter Articul.
Von der Landes.FürstlichenGesetz1Gebungs«

Macht.

§. i9l.
Ä6ann es der Wohlstand und dis Ruhe einer
jedenRegierung erfordert, daß die Grenzen der

Lan-
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Landes.FürstlichenMacht, Gesetzezu geben,ihre
gemesseneBestimmung haben; So ist von Uns,
um auchhierunterdie Wohlfart undZufriedenheit
UnsererUnterthanen aller Stände zu befördern,
folgendesnachdenReguln der natürlichenBillig»
keit, und der wohlhergebrach'enLandesBerfas-
sunggemäß, in Gnaden versprochenund vestge-
setzetworden. '

§. IY2.

Es theilensichdemnachdie Landes»Ordnun-
gen und hauptsächlich in zwo
Classen.

Zur Ersten gehören die, welcheUnsere
Aemrer, Domainen, und Cammer»Güther, mit»
hin die darilm gesesseneUnterchanen,und Unsere
eigene, in Unfern besondernPflichten stehende
Bediente, allerleyWesens, betreffen»

Zur Andern Classeaber gehörendiejenige,
welcheUnsere gesammceLande, mit Jnnbcgrif
der Ritter- und Landschaftangehen.

§. l9Z.
WaS nun die Erste Classe betrift; So

bleibtUns und UnfernNochkommenan der Ne-
gierung, darinn Verordnungen, Gesetze, und
Conflitutfones, besterUnsererGelegenheit und
Willkührnach, zu machenund ergehenzu lassen,
allerdingsunbenommenund vorbehalten.

F 4 §•194»
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§. 194-
Anlangend aber die andere Classe; So

zertheilensichdie darinn zu erlassendeGesetzeund
Ordnungen, wiederumin zweenGrund - Satze:
Nämlich

1) insolcheVerordnungenund Gesetze,welche
gleichgültig, jedochzur Wehlsatt und zumVor?
theil des ganzen Landes absichtlichund diensam
sind: und hingegen

2) in solche, welche die wohlerworbene
Rechte und BefugnisseUnsererRirrer - und Lcind-
schast, gesammr, oder besonders, jedochin'An-
sehungdes einenTheils, dem andern unnachthci»
lig, berühren.

§- l95.

Wann nun in jenengleichgültigen,es seym
Justitz-Police»)- und Kirchen- Sachen, oderwor.
inn es wolle, von Uns u»d UnfernNachkommen
eine allgemeineLandes-Verordnung und Consti-
tution zu erlassenist; So sollendie von Ritter-
und Landschaftauf öffentlichenallgemeinenLand»
Tagen, oder wenigstens, wann periculum in
lnora, die Land.Rache, und der ganzeEngere-
Ausschuß darüber mit ihrenrathsamenBedenken
undErachtenvernommenweiden. Bevor solches
erstattetist, ergehetdie Publikation der Verord«
nung nicht.

§.196.
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H. 196.
Würde aber das erforderteBedenken in der

dazu vonUns vestgeschten,nachBewandniß der
imstande räumlichzu gönnendenZeit, nichtein-
gehen; So bleibtUns mit der Publication, dej-
söy.ohnerwartet, zu verfahren, allerdings frey
und unbenommen.

§. 197-

Wir wollenübrigensauf derRitter - undLand¬
schaft oder der Land-Räthe und des Engern-
AusschussesVernehmlassung und Erinnerungen,
alle billigmäßigeLandes-VäterlichegnädigsteAuf»
msrksamkeilwenden, und im Werk spürenlassen:
Jedoch Unserm Landes?Fürstlichemhohen Juri
Hatuendimit solchergnädigenVernehmungnichts
vergeben.

§. 19s«

Im letzterenFall aber, da die zu erlassende
Verordnung', den GerechtsamenUnserer Ritter»und Landschaftentgegenlaufen, oder von deren
Minder - oderAbänderung die Frage seyn sollte,
wollenund sollenWir und UnsereNachkomme»,
ohneUnsrerRitter, und Landschaftausdrückliche
Bewilligung nichts verhängen.

§> i99.
Gestalt Wir hiemit in Gnaden zusagen,daß

Wir in Landes-Constitutionen, ohne vorherge-
gan-
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gangene öffentlicheAntrage und Berakhfchtügun-
getrauf allgemeinenLand-Tagen, und darauf er-
folgtefreyeBewilligungUnsererRitter, undLand:
fchaft, ichrwäö, welchesil>renhabendenPrivile-
gien Reversalen, Gerechtigkeiten, und Verträ»
gen zuwieder, keineSwegeöverordnen, noch der
Ritter - und Landschaftetwas neuerlichesauflegen,
wenigerdie, auf UnsereDomainen und Cammer-
Gürher gerichteteConftitutiones, aufRitter - und
Landschaftausziehen, nach darnach in Unseren
Gerichten gegenRitter, und Landschafterkennen
lassenwollen. Wie dann alles, was demzuwie-
der bißher geschehen,hiemit aufgehobenund ab-
gestelletf-yn soll.

H. 200.

UebrigensbehaltenWir Un6 und UnsrerRit¬
ter - und Landschafthiemitausvrückliclibevor, die
hiebevorigenVerordnungen und Conftitutiones,-
in GleichförmigkeitdieserGl und-Satze, refpe-
c?ivc, nacd vorgenommenerRath. Pflegling und
Beliebung, den jetzigenZeiten allenthalbengei
maß zu machen, und solchenach Gelegenheitzu
andern, zu bessern, zu erläutern, zu erklären,
und zu vermehren.

Neun-



91

Neunter Articul.
VondenZusammcnkünstenderRitter - undLandschaft,

oderdensogenanntenLandes-Convcnren.

§. 201.

Ä5ann außer den Landes- ConvocationS- und
Deputations, ragigen Zusammenkünften, welche
von Landes'FürstlicherObrigkeit wegen veranlas-
fct und angeordnetwerden, entwederdie Ritter-
schaftfür sich, oder die Ritter- und Landschalt
durch Bevollmächtigte Depurirte, zum Behuf
ihrer Angelegenheiten, öffentlichzusammen z»
kommen, nöthig finden; So wollenWir zwar
des LandesBestens halder dieselbennicht per-
hindern.

§. 202.
Damit aber gleichwohlalle Unordnung und

Anstößigkeitvermieden, mithin alle Gelegenheit
zu künftigenIrrungen, in AnMnng der Freyyeit
der Zusammenkünfte, abgeschnittensey» möge;
So soll eö deswegenhierunter auf folgendez vo
Neguln für stets gefttzetseyn.

Daß nämlich,
i) dieZusammenkünftederervon der Ritterschaft

in denAemtern, nac!>wievor, ganz uneinge-
schranktseynund bleiben:

Da-
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Dagegen aber
z) ein, von dem Engern Ausschußnöthig be¬

fundener, eder sonstvon der Ritter - und Land-
schüft zusammen, oder von der Ritterschaft
und von den Städten, und zwar jedenTheilS
für sich,beliebterundausgeschriebenerConvent,
jedesmahiderZeit und dem Ort nach, mittelst
untertänigsten Biemorials, entwedervondem
Engern - Ausschuß, oder nachVerschiedenheit
dcSConvents, von den Landräthcn, odervon
den Vorder- Städten, gemeldet, unddarauf,
jedochohneweiteredarüber zu erwartendeauö-
orücklicheLandes- FürstlicheVerstattung, «n-
mifhältlichins Werk gesetzetwerdensoll.

§. 20z.
Die vonsolchenConventenan Uns abgeschickte

Deputirte, wollen Wir gebührend hören, die
Briefe und Supplicationesvon ihnen, auchsonst
außerhalb Land- und Deputations-Tagen, nach
Befund deren geziemendenEinrichtung, anneh¬
men , und darauf nach Recht und Billigkeit,
gnädig-gewierigeResolutionenertheilen.

gehenderArticul.
Vom M ü n j » Wesen.

§. 204.

bey jeGgsn Zeiten das Münz-Wesen in
Unseren Landen, und mit dem, sowohlder wu-

cher-
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ckerlicheLaufund Werth der neuenZweydrittel.
Stücke, als auchder, je langerjemehrüberhand-
nehmende Uebersiuß der geringhaltigen Geld-.
Sorten, und die daraus entstehende'Steigerung
des Preises aller guten silbernen und güldenen
Münze, zu AbwendungossenbahrenNachcheils
und Schadens, UnsererqesammrcnLandes-Ein»
wohner, einLandes*Obrigkeitliches- Einsehener-
fordert; So versprechenWir UnsrerRitter - und
Landschaft,das;Wir, so gleichnachdem Schluß
diesesVergleichs alle Kosten und Bemühungen
dahin anwendenlastenwollen, damit, nach vor-
mahligem alten Fuß und Herkommenin Unsere.,
Landen, solcheMünz-Sorten wiederumgangbar
und gebig werdenmögen, gegen welcheUnsere
gesammleLandes- Eingesesseneund Uncerchanen,
aller zu ihremVerkehr, Handel, Wandel, >u,d
Credit-Wesen irgend benüthigtcr, grober, und
andererMünz-Sorten in Silber und Gold, auct>
außerhalb Landes, und in Unfern benachbarten
Staaten selbst, zu billigernPreisen und umsonst,
jedeZmahlhabhast werdenkönnen.

$. 205.

Es soll auch UnsereRitter- und tandschaft
kraft dieses für stets dahin versichertsepn und
bleiben, daß sie und ihre Nachkommenin ihren
Erlegnisse,,<mUn$undUnserejetzigeoderkünftige
Renterey und andereCassen, zu Bezahlung eines'
eigenen,sogenannte«MecklenburgischenCourant-

Gel-
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Geldes, nie gehaltenseyn, sondernihre Abgaben
und Erlegnisse jedeSmahlen in solchenMünzen,
die in ltu|ern Landengäng* und gebigseynwerden,
zu entrichten, Fug und Recht habensoll.

§. 206.

UebrigenSwerdenWir das Münz? Wesenzu
seinerZeit auf Land.Tagen mit Unsrer Ritter»
und Landschaftin Beratschlagung ziehen, und
nach vernommenemBedenken, UnsereLandes»
Fürstliche Verordnung, nach Maaßgebung de6
AchsenArticuls, zum gemeinenGesten Unsrer
Landes.Eingesessenendarüber ergehenzu lassen,
nichtermangeln.

Eilfter Articul.

Von den Anlagen der Ritter- und Landschaft
unter sich.

H. 207.

^)aS Recht, welches einer jeden Gemeinheit
zustehet, unter sichselbstzu freywilligenAnlagen
sichverbindlichzu machen, wollenWir auch Un¬

srer Ritter - und Landschaftnicht bekürzen.

§. 308.
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H. 208»

Damit aber auchdarinnen fürSkünftigeGe¬
wißheitund Ordnung erhaltenwerde,mGm Nie-
wand sichmit dem Vorwand der Unwissenheit
und Nicht»Bewilligung beym?lbtrag der Anla-
gen schützen, weniger zur Ungebühr sichdenge-
meinenLastenund ObliegenheitenentziehenMvge;
So soll es so wohl mit der Bewilligungals mir
der Betreibung der Anlagen folgenderGestalt
geHallenwerden. Die freywilligenAnlagenwer-
de», der bisherigenObservanznach, entweder

I) auf RitterfchafriichenAmts . Conventen,
wie auch von den Land-Städten unter sich,
beyder Städte Zusammenkünsten,oder

H) auf allqemeinen DeputationS- Conventen
vonder Ritterschaftallein, oder von Ritter-
und Landschaftzugleich, oder endlich

III) auf allgemeinentand - und ConvocaliouS-
Tagen von der Ritterschaftunter sich, oder
von Riller - und Landschaftmit einander,
bewilligetund beliebet.

§. 209.

0)
Mit den auf RilterschasclichenAmtS- wie

auch auf den Stadlischen-Conventen zu bewilli¬
gendenAnlagen, soll eö der Gestalt gehalten
werden, daß, wenn eine Anlage zu machenist,
das Ausschreibenzur Zusammenkunft, ausdrück-
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lief)zuBewilligung der Anlagen, mit angezeigter
Ursachenderselben, ergehe, und einem jeden in-
sinuiretwerde.

§. 2io.

Diejenige, welcheerscheinen', werden nah-
menklichin dem k'rotocollo angxführet, und
machenper majora denSchluß.

§. 2x1.

Diejenige aber, die auf das an sie, wegen
der nöthigenAnlageergangeneBenachrichtigunge-
und Einladungs?Schreiben, nichterschienensind,
sollen, daferne bey demProtocollo die Beschei¬
nigung der richtigenJnsimiaiion des ergangenen
Ausschreibens vorhanden ist, als hatten sie die
Anlage würklich bewilliget, Angesehen, und z»
deren Abtrag, diilch gehölige Zwangs - Mittel
atigshaltenweiden.

§. 212.

" Wir befehlen auch Unfern gefammten Lan-

des- Gerichtenhiemixgnädigstund ernstlich: daß

sieauf die von den AiykS-Deputirten, oder von

den Vorder-Städten einzubringende,vorgedach-

termaßen eingerichteteBewilligungS.^rvtocyIIg/
als auf klareHand und Siegel, sofort die Execu»

rion, ohneeinigenAnstand, ergehenlassen, und

die Säumigen mit ihren, eine wettläuftigereEr-

örterung erforderndenEinwendungen, nach bey-
o* ge»
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getriebenenAnlagen, zum besondernProceß ver-
weisensollen.

§. 21).

Betreffend hiernachst

(lt.)
die auf allgemeinenDeputationS-Conventenvon
der Ritterschaftallein,odervon Ritter - undLand»
schaftzugleich, zu bewilligende?lnlagen; Sosoll
der Engere Ausschußin demAusschreibenzurZu-
sammenkunfc, ausdrücklichdie Nochwendigkeit,
und Ursache, warum eineAnlage zu bewilligen?
anzeigen. .S{

§.214.

Die Deputirte der Aemter, oder wenn die
Anlageallgemeinist, auch die Vorder-Städte,
solle»bienachstaus den auszuschieibendenAmtS»
oder Städtischen Eonventen, in der unterm
SRum.I. vorgeschriebenenOrdnung, sichüberden
Pu»fl der zubewilligendenAnlage instruiren las-
sen, und auf dem Deputation«-Convent, wobey
die Nahmen der anwesendenDeputaten dem
?rvtocoilo, wie gewöhnlich, vorangeseHetwer»
den, darüber, nachderMehrheit der Stimmen,
einenSchluß fassen,lindselbigenad Protocollum
geben. Die solcher Gestalt bewilligte Ritter-
schaftlich«oder Ritter-und LandschaftlicheAnla-
gen sollenvonallen, auch den dissentirendenunfr

G über»
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überstimmeten, ohnweigerlich,in den freywilli-
gen Kasten abgetragen werden.

§. 215.

ZuBeytreibung der also bewilligten,undmit-
telst ExtrsÄuz des Deputation«-ConventS-Pro-
to'colli zu bescheinigendenAnlagen, sollvon Uns
derEngereAusschußeinMandatumde exequendo
an die Landes»Executores, und die OrdreS an
die ChesöUnsrerMilice zu Hergebungder allen-
fall* dazu nöthigen Mannschaft, auSwürken,
welcheWir ni-mahls versagen, sondernunweige«
lichin Gnaden geschehenlassenwollen, daß ge.
dachteLxecutore5, nach der von dem Engern-
Ausschuß, ihnenzuzustellendenSpecificationund
zu ertheilendcnJnstrucktion, die Restanten von
denSäumigen per Executioncmbeytreiben,und
ftn den Kasten der sreywilligenEinflüsseabliefern.

§. 316.

Was endlich

("!•)

die auf allgemeinenLand- und Convocations-Ta-
gen von der Ritterschaftunter sich, odervon Rit¬
ter-und Landschaftmiteinander, zu bewilligende
Anlagenbetrift; So sollderEngereAusschußsel-
bigeauf dem ^»to-Comitial-Eonvent vorlausig,
zu weitererKundwerdung,an alle undjedeadPro
tocollum anzeigen, und hienachstauf demLand?

oder
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oderConvocan'onS-Taste, in förmlichenVortrag
bringe». Welchemnächstdie mehrestenSkim>
N'ki,derGegenwärtigendarüberdenSchluß ma-
che», die Abwesende,odervorher Wegreisende
«der, als ausdrücklichconsentirende,angesehen,
»ndzumAbtrag, da nöthig, execuciveangehst«
ten werdensollen. > >

§. 217.

Mit der ExecutionwirdgleicherGestalt, wie
KeyN»m. II. vestqcsehetist, verfahren, nämlich
also: daß von Uns der Engere Ausschuß,die
nölhiqeMandataeistxequendo, und Ordres an
di- Chefs Unfter MÜice, ausbringe. Und wie
Wir dieseE^cutlon niemahlsversagenoder auf-
haltenwerdenundwollen; Alsosolle»dieLandes«
ExtcuforesdabeylediglichnachderSpecificakion
»ndJnstri.ckliondesEnzern- AucschusseSzu ver«
fahren, schuldigfeyy.

§. 21L.
Zu allen, in vorhinbemerktendreyenA?um-

mern beschriebenen,und in der vorbestimmten
Ordnungfürs zukünftigeauszuschreibenden,und
ZubewilligendenÄnlaqen, wollenWir Jnnhaltö
Unserer, obenim erstenArticul gegebenenVer«
sicherung,denBtyrrag vonden, feitAntritUn«
srer Regierung, zu Uns und UnserenDomainen
gekommenenadelichenGüthern, jederzeitohnwet-
Serlichchunlassen.

G » §. 219.
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§. 2IY.

Wie denn auÄ)dieCluster, und die in Un-
sermRostockschenDistricktbelogene,obenim drit»
tenArticulbenanntenGüther. nichtwenigerdie,
denStadt-Cammereyen undOeconomienzustän¬
digeDörfer, Gücher, Landereyen,und Stücke,
auchPriester-Bauren, (jedochdiesedreytetzter«
nur in demFall, wennsievormahlenderRitter-
schafterweislichgehöret)so wieRitter-und Land-
schaftzu den, bereitsvonder Ritterschaftalleine,
odervon Ritter» ufii>Landsäiastzusammenbelieb¬
ten, odersernerzu beliebendenRitter-und Land«
schaftlichenAnlagen, denschuldigenBeytrog nach
Proportionleistensollen»

§. 22O.

Zu denRitter - undLandschaftlichenAnlagen,
die mit zu der Stadt Rostock,unddes gemeinen
LandesBestem, undvonderStadt mit zubewil-
ligensind,giebetdieselbe,derLandes-Verfassung
gemäß, außerihrenLand-Güthernund Dörfern,
nachwievor, den zwölftenTheil.

. Zwölf-
. '>jL.V '
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Zwölfter Articul.
ÄivngemrlncnLandes-Ausgaben,odersogenannten

Neeessarien.

H. 221.

3nb«n die natürlicheBilligkeit erfordert, daß
Ritter - und LandschaftdieAusgabeningemeinen
Landes-Angelegenheitengemeinschaftlichtragen;
So istauchnichtsnatürlicher,als daß, zu Ver-
meidungallen M'ßverstandesund Streits über
denBegns undUmfangder gemeinenLandeS-An»
gelegenheiten,zum Zweckder gemeinenLandes-
Ausgaben, etwas Gewissesvestgefehet,und da-
durchsowohlaller einseitigerVorcheil, als auch
alleeinseiliqeBeschwerung,gehobenwerde. Die
gemeineLandes.Ausgabenbetreffenentwederor¬
dentlichejahrliche, oder außerordentlicheAus«
gaben.

§. 222.

Zu dcnenjenigenLandes-Ausgaben,welch«!
vonRitter>und Landschaft>zu den jahrlichenor-
dentlichengerechnetwerden, wollenWir, zum
Beweis Unserer, zu UnsererRitter-lUid Land^
schasthegendenLandes-vaterlichenHuld, für Un^
fereDomainen, dann auch für Unseregesammte

G 3 Land-
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Land-Städte, die jährlicheSumme von Zwölf
Tausend Reichsrhaler, in der Münz-
Sorte und Valeur, wie die Ritter, und Land-
schaftlicheCoiurMrion alljährig erleget wird,
nämlichfür UnsereDomainenSechs Taufenv
R t h lr. inneuenZweydrittel»,lindS echs Ta u-
send Rrhlr. in Couranter - und göbigcr
Münze, für UnsereLand.Städte, hiemitder
Gestalt versichernund verspreche",daß solch?

. Acht Tage vor Weinachttnzur Hälfte, undin
den ersten ?lcht Tagen der Fasten zur andern
Hälfte, baar an den Land-Kastenbezahlet, im
unverhoftenSäumungs-Fali aber, Uns vondem
jährlichenRitterschaftlichcnConcributions-Ertrag,
abgezogenwerdensollenund mögen.

§. 22z.
UnsereRitterschaftaber, sollihrenAntheilzu

den ordentlichenjährlichenLandes.Ausgabenauf
ihre steurpflichtigenHufenzu legen, und dieHu-
fen-Steur darnachzu erhöhen, freyeMacht ha-
hen. Jedoch ist die Verhöhungder Hufejähr»
lich auf Land-Tägenanzuzeigen,und zugleich
mit indem, Landes-Fürstlichzu erlassendenEon»
tributions-Edict, zu verkündigen.

§. 224.
Wegen des Beytrags des Stargardischen

Crayseäzu dengemeinenAusgaben, hat sichUn»
sreRitter, undtandschaftbesterGelegenheitnach
ßü vergleichen.

§. 325.
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H. 225. •*,. £
UnfreErb» unterthänigeStadt Rostock, hat

sichihresTheils dahin erkläret, jährlichzu den
Landes-Ncceiläriis Aweytausend Reich6-
t hat er neueZiveydrittelzu entrichten, und m
denLandkastenzu liefern.

§. 226.
Was nun solcherGestalt jährlich von 32*.

sammlen,zu dengemeinenAusgabenbeyrrage»-
den Theilenauskommt,darüber sollRitter - u.ch
tandschaft,ohnejemahlsan Un6und UnfreNach-
kommendarüber Rechnung ablegen zu dürfen,,
nach ihremGutbefi.iden Wohlgefallen, zu
schaltenund zu walten haben.

§. 227.
Was hingegendie Ritterschaft alleme, oder

dieRirter>undLandschaftzusammen,unter dem
Nahmender außerordentlichenNothwendigkeiten
und Verwendungengebrauchenmöchte, daü ist
durchbesondereAnlagenaufzubringen, in Anse-
hung deren, im vorhergehendenLrticul Vorje-
hung geschehenist, bey welcheres alleWegesein
Verbleibenhat.

§. 228.

Was endlichWir mitRitter - und Landschaft
unter demRahmen der außerordentlichenRoth«
wendigkeitenund Verwendungenwelche das

G 4
' Best?
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Beste und Wohl desganzenLandesbetreffende-
brauchenMochten,das istdurchbesonderevonUns
undRitter.'undLandschaftdestfaUszubewilligende
Anlagen, aufzubringen: Wozu U"sereDomai-
nen sowohl,alÄdi?RitterschaftlicheGücherund
Släole gemeinschaftlichbeytragensollen. Und
wollenWir Uns, in AnsehungUnsererDomai-
nen, desBeytrags nichteniaußern, sondernden
dritten Theildazu, baar, ohne Kürzung, und
ohne einigeEinredeund Behelf, an denLand-
Kastenallcmahlunweigerlich,entwederentrichten,
odervon der Contribucionkürzenlassen.

§. 229.
DiejenigenAusgabenaberwovoneinStand

allein Nutzen und Vortheil hat, trägt derselbe
auchsür sichallein^

§. 230.

So werdenauch die Schulden der Ritter-
schaftund der Städte von jedemTheil privative
getragen,mithinträgt dieRitte,schaftihreSchul-
den, sowohlin AbbürdungderZinsen, alo der
Capitalien, allein, und die Städte hastenglei-
cher Gestalt ihrer besonderenSchulten halber,
nur für unduntersichdllein.

§. 231.

Was endlichdieProcesiebetrist; So werden
solchein gemeinenRitter-und Landschaftlichen

*>! An»
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Angelegenheiten,oder, wenn dieSache gleich
einenLandstandallein,odereinodermehrereGlie¬
der desselbenangienge, jedochzu einemLandes-
(»rsvsminequcilifirirefwäre , auf Ritter- und
tandschaftlicl>eKosten, mittelstgemeinschaftlicher
Anlagengeführet B̂elangensieaberRitterschaft-
sicheoderStadtisä'eSachen allein, wobeykein
Landes»Gravamenobwaltet?So fallenauchdie
erforderlichenKostenjedemTheilalleinzur Last.

Dreyzehnter Articul.

Ä)vmMül;en, Brauc», undBrandwcin»Vrcnnen.
aufdcmLande.

§. 2Z2.
er Punkt des Brauens zum feilenVerkauf

Undzu BelegungderKrügeauf dem Lande, ist
dahinverglichenworden:daßalleaufdemLande,
in UnfernCammer-Glichen,sowohl,als in der,
Ritterfchaftlichenund übrigerEingesessenenG»-
thernbelegeneKrüge, welcheauf undbinnenzwö
Meilenvon den Städten belegensind, schuldig
und gehaltenseynsollen, das benöchigteVier
aus dernächsten.Stadtin solcherDistanzzu neh.
wen, damitinnerhalbJahrssrist, nachVollzle-

D
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hungdiesesVergleichs,denAnsangzu machen,
und fortanzucontinuiren,derÄestalt: daßdie.
jenlgenKlÜZe,welchein vorigenZeitenvon ein-
oderanderer,in vorberegterDistanzgelegenenge-
wissenStadt, mitBier versorgetworden,verbun¬
denfeynsollen,wenndieseStävte durchglnub-

SpccHicatioucs,Urrunden,odersonstener-
weißlichinachenkönnen,daß sieselbigeKrügein
den nächstenzwanzigJahren vor Anno 1700.
mit Bier verlegethaben, aus solchenStädten
fernerhinihr Bier zu nehmen. Jedochsoi!den
andernStädten, wieauchUnsrerCammer, und
denenvonderRitterschaftjeglichenOrts, vorbe-
»/altenseyn, ihren rechtlichenGegenbeweißbey-
zubringen?.

§. 2ZZ.

Hiernachstsollenkeine,in gemeldeterDistanz
belegenê rüge, von der Verbindlichkeit,das
Bier aus einerauf oderbinnenzwoMeilenbele¬
genenStadt zunehmen,ausgenommenoderexi-
nutet seyn,als nur alleiniglichdiejenige,wovon
binnenJahresfrist, nachgeschlossenemVerglnch,
erweißlichgemacherwerdenkann, entweder,daß
solcheKrügevordemJahr 1636,in verhandenen
FürstlichenLehns-undConceßionS-Briefen(die
oriZinsliterzuproduciren)mitverliehenund con«
cedirer, oderauch, daß UnsereCammer, die
Ritterschaft, und Eingesessene,solcheKrüge,
entwederselbst, oder durchihre Krüger, mit

Bier
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Bier zu belegen,«inevon ihnenbeweißlicheGe¬
rechtigkeit,oderdenGebrauchvor Anno1682.
überRechlsverjahrteZeit gehabt: Jedochbleibt
denStädten ihr Gegenbeweißvorbehalten.

§» 2?4»
Die BelegungallerdieserobgedachtenKrüge,

istunrerdiesenCondirionendenStädten zugestan»
Yen: daß daselbstgegeneinenbilligen,nachden
currentenPreiß des GcrstenSeingerichtetenund
proportionirtenEntgeltoderWerth, jederzeitein
gutes, gesundes, undstarkes,vonHopfenund
Malz (mit Ausschliessungaller sonstigenIngre¬
dienzienundKrqütereyen) gebrauetesBier, in
guterTonnenMaaße, » 64 Kannen,überlassen
undgeliefertwerdensolle.

H. 235.
Zu demEnde1) jährlichin jederStadt, zu

zwoverschiedenenZeilen, als umMartini und
Fastnacht,durchzweeneunverdächtige,unddazu
besondersin Eyd genommenePersonenaus der
Gemeine,undzweeneaus demMagistrat, nach
dem wahrenKorn-Preiß, auchderBonitedes
Biers, dieTaxederTonneBier gesetzetwerden,
?) demKrügeroderKäufersreystehensoll, von
welchemBürger inderjenigenStadt, wohinder
Krug vorgedachtermaaßengehöret, er das Bier
in selbstbeliebigerQuantität nehmenund sich
liefernlassen,oderselbstabholenwolle:Als über
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welchesrefpecliveLiefernundAbholen,sichKau-
ser undVerkäuferzu vergleichenhaben: und
z) keinesogenannteBrauer-Zunft, demjand»
mann zumPrajudiß, in denStädten jemahlen
ausgerichtet,auchkeinReihe-Brauen eingefüh-
ret werden, nochein oder anderobrigkeitlicher
Zwangeintreten,sondernjedembrauendenBür¬
ger, mitwelchemderKrüger, oderdessenGuths-
Herr am bestenhandelnund auekommenkann,
der Verkaufdes BierS, ohneAbaiftenan die
Stadt, frei)bleiben,also der Krügeran keinem
gewissenBürger oderBrauer gebundenseynsoll.

§. 2)6.
Es sollauch Uns und jedemGuths-Herrn

frey bleiben, wenner dabeyfeinConto findet,
seineKrügeohneWiederredeausheben,voneinem
Orte zun«andernlegen,imgleichenneueanrichten
zu tonnen.

§. 2Z7.
Wenn auchvondembrauendenBürger ent«

wederschlechtesBier, zumSchaden, sonderlich
des reisendenMannes und der sitzendenGäste,
geliefertwerben. oderauchnichtgenungBier,
obes gleichbestelletgewesen,vorrathigseyn,folg-
lichderKrügervergeblichsolcheszufordern,reisen,
darnachwarten, unddaherin KostenundScha«
dengesehetwerdensollte;So solleinsolcherBrauer
auf diesenFall, für das erstemal,einenReichs»
tholex(vorbehaltlichder weiter»Obrigkeitlichen

Ahn-
I .
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Ahndung)und bey fernerendergleichenFallen,
das Duplumu„d Triplum, undsonachPropor-
tion, demSchaden leidendenKrügerzu feiner
Jndemnisation, zu bezahlenschuldigseyn, und
dazu ohneUnkostenund Aufenhalcde»KrügerS
oderseinesGuths Herrn, durch dieStadt-
Obrigkeitauf diekürzesteund leichtesteArt, exe-
cutive angehalten werden.

§. 2ZZ.

Sollten sichauch wiederVerhossenin den
nächstbelegenenStädten, daherdieLand-Krüger
ihr Bier nehmen,solcheUmständehervorgeben,
das es ohnmöglichwäre, daraus Bier zuerhal«
ten; So sinddie Krüger verbunden,aus einer
lindern, auf zwoMeilen belegenenStadt, das
Bier immittelst,biß solcheUnmöglichkeitceßiret,
z» nehmen.

§•239-

In dem Fall jedoch,da die Nehmungdes
Biers, vorkommendenUmständennach, keinen
Verzug leid«, blechtes jedem Grund-Herrn
frcy, immittelstselbstbeliebigenRächzuschaffen.

§ 240. yi>l
Den Bauers-Leutenund Eimvohnernauf

dem Lande,inclusiveder Schmiede, Mül1er>
Küster, >mdSchulmeister,soll nicht verstattet
undzugelassenseyn,zumseilenVerkauf,sondern

. .. nur
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nur lediglichzuihrerNothdurft,auchzurErnbte
und zuBauten, zuMützenundzuBrauen.

§. 24!. -

SchwachesBier oderCovenkaber, zuihrer
täglichenUnterhaltungundNothdurftzubrauen,
bleibtihnenallenunbenommen.

§. 242.
Was siesonstenzu Kindelbieren, Hochzeiten,

Begräbnissen,undGildengebrauchen,habensie
aus dennächstbelegnenStädten oderKrügenzu
nehmen.

§. 24z.

Den SchmiedenundMüllern, dienichtzu-
gleichKrügersind, isterlaubet,densogenannten
Schmiede-undMühlen-Covcnt,ihrenschmiede»
undMühlen- Gasten, ohneEntgeldzuschenken.
lHiugegensollUnsererCammer,der Ritterschaft,
unddenübrigenLandbegüterren,auchderenPach-
lern und Pensionarien, nichtwenigerden Predi»
gern nnd ihrenWittmen, fernerallerdingsfrey
bleiben, auch künftig niemahls verwehret seyn,
oder werden, so viel zu ihrem und der ihrigen
eigenenGebrauch, und Behuf ihrerHaußhal-
tung, und Ausrichtungen,auchBauten, von
ndchenist, vonihremselbstgebauetemKorn, zu
mülzenund zn brauen.

§. 244.
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§. 244.

Das Mülzen aus eigen -gebauetem Gersien,
bleibet Unserer Cammer, der Ritterschaft, und
den Landbegüterten allerdings, nach wie vor, ftey ;
SPutfwird wegen solchenMülzenS, dieftS hiedurch
den Städten versprochen und versichert, daß das,
aus dem Lande gemachte Malz, nicht in die Meck¬
lenburgischen Städte zum feilen Verkauf gebracht,
oder auf dem Lande zumVerkaufabgefttzet werden
solle.

§. 245.

Es soll der Bürger und Verkäufer des BierS,
dem Krüger über fünf Tonnen Bier, im ganzen
Jahr nicht borgen, damit die Schuld, beyven
Tbkilen zum Schaden, nicht gehäufet werde.
Hingegen -sollen die Krüger denenjenigen Bür-
gern und Verkäufern des BierS, welchen sie de:
rührtsrmasseii schuldig geworden sind, in leidli-
chen Tag«, oder Monaths - Fristen solche Schrild
bezahlen, dazu ihnen die Obrigkeit der verschul-
dtten Krüger, in aller Kürze, rechtlich behülflich
seyn soll.

§. 246.

Weil die Glas - Hütten unter bis Krüge über-
oll nicht zu rechnen sind; So soll es einem jeden
Eiqcnkhüiner derselben, alle Wege srey bleiben,
dieselben mit Bier und andern Bedürfnissen, von
ihren Höfen selbst zu versorgen, oder sich deshalb

mir
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§. '249.

Würde die Obrigkeit aber darin säumig seyn;
So kann die klagende Skadt den Fifcalem , eines
tinfrer Landes-Getichte excitircn, dartiit sowohl
gegen den Uebertreter, als auch gegen dessen
Obrigkeit, der Ordnung nach, gerichtlich, aber
fummaritcr verfahren, und dieselbe ciliret werden

möge, um anzusehen, daß sowohl der Uebertre-
ter in die Strafe von fünf Reichsthaler, undVer-
lust des Brau-Zeugs, als auch des UcbertteterS
connivirende Obrigkeit, in Strafe bis aufKreyßig
Reichslhaler, und in die Unkosten verfallen sei),
und erkläret werde.

§. 250..

Anlangend das Brandwein-Brennen aufdem
lande, wird hiedurch vestgesetzet,daß Unfrer Cam¬
mer, der Ritterschaft, und den Landbegüterten,
und ihren Pensionarien, Behuf ihres Viehes und
der Land-Nahrung, solch Brennen des Brand-
weinS und desselbenVersilberung aufdem platten
Lande, ausserhalb Unfter Städte, in Ankern und
Oxhöften, ferner nach Belieben zustehen, auch
insonderheit denen von der Ritterschaft und Land-
begüterten unverwehret seyn solle, ihre Krüge da-
mit zu versehen, doch daß auch diesen Krügern
unbenommen und nicht verboten seyn soll, Franz.
auch gute abgezogene Brandweine, den Reisenden
und ihren andern Gästen zum- Besten, aus den
Städten holen und verschenken zu dürfen.

H §.25*.
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§. 251.
Dagegen versprechen Wir Unfern Staden,

daß sie in Unfern Aemtern und Domainen, die

.Krüge mit Brandwein belegen sollen.

§. 252.

Gleichwie hiernachst das freye und ungezwun.
gene Llliumerciun) ein grosses Theil der Landes-

rmd eines jeden Eingesessenen Wohlfarth mit aus.
macht; Alfo ist hiedurch vestgefttzct worden, daß

Unft r Cammer, denen von der Ritterschast. und
Übrigen Landbegücerten, ihren Pachtern und den
Ihrigen, solch ungehindertes freyes Commer¬
cium, mit allen dem, was sie auf den Güthern,

und durch ihre Qcconomische Sorge und Fleiß
bauen, ziehen, »mVerwerben, als Korn, Vieh,
Wolle, Flachs, Hampf, Obst, Honig, Hopfen,
Wachs, Butter, Käse, und mit allen andern
Guths-Producten, sowohl eu gros als en de¬
tail, in - und außerhalb Landes, frey und belie-

bigst zustehen, und also allerdings ganzlich refer.-
viret und versichert bleiben solle.

§. 25z.

Weil auch olle auf dem Lande wohnende,
Kaufmannfct'aft Kramerey und Häckerey treibende
Leute, dem Publico, und insonderheit den Städ¬
ten, nachtheilig zu feyn geachtet werden; So ist
bewilliget und geschlossenworden, daß solcheLeute
zu kemer Zeit weiter auf dem Lande geduldet wer-
den sollen. . <

V.. . * §.
254.
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§. 254.'

Welchem nach diejenigen, die in Unfern Cam«
mer-Gülhern und unter der Ritterschaft etwa
wohnen, und dergleichen Gewerbe treiben mög-
ten, dahin angehalten werden sollen, daß sie sich
binnen Sechs Monaten, nach Vollziehung dieses
Vergleichs, hinweg-und etwan nach den Städ-
ten, um daselbst künftig ihr Gewerbe zu treiben,
verfügen müssen.

§. 255.

Weil auch die Städte sich noch immer be«
schweren, daß sich sowohl Leute, welche auf dem
Lande gesessen, als auch fremde herum vagirende^und, den Städten zu Hülfe, nichts contribui»
rende Juden und Krämer finden, welcheHopfen,
Honig, Felle, Flach«, Federn, und Wachs,
vor-auf. und wegkaufen, um damit hernach zu
wuchern; So sollen solche teure hinfort in Unfern
Aemkern so wenig, als in den Ritterschaftlichen
Gütern geduldet, und solche Vor-und Auskäu«
fereyen von niemanden betrieben werden. Doch
soll es hiemit durchaus nicht das Absehen haben^
der Freyheit des Commercii, so wenig direde
als per indirccfium Einhalt zu thun, mithin bleibt
den Ausländern, als Quedlinburgern, Sachsen,
und anderen Fremden, unbenommen, den Land«
Leuten ihr Vieh und übrige Produkten abzukau-

und wegzuführen.

H s H.256.
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§. 256.

Ferner soll m den Städten und auf dem Lande,

das schädlicheHausiren fremder Krämer und Ju-
den außerhalb Jahrmarkts, abgesckaffet werden,

jedoch ausgenommen die Glas» und Olitären-

auch Hechel - Träger, Leinwand-Handler, Sieb-

Macher, und Scheeren-Schleifer, welche aber

in einer Unserer Städte das Bürger »Recht, so

ihnen auch nicht geweigert werden soll, gewinnen,

und, wenn sie nicht Bürger werden können, den«

noch in einer Unserer Städte, zu den Landes«

Oneribus etwas billiges mit beyiragen sollen,

worüber ihnen ein Obrigkeitlicher Schein des Orts

zu ertheilen, welcher von ihnen, aus Erfordern,

zu produciren ist.

§. 257.

Alles was in diesem Artickul verglichenist,
soll in Unseren Aemtern und Cammer-Gütern

eben auf dieselbe Art, Zeit, und Maasse, wie
-in den Ritttrschaftlichen Gütern, und hinwiederum

in diesen durchaus, wie in jenen, beobachtet wer-

den. Maassen die Nitterschaftlichen Güter hierin

vor Unseren Aemtern und Cammer-Gütern, im

mindesten nicht zu belastigen , sondern hierunter

allemahl eine Gleichheit gehalten werden soll»

§. 258«

Wessen Unsere Ritterschaft sich im vorste¬

hendenmit Unseren Land-Städten verglichen,
-•it. - - des-
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dessenhatRitter - und Landschaftsichauchmit der
Scadt Rostockin allen Punktenvereinbaret.

Vierzehender Articul.

Von Handwerkern auf dem Lande.

^
§. 259.

.-Oamif wegender Handwerckeraiif demLande
künftighinalles in klarerMaaßgebung bestehe;
So ist für frcte verglichenund vestgesehet:daß
au^er den Glas- Hütten- Meistern, Zicglern,
Kalkbrennern,und Müllern, auchSägern, De-
ckern, LcmenlisrernoderKlemer«, und derglei¬
chen, keineHandwerkerauf dem Landegehalten
odergeduldetwerdensollen,als bey jedemGut

1) Ein Grob. Scbmid mit einemGesellen.
2) (.in Grob. RademacherzuralleinigenVer¬

fertigungder, zur Land-Wirthschaftnö-
thigen Baur-und Bau »Wagen, ohne
Gesellen.

3) Ein Grob-Leinweberüberhauptmit drey
^auen.

4) Ein Bauer -Schneider ohneGesellen.
5) Ein Mauer-Mann ohneGesellen. Falls

ober jemand keinenMaurer haben wilj,

H 3 kann
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kann er einenZimmermannmit einemGe«
sellenhalten. Ist aber der Müller schon
ein Zimmermann, so stehetihm denyoch

.frey, einenMaurer dabeyzu halten.
6) Ein TischlerohneGesellen.
7) Ein SchuflickerohneGesellen, jedochdaß

diesernicktauchneueSchuster-Arbeit,wie
die Nahmen habenmag, zu machensich
unterfange.

§. 260.
Die Schmiede, die Maurer, die Zimmer-

teute, undTischlerauf demLande, sollenes mit
einem Amte oder einer Zunft in einer Unsrer
Städte zu halten schuldigseyn.

H. 261.
Den auf demLandebefindlichenMüllern und

Zimmer. Meistern soll frey seyn, die Mühlen
und Gebäudeneu zu bauen, und im Stande zu
halten.

§. 262.

AllevorstehendeHandwerkerüberhauptsollen
keineArbeitaus denStädten zu verfertigenüber-
nehmen.

§. 26z.

Dahingegen sollen die Stadt - Obrigkeiten
Huldig seyn, dafür bestenszu sorgen, daß die,

von
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vondenLand-Leutenin denStädten bestellet?Att
beit, vorzüglichstbefördert, tüchtigverfertiget,
und zur abgeredetenZeit geliefert, auch deren
Preiß nicht über die Gebühr gesetzetwerde.

§. 264.
Gestaltdennin diesenund dergleichenFallen,

wenn nämlichvon dem Land- Mann über ein-
oderandereHandwerkerin denStädten solcher-
halbBeschwerdegeführet,wieauchhinwiederum,
wenn von den Handwerkernauö den Städten,
wiederdie Land-Leute,wegenZurückhaltungdes
verdientenLohns,in foro competente, undzwar
eine«jedenseinererstenInstanz, geklagetwürde,
refpedive sowohlvon dem Magistrat in den
Städten, als von dem Guts» und Gerichts-
Herrn auf demLande,unpartheyischeund prompte
Justih iiwiniariter, auchauf Unkostendes Un-
rechthabendenTheils, administrirttwerden soll.

§. 26L.
GleichauchWir sofortnachVollziehungdie-

feSVergleichs, sordersamstdie Verordnunger-
gehenlassenwollen, daß in vorberegte»,und al¬
len übrigen, in diesenHH.weiterberührtenFäl¬
len, bey Unser»Landes-Gerichtenebenermassen
lummsvikerverfahren, und den etwanigenAp-
pellationibusin solchenFüllen keinEffetfus fu-
ipenfivus, sondernlediglichdevolutive gestattet,
und der succmnbirendeTheil,allemahlin dieKo-

H 4 sten,
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sten, auchder tsmere appell«nsüberdemin eine
gewissePön condemniretwerde.

H. 266.
Im übrigenbleibtderRitterschaftzuvorderst

frey, allesdasjenige, waS ihre eigeneUntertha-
nen und Leute, ohne ein Handwerkgelerneczu
haben, verfertigenkönnen, durchdieselbefür sich
selbst, und für ihreGuts-Obrigkeit, zur eigenen
Nolhdurft verfertigenzu lassen, hiernäcbstauf
ihren adelichenHofenfür sichund ihreFamilie,
auf eineZeitlang, allerlei,Künstler, zu ihrer ei,
genenNvthdurfr, zu halte,».

§. 267»
Wie denn aucheinemjeden Landbegüterten

freybleibet,einenSchneider in Lohnund Livree
zu halten, welchernach erhaltenemAbschiede,
wenner feinHandwerkweiterfortsetzenwill, von

, demAmtemiteinigerStrafe nicktbelegetwerden
fall. Jedoch sollsolcherLohn-Bedienter, wäh¬
rendderDienst-Jahre > für andereLeute, unter
keinerlei)Piacextarbeiten, nochihnensolchesver-
stattetwerden.

§. 263.

Zugleichaber soll StädtischerSeiten'dahin
gesehen, und dafür gefoigetwerden, daß den
MW Lande,wegziehendenHandwe,kern, die Auf-
«ahme in die Städte auf alle Weife facilitiret

^MÜ
'

wer-
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werde, damitdieseLentenichtnöthighaben, we»
gen Unmöglichkeitdeö Unterkommensin den
Städten, entwederauf dem Landezu bleiben,
odergar aus demLandezugehen.

H. 269. >

©er Terminus, in welchemdie^brigen Hand¬
werker vom Lande abziehen sollen, ist auf Ostern
des instehenden i7züsten Jahres vestgefttzet.

H. 270. >

Es sollenund werden auchUnsereStädte
dahin sorgen, daß allemahl gute und tüchtige
Handwerkerund Künstler,sovirl immerMötzlich,
in denStädten gesunden,wie nichtwenigerdie¬
selbenzu guter Aussichtüberihre, in Arbeitste¬
hendeLeuteauf demLande,und daß sie in Ver-
ding und Tagelohn, die Landbegüketteund die
Ihrige, »ichtgegendieGebüht übersetzen,uny
vervortheilenmögen,vermögeder, init vorgehab«
lenRash undreljzecciv«EinwillungRitter- und
Landschaft,zu publicirendenPolieey-Ordnung,
angehaltenwerden,damitdieselbennichrgenothi-
get werden, bey unverhofterErmangelungtüch¬
tigerundbilligerHandwerkerin denS-ädren des
Landes, fremdeausserhalbLandes, zu suchen.

§.271. -Z

Wenn etwazwischenBau-Herrn undHanH-
werkernStreit «nlstetzenmögt«; So solle»vie

Züüs-
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Zünfte itnb Aemter in denStädten, sichdarunter
nicht melireN, stck keiner Cognition anmasfen,
vielweniger zum Richter auswerfen, sondern ei
soll die Untersuch- und Entscheidung dergleichen
Streitigkeiten, der ordentlichenObrigkeit jeden
QrtSüberlassenwerden, folglichauchdenHand«
w'^rkö-Zünften in den Städten nicht frey stehen,
solcheVerbmdnngen unter sichzu mächen, daß
inzwischendie Arbeit deö Bau »Herrn liegen blei«
den müsse.

§. 272.

Sollte sich aber wiederVerhoffen solcheIn«
convenienzäußern, daß die Arbeit liegenmüsse;
So soll dem Bau-Herrn, um seinenSchaden
zu verhüten, frey stehen, zu Vollführung feiner
Arbeit, alsdann Leutezu nehmen, wo er will.

v* 2~3'

Es sollauch jedemiaud. Begüterten freyseyn,
bey nochigen-Mauten, so Zimmer»Leute, wie
alle üb,ige Handwerker, zu nehmen, ausweiche»
in UnserenLanden belegenenStadt es ihm gefäl¬
lig und beliebig ist, wenn sie daselbst zu finden
und um landsittlichenTagelohn arbeiten wollen.
Wobey keinemAmte nochMeister gestattet wer»
den soll, ihrem Mitmeister und AmtSgenossenzu
verwehren,auf die von einein andern angefangene
Arbeit zn gehen, oderdieselbeanzunehmen, noch
durch Verdoch, Schelt-Werte, oder sonst dar»
' un»
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unter etwas in-Weq zu legen. IKimaßen die
Magistrat? in de» Städten hierüberalle Wege
ernstlichhallen sollen.

§. 274. .
Daserne nun jemand von Handwerkernaus

dem tande dem Jnnhalt diesesÄrliculs entgegen
handeln würde^ So soll dem Amce dcsselb'gen
Handwerks m der nachstbeteHenenStadt frey
stehen, durch zweybis drey Abgeordneteihres
Mittels, det Obrigkeit teö OrtS , woselbstder
Kontravenientbefindlich,solchesgeziemendanzuzei¬
gen, woraufdann solcheObrigkeitentwederselbst,
odet durch jemand der Ihrigen, mit Zuziehung
vorgedachterAmtS- Abgeordneten,bsy dem an-
gegebenenContrüvenientendeshalb genaueNach-
suchunganzustellenhat, und, im Fall die Con-
lraventionwürklichbefundenwürde, nichtnurdaS
verborheneArbeits-Stück der Obrigkeitdes Ort6
versallen scyn, sondern auch von derftl'^n der
Contravenientmit willkührltcherStrafe beleget)
und zn Erstattung der,

"so
wohl dem Gerichte-,

als denAbgeordnetenAmtS-Meistern verursach-
jen Unkosten,nachobrigkeitlicherbilligerErmaßt«-
gung, angehalten, und anbeydemselbenanders
weitige Contravencion, bey künsriaerschwerteN
Strafe, uachdrückl.ichuntersagetwerdenjoll.

§. 275.
Das Ausfallen aber aus den.Stadtm geM

die Pfuscher, oder so genanntes Böhn»Hafen«
Ja-
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Jagen, soll gänzlich, bey willkührlicherStrafe,
verbothenftyn. Die dergleichensichunterstehen,
soll-'»vonder Obrigkeitdes Orrs, woselbstsolcher
Unfugbegangenwürde,denRechtennach,alöFrie«
dens-Slöhrer, gestrafet und angesehenwerden.

§. 276.
Sollte aber dieObrigkeitselbst, diesemArtl-

cul zuwider, dergleichenHandwerks-Leute, in
ihren Gütern oder Gerichten, nicht nur hegen,
sondernauch-ziun Nachtheil der Städte dieselben
ihr Handwerktreiben laßen; So hobenalsdann
die Städte eine solcheObrigkeitbey UnserenLan»
des- Gerichtenzu belangen, und dieferwegenalle
rechtlicheSatiSfaction zu suchen.

§. 277.
Alles was abstehetsoll in UnserenAemtern

und Cammer»Gütern, um hernöthigenundnütz¬
lichen Gleichförmigkeitwillen, gleicherGestalt,
und zu gleicherZeit, beobachtetwerden.

§. 278.
Was in obigemzwischenUnfernAemternund

den RitterschaftlichenGüthern an der einen, und
Unser«Land-Städten an der andern Seite, vel«
glichenworden, dessenhat sichauch die Stadt
Rostockin allenPunkten mit UttsrerRitter- und
Landschaftvcrembühret.

§. 279.
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§. 279'
UebrigenSbleibetollendenenjenigen,dievon

ihren Gütern die Grenz- oder Mark- Fleckens»
Gerechtigkeit, mithin das Recht allerlei) Hand,
werkerzu halten, und sonstigebürqerlicheNah- /.
rung zu treiben, rechtlichzu beweisenund zu be-
haupten vermeinen, solchesvor UnserenLandes«
Gerichten auszuführen unbenommenund vorbe«
halten.

FunfzehenderArticul.
Von denZöllen, wieauchvonDamm- Brücken-

undWege-Geldern.

Ansehungder Zolle, lassenWir cSKeybeut
XVten Articul der Reversalen vom Jahr 162*.
unddemdarin für stetsvestgeseßtemalteyHerkom-
men,ohneeinigeErhöhung,'derGestalt,doß gleich,
wohl ein jeder bey seinerhergebrachtenExemtion
unv Freyheitunbeeinträchtigetverbleibensoll. ' iv

§. 281.
t Wir wollenhiernächstdie beweißlichenMiß.

brauche bey den Zoll-Bedienten und sonft.über«
HauptLandes.Fürstlichabschaffen.

§. -8-.
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§. 282;
Neue Zölle wollen Wir aber hinführonicht

anlege», und daß es irgendwogeschehe,nichtge»
statten, mithin wederZvll-Stangen, nochVer»
Warnung?-Bretter, auf den adelichen Gürhern,
wo dergleichennie gewesen, setzen, auch feine
neuerlicheWege, außer den hergebrachtenge<
wöhnjichenLand- Straßm, um der Zölle willen,
vorschreibeniajsen.

§ 28 z»
Es sollenauchlie, nachdem Jahr 1621»

etwa angelegteoder gesteigerteZölle, als neue,
und solche/ die unstachaft und abzustellensind,
<mgcsehenund heruntergesetzetwerden.

§. 284.
Begebe sichs auch, daß Wir einenZoll zu

verlegen Uns gemüßiget fänden: Ritter- und
tandschaftaber könnte sodaUi,rechtlichdarthun.
Saß' aus solcherVerlegung ihr einigesNcichtheil'
erwüchse;So solldielclbedamit gehöret, folglich
die Verlegung so eingerichtetwerden, daß nie-
mandgegründetzu klagen, Ursachehabensoll.

§• 285.
Es soll auch von den Schafen, welchetm

Landebleiben,und beymUmzugder Schafer von
einemOrt zum andern, und iiici^tzum Verkauf
an Fremdegetriebenwerden, kein Zoll gefordert
werden.

" _ §. 28;.
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. §.
286,

• '
'

Wir wollenauchnichtgestatten, daß Unsere
Zoll-Bediente, mit Übermaßige«, und mehr als
einenSchilling austragendenGebühren für Pas,
sier»Zettel, oder andern ungebührlichenForde,
runqen und Neben - Geldern jemand belästigen,
Betreffend aber die Zoll- Freyheit der Ritter,
schaftinsonderheit;So sollihnenselbigenichtnur
von iillem, zu ihrer Haushaltung b-Lmfendsn
Vieh, und sonstigenZichehör, imgleichenvon
allen, zu Erbau-oder Besserung ihrer Wohn-
Häuser, Scheuren, Stalle, und anderer Ge¬
bäudeausdenadelichenGütern erforderlichenMa»
terialien, sondern auch ausdrücklichvon ihrem
Vieh, Korn, Flachs, Hampf, Bntter, Kafs
und Honig, auchvon der Wolle und dergleichen,
so sie auf ihren Gütern gebauet und emühriget,
und entwederdaselbst, oder in UnserenS/adten,
oderaußerhalb Landesverkauft, folglichmit allen
übrigen Produckten, sie mögen Ägdipen, habeir
wie sie wollen, ungekränkthiemit versichertund
gelassenwerden. Gestalt Wir auch solcheFrey-
heit auf ihre Pachter hiemiterstrcchen.

§. 2*7.
'

Damit nun hiebeykeinUnterschleifvorgehe;
So soll«,,dievon Adel bey Unfern Zoll-Stäten
jebesmahltaugliche, und mit eigenhärchigerUn¬
terschriftderervon Adel und Eigenthümer, oder
to deren Abwesenheit, von BevollmächtigW

Oer-



«S8 Arie.xv. VondenZöllen«
Verwaltern oder Pachten, und beygebrucktem
Gerichts-Siegel eines jeder»Gukhs»Herrn, ver-
fchettePasse, worin», zu Vermeidung aller Un-
M't'gkeit urchZweifel, allesund jedes, dieZoll«
Srare berührei-oss, Stück für Stück, eigentlich
ittvdrichtig angegebenist, vorzuzeigenschuldig,
außerdemaber keinerUnsererZoll-Bedienten ,ge-
halten ftyn, die Zoll«Freyheit' Platz finden zu
lasse».

tz. 283.

s Alle übrige vorhin nicht berührte Sachen,
welche auf den RitterschaftlichenGüthern ver.
fertiget werden, und nicht zu den natürlichen
Produktengehören, nochaus den Produktenge-
macht, sonderndurch die Kunst hervor gebracht/
und zum Verkauf außerhalb Landesbestimmet
sind, mithin außerhalb Landesabgefttzetund ver.
fahren werden, erlegenden hergebrachtenZoll,
Aachwie vor, uuvorweigerlich.

M .
'

§- 289. ;
5 Stünde auch noch in andern Stücken, daS
in den Reversölenzum Grunde gesetztealte Her-
kommen.derRitterschaftlichenZollFreyheit ent«
Hegen; So wollenWir, Jnnhalts vormahliqer
Landes-FürstlicherErklärung, geschehenlassen,
Saß die alten Zoll- Register, mit ZuziehungRit«
tcrschaftlicherDeputaten, mit möglichstemFleiß
nachgesehenwerden. Wie Wir denn auch foi*
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chen Falls die alten Zoll-Mollen und Zoll-Regi¬
ster, die vor dem Jahr 162,. errichtet sind, mit
Benennung der im Lande befindlichenZoll-Stg-
ten, auch mitBestimmung der etwanigen Gebühr
für Paßier -Zettel, und anderer Forderungen oder
Neben. Gelder, aufs neue drucken, und unter
Unserm Innsiegel in allen Zoll. Scalen anschla-
gen lassen wollen.

§. 290.

Es sollen auch die Zoll Bediente ihrer un-
ziemlichen Gemächlichkeit Halber, die Reisende
mit Vieh und Gütern aufzuhalten, oder sich un»
gejh'utur und empfindlicherBegegnung zu unter»
sahen, durchaus ihnen nicht beygehen lassen.
Gestalt ihnen solcheshiemit, bev Vermeidung der
schwerstenStrafe, untersaget seyn soll.

§. 291.
An den Orten, wo im Jahr 1724 zu Bes¬

ser-' oder Abkürzung der gewöhnlichen und alten
Zoll- Straßen, und zu mehrerer Bequemlichkeit
der Reisenden, Dämme, Brücken, und Wege
verfertiget find, und dafür his hieher ein billiges
für jedes Pferd oder für jeden Wagen, womit
dies« Brücken, Damme, oder Wege berühret
werden, genommen ist, daselbst hat es bey dem
Stand um, Besch sothanen Jahrs, sein B«-
«enden.

I §.292.
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§. 292.
Jedoch wollen Wir nicht gestatten, daß bei)

künftiger Abkürzung oder Besserung der öffentli¬

chen Land'Wege, etwas mit Zwang oder Sper«

rung, unter vein Nahmen von Damm» Wege-

oder Brücken- Geld, einseitig und neuerlich auf«
gebracht werde: Sondern Wir wollen in Fällen,

da die Nothdurft eine Aenderung oder Besserung

öffentlicherLand-Wege erfordern sollte, dieSache

auf Land-Tagen abhandeln, oder, wo Gefahr

mit dem Verzug vetknüpfet ist, gleichwohl da6
unumgänglich verfügte, nachher an Ritter-und
Landschaftgelangen lassen, und deren Nothdurft
darüber in Gnaden hören , mithin darauf, nach
Maaßgabe dcö Vlllten Articuls, aftendiim

SechszehenderArticul.
Von Jagd - a» d H 0 l; , S a chen.

§. 2YZ.

^ey dem Iaqd-Wesen überhaupt, versichern

Wir Unsrer Rirterschaft und den übrigen Land'
Begüterten, hiemit in bester Form gnädigst, daß
Wir es deßhalb bey dem XlXren Articul der Re-
versalen vom Jahr 1621. grundsätzlich, ein-füe

«llemahl vsllkommen verbleiben lassenwollen,
v.. . §. 294'
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294^
Dem ju Folge wollen Wir keinemUnsrer ge-treuen U'llerchmie» an seiner Jagd. Gerechtigkeit,

die er über rechrsverwährte Zeit rechtmaßiq herge-
bracht, geruhiglichgebraucht, und noch jetzo im
Besih hat, einige Behinderung, Kränkung,
oder Beeinträchligung wiederfahren lassen/weni¬ger, daß solchesvon den Unsrigen geschehe, ver-
starten. Gleicher Gestalt solleö wegen der über-lausenden Hunde, und wegen Verfolgung undAufnehmung des angeschossenenWildes über die
Grenzen, nach dem angezogenem Articul der
Reversalen, schlechterdingsgehalten werden»

§. 295.
Es bleibt demnach wegen der Jagden und de-ren Gebrauchs, lediglich bey dem Buchstab derPolicey-Ordnung vom 2tenJulii 1572. und demdarin» enthaltenen Verbolh von Fastnacht bisJacobi»

§. 296.

Unter diesem Verboth ist jedoch das Feder«Wildpret nicht begriffen. Nur daß sichder Jagdnach selbigem, pfleglich, und mit Mäßigung ge-braucht werde. .

§. 297.

Es sollenauchin diesemVerboth, der Re«Sul nach, auf dem Unsrigen, Unsere Jagd-B-,
I 2 diente
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diente und Beamte allerdings mit begriffen seyn.
Gestalt siehiermit ausdrücklich befehliget ftyn fvi-
len, die verbocheneZeit, beyVermeidung schwe»
ter Strafe, genau zu beobachten.

§.298.

Es bleibt Uns aber unbenommen, den Unsri«
gen jederzeit, durch sonderbahren Befehl, die
Fällung und Lieferungdes, bey Unserer Hofstaat
nölhigen Wildes, ohne jedoch der Ritter- unv
tä'ndschaft Felder im geringsten zu berühren, ge-
messenaufzugeben.

§. 299.

In Ehren - und Noch-Fällen, nämlich zu
Hochzeiten, Kindtaufen, und Begrabnissen, fon-
sien aber nicht, soll einem je?en von der Ritter-
schaft, und von den Land- Begüterten, welcher
die Jagd-Gerech' .eit hat, auch selbst m der
verbolhenen Zeit, ohne Meldmig bey Uns, unv
ohne eine besondere Verstattung von Uns erholten
zu müssen, nach Nothdurft etwas Wildes zu fal¬
lenx auch die Berghane, wilde Gänse, Endten,
«nd Hassen, ohne Unterscheid der Zeit, jedoch
«nit der, schonoben bedungenen wirthlichen Mas«
stgung, zu schießenerlaubet seyn. . .

§. so«.

Die Policey- Ordnung vom Jahr l;?«»
Tit. iz. soll nicht außer dem Fall, da mehrere

von
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von verschiedenemGeschlecht eine Feld-Mark zu-
sammen inne haben, und einer darinn weniger
denn vier Hufen, und der andere mehr besitzet,
«strecket werden.

§. Zvl.
Wir wollen auch den neuen!ehn-Briefen eine,

der hergebrachten und erweißlichenJagd-Gerech»
tigkeir des O>tS nachtheilige Bedingung, und wi-
der Willen abgenölhigte Verzicht, nicht einver¬
leiben, auch in Ansehung der alten Lehn-Briese
und der darinn enthaltenen Jagd-Verleihung,
nichts verfängliches zu - oder abthun laßen»

§. 302.
Nicht weniger ist die, von Seiten eines und

des andern Vafalli oder Jnnhabers, vormahlö
etwa gescheheneRenunciation der Jagd, nicht
zum P'äjuvitz der Agnaten zu erstrecken, sonder»
es soll solch«Renunciation, wenn das Lehn auf
die Agnatos devolviret wird, sofort ceßiren.

§. zo?.
Entstünde aber über die Jagd - Gerechtigkeit,

sie verstehe sichvon der hohen oder NiedernJagd,
ein Zweifel oder Wiederspruch; So soll Unser
Forst, und Jagd -Colkgium darunter mit That-
handlung nichts vornehmen, sondern darüber vor
Unserm Hof. und Landgericht in gehöriger Qrd-
nung, Recht ^ geben und zu nehmen, .hiench
««gewiesenseyn.

I 3 §.304.
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§- Z°4.
In Ansehung der Uns nach dem Jnnhalt der

Reversalen bishero zugestandenen Vor.IagdM
in den adelichen Gütern, wollen Wir für Uns
und Unsere Nachkommen Unserer Ritterschaft da-<
hin-einen Beweis von Unsrer Landes-väterliche«
Liebeund Müdigkeit, hiemitgegeben haben, daß
Wir Uns sorhaner Vorjagd von nun an für alle
Zeiten verzeihen, und Un^e'Ritterschaft, samt
allen Land » Begüterten, welche dieser Vorjagd-
Gerechtigkeit unterworfen gewesen, davon entle-
diget erklären. Wie Wir dann solcheshiemit für
UnS und Unsere Nachkommen wissentlich thun.
Uns der Vorjagd ganzlich begeben, mithin Unfte
Ritterschaft samt allen Land - Begüterten von der
Schuldigkeit, die Landes-Fürstliche Vorjagden
auf ihren Feldern zu erleiden, für jetzt und stets
frey-und loßgesprochenhaben wollen.

§'3o5.

Findet übrigens Ritter- und Landschaftrath«
sam öder nöthig, daß von Uns eine» den jetzigen
Umstanden und Zeiten gemäße allgemeine Wild«
und Jcigd- Ordnung erlassen werde; So wollen
Wir derselbenunttrlhänigstes Erachten in Gnaden
darüber vernehmen, und darauf nach Befinden
wic Erlassung einer solchenOrdnung nicht ent-
stehen.

'
§. z°6.
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§. 306. < . •
Wegen des, nur vor kurzerZeit erst »nUn«

ftre Landeund zu UnserenGehegen gebrachten
Tannen. Wildes, ist hiemit vestgefetzetund ver-
sichert,daß von nun an, innerhall)̂ ?echsIah»

Wti/i sothanesTannen- Wild, wennes etwaaus»
und auf Ritter - und LandschaftlicheFelder treten
wogte, von niemandengeschossenwerden, nach
Verlauf solcherJahre aber, einem jedweden,
welcherdieJagd GerechtigkeitnachhohemWilde,
JnnhaltS des XlXten ArticulS der Reverfalcn
vom Jahr 1621. hergebracht,und in Besih hat,
das Jagen und SchießennachTannen-Wild,
unverwehretund erlaubt ftyn soll»

§- Zo?«
In Ansehungder Holz-Fallung in den ade-

lichenGütern, behältes bendem, unterm 24 Fe-
bruar 1750. von Uns, zumallgemeinenLandes- ^Besten erlassenen, und hiebet.)untermNum. IX,
mit gedrucktemPatent, in allemdurchgängigsein
Bewenden. Jedoch mit dieser Erklärung, daß
1) diejenigenAllovial-Güter, welchenin den,
von UnS oder UnfernVorfahren darüber ergan¬
genen Allodial-Verleihungen, besondereRechte
und Freyheitendarunter beygelegetworden, auf
keinerley Art benachtheiligetoder eingeschränkt
seyn, und daß 2) alle Lehn-Güter jahrlichzwölf
Stück Eichenund fünfzigStück Vüchen, ohne
AnzeigeundSchuldigkeitzurConsens-Suchung,

I 4 «in
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ein mehres aber nicht, zum Verkauf zu fällen,
hiemit für stets berechtigeterkläretseynsollen.

§. Zc>8.

Wann bey Lehn-Güternein mehrersverkauft
wird, sollendie Confens-Gebühren, InnhalkS
der Reversalen, auf ein halbesvonHundert vest-
gesetzetbleiben. Im übrigensolldas, in Unserm
hiebeygedrucktenPatent angezogeneEdict vom
l6ten Junii Anno 1703. an und für sichnie«
mahlSallegiret, nochinGebrauchgesetzetwerden»

SiebenzehendevArticul.
VonEinquartirung,undVerpflegungUvsrcrTruppcn.

§. ZOl>
Unsere Ritter» und Landschaft<ist und bleibt,
Nebstden Clöstern und Oettern des Rostockschen
DistricktS, von allem Beytrag, zu Bezahlung
und Verpflegung UnsererTruppen, ganzlichbf
freyet, indemWir solchelediglichaus UnsereKo«
sten zu errichten und zu unterhalten, gegendie
verglichenejährlicheLandes-Contribulionzu Gar«
msöns- FortificationS«LegationS- Kosten, zu
Reichs- DeputationS- und Crayß-Tagen, auch

»oft CaM'
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Cammer. Zielern, Uns hiemit bündigst ver,
pflichten.

§. Z!°.
^

:{

Wie es aber beyObdach und Lager-Etat in
den Stqdten sürUnsreMilitzseinBewendenhat »
Also versprechenWir insonderheitUnsrerMitter-
slbasthiemit gnadigst: daß sie und ihre Hinter-
fassen, von aller Etnquartirung und Verpflegung
UnsrerMilitz, sie bestehein Infanterie oderCa-
vallerie, oder wie siesonstNahmen haben mogte,
zu allen Zeiten und in alle Wege ftey seyn und
bleibensolle.

§. zu.

GleicherGestalt sollenUnsereLand-Städte
mit Bequartirung Unserer Cavallerie gänzlich
verschon«werden.

§. 312.

Wegen Unsrer Leib-Garde zu Pferde aber,
vnd wegender Service--Tabelle, für die dabey
bestellet?Osficiers sowohl, als sonst, behalten
Wir Uns eine nähereVcrgleichungmit Unseren
Srädten, worübernachhmgenaugehaltenwerden
soll, bevor.

§. 313.

Es soll auchRitter- und LandschaftmWLie¬
ferungenzu Magazinen, mit Aufforderungihrer

Un-
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Unterthanen und Angehörigenzu Fortificatkons«
und Schanz-Arbeiten, und Herbcyführungder
dazu erforderlichenNochwendigkeiten,oder statt
dessenmit Geld-Beyträgen, außer den allgemein
nen Reicks. Crayß- undLandeŝ nvthigenNet«
tungs-Fällen, allerdingsstetsverschonetseynund
bleiben.

§. 3*4.

Wann -überVerhoffendieseUnsereVersiche«
rung überschritten, oder hinkangesetzetwerden
wollte, soll die Abstellungaller Ungebühr, und
dieErstattung der Kostensowohlals des wieder»
rechtlichgeforderten, so fort ohneWeitläufligkeit
von U«6 verfugetwerden.

§. 3*5»
$ Wegen Desertion Untrer Miliß, und der
deßfalls zu machendenallgemeinenVorkehrung,
sollen Wir nächstens, nach vernommenemrath»
Amen Erachten, auch refpediv'e Einwilligung
Untrer Ritter - und LandschafteinebesondereEon«
stitutionergehenlassen.

§. Zi6.

In- Ansehungder Städtischen Beschwerden,
wegen der Einquartirung und Service -Gelder,
wollen Wir Uns sofort nach geschlossenemVer¬
gleich, nacl'AnleitungvormahligerLandes-Fürst»
iicherRejolmiokienund der Billigkeit, mit den

©tat»
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Städten einersolchenOrdnungvergleichen,daß
keinerStadt vor derandern zu einigenBeschwer»
den Ursacheübrig bleibensolle.

AchtzehendevArticul.
Von fremder Truppen Marschen, und Durch.

Märschen.

§. Zi7.
bereits der Ritter- und Landschaftin

dem XXXVIIIten Articul der Reversalen vom
Jahr 1621. Landes»Fürstlichversichertworden,
daß keinetauf.Platze undDurchzügein unddurch
hiesigeHerzogthümerund Lande, oder je anderer
Gestalt nicht, dann aufMaaß, wieindenReichs-
Abschiedenversehen, verstattetwerdensollen; So
lassenWir es bey dieserVersichrunghiemicund
Kraft diesesnochmahisfür stetsbewenden.

§. ZI8.
In unverhofftenFällen aber, wo eine aus-

wartige überwiegendeMacht vordringenwollig
ist hiemitUnsergnadigstesVersprechen. sür Un»
und UnsereNachkommen, daß Wir Uns, eines
gewaltigen Unternehmens und Einfalls hglder,

bey

Nachdem



14« Artic. XVIII.

beyder ReichsversammlungoderbeydemCrayse,
und sonstoller dienlichenOrten, mitUnsern Be»
schwerdennachdrücklichmeldenwollen, damitdem
LandedeözugefügtenSchadens halber, vollkom¬
meneGnugthuung und Erstattung geschehe,mit»
hin der Reichs- ExecutionS<Ordnung gemäß,
Unseren Landen überhaupt, und Ritter - und
Landschaftinsonderheit, alle öffentlicheund ge-
meineSicherheit wiederfahrenmöge.

.§. Zig»
Wann Wir auch die Vergütung sothaner

Exactionenoder eine etappenmäßigeBezahlung
erlangen; So wollenWir solchesden Standen
kundmachen, und sollenmit derselbenZuziehung
denDamnificatispro ratades erlittenenSchadens,
dieseJndemnisativns-Gelder ausgezahletwerde».

§. Z2O.

Uebrigens soll im ganzen Landedie Billig«
keit und Gleichheit zu dreyengleichenTheilen,
zwischenDomainen, Ritterschaft, und Städten,
beobachtet, keineGegend für die andere, kein
Stand für den andern, mit Einquartierung,
Schätzungen, und Marschen beschweret,ein je«
der Marsch den gradestenWeg geleitet, und den
beschwertenOettern, durch billigen Beylrag
von den verschontgebliebenen, Vergütung ge»
leistet werden, als in welchem Fall die
Stadt Rostock den zwölften Ttzcil, Verfaß

sungs«
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sungsmäßig beytragt, auch im Fall die Stadt
Rostock selbst gelitten, nach Maaße des erwiese,
nen Schadeng, vom Lande, in Verfassungsmäßi¬
ger Proportion, indemnisiret wird.

§. 321.

Jedoch wollen Wir in jetzt gedachten Fallen,
aus Landcü-väterlicher Milde, und besonderer
Zuneigung für Unsre Land. Städte, die Uns zu-
siehende Tertiam von der Quote der Stadl Rostock,
hiemit zu ihrer Erleichterung, abgetreten und ver-
sichert haben.

H. 322.

Damit min hierunter Ritter- und Landschaft
destomehr gesichert werden möge; So soll ihr nicht
nur frey stehen, in obigen Begebenheiten, jeder-,
zeit die nöthlg gefundene Vorstellungen und Er-
innerungen unterthaniqst einzubringen, sondern
Wir versprechen auch hiemil gnadigst, daß Unfei n
Lanves^»Fürstlichen Ccmmissarien, allezeit Rircer-,
uno Land>chaftliche Depülirre zugefüger werden
sollen, umb Zeit und Arr wie die Morsch - R^ute
einzuleiten, nebst der ganzeli Einrichtung und
Repartition der Äuarliere und Lieferungen, ivie
die Nahmen haben mögen, ordentlich und richtig
auszumachen.

§' 323-

3" dem Ende soll Ritter- »nd Landschaft vonallem zettigt Nachrichten ertheilet werden, dann:
ihre
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ihre Deputilte den zu haltenden Conftrenzen, und

der Formirung der dazu gehörigen Entwürfe
beywohnen können.

§. 324.
Bcy militärischer Einquartierung lasten Wir

es schließlich be» "dem Herkommen, Kraft wel¬
ches die Rostockischen Dörfer zu denen Aemtern,

wörinnen sie belegen, gezogen werden müssen, aller-

dingS bewende». «

NeunzehenderArticul.
Von den Leibeigenen Unterthancn der Ritter- unv

Landschaft.

§' 325»

und Unsere Nachkommen wollen und wer«

den überhaupt Unserer Ritter » und Landschaft,

die Landes-Clöster, und Rostockschen Gemein-

schastS - Oerter mit eingeschlossen, in Ansehung des

Zustandes und Wesens der Leibeigenschaft, und der

damit behafteten Unterthanen und Bauersleute,

„ie Zweifel oder Hinderniß machen, hingegen

alle Wege ernstlich darüber halten, und durch

Unsere Landes - Gerichte halten lassen, daß Inn«

halte der Reversalen vom Jahr 1621. Art.XVl.
die
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die Bauersleute, die, ihnen um gewissen Pacht
oder Zins eingethane Hufen, Aecker, oder Wiesen,
daferne sie keine Erb-ZinS- oder andere Gerech-
tigkeit gebührend zu erweisen, verniögend sinv,
dem Eigenthums»Herrn auf vorhergehende Loß-
kündigung, wann sie solche auch vor unvenklichefl
Zeiten besessen haben, mithin altes EinwandeS
von Verjährung ungeachtet, ohmveigerlich und
ohne Prvcea Weitläuftigkeic abzutreten und einzu¬
räumen schuldig seyn sollen.

§. 326.

Wie denn auch Unsere Landes - Gerichte dieje--
nigen, welche einige, dem GutS - Herrn zuge¬
hörig?, den Bauren aber eingethane Stücke, er-
meldeten Bauren abgemiechet oder abgepachtet,
demnach kein besseres Reckt, als ihre Autoies ha¬
ben können, wieder die Guts-Herrn zu schützen,
sich nicht anmaßen, sondern selbig« vielmehr zu
unweigerlicher Abtretung ihrer bishero inne ge-
liabten Hufen, Aecker, und Wiesen ic. wenn die
isache Key selbigen Gerichten aUgebracht wird,
iine kimbg^ibuz proceffus ernstlich anzuweisen,
folqlid) so viel an ihnen, dem Affecurattong - Re-
ceß den Nachdruck zu geben, gehalten seyn sollen.

§. Z27.

Würden aber die Bauersseute sich auf obbe«
rührte Erb. ZinS - oder eine andere Gerechtigkeit
berufen, und daher auf Gescheheneioßkündigung

zu
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zu weichen , und die Grund - Stücke abzutreten

sich weigern; So sollen die Adeliche und jandbe-

Merke selbige so fort ouß eigener Macht, und un-

verhörter Sache, den Rechten zuwider, zu ver-

treiben, oder zu verstoßen, nicht befugt seyn, son¬

dern es soll den Bauersleuten, zu der ihnen ob»

liegenden Beydringung ihres vermeintlich haben-

den Rechts, eine rechtssörmige Frist gesetzet, und

nach kurzem beiderseitigem Versahren, in Unser«

Landes - Gerichten darüber was Rechtens, er¬

kannt werden.

- , §- 328.

Dahingegen werden und sollen Unsere jandes-

Gerichte auf der Bauren Klage, wenn nicht zu-

gleich ganz unerlaubte Thathandlungen und Um«

stände mit bestl^eiuiget find, nicht so fort Poenal-

jvlaiidata erkennen, sondern sich darunter nach

l»n Reichs - und Landes-Gesetzen, wie schon im

Art. III. der RwersÄen vom Jahr 1572. zum
'Theil versichert worden, genau verhalten.

§. Z29.

Wann auch in solchen Processen, der eine ob«'

andere Theil, die Verschickung der Acten zum

Spruch auswärtiger Rechtsgelehrten, auf seine

Kosten verlangen möchte; So soll ihm solche nicht

versaget, sondern damit, wie gewöhnlich, ohne

Aufenthalt der Sachen verfahren werden.

§. 33°-
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H. zzo.
^

Hiebenebst erneuern Wir auch die im X^IV.
Articul der Reversale» vom Jahr 1621. schon g«.
geben« Versicherung, daß Wirde» Güls-Herren
ihre ausgetretene Leibeigene oder Unterchanen auf
gebührliches Ansuchen , nach Maaßgabe der 'von
Unseren in Gott ruhenden Vorfahren an der Re-
gierung, weyland Herrn Herzogs Adolph-
Friedrichs, „nd Herrn Herzogs Gustav
Adolphs Gnaden und LiebDwi, publicir»
ten Gesinde«Tagelöhner - Bauern - und Schafes
Ordnung cl. a. 1654, Tit. 2. §. 9» beygebrach«
ter Bescheinigung der Leibeigenschaft in Unfern
Aemrern und Städte», Nicht aushalten/ sondern
unweigerlich absolgen lassen wollen.

§3 3**
Und weil den leibeigenen Umerthanen nicht ei*

laubet soi}»kann, wieder ihrer Herren Wissen und
Wille» sich in Kriegs-Dienste zu begeben; So
wolle» Wir bey Unfern Ossiciers nachdrückliche
Veisehung thun, daß hinführo Niemand von sol¬
chen Leuten, außer in vorkommenden Reichs-
Crayß- und Landes - nochwendigen Rettungs-Fal»
len, geworben, am wenigsten aber mit Gewalt
*>o»den adelichen Gütern und der Städte Dvt»
fern und Höfen, auch den Closter- Gütern und
Gemeinschaft. verlern, weggenommen werden
sollen.

K §.332,
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H. 332.
Im Fall aber jemand mit Verschweigung sei-

«er Leibeigenschaft sich unter Unsere Truppen begc
Ken mögte, soll seidiger auf des Gurs» Herrn An-
fuchung und Bescheinigung der Leibeigenschaft, »n-
aufhalclich, ohne Eilgeld, und so lieb dem Dt-
ficier ist, alle durch die Verzögerung entstehende
Schäden und Kosten zu vereiden, wieder loß»
und dem Guts-Herrn heraus gegeben werden.

§. SZZ.

Auch wollen Wir. wie Wir bishero nicht ge-
stattet, fremden Werbern fortan nicht erlaub?«,
Unterthanen, oder sonst in Dienst stehende Per-
sonen, gegen-den Willen ihrer Leibes- und Brod-
Herrn zu Krieges »Diensten anzunehmen. Wie
Wir denn auch nach wie vor feine gewaltsame
Werbung angesessener Bürger, oder der Hand,
wercks-Putschen, noch sonstiger in den Städten
sich aufhaltender Personen, weder fremden Wer«
bern, noch auch Unfern eigenm Truppen, ver«
statten wollen.

§. 3 34.

Was die Verlegung und Niedetlegung der
Beuren anlanget; So wollen Wir die Ritter-
und Landschaft inclusive der Ciöster und der Ros
stockten Gemeinschafts-Oerter., bey ihrem Land»
sittlichen EiqenthumS-Recht, über ihre Leibeigene
Guts - Untertanen, und deren innehabendes

Acker.
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Ackerwerkund Gehöfte, unbeschwertlassen, mit-hin ist und bleibt die Verlegung und Niederle«gung einemjedenGuts -Herrn. der Gestalt freyund unbenommen,daß er denBauren von einemDol'f zum andern zu setzen, und dessenAcker-werckzum Hof-Ackerzu nehmen, oder sonst Dcrfiselbezu nützen, Fug und Macht haben soll; je-dochmit der Maaße, daß alle und jede daraufhaftendereal-Pflichtenund tasten, nachwievor,deshalb vom Gute getragen, und die verlegtenoder niedergelegtenBauren, nach eines jedenGutS- Herrn Convenieuce, auchaußer oderohneHufen, wiederuntergebrachtwerden. UebrigenSaber sollenihnenan denOrten, wohin sie verle-get werden, keine neue Oners realia auferlegetwerden.

§. 5Z5- •
Würde jemandein oder mehrereBaur >Hu«fK>, oder auchcin ganzes Dorf aus immunenStückenanrichten; So sollihmsolchesallezeitun-benommen,dabenebenaber ihm oder seinenEr«ben vorbehaltenbleiben, solchesnachseinerLoa-veniencewiedereingehenzu lassen.

§. ZZÜ.
So viel aber die ganzlicheNiederlegungderDörfer und Barschaften betriff, aus welcherVerarmung und Verminderung der Unterchanenentstehet;So soll solcheeigenmächtigeNiederle-

K 2 zzung
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gung einesDorfs, an sichin der Regul gänzlich
verboten, hingegen ein jeder Eigenthums. Herr
schuldigs«yn, solches sein Vorhaben jedermahl

zuerstdemEngern Ausschußanzuzeigen, welcher

so dann an Uns davon seinengutachtlichenBe¬
richt erstattet, damit Wir darauf, wegen eincr
solchen,bey einemGut vorgehendenin das all-
gemeineBeste einschlagendenHaupt >Verände¬

rung , die Nothdursc weiter Landes»Fürstlich
verfügenkönnen.

ZwanzigsterArticul.
Von Polirischen Sachen überhaupt..

H Z37-

Nachdem UnsererRitter- undLandschaftvonUn«
serenin Gott ruhendenVorfahren an der Regie-
rung längstversprochenworden, eineigenesMeck¬
lenburgischesLand-Recht in Druck gehenzu las«
sen; So wiederholenW»r solcheVersprechung
hiemit in Gnaden dahin, daß ein solchestalid»
Recht binnenden nächstenzweyenIahren, mit
ZuziehungRitter-und Landschaft,zufammenge«
brachtund publiciretwerden, mithin UnsereVer-
ordnung an UnseregesamteLandes- Gerichteerge¬
hen soll, darnachdurchauszu sprechen.

§. 338.
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H Z?8.
NichtwenigerwollenW>rdaßWerk einervonneuemdurchzufeilendenund zuverwssernden,mit-hin denheurigenZeirenqemaßzu machendenPo»

liccy.Ordnung vor die Hanv nehmen, und nach
Maaßqebunq des ael'tenArticulsvonder Landes?
FürstlichenGesetz-GebungS-Macht, durch den
Druck höchstensbinnenzweyenJahren publiciren
lassen.

H.389-
Die zu vielenUnordnungenAnlaß gebende

bischerigeUngleichheitder Elle»- Scheffel-und
Tonnen - Maasse. auch des Gewichts, wollen
Wir auf demerstenhierauf folgendenLand.Tag,nach Anleitungder, darüberbereits unterm iZten
September 170z. ergangenenLahdes-Fürstlichen
Constitutionvornehmen, und nachvernommenemraihsamenGutachien UnsererRitter - und Land»schaft, vonneuemin allgemein»verbindlicheLan-des-GesetzlicheKraft setzen.

§* 34°.
Mouopolia, oder die Landes'Fürstliche

FreyheitS.Briese, vermögederen ei^em allein,
«dirt>enPrivat - Personen, der alleinigeHandel mit einerWaare zu Wasseroderzu Landeverstautetju werdenpflegt, sollenin UnserenLan.den, »achwievor, nichtzulaßig, nochjemahls

stathast ftyn. . -
K Z §. Z4^
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§. 34 r.
Jedoch ist hierunterkeineswegesder Vorzug-

sicheAbsatzund Verschleifder in UnserenLanden
sichergebendeneinheimischenProduckten, oderdie
EmporbringungeinheimischerFabriquen undMa-
nufackturenverstanden und eingeschränket, als
worübernachdem Exempelder benachbartenund
andererwohleingerichtetenLanderund Staaten zu
seiner Zeit, aus Land-Tagen Berathschlagungen
mit Rirrer-und Landschaftzu pstegen,mithin zum
Aufnehmendes Landes, heilsameMaaß »Reguln
mit derselbenzufassen, vorbehaltenbleibt.

H. 342.

Was deshalb aber i» UnsernCammer-Gü¬
tern bisheroverordnetworden, dabey hat es, so
vielersagteUn^ie Güter und Aemterbetriff, sein
Verbleiben.

§. Z4Z.

Die in UnserenAemternund Städten beste!»
tele und angesesseneMusicantenund Schornstein-
Feger, Schweinschncider,und Scharf-Richter,
MichAbdecker,deren Gebühren in der bevorste¬
hendenPolicey. Ordnung vestzufttzen,sollenzwar
der Ritterschaft, der Gestalt nickt aufgedrungen
seyn, daß sie solcheeben aus denAemtern und
Städten, zu welchensienächstmit ihren Gütern

belegen ẑuVerrichtungder in ihrenGüternvor«
fallende»Arbeit, zu nehmengehaltenseynsollen.
'

. §--44.
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§. 344>
Jedoch wird hieinicder Gebrauch auswärti¬gervonobderührte"Handlhierungen, der Gestaltuntersager, daß dieRitterschaft jederzeitöerglei-

chetiLeuteaus Unsereneinheimischenund Landes-
Eingesessenenzu nehmenschuldigsind.

§- 345.
Den gemeinenLeuten, die das Schornstein-fegen, SchweinschmidenundAbdecke»verstehen,und selbst verrichtenwollen, soll, ihre eigene

Schornsteineselbstz» fegen,ihre eigeneSchweineselbstzu schneiden, und ihr eigenesVieh selbstabzudeckenunverwehrtseyn. >

§. Z46.
Denen von dft Ritterschaftauf dem Lande,sollauch, zu Ersparung derKosten, Musicantenund Spiel Leute,nachihrenGefallenzu nehmen,srey dleiben, es soll auch den Spiel -Leutenaufden Dorfernunyerwehrtseyn, ausVerlangen derEinwohner auf dem Landebey ihrenGelagen sichgebrauchenzu lassen.

§. 347.
^ Wir wollenauch insonderheit, so viel dieSchornsteinfegerbetrist, dahinSorge tragenlas,sen, daß in jeglichemUnsrerHerzogtümer, einezulänglicheAnzahlSchornsteinfegerin verschiede,nenStädten seßhaftund gehaltenwerden, damit

K 4 auf
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auf dem lande sichniemand über Ermangelimg
oder Entlegenheitderselbenzu beklagen Ursache
habensoll.

§.' 343.

Wegen.deH.Zehenden,von ausserhalbLandes
gehendenRittersckaftlichenGeldernaus Lehn»Gü-
kern, isthiemitverglichen, daß darüber die Rit»
terschaftmit UnsrerCammer vor Uisern Landes»
Gerichten sich in ordentlichenPioceß einlassen,
darüber beyderseitigeschriftlicheHandlung bey-
gebracht, und alles sodan» auf den Ausspruch
unparlheyischerRechtSgclahrten, mit Vorbehalt
aller dem succumbirendenTheil zu statten kom»
MendenRechts-Wohlthaten, gesetzt, iminirtelft
aber dieRitterschaftmit Abforderungdes Zehen»
den von Lehn- Geldern, nicht beschweretwer-
den soll,

§. 349-

In Ansehungder Allodiol-Güter aber, bleibt
fS bey demHerkommenund Besitz.
l

'
- . <, • ; v. :t{. • •i

§. 35°-

Jedoch sollendievon der Ritterschaftbeyder
Freyheitvon allen Abzugs-Geldern beymAbzug
innerhalb Landesvon einem Ort und von einet
Stadt zur andern, gelassenwerden, und vonEr»
Kgüng derselbengänzlichfrei) ftyn, auch dabey
sick wider dieStädte und Stadt-Gerichte oÖcrt
Schutzeszu versehenhabere

- §. 35u
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^ 5V'
EbenerGestalt verbindetsichdie Stadt Ro¬stock, die daselbstwohnenvevon Adel beyderley

Geschlecht«,siemögenangesessenseynoder nicht,
in Absichtauf ihre daselbsthabende, und befind-
ticheMobilia unb Immohiiia von all?NAbjNjjs-
vnd Deeimationö»Geldern sreyzulassen.

§. Z52.
Werden aber nach diesemVergleichFremde,

mit ansehnlichenCapitalien sichin UnsereLanve
begeben, »nd darin» niederlassenund ansäßig
machen; So foüihnenund ihren Erben, ausden
Fall des Abzugs, daö erweißlichEingebrachte,
ohneErlegung einiger Abzugs» Gelder, abge-folget werden.

§. 35Z«
Im übrigenwollenWir darauf weiternBe,dacht nehmen, mit den Uns benachbartenStaa¬ten, zu mukuellerAufhebungder Abzugs«Geider,m Conventionzu treten.

§> -54.
Die jedeömahiigeLandes»FürstlicheBestari.gung derRitter- und LandschaftlichenPrivilegien,Reversalen, Veriräge und löblichenGewohnhei.

len, soll unmittelbarzurStelle, nach der einge-«ommenen
Erbhuldigung/ durch eine vollzogene

schriftlicheUrkundegeschehen.



154 Artic.XX.
V",.; • :/•:v,: ' - :TWV-:: " "

§- 35-5*
Würde a5er diesenichcerfordert, oder ohne

der Ritter» und LandschaftVerschulden, ausge-
Mef, soll dochjene Bestätigung in dem ersten
Jahr, ercheilet werden; i» Eutstehung dessen
aber, sollenalle Rircer» und LandschaftlichePri¬
vilegien, Freyheiten, Gerechtigkeitenund Ver-
träge der Gestalt, als wäre dieförmlichsteEon»
firmationerfolget, angesehenundgehaltenwerden.

§» zzv.
Von allgemeinen, die Ritter. und Landschaft

mit verbindendenVerordnungenund Edicten, soll
in Zukunft auf einem jeden adelichenGut, und
beyeiner jedenStadt ein Exemplar zur untertha-
nigsten Nachachtung, insinuiret werden.

§. 357«
Denen von der Ritterschaft, ob siegleichmit

keinemsolchenCharacter versehensind, der nach
dem bischerigenCanzley-Brauch in den Verord-
nungen undBefehlen derGnaden-Gruß, und die
Gnaden - Versicherungvon selbstmit sichführet,
soll hinkünftigin allen Ausfertigungen, von qe-
summtenUnfernCollegiis, zu Anfang der Gna¬
den-Gruß, und am Ende die Gnaden-Versiche¬
rung gegebenwerden.

§. 358.
Im übrigen soll denenvon der Ritterschaft

die, Anno 1701. mündlich, und 170z. aus dem
Land»
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land -Tage schriftlichversprocheneAendenmgund
Verbesserungder Titulatur, fordersamstwürklich
angedeyen, und deswegencin Unseregefammte
Coilegia daö nöthige dahin ergehen, daß ihnen
daö Praedicat: Bester, denLand-Rathen aber
Edler, gegeben, auchin allenAusfertigungen
denen von Adel die Partien!: von, vor dem
Geschlechts-Nahmen, und Star Du: Ihrbeygeleqet,nichtwenigereinejeglicheVerordnung,
die an verschiedenePersonenzugleichgerichtetwird,
verschlossenauögesertigetwerdensoll.

§. 55l>
Jedoch solldiesebesondereBegnadigungdem

Bande der angebohrnenUncerthanigkeit,urdder
LandsassigenUnterwürfigkeit, womit die Ritter-
schaftUns und UnserenNachkommenverknüpfet
ist, und bleibt,nichtsvergebenoderentzogenseyn.

§. 360.
Mit eben diesem Beding und Vorbehalt,bann auchunter der, selbstin KaiserlicherWahl-

CapitulationArt: XII. §. 5. enthaltenenVoraus¬
setzungund Versicherungder Landes-Fürstlichen
Territorial-Gerechlsame, wollenWir die, vonKayserlicherMajestät, oder von dem Reichs-
Vieariar ertheilete, oder noch zuertheilenhe
Standes-Erhöhungen Unsrer tandsajsen, Va-fallen, und Unterthanen, besondersa^ch inAnsehung der darinn verliehenen Tilulakuren,

Prae-
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Praedl'caken, und Praerogativen, anerkennen,
mithin Unseren qesammrenCJollegiisund Canz-
ley?nbefehlen, den Erhvhelen und Begnadigten,
dieTitulatur, und Praedirare beyz»lei)en>welche
besagteder, bey UnsrerRegierung entwederschon
vorgewiesenen,odernochvorzuweisendenOriginal-
Diplomatum, auS KayserllcherundReichs Canz-
tey ihnengegebenwerden, in allen Verordnungen
und Befehle» beizulegen. Gestalt für die Zu-
fünft oiic und jedeStandes -Erhöhungs. Di^Io»
»ist» in ihrenOriginalen bey UnsrerRegierung

z» produciren, und mit Hi-iterlaßung einer be-
glaubten Abschrift, Unsere jandeö- Fürstliche
Verordnungenund Befehle an Unseregesammle
Collegia darüber auszubringen, folglichbevor
solchesgeschehen,wedervon Uns nochvonUnser»
Collegiis anzuerkennenoder zu befolgensind.

H. ?6l.

Denen von Adel und adelsmäßigenPersonen
soll mit keinerwiederrechtlichenIndignität beqeg-
net, und, daserne einigein Criininal-Dinge
verfielen, wicherdieselbigender Gestalt, daß auf
ihre unschuldigeFamilien gegen die Rechte kein
Nachthnl erwachse, verfahrenwerden. Wie eS
denn bey denReversalen vomJahr 1572. §. Z.
vom Jahr 1621. §. 42. und den, in gemeinen
Rechten dem Adel zugeeignetenVorzügen, ver-
bleibet.

§. ?6s.
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§. 362.
Die auf einem Land-Gut hostendeLandes«

Schulden, ConkNblilioliS- ?lnlags- und ander?
öffe'lljcheRückstände, wie 0u_ct>die Stadt - und
Cammerey- Gefalle in denStädten, solle,,fürs
Zukünftigejedesmcchll'ey U^sern Landes-Gerichte
in Füllen ergehenderProclamarion, mit piosttiret,
jedochsolcheSämlden dem weiclauftigenProceß
nid f mit eingepflochten,sondernaus dem Gerei.
bestenabgenommen,und an dieBehörde berichti¬
get werden.

§. 363.

Dabey sollendieLandes-Schulden, solange
sienicht liquitiret sind, und dieRata jedenGucS
nochnicht dererminiretist, so wohl ratione pra>
tcriti, als ratione futuri, nur in folie, refpedive
durch den Engern. Ausschuß, oder die Ritter-
schaftlich«Amts-Deputirte profstiretwerden, als
dafür das Gut, es besitzewer es wolle, nachwie
vor, haften soll.

§. 564'
Wann auchgleichpro pneferito, die Contri-

butions- und AnlagS-Restanten in T«ta?itfq L«.
quidationis nicht p»cftriretwäre»; So soll,dei»z
nachdas Gut selbst, und ein jeder neiierBesitzer
desselben, so wie für die restirendxu»d cum»16
Kontribution, alsofür die restirendeund currenre
AnlagS.'Restanten, alleWege zu hasten schuldig,

auch
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auch beyde, sowohlCetttrißutionS- als Anlags-
Restanten,^in Uli«eademqueClaffcin Concurlu
lociref, und deßfalls ehestenseinebesonderetan-
des. FürstlicheVerfügung bekanntgemachtwerden.

§• 365*

Wenn |tcf»imlande ein Korn-Mangel ereig.
ntt, und deßfalls einig Verboth für nöthig be»
funden werdenmogte, sollen die Depulirte der
AeMter und derVorder-Städte, wennaber pe-
riculum in nvora, die jand-Ralhe und der En¬
gere-Ausschuß, vor dem Verbot!) gehöret, und
ihre Vorstellung in Betracht gezogenwerden»

§. z66.

Wir wollenauchdurchUnsereCommißarien
von Aemrern, Adel, und Städten, die Unter»
suchung des Mangels anstellen lassen, da dann,
nach ausgemachter Nothdurft für die Armuch,
der Ausfuhr desKorns kemEinhalt geschehensoll.

§» ",67.

Wann Grenz.Irrungen zwischenUnfernBe¬
amten und dem Adel, auch den Städten vor»
fallen, sollenselbige, im Fall sienichtdurchun-
parrheyischeCommissarien in Güte entschieden
werdenkönncn,an UnserHos- und Land»Gerichs,
zu rechtlicherEntscheidung, verwiesenwerden.

§.
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§ 368.
Allen und jeden, an dieOst-See mit ihren

Gütern grenzendenvom Adelund Land-Begüter¬
ten, soll, nachwievor, gleichUns selbstmitUn-
fern angrenzendenGütern, unbenommenseyn,
die auf ihren Gütern aufkommendeNaturalien,
mit Fahr-Zeugen üv?rdieSee bringenzu lassen,
wohinsiewollen,auchmittelstderselbendieNoch-
dürft an Bau-Materialien und sonstfür ihre
Güter überSee zuholen, jedochbaß alleKauf-
manns '• Waare, und was auf einenWaaren-
Handelhinaus gehenkönnte, abgeschlossenblei¬
bensoll.

§. 369.

Ferner wollenWir in Streitigkeiten, welcke
zwischendenBürgerschaftenunter sich, und mit
ihrenMagistratenin denStädten vorfallen,keine
weirlanstigeundGeldspillendeProcessi,zummerk-
lichenVerderb der, ohne die von Mitteln ent-
bläßten Städten, zulassen, sonderndie Versü-
gung machen, daß durch die, einemoder dem
andern von den Raths-Gliedern der Vorder.
Stadt, wohindieunter sichstreitigeLand- Skadt
gehöret, aufzutragendeComnnßion, die Güte
vor allen Dingen mit höchstemFleiß versuchet,
oder bey derenEntstehungnachkurzersummari¬
schen, dochrechtlichenUntersuchung,und abge«
stattetenBerichtcum voto, beyeinem, hienackst
anjuberahmendenVorbescheid,wo immer mög»
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liebdieSache durch,einenAbschied,sofort abge-
urtheitwürden,möge.

- , f, f.
'

. , - . ..

. §. 57°. • . ,

f VÄwWn ' undEi'nwl'fliannqdes Ma¬
gistrats^fföUhen Dürgcrn stimmtoder sonders
nichtfrcy stehen̂ von den Stadt-Gütern oder
luribuse{m<iszuveräußern, odergar zu verschen¬
ken. zmuÄ)lcnde»^IsAisirstibusi>rdenStädten
dieQua des gemeinenWesenszukommt.'

§. 37i.
In offenStädten, wo nochkeineStadt-

Pfauv-Bücher einZeführetsind, sottendiese, zil
Besöderungvesgemein-nützliche»Credit-W.'senS,
von Bürgermeister und Raht ausgerichtet,und
darin» alle, auf bürge,lichen, und zu Stadt-
Recht liegendenGütern Lastende,jetzigeund küns¬
tige Schulden, ordentlichverzeichnet,auch bei?
-entikheqdmPriorikätS- Streiligkeiten, den, in
solchemStadt - Pfand - Buch eingeschriebenen
Schuld-Posten, der Vorzug bey denGencl'ten
zuerkannt, anbey die ^chni^illr-ttoresder Pia»

•rtim Corporuiii, die Eye-Frauen, wegenihrer
.jiiatoium, und welchesonsienei» .jusPralarionis
vor andernGläubigernpraetendiren,ihre Forde-
rnngen in.solche Stadt-Pfand-Büchex eiutra.
ge»zu lassen, gehalten feyr,.
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§. 373. ' • ' ' ' -
Won den zuBürger -Reckt liegendenHau-

fern, und andernImmobilibus, solldas Eigen,
lhum nichtanders, als durchdieVerladungvoe
demStadt-Bück, auf anderePoiMores können
transferirerwerden. >

§. 373.

Die Erbtheilungs- Sachen unterbürgerlichen
Standes >Personen, deren Untersuch»und Re-
gulirung, soll, nachderPolicey.Ordnung,Bur-
germeisternund Rath in denStädten , und dem
aus ihnen verordnetemWaysen- Gericht, auf
dem Landeaber des Guts Obrigkeit, privative
ohneBeeinträchtigunggelassenwerden.

§. 374.
Alle difftnige welchebürgerlicheNahrung

treiben, ohne Unterscheid,und selbigemögen
wohnenan welchemOrt derStadl e«sey, sollen
zuvorderst, ehe und bevorihnensolcherNah«
rungS- Betrieb zu verstatten, schuldigseyn, da$
Bürger-Recht zu gewinnen, und alle Lasten,
gleichandernBürgern, zu übernehmen. Dabe»
nebensollendieZünfte in denStädten der Ge¬
stalt eingeschränketseyn, daß

0 keineüberflüßige, sondernganz leidliche,
so genannteAmts. Gebühren von den angehen-
den, dieAmts-GerechtsamesuchendenMeister^

i ivel-
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welchesich durch richtigePeburts - und Lehr.
Briefe, auchdreyjährigeWanderschaft^ und
darüberhabendeKundschaften,als geschicktduzu
^egitimiret, gefordert:
! 2) -SolcheangehendeMeistermitkeinenAmts.
Koste»oderSchmausereyenunddergleichenunnö?
rhigenGeld- und Zeit- verspillencenAusrichtun-
gen, vielweniger

z) mit kostbaren,alten, und unbrauchbaren
Meister-Stücken beschweret,noch

4) einesAmrs>Meisters.RechteroderWittwe
zu heyral!)en,genöchiget:übrigensaberallebiß.
HeroeingerisseneMißbrauche, dabeygänzlichab-
gestelletwerdensollen.

§- 37?»
Die, vonuraltenZeilenher, zwischenUn¬

serenLandenMecklenburg,und derReichS-Sradt
Lübeck,hergebrachteFreyheit, von Zollen, Ac>
ciftnundandernImpösten, sollhinfürozu Auf»
rechchaltungdes Lommercii, aufkeineWeifeein-
geschranketnochbeeinträchtiget, hingegen reci-
procjuementvon neueinvestgesetzet,mithin auf
die beyderseitigeAufhebungder so genannten
Schreib- und Zulage- Gelder erstrecketwerden.

St Z?6.

Wir wollennichtgestatten,daß jemand von
-lltiferecMüitz, durch weichebürgerlicheHand-

thie-
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thierunges auchseynmögte, denEinwohnern,
Künstlern, undHandwerkernin den Städten, in
ihrerNahrung, Eintrag undAbbruchthimfoll.r

H. 377»
In AnsehungderAufnahmedet Juden, ver«

sprechenWirUnsernStallten, derGestaltMaaße
zuhalten, daß siekeineUrsackseüber deren gar
zu großeAnzahlzu klagenhaben sollen. Wie
dann auchdenJuden hiemituntersagetseynsoll, .
liegendeGründeeigemhümlichan sichzubringen«

§. 378.
Alle Wasser-Stauungs -Beschwerden, in?sondcrheitder, an derMüritz, Peen, Cölpien,

Planer, undGoldbeiger- auch andernSeen und
FlüssenbelegenenInteressenten, sollen impar-
thryisch, »nd aus Kosten derer, welchedurch
unbefugteNeuerungen,mithinwiederrechtlichei«
«igenSchadengethanhaben,wäre auchdarunter
UnsereCammerbegriffen,untersuästt,und erle¬
diget, mithindurchbilligeVergütung und Erse¬
tzungabgelhanwerden.

§. 379.
Die Vikltstionez,zu Besserungder öffentli«

chmLand-WegeundHeer-Straßen, sollenvon
UnfernFürstlichenCommiflariis, mit Zuziehung
der, vonRitter- und Landschaftin jedemAmte,
dazu bestelltenDkpulirM, und des Eiagesess«-

i » nen
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neu eines jedenGuts, jedesmahkgeschehet,je.
dochauf keineFeld- Dorf- Holz»und Küchen-
Wegeerstrecketwerden.

§ 38».
Was litt übrigenRitter - und tandschaftknS-

gemein, oder die Ritterschaftfür sich, oderauch
die Städte für sich, in gemeinenoder besonder«,
Anaelegmyeiten,zum gemeinenoder besondern
Besten , anzutragenoder vorzufclilagenfinden,
das alleö wird den künftigenallgemeinenLand,
Tagen, zu gehörigenVorstellungenund Berath»
fchlagungen,folglichzu Ordnungenu^d billig-
mäßigen Erledigungenund Verfügungen, vor-
behalten.

EinundZwanzigsterArticul.
Von | »J,i | « Wesen.

§. 38i.
3)amit in Verwaltung der Justiß beyUnserm
Hof-und tanö-Gericht keinAufenthaltverspü¬
ret werdenmöge; So lassenWirs hiemit noch»
mahls bey der, in der Hof Gerichts»Ordnung
enthaltenengnädigstenZusage, nachwelcherWie
Wh UnsereNachkommen, die zum Hof- und

Land-
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Land,Gerichtverordnete,zu UnserenAngelegen,
heiicnwederabsonderlichnochin-gemeingcbran-
che«, sieanchnichtvon demOrt ihrerGerichts-
Stelle ab- und zu Uns forvexn,mithinauchnicht
außer Landesverschicken,nochvon denQuartal-
Rechts-Tagen abhattenwollen- •

§. 382.
Der starkeLaufder Appellationen

(l.)
vonUnfernIustitz-Canzleyenso wohl, als von
UnfermConslstorioan das Hof- und Land-Ge«
richt, sollnachwievor, JnnhaltS derReversale«
vom Jahr >621. und mehrmahligerVersiche«
rung, ganzungehindertgelassenwerden.

§. Z8Z. .jedoch sollennachbenannteFalle auSdruck-
lichhievonausgenommenfeyn, in welchenselbst
nachdenReichs- mid UnserenLandes- Gesetzen,
auchnachderObservanz,die Appellationeseni*
wederIchiechcerdings,mithin c^ucisäelke6lutt>
suspdttlivuin& dcvolutiviimzugleich,oderauch
gewissermaßen,nämlichquoad efledtumfufpen-
Bvuiu allein, unzuläßigerkanntwerden.

§. 384«
Solch,mnach hat keineAppellation,weder

zudem einen, nochzu dem andernEffect, un>
folglichüberallnichtStat^

L z 0
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r) in peinlichenund fiscalischenSachen,
welchean Leibund jeben gehen, es fey darin«
mittelstinquisilorischenodernccusatorifchenL'roccf-
fusverfahrenund erkanntworden.

2) Wann jemand in einer Verfchreibung,
odersonst, derAppellationsichausdrücklichbege»
ben hat.

z) Wann eine eingewandteAppellationwe-
gen versäumter,in der Hof- und Land-GericktS-
Ordnung vorgeschriebenerFormatter,, für desert
erkannt worden.

4) In geringschaßige», nichtüber dreißig
Reichsthaler sichbelaufendenGelv-Sachen.

5) Wann eineEikänntnjßoder eine Erecu«
tions-Verfügung ergangen, welchesichauf eine
rechtskräftigeUrtelbeziehet,jedoch, der gegnm-
dekenBeschwerdenüber einenetwanigenExcct
fum in executione, unbeschadet.

6) Wann dieUttel, nachgerichtlichgeleiste¬
ten Eyden, jemandenverurcheiletoder loßspricht.

7) Wann bereits drey conformeUrteln in
der Sache verHänden.

8) I" denFällen, wann jemandvon einer
bloßen, sonstkeinebeschwerlicheClausuln in sich
fassendenCitacionappelliret,oder, wanner reckt-
mäßig citiret ist, und keinerechtmäßigeUrsache-seinesAußenbleibeiiöausgeführethat, folglichin
eofltum»ciLmverurlheilkkworden»,
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y) Wann einer Reßitutionem in Integrum
voneinerUrthelerholtenhat, und in solcherRe--
stwttions»Sacke abermahl sachfailiggeworden
ist; Auchwanndas kenekciuwNullitatisergrif*
ff» und ausgesühret, mithin die Sache darauf
entschiedenworden.

10) Wann in klarenundliquiden, auf reine
Hand und Siegel beruhendenSchuld. Wechsel«
Gelübdö-und Bürgschaft. Sachen erkanntwor»
den. Jedoch bleibeteinem jedenunbenommen,
seine etwa habendeExceptioncs vor demselben
Gericht in feparato anzubringenund auözufuh,
ren, mithinsichdanachstder Appellakionzu be>>
dienen. Wie dann auch der obsiegendeTheil,
wanner ein Ausläider, und mit unbeweglichen
Gütern im Landenichtangesessenist, aufdie ihm
zuerkannt-'Summe, sattsameCaurion bey dem
Gerichtzubestellen,schuldigseyn, und dazuan,
gehaltenwerdensoll.

§- Z85.
Hinaegenwerden quoad effectum.fülpenfi*

vum zwarnicht, jedochquoadeffectumdevoln-.
tlv'tuii, Appellarioiiesgestaltet:

1) Wann dieUrtelüber ein Spolium, odfi;
über moinentaneain pofllflionem, folglich in
pofle-fforiofummeriffinioergangen.

2) Wann nur eineloterlocutsri» ivers ge-
sprachenworden,

* 4 3)
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z) Wann in SachenderKirchen, Schulen,
Hospitäler,Armen-Häuser, armerWittwenund
Waysen, oderandererdürftige»und anserableq

. Personen, endlichauchder AdclichenWilkwen
pnd Tochter Unterhalt oder Aussteur, gkspro-
chenist.

4) Wann die Urtel sich auf einen klaren
Vertrag oderVergleich, oderaufklare, vorUn-
fernLandes-GerichtengetroffeneCoucraccegründet.

5) I» Sachen, welchekeinenVerzug lei-
den, als Beerdigungen, EröfnungeneinesTe¬
staments,BesitznehmungvonderErbschaft,wenn
das Testamentmit keinemsichtbarenMangel be-
haftet ist, Alimente»,verdienterLohn,und Ski-
pendien; oder wann sonstnocheineGefahr mit
dem Verzug der Sache, oder ein unersetzlicher
Verlust verknüpfetist: WohindiePolice»)-Bau«
Wasser-SkauungS-und andere schad-vder ge-
fährlicheUnternehmungenzum Nachtheil des
gemeinenWesens, oder einesDritten, und die
.darüber erkannteInhibitoria und Sequefira zu
rechnensind, oder wann so gar

6) periculum armorun;), oder andere ge¬
fährlicheErweiterungenzu befürchtenstehen,und
dawjederin einerUrtelVorsehunggeschehenist.

jn,«,,. §. ?8'6.
Jedoch verordnenWir hiemit, daß in jetzt

erwehntenFallen, da nur dieAppeliatiunesquoad
. cflc-
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effetfum devolutivum inSkünttige verstattkt seyr»
sollen, der Appellatische Theil, Falls er in#
srrn Herzogthümern und Landen mir unbemeM,
rhenGüternnichtgnugsamangesessen,demAppels
lunlischen Theil, bevor dieser der ausgesprochener,
Urtel nachzukommen schuldig, zureichliche Cau«
tion cle reliimencic» cum omni csu5» in cslum
succumkentiirzu bestellen, jedesmahlgehalten
seyn soll.

§. 387.

In allen übrigenFällen, siemögenbewand
seynwie sie wyllen, behauptendie^ppellsrlone,
an UnserHof- und Land-GerichtihrenLauf, und
ihrevolleWürkungunverkürzt.

§. 388» . . ••
Es sollen daher UnsereJnstih-Canzeleyen

und UnserLonlillvrium sichausserden, im vot"
hergehendenausdrücklichausgenommenenFallen,
oller Nejectionder eingewandten?fppfllarienen,
imgleichenaller(Cognitionüber dieErheblichkeit
der Gravaminum, und über dcnPunkt derDe»
volmionganzlichenthalten.

H. 389.

Wie siedann auchwegenderSuccumbenz-«
Gelder,undBestrafungderAdvocaten,bloßdem
Jnnhalt derConstitutionvom 2zste»November
1655 buchstäblichnachgehen,und vonher ds-Ke-
( von-
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vorigenersten, vom zosm, Oktober1654 zuEk-
schwerungDcVAppSllationenivicderdieAppellütt»
ten keinenGebrMH machensollen.

§. ZSv.
WogegenWir aberNnssrmHof» und 5and«

Gericht hiemitbefehlen,daß eS nochVorschrift
ver ohangezogenenConstitutionvom 2ZtenNo.
vember1655, in seinenUrteilen, beyRejicining
der Appellationsowohl, als beydenConfirmato-
rii's, im Fall dieAppellatiofrivola ist, zugleich
das Erkenntnißdahinmit richtensoll: Es seydie
AppellativiVivdla,mithinsowohlderAppellant>
als dessenAävocsmzzu bestrafen.

§. 391.
kl- Soviel aber

(ll)
sle Appellatioiics von Unseren Landes -Gerichten
an die höchstenReichs-Gerichtebetrifft, denen
ebenmäßig, vermögeder Reversalen, der starke
ungehinderteLaufgelassenwerdensoll; So behält
eS bey Unserem Priviiegio de non appellando, irt
AnsehungsothanerAppellationen, sein ungean,
dertes Verbleiben. Es sollalso nach desselben
DürremÄuchstab, nichtan die Reichs-Gerichte
eppel!zn'tlo-rdcn.

i) In Sachen die auf undunterEin kaufend
Gold-Gülden, oder Zwey kaufendRheinische
Gelsen sichbetragen.

-)
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2) In Injurien - und Schmäh. Sachen, ob.
gleichdarinn bürgerlichad idh'mationcmgeklagt
würde, und die ^äimmion die obbestimmete
8ummsmappellabiiemnichtaustrüge.

3) In Schuld-Sachen, da das Debitumbe.
kanntlich,odersonstscheinbar,liquidumundrich¬
tig, obgleichdie Sckuld ein»Obreresals dii an-
geregteprivilegirteSumme, bet>üge.

4) In denenFällen, in welchendiegemeinen
KayserlichenRechte, oder die Conflitutiones,
Observanz, und GewohnheitenUnsererLande,
keineAppellationverstatten,nämlichnichtinallen
denandernFällen, die oben, nachihrerverschie-
denenGattung, refpeciiveunter 10 und6 Munt»
mern, verzeichnetund auegedrucktstehen, und
Hieherwörtlichwiederholetseynsollen. Dann
endlich

?) nichtin Ehe- Sachen, auch nichtin Cau-
fis Ecdefiafticis. Eö wäre dann, daß Unsere
Land-Stande wiederdieKirchen-Ordnungoder
Landes-Gesetzebeschweretworden.

§. Z92.

Hingegensoll in allen übrigenFallen, die
hierunternichtbegriffen, allen Appellationenan
die höchstenReichs-GerichteallemahlvölligUnd
unweigerlichdeftrüetwerden.
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H >99.
AlleI»stih -Sacken werden>mdsollenjeder,

zeitlediglichbeyUnseren'andes-Gerichtenausge»
übetund betriebenwerten. ,

§. z?4. ' \
Diefemnachwerdenund sollenUnsereRegie-

rungs- undCammer- Coliegiaalle Parthey- und
Streit. Sachen, welcheKeyihnen anhängigqe-
Macht-werdenwollen, an die Landes-Gerichte
verweisen, die bey letzterenanhangigezu keiner
Zeit abrufen und an sichziehen, auchinsonde»
heitnierichterlicherWeisegegenRitter. undLand,
(chaftverfahren, sondernvielmehrdiese,in allen
Sache»; worinnes auf einenRecht-undRichter»
lichenAusspruchankommt, bey denLandes-Ge-
Achten, durch die Regierungs»und Cammer»
krocurstores, belangenlassen. '

§ 395-
/ W>'sdennauchUnsereBeamteund Bediente,
so oft sie in ersterInstanz vor demHof-GericliL
belangetwerden, sichdaselbsteinzulassenschuldig
seynsollen.

§. 396.

Wir wollenatlckwederdemHof- und Land'
Gerichr,1>ochUnftrenübrigenLandes-Gerichten',
in Verwaltung der Justih, Aufenthaltmachen',
overdurü)UnsereRegierungoderCammerverur-

t
"" '

sa-
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fachenlassen, fblqlichdurchkeirieMaiidafaoder
Iuhibitiones, odertonstdurchAvöcationes,Hin-
derniß und ZStzeM'gderIust'tz erwecken,wen!»
ger die Gerictits-Verwandte durchablond-rliche
Befehle belästigenu>d beichweren,oder ihnen,
auf was Arl uns Weisesieverfahrenodersprechen
sollen, vorschreiben, sondernwollenso.lchesder
Gerichte- Äfffforen und Räche Gewissenund
Pflichtm, womitsiede» Gerichten der Ge¬
rechtigkeitverwandt, überlassen. U >ddaferne
die eineoderandreParlhey, derergangeneikUr-
teln und Bescheidehalber, sichqraoirerzu seyii
erachtenwird, soll selbigedie ordentlicheWege
und Mittel deSRechtenan dieHand zu nehmen,
und sichderenzu gebrauchenhaben.

§. 397.
Jedoch behaltenWir UnS, wann nochig»»in«VisitationUnsersHof- und Land-Gerichts,

nach Maaßgabe der Hof- Gerichts Ordnung,
anzustxllen. und alsdann gebührlichEinsehen
Zuth>m, hiemirausdrücklichbevor. Wenn dem»
nachsichjemandüber einenSpruch beyUns de-
schwerenwird; So wollenWir zwar von de,ü
GerichteBericht, mit den UrsachendesVersah»
rensoderErkänntmsses,erfordern, jedochdurch
Vorscbreibunqdes fernerenVerfahrensoderwei«
kern ErkanmnisseS, keinesweqeSden Lauf ver
Justitz aufhalten, nochdemobsiegendenTheil an
l»emEffect »er erhaltenenUvtelhmderltchfty»,

son«
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sonderndieSache, in demStande wiesie'fafint*
lief), vondenGerichten,ohneAbwartungUnsree
Resolutionauf vorgedachtenBericht,exceptoma-
nifefe nulJitatiscafu, fortsetzen,und VenRech»
ten nachzur Endschaftbefördern,nicht weniger
was zeitheroin diesenundoberwehntenPunkten,
derIustitz zuwiederetwaveranlassetworden,hin»
wiederabstellenlassen.

Wie dann UnsereLandes-Gerichte,daferne
dergleichenKclcriptg, Avocstoria, 8ulpenlivs^
Inhibitionen, lind Mandate., wie in denProces¬
senzuverfahrenoderzu sprechen,an selbigeluv.
& obreptitieausgebrachtund abgelassenwerden
sollten, authorisiretseynsollen, solcherungehin¬
dert, in denRechts-Sachen der Gestalt, wiers
ihrerOrdnung, den Reichs.'undLandes- Sätzun-
gen, gemeinenRechtenundActisgemäß, zuver¬
fahren»

§. 399.
Es sollenauchUnsereLandes-Geri6)teüber»

Hauptverpflichttt, und hiemit angewiesenseyn,
in Sachen, wokeineVerschickungvondemeinem
oder anderm Theil ausdrücklichbegehretwird,
selbstzu sprechen,und in solchenSachen, welch«
aus denbesonderenLandes-GesetzenundRechten
entschiedenwerdenmüssen,die Actennichtzu ver.

schicken. Es wäre dann, daß Unserbesonder
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Interesse mit eintrete, oder die Stimmen im
Collegiogleichwären, odereineoderanderePar-
Gey ojeTrammilfionemActoruin verlanget, in
welchenF,aUendann die verbindlicheLandes-
Loitk»tutlo«ys,woraus die Sache zu deeidirm,
beygeleZetwerdensollen. ,

§. 400.
Außer diesenFallen sollenU"sereGerichte,

die B'ey- und End-Urtheile selbst abzufassen
schuldig,und hiemit ein-für allemahlbefehliget
seyn. , '7

K. 40,.
Wann auchüber denSinn derLandes-Con¬

stitutionenden Gerichtenselbstein Zweifelvor-
kommt; Soll darod nicht geurweiiet, sondern
der Interpretationwegen, es ebenfalls, wiebey
ErlassungallgemeinerLandes-VerordnungenunvConstitutione,,,in demachten A ucnl von de«Landes-FürstlichenGcseh-<Aebungs-Macht ver«
glichenist, gehaltenwerden.

§. 402.
Wir wols?nauchgestimmtenUnserenLaubes-

FürstlichenCoüegHs,wegender Canzley- au^chdenStädtschenNieder-Gerichtenweqender Gü-
richtS- Gebühren, eine erneuertebiiligmäßige
Tar- Ordnungvorschreiben,jedochselbige, vor
derPublikation,denLand-Rät^en und demE»-

gern-
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MM Ausschuß,lind zwar höchstensbinnensechs
Monate», abfciiriftlichmitcheilenlassen,um dar»
a^f ihre unterthänigsteErinnerungeinzubringen,
welcheWir in ebengedachterOrdnung desachten
Articutö, in Erwegung ziehenwollen, um ba*
nächstauf demfolgendenLand-Tage, die neue
Tax. Ordnungzu publiciren»

§. 4<>Z.
Wir wollenauchden, zum Hof« und Land»

Geeichtverordnetenso wlchlals andernRechte»
Gelehrten, daß Uns sie, worinndie, nach uny
nachgegendieHof»undLand-GerichrS-Ordnung,
eingeschlicheneMißbrauchebestehen, und worinn
sonst dieselbeeinerVerander-und Verbesserung
bedürfe,Bericht erstatten, aufgeben, und dem»
nächst, binnen Jahres»Frist, die Hofhund
Zand-Gerichts.-Ordnung, mit ZuziehungUnse»
rer Ritter °undLandschaft,undVernehmungih»
rer ünterthaniMenErinnerungen,verbessern,und
durchdenDruck publicirenlassen, mithindahin
sorgen, daßdarnacheme uniformeProceß.Oed»
inmg, beyUnfern gesammtinLandes-und Un»
l«j Gerichten, eingeführetwerde.

§. 404.
In mehrgedachterMaaßgebungdes achten

Akt'cnkSwollenWir, bey Nachsichtnnd Ver«
be^.rung der Proceß-Ordnungen, hauptsächlich
auf künftigeAbkü,zung der Procesiedas Augen»

merk
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merkrichten, und die hierüberso wohl, als be-
sondersill Absichtauf die ConcurS.Processe, be->
reikserstatteteBedenkenUnsererLandes-Gerichts
erwegen, mithin Unsere Landes«Fürstliche Vcr»
ordnung, wie beyallen, und besondersden Eon»
kurz- Processen, kurz, dochrechtmäßig zu ver-
fahren, durchden Druck ergehenlassen»

§• 4°5-
Es soll auch allen Landes-Eingesessenenftey

stehen, zu Fassung ihrer Rechts-und Sciutz-
Schriften, wiedereinesjeden, und besondersUn?,
serer Fiscäle und andere UnsereAnsprüche, sich
auswärtiger AdvocatenundNotarien zu bedienen.

§. 406.
Die Einheimischesollen auch auf keineArt

den Eingesessenenin ihren Angelegenheitenzu
dienen, intimidiret, sondernvielmehr benöchig-
ten Falls, dazu angehalten, die verfertigteHariKlungen, Schriften, und Antrage nicht verwor-'
fen, auchdieEingesessenesonst an Vorwendung
ihrer rechtlichenBeschützungund Nochdurft,nicht,
behindert werden.

§. 407.'
Jedoch sollen in gerichtlichenSachen, die'

Schriften, Memorialien, und Vorstellungen,
von einheimischenProcuratoren, in außergericht¬
lichenSachen aber, wenigstensvon dem Princi-

M pal
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pal selbsteigenhändigunterschrieben,und ande¬
rer Gestillt bey gesammtenUnseren LoljcAu'z,
nichtangenommenwerden.

§. 408.
Unterdessenwird das Vergehen der auswart!-

gen Advocatenund Notarien, qegen Unsre Lan-
des-Gesetze und Rechte, von den Partheyen g«büßet.

§> 409.
Nachdem auch mehrmalige Beschwerden'

vorgekommen,daß'die Partheyen von den Advoca-
ten, Procuratoren, und Nocarim, in den Ge¬
bühren übernommenwerden; So soll mit dein'
fordersamstenvon Uns einebesondereConstitution,
in Ansehungder Advocaten- Procuratoren- und
Notarien-Pflicht und Gebühren, in der, ver-
mögedes obiqenachtenArticuls verglichenenOrd¬
nung, ergehen, wornach UnsereGerichte sichzu
richtenhaben.

410.
Wegen UnsererFiscale Amt, Pflicht, und

Recht, behält es bey demjenigen, was in der
Hof- Gerichts- Ordnung P. l. Tit. V. und in"
dengemeinenRechten verordnetist, sein ungcqn-
derteö Verbleiben.

§. 411.
Würden UnsreFiscale jemandenohne recht-

maßige Ursacheactioniren, und der Angeklagte.
^ . von
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von1?er Anklage loßgesprochen; Sö sollen dra
Fiscälei>,Fällen , da die UrtelnwiedersieauSfal-
len, keinenmehrerenfavorem, wegenErstattung
der Unkosten, als andere ProceßführendePar-.
theyen, haben, auchwohl gar wegendes, in ih-
rem AmtebegangenenExcefTus, nachBefinden,
mit Geld- undandern Strafen belegetwerden.

§. 412.
Die Pächter, Verwalter, Schreiber, Bs.

diente, und anders, unter derer vom Adel und
Land-Begüterten Gerichtsbarkeitbefindlichefreye
Leute, sollenin Sachen, welchenicht den Eon-
tract unddes Guts-Herrn eigenePerson angehen,
vor demGüls-Herrn in Person, in erster In»
stanz, belanget werden.

§' 413.
Es wäre dann, daß sie sichauch in solchesFallen derGerichtsbarkeitdes Guts in den Eon-trotten ausdrücklichunterworfenhätten; WelchenFalls ein unpartheyifchesGericht zu setzen, die

Sache, auf Begehren, zu verschicken,allemahl
aber der Appellationan UnsereLandes-Gerichte
der Laufzu lassen. Außer diesemausdrücklichen
Prorogation!?»Fallaber, solldie Sache gleichv5r
UnsereLandes- Gerichtegehören.

§. 414.
Derer von der Ritterschaftund Landbegüter¬

tenUiiterkhcmenund Hintersassen, derenWagen,
M 2 Pfer-
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Pferde, oder andere beweglicheGüter, sollen,
daferneselbigewegender FluchtaußerhalbLandes
nicht verdächtig, oder nicht schongar auf der
Flucht begriffensind, mithin außer den Fällen,
jn welchendieHof. Gerichts»Ordnung P. II. Tit.
39. die Arresteausdrücklicherlaubt, Schulden
halber, anderwertSunter Unfreroder Sladlscher
Jurisdiction, mir real- und personal-Arrestnicht
beleget, sondernihre Creditores deßhalb ad fo¬
rum ordinarium prima: inftantias verwiesen
werden.

§. 4'5.

UnserConsistoriumsoll sichder Jurisdiction
weiternicht, als selbigeihm in der Kirchen-Ge-
richtS> oder Consistorial»Ordnung vom Jahr
1570. und in der recipirtenKirchen-Ordnung
beygelegetist, anmaßen.

§. 416.
Jn Caufisßupri, adulterii, & inceftus, soll

Unser Consistoriumdie weltlicheGerichte keines.
wegeSan der Bestrafung, auch Decision des
Punöi! alimenti, und insonderheitwennsolcheall»
bereitdieUntersuchungangefangen, hindern.

§. 4*7«
Nichtwenigersoll die, Unserm Consisiorio

über dieKirchen- Schulen - Hospitalien-und ge«
MeineKgstenö-Güter, Lehen,Einkommen,Nu»

Her,,
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tz?n, Gebäude und Besserung, der Kirchen-und
Schul. Diener Besoldung, imgleichenüber dl«,
wiederselbigeeingebrachtepersönlickeZuspräche,
compecirendeJurisdiction auf dinglicheund an-
deredahin nichtgehörigeSachen, nicht extendi»
ret, nochde«,weltlichenGerichtendaö Lxcrcitimn
Jurisdicfiionisin delictis, sie werden in der Kit»
chen, oderauf den Kirchhöfenbegangen, gehin»
dert werden.

§. 4*8«

Die Prediger und Küster stehenzwar mit iH-
ren EheweibernundKindern, in Civilibus, vor
Unfern,Consistorio,aber solchessollsichnichtauf
deren übrige Angehörigeoder ihr Gesinde, als
Knechte, Mägde, und Bediente, noch auf die
Priester-Bauren, inAnsehungderendiePredi¬
ger kein erweislichesRecht haben, erstrecken,son-
der» es sollenüber diese, die Adelicheund Un¬
sereStadt-Obrigkeiten, sowohl in CivilibusotS
auchin Delidis^ die Jurisdiction zu exercirenbe-
fugt seyn.

§.419.

Auch soll denen von der Ritterschaft, den
^"dbeqüterten, und Städten. die Gerichtsbar¬
keit über die, durch ihre Güter gehendeLand-
Straßen, Feld-und Holz-Wege, auch Bäche
und Ströhme, so weit sie selbigeberühren, ge-
lassen werden.

M 5 §. 420.
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420.
Uebrigens bleibt Unseren Regierungs-und

Jusiih- Collegiis l>ic, seit unvordenklichenIah?
ren hergebrachteBefugnis; der unmittelbarenVor-
ladung und Exequirungder, in den Ritterschaft»
lichenGütern Gesessenen, nach wie vor, unbe¬
nommen.

§- 421.

In Criminal-Fällen foft,ein anderwerts, be¬
sonders unterUnserGerichtsbarkeitdelinquirender,
unter adelicherJurisdiction sichsonst befindender,
und in loco Delicti nicht so gleich ergriffener,
ohne und wiederWillen des Guts - und Gerichts-
Herrn, vsn UnfernFürstlichenGerichtende faefto
nicht weggenommen, und in UnsererGerichte
Arrest geführet werden»

H. 422.

In Caufismuk'iarum sollendie im iande ge¬
nugsam angesessenenicht mit Arrest beschweret,
auch denConderonatishinlänglicheFristengestat¬
tet werden.

§> 42 z.

Im übrigen erklären Wir Uns nochmohlS
überhaupt in Gnaden dahin, daß Wir Ritter-
und Landschaft; bey der ihnen, mit den tehn-
und übrigenGütern veriiehenen,auchdenenMa¬
gistratenin den Städten zustehendenIuri5diclion
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und erftcn Instanz, durch Unsere coIIeZig, Ge>
richte, und Beamte, oder andere beeinträchtigen
zulassen, Mt gemeinet, sondern einem jeden
seine Jurisdiction, im, die Sache seines Hinter»
soffen zu verhören und zu entscheiden, überlasten,
mithin daß vorhero die Cognition vor die Landes-
Gerichte gezogen werde, nicht gestatten wollen.

§. 424.
Wegen der Art der Publicir- Asfigir- und of¬

fenen Verkündigung Unserer Landes. Fü, stlichea
Edicten und Verordnungen, als welche keine ge¬
richtliche Handlungen sind, behalten Wir, nach
wie vor, ungebundene Hdndc.

§. 425.
Es sollen aber übrigens die von Ritter-und

Landscha t schuldig seyn, ihr Gericht mit tüchti-
gen Männern. und einem geschwornen Aduario,
oder einem, fpeciaÜter ad Ada vereidigtem No-.
tano, zu besetzen, und den Portheyen gebühr-
lich und »naufgehalteil Recht wiedelfahren
laften, auch A6i« in Civil- oder Criminal-Sa-
chen, zu Urfein, nie an Privar >OoÄOi e», so«-
dern in Viesen die Ada an einheimische, oder aus¬
wärtige RechtS-Cpllegia, in jenen aber, wann
die Transmißion entweder gebeten, oder ex officio
erkannt wird, allezeit an Jurisien. Facultäten zu
verschicken, so lieb einem jeden ist, die Avocation
der Sache, und nach Befinden ernstliche Strafe
zu vermeiden.

M 4 H. 426.
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§- 426.
Wer sich durch die, bey de» Adelichcn und

Stadl- Gerichten, ausgesprochene Bescheide, be-
schwer« erachtet, und die Sache, daserne sie nicht
geringschätzig ist, und die Summe von fünf
MeichSthaier übersteiget, auch nicht der Art ist,
daß sie nach Maaßgebung Unserer Hof- und Land-
Gerichts-Ordnung P. II. Tit. I. summarisch und
mündlich ahzuthun gewesen, an Unsere Landes»'Gerichte

bringen will, soll zwar die, in gemeinen
Rechten vorgeschriebene Formalien und Feyer-
lichkeiten beobachten;

§. 427.

Jedoch bleibt Unseren Landes. Gerichten unbe¬
nommen, darunter, bey Armen und Geringen,
oder der Rechte unkundigen Leuten, ihres richte»

wichen Ermessens sichzu bedienen, und mehr auf
die Wahrheit und Gerechtigkeit selbst, alö auf

'die Formalitaten zu sehen, auch die Prvtncol!»
und priroat inllantias abzufordern, um von
der Sachen Beschaffenheil desto besser urtheilen
zu können»

428*

' An Caufis Fifcalibus mulcfiarum soll an die
Ueichö-Gerichte appelliret werden können, wann
die Strafe über zwey Tausend Gülden Rheinisch
-sehet.

Pß,• §. 429«
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§. 42y.
Von Unfern Justih - Canzleyen und Unserm

Consistorio soll jedesmahl, wann die Strafe Fünf.
Zig Reichsthaler und darüber betragt, die Appel,
lation an Unser Hof-und Land »Gericht zugelas¬
sen seyn.

§. 4?o.

Bey denen, wo die Strafe unter dreyßig bis
fünfzig ReichSthaler gehet, soll die Verschickung
der Acten und das Remedium fupplicationis, in
allen Fallen, auf Begehren, Etat haben.

§. 4Z!«
Unsere landes - Gerichte sollen und werden übri¬

gens allen, an die Reichs-Gerichte, jedoch nach
Maaßgebung UnserS Prtviiegii de non 3ppd-
lando u«b der Landes. Gesetze, eingewandten, und
Key den Reichs - Gerichten angenommenen Appel-
lationen, es sey in bloßen eigentlich so genannten
Civil» oder auch in tehnS-Sachen, gebührenden
Platz geben, und, so lange solche nicht aus dein
Wege geraumer, von allen Attentaten und Inno-
-vationibus abstehen.

§. 432.

Was im übrigen bey diesem Articul, viM
Justih. Wesen noch abgehen mvgte, das soll bey
künftiger Verfassung des versprochenen Land-
Rechts, u„h der ebenfalls verheißenen, Verbcsse«

rung
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ru>?!?der Mecklenburgischen Proceß- Ordnungen,
in Obacht gezogen, und von Uns dahin gefdrget
werden, daß das Justlß -Wesen auf den besten
Fuß gesetzetwerden möge.

§. 433.

Schließlich sollen die in der Stadt Rostock
wohnende, oder sich aufhaltende von Unst er Rit¬
terschaft , nach der, zwischen beyden erfolgten
Bereinbahrung, nicht unter dem jübschen Recht,
sondern unter den gemeinen Kayserlichen und Un»
srer Lande Rechten stehen, folglich in vorkommen»
den Fällen bloß darnach geuttheilet werden.

Zwey und Zwanzigster Articul.
Vom Lehn - Wesen.

§. 434.

Ä>aS wegen desiehn-WefenS in Unseren Landen,
die Reveriales vom Jahr 1572. art. .VIII. und
die Reverfales vom Jahr 1621. art. XXVII.
XXVIII. XXIX. XXX. und XXXI. im Munde
führen und kläklich verordnen, das soll, seinem
Buchstab nach, hiemit von Uns nochmahls, «fö
unverbrüchlich bestattiget, verordnet, und vestge-
setzet seyii.

§.43 5«



Dom Lchn-Msc». f&7.

-ir."- > '
§. <135-

Es soflen auch die Land - Tags. und andere
Lande«- Fürstliche Resolution« vom Lehn- Wesen,
in so ferne sie nicht in diesem Vergleich anders er-
kläret und verändert sind, dahin bey Kräften
bleiben, daß darauf bey Fassung des künftigen
Lehn-Rechts, Obacht genommen werden soll»

§. 436.
Damit eS aber auch an sothanem besondern

Mecklenburgischen Lehn-Recht nicht fehle; So
wollen Wir den, vor langer Zeit davon »berge»
benen Entwurf, mit den von der Ritterschaft da«
bey gemachten und noch zu machenden Erinnerun-
gen, nachsehen, und innerhalb der nächsten
zweyen Jahre, wann solches vorhero nochmahls
der Ritter- und Landschaft, refpedive zu Abge-
bung ihres unvorgreiflichen Gutachtens, und zu
Ertheilung ihrer Bewilligung in den Punkten,
in welchen sie bereits wohlerworbene Rechte für
sich haben mögten, cmnmutüciret si'yn wird, durch
den Druck zur Pnblicalion befördern.

§. 437.

Wir wollen mich eine besondere Lehn- Tax^-
Ordnung, auf den Grund der, in den Reoersalen
von, 1Z72. srt. VII. vestgesetztenTax, und
mit billiger Vergleichung des damahiigen Münz-
Werths zu den heutigen Zeiten errichten, und
solche, nach Maaßgebung des obigen achten Ar-
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ticuls von der Landes.Fürstlichen Gefeß. GebungS.
Macht, durch den Druck pubkicirrn, und dar-
nach aufs genaueste beyUnsrer Lehn-Cammer ver«
fahren lassen.

§. 438.

In sochaner Tax -Ordnung, soll zum Grunde
geseßet werden, daß, gleichwie zu Zeiten der er-
sten Reversalen vom Jahr 1572. für einen Will-
Brief von Hundert ein halber Reichöthaler,
des dämahligen Preises der Güter, nach damah-
liger Münz, Sorce zu bezahlen, verglichen wor-
den, also auch ein solches, nach dem jetzigen
unv künftigen Preise, und nach der jetzigen und
künftigen Valeur der Münze, bezahlet werden
solle.

§. 4 59.

Inzwischen soll inskünstlge, und so lange die
Tax - Ordnung nicht publiciret worden , bey Un-
srer tehns-Canziey für die Lxpeäilione« nicht
mehr, als was die Reverfales im Munde führen,
genommen, und was dem zuwieder, wieder Ver-
hoffen etwa geschehen, künftig zu keiner Confe-
quenz gezogen werden.

§. 440.

Für Lehnherrliche Consense, Lehn- und Alto-
dial- Briefe, die bey eines Herrn Regierung ge-
suchet, aber Hey des nachfolgestden Herrn Regie-

rung
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rung erst expedirctworden, sollennichtdoppelte,
sondernnur einfacheGebührengejordert, und er»
leget werden.

§. 44
Die BesitzerverschiedenerHaupt-Lehne, sol-

len zwar nicht zu verschiedenenZeiten, jedoch
überalleGüter denschuldigenLehn-Eyd ablegen,
und habendaherodas Verzeichnißvonaltenihren
Haupt-Gütern zu rechterZeit, undin gehöriger
Ordnung, überein jedesHaupt-Gut mit seinen
Pertinenzen, besonderseinzubringen.

§. 442.
Die Lehn.EydesollenbeypersönlicherEydeS»

Leistungüber alle Lehn.Güter eines Lehn-Man»
nes, zugleich,undmiteinemmahlin einemEyde,
abgeschworenwerden. Jedoch sindsovieleeyd.
liche Reverse besonderszu unterschreiben,als
Haupt-Güter ein jeder zu Lehnempfangt, oder
durchMulhung zu Lehnerneuret»

443. ;
Die Wieder-ConserirungdereröffnetenLehne

betreffend, welchesonst, nach bekanntenLehn-
Rechen UnS,alö DominoFeudi, n^cher.o>nhcilN
fallen; Da zweifelnWir nicht, daß unserehoch,
löblicheVorsahren, und Wir selbst, UnS also
bezeiget,daßdievonUnsrergetreuenRitterschaft
ßchdessenwerdendanknehmigzu erinnernhaben.
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Wollen auch hinfüroUns also gegendieselbebe->
zeigen,,daß dieMeritengetreuerLandes-Pakcio-
ren unvergessenbleibensollen. Jedoch können
Wir UnS hierin»nichtsvorschreibenlassen»

- -• \

§• 444»
Anlangenddie Uns und UnserenNachkoni»

men, nach, wievor, unbenommenbleibendeEr-
küufungder adelichenGüter-; So lasse»Wir es
beydemLandeö-Schlußvom 18tenOccober1651.
nochmahlsbewenden, und versichern, vermöge
dessen,in Gnaden, daß, wann Wir die erkauf-
ten und andereerledigteLehn.Güter UnserenFürst-
lichenAemternund Patrimonial-Gütern, etwa
über kurz oder lang, zulegenwollten, solches
doch Nichtanders als cum fua caufaSc ouere,
ohneNachtheilderRitterschaft,derGestaltgkscde»
hen solle, daß sienichtUrsachhabe, sichdieser»
wegenzu beschweren.

§• 445.
DahingegenwollenWir auchzum Ausneh«

men undzu ErhaltungUusrerRitterschaft, nicht
entgegenseyn, daß sieFidcfconniiiflaund Majo¬
rats in UnserenLanden, wegender neu-acqui«
rirten Lehn-Güter errichten. JedochwollenWir,
beyderverheißenenVerfassungdesLehn-Rechts
übereineallgemeineLandes-Ordnung, nachwel»
cherdieftldjgeeinzuführen.Uns zuvormit einan¬
dervereinbarem.
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§.
446.

Wir wiederholendemnachUnserebereitsoben
ertheilreVersicherung,daß Wir von den, seit
UnsrerRegierung an Unö gekommenen,oderin
Zukunftan Uns und UnsereNachkommen,durch
Tausch, Kauf, oderAnfall, gelangendenGü¬
tern, allemahl dasjenigeerlegenund abstatten
wollen, was Dt Landes-Verfassungnach, davon
an Ritter- und Landschafterlegetund abgestattet
werdenmuß.

§. "47.

Wann dieLehns-Muthung, auSeinemVer-
.sehen,nicht zu rechterZeit gksuchct, oderver-
säumet, oder sonstein tehns-Fehler ohneVor'«
sah begangenist; So sollendie Lehnenicht nach
der Strenge derLehn-Rechtedeswegenfür Ca-
duc, und UnsrerLehn-Cammer hcimgefallenge«acbret, sondernes soll das befundeneVersehenmit einer mäßigen Geld - Strafe von Fünf,Zehen, bis Zwanzig Reichsthalern, gebüsset
werden.

§. 448-
- Wann ein Lehnzu Erbe oder Allodialztr«lochengesuchetwird, sollendieLehn-Folgerdar«ü»er vernommenwerden, und daferncdiesesun¬terlassenworden, oder die Lehn- Zolger in dieVsrwandelungdeZLehnZin Erbs nicht willigen,sollsolchenullund nichtigseyn.

§.449.
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§. 449«
Wegen der bey leßc vorigerRegierungaber

ertheilten, und vonUns nochnichterkanntenund
bestättigtenAllodial-Briefe, deren, sovielWir
jetzowissen,»ur nocheiner in lite befangenist,
bleibtUns UnsereLandes- und LehnherrlicheBe-
fugniß, in Ansehungderen Nichtigkeit, unver-
kürztalleWegevorbehalten.

§. 450.
Wegen derbeyUnsrerRegierungbestätigten,

eher verliehenen, und nochwAterzu bestätigen-
den oder zu verleihendenAllodial-Briefe, ver«
sprechenWir für Uns und UnsereFürstlicheNach«
kommen, daß gegen sothaneAllodial-Briefe
yiemaudbeschweret,undein mehreres,als darinn
GedingS- und Packt- Weise von den Allodial-
Besitzernangenommenworden, niemahlöbegeh»
ret, wenigerdieAllodialitätselbstvon Uns und
UnfernNachkommenaufgerufenwerdensoll.

§. 45*.
Es soll aucheinemjedenunbenommenseyn,

seinLehn.Gut aus sovieleJahre, als er e6 seinen
Umständennachconvenableachtet,jedochhöchstens
mir auf Zwanzig Jahr, zu verpfänden,welche
Zahl der Jahre, vonUnSoderUnsrerjehn-Carn-
wer, nichteingeschränktodervermindertwerden
soll.

§.452.
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§. 452.
Bey VeräußerungderLehn.Güter an einen,

in der erstenInvestitur mitbegriffenenAgnaten,
soll der neue Vasall zwar den Lchnherrlichen
Konsenszu suchenallerdingsschuldig,jedochnur
die Hälfte der sonstgewöhnlichenEonsenS.Gel-
der zu erlegen, gehaltenfeyn.

H.45Z.
Wann aber leiblicheBrüder einanderlehn,

Güter verkaufenoder überlassen, soll nichtsals
die bloßeAnzeigeundAbleistungdesLehn-Eybes,
dabei)aber keinConftns-Geld gefordertwerden.

§- 454.
Des Juris protknifeosin Lehn- undAllodkal-

Gütern, wollenWir Uns nichtweiterals beyde»
nenGütern, wo es in den Lehn- oder Ällodial»
Briefen ausdrücklichvorbehaltenund stipuliret
ist, gebrauchen. GestaltWir Uns dessenhiemit,
in Absichtauf die übrigenLehn-und Aklodial-
Güter, für Uns und UnsereNachkommenfeyer»
lichstbegeben.

§- 4??.
D«r von neuenVasallen an denLehn-Herrn

Zu erlegendenLaudemial-Gelderhalber, bleibt
e6 bey der kündbarenObservanzund Posseßion
von Zwey Pro Cent in Curanter gang- und
gebigerMünze, das Kauf-Prslium mögegesetzet

N ftyn,
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seyn, in welcherMünz-Sorte es wolle, ohne
Vcrhöhung, nachwievor, ungeandert.

§. 456.
Alle diejenige, welchein Lehn-Sachen bey

UnsrerLehn-Cammerzu suchenhaben, sollenei-
nen Procurator oder in Adis nahmhaft zu ma¬
chendenBevollmächtigtenzu bestellenschuldig
seyn. U»dda auch herUnterscheidvon Iudicial-
und ExeraZudicial-Sachen KeyUnsrertehn-Cam-
mer Srat hat; So sollin jenendieUnterschrift
des ?rucuiswii5 undAdvocatenschlechterdingser-
forderlich,in diesenaberdieeigenhändigeUnker-
schriftdes Principalenzulänglichseyn.

§• 457»
Da auch nachUnsrerLandenotorischemHer-

kommenundüblichemGebrauch, die Lehnedurch
entstehendeConeurse, aus der Familie fallen;
So sind dieGläubigerund Besitzersolcher!ehn^
Güter, entwederdas Lehndarüberzu suchen,und
durch einenzu benennendenLehn-Trägerzu neh-
men schuldig, oder auch gehalten. Uns selbige,
gegenEmpfang ihrer rechtmäßigenerweißlichen
Forderungenan Capital, Zinsen, MeliorationS-
Kosten, sowohl impenfarumnecefTariarum,als
utilium, nebstKriegs- undandernSchäden, zur
tehn-HerrlichenDispositionüberdas Lehn,abzu-
treten.

§. 4)8-
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§. 458»
Jedoch versichern Wir hiemic ausdrücklich,

daß Wir über die, zum Concurs gekommene Gü.
ter, wegen des Lehnö nicht eher disponiren wollen,
bevor der ConcurS geendiget, oder die Güter
durch geschehenen öffentlichen Verkauf veräussert
worden.

,

§• 459-

Wir versprechenhiebenebstgnädigst, es genug
seyn zu lassen, daß wegen der Güter, so per Di-
ftributionem verschiedenenCreditoribus zugeschla-
gen, nur in genere über die gescheheneDistribu¬
tion, nicht ober von einem jedwegen Lrcditois
ein particular-CvnsenS, seiner halber, wich«gesuchetwerde.

§. 460.
Wie dann auch Wir, bey particular.Adju»dicakionen, die Verordnung in Unsrer !ehn-Cam-rner stellen wollen,daß deswegen das sonstgewöhn-liche Conjenö-Geld, es mogte dann seyn, daßderjenige, welcherdas Adjudicatum erhalten, sol¬

che? an andere wiederum veräussern wollte, nicht,
sondern nur das Schreib-Geld dafür genommen
tverden solle.

§. 46l.

So oft ein Verkauf oder Tausch eines oderandern tehn-Perlinenz-Stücks an einen fremden
N 2 nicht
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nicht milbelehnten Agnaten vorgehet, muß dar«
über, nach dem gewöhnlichen ConsenS, ein neuer

Lehn«Brief genommen werden«

§. 462.

Wann aber ein Verkauf oder Tausch eines

oder des andern Lehn.Pertinmj-Stücks an ci-

nen, in der ersten Investitur milbegriffenen Äg«

naten vorgehet, soll derselbe zwar nickt schuldig

seyn, darüber einen Lehn-Brief zu nehmen,

gleichwohl einen Consens zur Acquisttion und In-
Corporation des Pertinenz - Stückes zu dem Haupt«

Lehn. Tute zu lösen, gehalten seyn.

§. 46z.

In Lehn«Sachen bleibt Unsre Lehn-Cam-

wer allein Forum competens. Es soll aber zu
dem Begrif von Lehn. Sachen nichts gerechnet
werden, als

i) Die Caufe Inveftitur», und was dahin
einschlaget.

a) Caufa: Gratix.

3) Wenn wegen der tehn-Dienste dieFrage ist.

4) In Lehn-Fehlern, Felonie- und Caduci-

tatZ« Fällen.

5) In Caufis Revocationis Feudi.
'

6) In Caufis Rduitionis, wann die Frage vom

'
^

Iure relüendi.
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7} In Caufis Succefiionum in Feuda.

8) In Caufis proximifatis Agnatoruia.

Alle übrigen sollen als Cäüf« contentiofe
jurisditftionis, welche lediglich das Interesse?ri.
vstorum betreffen, angesehen, mithin von U»-
fret Lehn- Cammer an die Landes «Gerichte ver--
wiesen werden.

§. 464.

In «llen Fällen aber behalten von der Lehn,
Cammer die Appeilationes ad Ccefarein, und
von den Canzleyen an das Hof- und Land-Gericht,
JnnhaltS des vorigen Artie^lö vomIustitz-Wesen,
ihren freyen Lauf.

§. 465»
Wir wollen übrigens bey Unfrer Lehn-Cam¬

mer, die gehörig gesuchte und erkannte Consent
Briefe, auch die Muht-Zettel und andere Aus¬
fertigungen , nicht aufhalten, sondern schleunig,
gegen Erlegung der gewöhnlichen Gebühren, aus-
folgen lassen.

§. 466.

Bey den Lehn»Briefen sollen die gewöhnki»
Formalien und Clausuln alle Wege beobach¬

tet, und wieder Wissen und Willen der Vasallen
keine neue und ungewöhnliche dem Lehn-Brief
einverleibet werden.

N 5 §. 467.
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Vom Llhn i Wesek. 1-9^

§. 470.

Jedoch geben Wir derselbenhiemit, für UnS
und UnsxeNachkommen, die gnädigste Versiche¬
rung, daß kcüiem U-isrer Vasallen., für die Rit¬
ter. Pferde, jemahlS einigeGeld-Schätzung auf-
erleget werden, mithin niemahls einige Erlegnisss
unter dem Nahmen von Roß- Dienst- Geldern,
oder unter andern Pratexten gefordert, weniger
beygetrieben werden sollen.

4?r.

Das VeräußerungS - Recht der Aklodial-
Güter, bleibt alle Wege uneingeschränktund unge«
schmälert. Nur daß Niemand eine Veräußerung
seines Allodial-GutS an einen auswärtigen Po-
tenticrem, oder an Stifter und Commünen, un¬
ternehme. Gestalt diese hiemit ein- für allemahl
verbothen, mithin forhane Handlungen, an und
für sich null und nichtig feyn, auch dem Unter»
nehmenden zur besonderen willkührlichen Strafe
gereichen sollen.

§. 472.

Bey Veräußerung der Lehne, soll dieses eben»
falls Rechtens fenn, mit dem Anhang: daß so
fort nach geschlossenemEontract und ohnsehlbar
binnen Jahr und Tag, vom vsec»deö Vollzugs
desselben, allemahl aber vor Besitznehmung und
Uebergabe deö Guts, mittelst Einreichung des

N 4 Eon»
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Contracts, der Lehnherrliche Consenö gesuchet
werden soll.

§. 47Z.

Im übrigen wird Unser Lehn-Edict vom

26ske>i September 1749, nachdem demselben in

den mehresten Punkten bereits seither» Genüge

und sonst abhelstiche Maaße geschehen ist, hie.
mit aufgehoben.

Drey und ZwanzigsterArticul.

Von Kirchen- und P f a r r, S a ch e«.

§. 474.

Maaßgebung des Xllten Articuls der Re-
'^versalen vom Jahr 1621. wollen Wir Unsrer

Ritter- und Landschaft das Patronac- und das
damit verknüpfteRecht, dieKirchen . Diener zu>bt*

rufen, wo solches ein jeder rechtmäßig erworben

und hergebracht, hiemit bestätiget und versichert,

folglich den jetzt angezogenen Reverfal-Articul,

feinem ganzen Innhalt nach, anhero wiederholet

haben. >
im 1 §. 475»

In Ansehung der Prediger-Mahlen bey den

Ritter- und LandschaftlichenPatronat-Pfarren,
4 soll
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solles hinsühroderGestaltgehaltenwerden, daß
der Pakron derGemeine, bey welcherein neuer
Prediger zubestellen,dreyCandidakenzur sreyen
Wahl vorstelle, die ganzeWahl - Hallung allein

dirigire, und unter seinemVorsitzd̂as Wahl- '

Protccoll, mit anständlicherBesetzungdesWahl-
Tischesund durcheinengesck)ickten,im Lande«tt«
gesessenenNotarium halten lasse, das Protokoll
aber selbstmit seinenBeysißernunterschreibe,sol-
ches Uns mit seinemBericht einsende,uud um
UnsereLandes'FürstlicheVerordnung zur Ordi-

nation und Jntroduction des Gewählten, unter-

chäuigstansuche.

§. 476.

Damit nun dem Zufall vorgebeuqetwerde,
daß nichtsolchePersonen, welchenichtPrasenta»
tionS-und Anns-sähig sind, zur Präsentation
«nd zumPredigt >Amt gelangen; So sollendie
Kirchen-Patronen die auszustellendePersonen,
aus der Zahl der ein-oder ausländischen, he-
rtitS von einemUnsrerSuperintendentenexami?
nirten, und mit demZeügniß der Prasentations,
und AmtS-FähigkeitversehenenCantidaten, zu
nehmenschuldigseyn: WelcheZeugnissejederzeit
dem, vom Patron einzusendendenWahl- Eroto
collo, in ihrenOriginalienbeizulegen, und mit
an Uns einzusendensind.

§ 477.
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, . <—§- 477- •
Fändesichaber eine.zu prafentirendePerson,

welchenochnichtexaininiret, undmit demZeug»
niß derPräfentationö-und Amts»Fähigkeitver-
sehenworden; So solle»UnsereEhrnSuperinten-,
dentesschuldig,untihlemitein- für allemahlan-
gewiesenseyn, diejenigezu prasentirendeCandi-
baten, welchenochnichtexaminiretsind, folglich
keineZeiignijseihrer Fähigkeitzur Präsentation
und Wahl von einem UnsererSuperintendenten
vorweisenkönnen,auf schriftlichesAnsucheneines
Kirchen»Patron«, mit Fleiß zu examiniren,und
ihnenei» gewissenhaftesZeugniß über ihreTüch»
tlg- oderUntüchligkeitzu ertheilen.

§. 478.
' Wann nun dtiSvon demKirchen.Patron fol«

cher'Gestalt-eingerichteteW<>h!- Protocoll, mit
-fÄneMBericht an Uns einkömmt; So wollen
Wir dem Ehrn Superintendenten,in dessenSu«
perintendencurdiePfarre belegen,UnfernBefehl
ertheilen, den Erwählten nachder alten, von
Ritter- und LandschaftangenommenenKirchen»
Ordnung, und Observanz.-mäßigzu ordiniren,
und an seinAmt ;u weisen.

§. 479-
Uebrigenswird es d5m Herkommengemäß,

bey derPräsentationdreytrEandidatenzurWahl
gelassen. Es wäredann, daß bey einerPfarre

. t mehr
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wehr als ein Patronus das Patronar hätten, da
dann ein jederPatrsouseinenCandidarenzu pra-
ftnlirenberechtigetist.

H. 4L0.

Wann jedochaus erheblichenUrsachen,von

Uns, beyPfarren, wo jemandvon derRitter»
filmstundtünir»Begüterteneingepsarrecist, oder
mich von Ritter-und LandschaftlichenPationis,
ein CandidatusalleinpräftntiretwerdenfoÜSo
solldazu vorherdieGenehmigungder gesammken
EingepfarretenundderGemeindeeingezogen,und
beweißlichbcygebrachlwerden.

§. 4SI-

Die Kirchen»Patron!sollenbeyihren^urikuz
?-itronstus, und ihremRecht der Dispositionin

Ansehungder Kirchen-Stühle, auchbey allem
was der hiesigenLandes.Observanznach, von
dem ?stronatu8 sonst dep^ndiret, in alle
Wege geschützet,und ihnen, wedervonUnserer
Regierung, nochvondem Consistorio,Superin¬
tendentenoder Paitore, darinn einigerEintrag
weitergeschehen.

§. 482.

In Fallen von Reichs- und Landes-Trauer,
babeydas Glocken-Lautenund Einstellendes Or¬
gel-Scblaqens vnd derMusic vonUns und Un«>
serenNachkommenLandes-Fürstlichzu versügen,

und
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undzu gebietenseynwird, wollenWir durcheine
allgemeineVerfügungan Ritter - undtandschaft,
sowohlden Parronen, als denGuts-Herren, zu
gehörigerNachachtungund Veranstaltung, das
nöchigebekanntmachenlassen.

§ 483.

Bey der alten und revidirtenKirchen«Orb«
nung, ret^iectivvd. a. 1552. und 1602. hat eS
so lange seinBewenden, bis selbigenebstder
Consistorial- und Superintendenten- Ordnung,
«ach Vorschriftdes mehrangezogenenachtenAr-
tieuisvonderLandes-FürstlichcnGesetz-GebungS^
Macht, mit Zuziehungder Ritter» und jand»
schaft, von neuem nachgesehen,und verbessert
seynwird.

§. 484-

Wir wollenaber dieseNachsichtund Fertl«
gungeinerneuen allgemeinenOrdnung, in Kir«
ch-en-Pfarr-und geistlichenSachen, sogleich
nachSchließung diesesVergleichs, der Gestale
befördern, daß Wir Unfern dazu verordneten
Rachen, dann auch der TheologischenFacultät

in Rostock, und gefammtenUnserenEhrn Su-
perintendentenden Entwurf einer allgemeinen
und jetzigenZeiten, doch sonstder Landes-Ver«
fassunggemäßenConsistorial- auch Kirchen- und
Superintendenten- Ordnung aufgeb«n, solchen

*
nachhinderRitter»und Landschaftcpmmuniciren,
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und nach gehörten derenErinnerimgen, nach
Maaßgebung des achten Atti'euls dieses Ver-
gleichsH. Im letzternFall :c. höchstensbinnen
ZweyenJahren publicirenlaßen wollen.

§. 485.

Beicht-Scheine sollenüberallnichtgefordert,
nocherlheiletwerden, sondernes beydervon dem
Guts- oderlohn- und Brodt. Herrn den Unier-
lhanen und Bedienten erchciltenBescheinigung,
nachDispositionderPolicey- Gesinde- »nd Tage-
löhner- Ordnung, seinunwandelbaresBewenden
haben. M

§. 486.
imt

In AnsehungderVeränderung des Beicht-
-VaterS, soll zwar ein jeder insgemeinsichdes
Amts seineseinmahlerwähltenBeicht-Voters,
unterdessenKirchspieler eingepsarret,gebrauche»,
gleichwohlaber sollauch einemjeden, wenn
Mitdemselbenin Wiederwillenja gar Processen
verwickelt,srey stehen, aus.Dispensation, oZ^f-
jährliche Erlegung der neuerlich emgesührM
Sechs Reichsthaler, einenandern Beicht.Va»
ter zu nehm«»». --j«

§. 48?» ?. ^
Es bleibtauchhiemikdie baldmöglichst?jam

des>FürstlicheVeranstaltungeinerGeneral.M?
chen
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che«- Visitation in Gleichförmigkeitder Landes-
Gefttze, vorbehalten,und versichert.

§.488.

Würde aber immittelsteineSpecial-Kirchen^
Visitationhieöderda durchde» Superintenden»
ten ui seinem'Eiayseanzustellenseyn; Sosollen
ihmallezeittüchtigePersonenvonder Ritter - und
Landschaftadjungiret, und ohnesolcheAdjunmon
keineordentlicheVisitationvorgenommenwerden,
jedochdenSuperintendentendie unverseheneBe-
suchungderPredigerund Correttionihrer Negli«
genzin ihremAmte, aucha»ßer der Visitation,
jedochohneUnkostender Kirchen, des Patroni
und derEingepfarreten, freygelajfenskyn.

§. 48Y.

Die kelstiooesVil^kstionumsollennicht af»
fein ins Consistoriumeingeschickt,sondernauch
demjenigenvonRitter- und Landschaft,darunter
der visititte Ort belegen, so viel der Prediger
undZuhörerLehrundLeben,auchjenerEinkünfte
betriff, zugelemgtt, und darüber der Extratlus
fceöffiifudtiönö»Protocolli, dem, sodabei)einig
Interessehat, und darum ansuchet,gegenErle,
gung derSchreib-Gebühren, unweigerlichcom-
municiretwerden.

• '§; 49o,
Die Kirchen- Paironen sollensamtdem Pre¬

digervondenKirchen- VorstehernjährlichRech*
nung
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nungfordernund aufnehmen: Jedoch ohneAb-
bruchweitererUntersuchungund gehörigerRevi»
sion bey der vorbehaltenenGeneral- und Spe-
cial-Visitation.

§. 49i^
Wir verordnenauchhiemit, baß diePkirrer

«nd Kirchen.Vorsteherschuldigseynsollen, die
Kircken - Rechnungen in des Patroni Haule abzu¬

legen, wenigstensvierWochenvorder Aufnahme
selbige ad monenduni dem Patrono einzureichen,
und sichnicht zu weigern, wenn Patronus nöthig
findet, auch außer der Zeit die Rechnungen ein-
zusehen,solcheihme einzusenden.

§. 492.
Wann auch neuerlicheund unnöthiqe, dem

Recht und HerkommenentgegenlausendeAnla»
gen aufdieKirchen-Gelder, als wegender In-
lroducrionderSuperintendenten,dabenanzustel-
tendenGastmahls, derSuperintendentenGutfche.
und des Brief. Porto und dergleichengemocht
worden; So sindsolchesofortabzustellen. Die
Ausleiheder Kirchen,Geldersoll von denPasto»
ren und denVorstehern, mitVorwissenund Ein»
willigungder Patronen geschehen.

§. 49z.

Diesen aber stehetnicht srey, Kirchen?Gel»
der> ohneMeldung beymSuperintendenten,und
ohnedessenBewilligung, auf Zinsenzu nehmen.

§. 494-
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§. 494.
Die Inspektion über die Schule» in den

Städten, sollden Magistraten jedenOrts, da«

fernevon derStadt zumUnierhalt der Schulen

ein Beytrag geschicht,oder siesolcheswohl her-

gebracht, oderauchdas Patronac-Rechtüberdie
Schulen ex ConcclTionehaben, ungekränktge-

lassenwerden. JedochUns an UnsrerOber-In«

spectio»,und jedeman seinemerweißlichemRecht

unschädlich.

§. 495«

Die Prediger sollenauchschuldigssyn, die

Schulen in ihrerGemeinde,sowohlin denStad-

ten als aus demLande, fleißigzu besuchen,und

den SchulmeisternAnleitungzu geben, wie sie

dieKinderunterrichtensollen,auchzugleichdurch
Examinirung der Kinder untersuchen,wie weit

sievon derAnweisungihrerSchulmeisterproflki-

ret haben. Die Prediger aber, sosolchesunter-

lassen, sollenentwederan Gelde, oder mit Ein-

ziehungdeö Mißkornöbestrafetwerden.

§. 496.

Die Dorf - Schulmeister, die keineKüster

seyn, sollenmit Beybringung guter Zeugnisse

und mit Zuziehungdes Predigers an dem Ort,

vonderGuts-Obrigkeit, unterbeliebigenBedin¬

gungen, angenommenund nach Willkühr beur-

laubetwerden, auchderJurisdiction derLetzteren
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in allen Fallen, außer im Lehr-Punck, unter,
werfenseyn.

§. 497.

Die Küster sollenauchan den Orten, wo-
selbstes hergebracht,vondenPatronts»orcj«|chUi»
gea werden.

§» 498»

Die Oeconomeyenund anderegeistlicheSri f.
tungensollen, wegenan sichgebrachterStadt-
Aeckerund Hauser, denSchoß und andereHaus-
Lastenund Pflichtenabzuführengehaltenseyn.

§» 499»

Bey UnfernPatronat -Pfarren sollenUnsere
Beamte, bey adelichenund Städtischen Patte*
nat - Pfarren aberdiePatronen jedenOrtS,Macht
haben, mit Zuziehung der Prediger, Kirchen-
Vorsteher, auchbeeidigterZimmer- und Mauerf
leute, die baufälligeKirchenund geistliche©£«
baute besichtigen,und soweit es nöthigbefunder»
wird, von den Kirchen-Geldernbessernzu las.
im. Jedoch wenn der Eingepscirrclen?lssistenze
darzu erfordertwird, sosollenselbigemit zugezo»
gen, und, nachvorgängigerVereinbahrung, die
zu leistendeFuhr« und Hand-Dienste reguliret
werden,

*

^

0 §.500.
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§. 5°°'
Wenn Pfarr» und KüsterHäuser neu er«

bauet werdensollen, so sollendie Eingepfarrete
nur.alleinan den Orten, wo es hergebracht,sonst
aber nicht, Hand- und Span,,. Dienste, keines«
wegesaber einigeGeld-Praflanda zu leisten,oder
Bau >Materialien in Naturazu liefern, schuldig
seyn. JedochbleibtderFall einesbesondernPacfli
«dererweislichenHerkommensausbeschieden.

§. 501.

Wcun aber alte Kirchenganz abzubrechen,
undneuewiederaufzubauensind, sollsolchesUns,
wieRechtens, vorhergemeldetwerden.

§. 502.
Da auchnach jetzigerVerfassungund Ein-

richtungder Land-Gürer, der, in vorigendreis-
stgjährigenund andernKriegs»Zeitenentstandene
Begrif von wüstenund verwüstetenHufen, ganz-
lichaufgehöret, hingegen mmmehro ein jeder
Guts.Besitzer alle, vor hundert Jahren etwa
wüstgeheißeneHufen,entwederselbstimGebrauch
und Genuß, oder um Pacbt und sonstauegethan
hat; So sollenhinführ»,zu Abschneidunqunend»
lieberProtisten, von allenHusen, dievorhinund
bis jetztwüstegewesenund geheißen,odernieder»
gelegetworden, denPredigern undKirchen-Be-
dienten, nebstdem Miß-Korn, auch Eyer und
Würste, jedochbeyde letztereErlegnijsenur an

den
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denOrten, wosieerweißlichseitdemJahr 1701.
hergebrachtsind, gegebenwerden. Das Opfer»
Geld habendiePredigervondenjeuten,biewürk-
lichin.den Gütern wohnhaftsind, hergebrachter-
maßenzu genießen.

§. 50Z.

Wie sie!)aberdiesesnur für die Zukunft,und
nachAblauf des erstenJahrs Nackdem Schluß
gegenwärtigenVergleichs, verstehet; Alsohaben
diePrediger und Kirchen-Bedieniehierausaufs
vergangene, außer dem genossenen,nichts zu
fordern»

§. 504.

Nicht wenigersollen, demHerkommenjedes
OrtS gemäß, so wohl beyFürstlichenals Ädeli»
chenPatronat» Pfarren, von den so genannten
wüstenund gelegten,zum FürstlichemAmteoder
zumAdelichenHof gezogenenHufen, als welche
dreyGattungen, in Ansehungder Äirchen-und
Prediger»Gebühren, vonn>.wan und künftigei-
nerleyB?grifs und Rechts feynsollen, die Fuh.
ren.zurReparatur der Kirchen, Wedmen, Kü»
steieyen, und übrigenKirchen-Gebäuden, dann
auchzumHolender Prediger zu Vacanz-Zeiten,
nichtwenigerzumDienstdesGeläuts beyReichs»
und Landes-Trauer»Fällen, geleistetund beyträ«
gig mit abgehaltenwerden.

O 2 §.505.
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§- 505.

Wie dennauch der, vonwüstenoder geleg.
tsn Husen, derPfarre und derenDienernerweiß»
lichzuständigeZehende, nebst allen darauf haf¬
kendenRenten und Packten. jedesmahlgebüh¬
rendentrichtetund abgestattetwerdensoll»

§. 5°6.

Wenn einoderandererPatronusdenKirchen-
und Pfarr -Aecker,odersonstein Land-Begüter-
cer, zu Hebung der Communion, gegenandern
Acker, jedochohneallen Schaden derKircheund
der Pfarre, vertauschenwollte; Sosoll nachvor-
gängiger, von beydenPartheyen auszubittcnder
ComniißarischerUntersuchung, und erstattetem
Bericht, mithin nachBefinden der Umstände,
UnserLandes-FürstlicherConsenSdarüber nicht
versagetwerden.

§. 5°7>

Außer diesem, was vorhin gnadigstbewilli-
get, und Fürstlichversprochenist, bleibt über-
HauptdieDispositionder revidittenKirchen-Orb.
nung Tit. von Unterhaltung und Schutz
der Pastorn, §. Wann auch der Herr-
schafc jc. fol. 276. b, ein«für allemahlzum
Grunde geleget.

§> 5^8.
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§. 5°8.

Wir laßen auch hiemit aus Landes. Fürstls.
lher Macht und Gnade', so wohl denen von der .
Ritterschaft, als allen und jeden vom Stande,

auf dem Lande und in den Städten, frey, sich der
Privat-CoMDUnion an Sonntagen, vor oder nach

dcr Predigt, auch in der Wochen an Werk-Tä«

gen, in der Kirchen zu gebrauchen, auch die Co-
puiatipnes und Kind-Taufen in den Häusern an»
zustellen, nicht minder ihre Leichendes Abends in
der Stille, nach Maaßgebung Unsrer publicir,

ten Trauer - Ordnung vom i2ten September

1749. und gegen Erlegung der hergebrachten
Kirchen» Prediger, und Schul-Gebühren, bey»
setzt'"ZU lassen, ohne darüber irgendwo Special-

Dispensation suchen zu dürfen.

§. 509.

Wegen der Proclamationen derer, die sich
vsreheligcn wollen, bleibt eö, der Regul nach,
bey der revidirten Kirchen - Ordnung." Jedoch
sollen die Dispensationen nach Befinden der Um»
stände, weder erschweret, noch versaget, und
höchstens mit Sechs Rttzlr. ausgelöset werden.

§. 510.

Was sonst noch in Kirchen - und Pfarr-Sa.
chen zu andern, zu verbeßem, oder zu erläutern,
das bleibt den künftigen Land-Tagen, und der,

Q z zur
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zur Hinkunft obverglichenx>maßen ansgesehten

Nachsicht und Verbesserung der Kirck)en- Consi-

ftorial-und Superintendenten-Ordnung, hiemit

vorbehalten.

Vier und ZwanzigsterArticul.
Von den bisherigen Forderungen und Gcgcn-

Forderungen.

§. 5".

£Dem, von Uns so wohl, als von Unserer Rit»
ter-und Landschaft abgezielten Zweck der bald

möglichsten Beförderung und Herstellung einer
vollkommenen Ruhe und Befriedigung des Vater-

blandes, haben Wir nichts gemäßer und vorträg-

licher gehalten, als daß alle, Uns und Unferm

Hause an die Ritter, und Landschaft, oder an die

Ritterschaft alleine, oder an den Land-Kasten zu-

stehende Forderungen, aus vorigem oder diesem

Seculo, oder auch von voriger Regierung invbe-

sondere, so wohl in Ansehung der freyivilligen

©teuren, als der Reversal - Schulden, Verjähr-

lichen Landes - Contributiynen, Reichs - Erayß,

und Prmzeßmn.Sceuren, oder woher dieselben
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irgend rühren, an einem, und denn alle von Rib

ter-und Landschaft zusammen, oder von der Rit¬

terschaft alleine, von vorigen Regierungen her

gemachte Schadens - und andere Geld - Forderun»

gen an Unser HauS, am andern Theil, gegen

einander aufgehoben, abgethan, und vernichtiget

werden. Wie Wir denn solche Forderungen und
Gegen-Forderungen hiemit gänzlich gegen einan«
der ausheben, ablhun, und zernichten.

§• 512»

Jedoch bleiben Unfrei: Ritter >und tandschast

wegen der Schäden, so sie durch die Nußische Ex-
aecionen, imgleichen durch die Durch-Marsche,
und den Aufenthalt der Schwedischen und Dani-
schen Truppen erlitten, und an UnserS in Gott

ruhenden Herrn Bruders, wayland Herzogen

Carl Leopolds zu Mecklenburg Liebden De-
scendenten, wie auch an die auswärtige Mächte,
Rußland, Schweden, Dannemark, und andere
auswarliqe Staaten zu fordern haben, und gegen
dieselbe auszuführen und zu erhalten vermögten,

alle Befugnisse vorbehalten.

§> 5*3-

Und gleichwie Wir auch ratione praiteriti,
weqen der, auö Unseren hypothecirten Aemtern,

sü, Unsere Ritterschaft nach Hannover gegangenen
Contribution im Haupt-und Neben.^ocio, zu

Verzinsung eines von derselben daselbst angelie-

O 4 he-
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hsnen Copitals, nach?lbtrag der 52000 Rthlr.
wegen der Schwarzburgischen Truppen, nichts
fordern wollen, sondern darüber Unsere Rechte
an die Ritterschaft, an Stat deö, aus Unfern
Domainen und Städten geforderten Veytrags zu
den Nccessarien der Jahre Unserer Regierung,
da feine Kontribution verkündiget worden, völlig
abgetreten, und überkragen haben; So verbindet
sich hingegen ratione futuri Unsere Ritterschaft,
durch baare Bezahlung de6, von Chur- Hanno--
verfcher Rent - Cammer angeliehenen Copitalö,
l^amt den Zinsen, den dafür verschriebenen Land-
Kasten, mithin die Contribution in sothanen Un¬
fern Aemtern, so wohl »ach dem Hufen- als nach
dem Neben.-Modo, längstens Trinitatis 1756,
mithin ohne Abbruch der Uns-für dieses 175 sffc
Hahr auf den Herbst zustehenden Conrribution aus
gedachten Hypotheck, Aemtern, wieder frey zu
machen.

5^4.

Geschähe dieses aber, durch Versäumung
oder Verschuldung der Ritter - und Landschaft,
nicht; So ziehen Wir die ganze ContributionZ«

Mumme, welche Uns aus den hvpothecirten Aem.

kern, im Haupt - und Neben -Modo zurück blei-
jwrt möqte, an dem, für Uns und die Städte
bewilligten Quanto ad Necefiaria . jährlich so
lange ab, bis Unfre Ritterschaft ihr.Versprechen

Wller.

-w ; Fünf
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Fünf undZwanzigsterArticul.

Von dcr Eigenschaft und Kraft dieses Vergleichs.

^
§- 5i5.

3« und mit diesem, aus Fünf und Zw an»

zig Articuln und deren Bcylagm,vom Num»

mer I. biö IX. incluHvs, nebsi dem 8iMo O be¬

stehenden Vergleich, gönnen und geben Wir al¬

len und jeden Mißhelligkeiten, welche bey Gele«

fienheit der hiebevorigen Irrungen, Processen,

Appellationen, und anderer Weiterungen sich er-

hoben und sottgeseßet haben, eine gänzliche

Amnestie und Vergessenheit.

§. 5l6*

Es werden demnach Hieinit und Kraft die»

ses, alle bisherige, zwischen Uns ,mp dem Corps

Unfrei* Ritter-'und tandschaft insgesaiitt, oder

mit jedem Land-Stand besonders obgefchwebtte

Processe, ^pszeüstiones, Rechtshängigkeiten, und

was mit solchem allem verknüpfet ist, hieinit ge-

.tbdfet, abgethay, und aufgehoben, der Gestalt,

daß dergleichen von keiner ^eite fürohin angezo-

gen, eingewendet, oder vorgerückei werden sollen.

§-5*7-
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H. 5^7.
Diese Amnestie und Vergessenheit soll sich,

wie über die Ritter - und -Landschaft samt und son¬
ders, so auch über die iandes-Bediente, Syn-
dicos, und Consulenten, der Gestalt erstrecken,
daß keinem, wer der auch sey, auS den hiebevo-
riqen Mißhellig-- und Strttligkeitsn, einiges
Mißvergnügen oder Nachrheil erwecket werden,
hingegen durch diesen Vergleich, zwischen Uns
und Unsrer getreuen Ritter- und tandschaft, ein
gnädigstes und unlerrhänigstes Vertrauen, hiemit
für ewig versichert und vcjigestellet seyn soll.

§. Zl8.

Indem auch dieser Vergleich von dem Um-
fang ist, daß er die, nicht nur zur Zeit des, im
Jahr 1701. errichteten Vergleichs, mit bestätigte
und ertheilke Refnlutiones der Giavaminum, son»
'dern auch die, während der Miß Helligkeiten, er*
gangene Rechr- und Landes-Verfassungsmäßige,
Kraft dieses nicht anders verglichene, allerhöchste
Kayserliche und Vicanats.Conclufa in sich be¬
greifet ; So ist, um allen Zweifeln, Jrrsa-

len, Mißdeutungen, und Ausnahmen vorzubauen,

die, aus so mancherley, der Zeit und andrer Um-

stände wegen, sehr verschiedentlich entstandenen

Landes >Gesehen, Erkanntnissen, Resolutionen,
lind wie das Nahmen haben mag, künftighin von
«enem erwachsen könnten, hiemit wohlbedächtlich

verabredet und unumstößlich vestgesetzet, daß mit
& Wik-
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Wiederholung und in Voraussetzung dessen, wag

Eingangs dieses Vergleichs H. z und 4. versichert

worden, von nun 4tt dieser VergleiÄ) mit seinen

Beylagen, als ein LandeS-Grundgesetzllcher Erb-

Verlrag, i" Und außer Gericht angesehen, und

darnach lediglich gesprochen werden, der Vergleich

vom ,6Julii 1701. aller hiemit zum Ueberfluß

für ewige Zeiten, ausgehoben, und abgechan

scyn soll.

§. 5' y«

Jedoch aber sollen insonderheit die, zwischen

Unseren Vorfahren an der Regierung so wohl, als

von Uns, wahrend Unsrer Regierung, mit Un-

frer erb^unkerthänigen und Residenz-Stadt Ro-

steck getroffene Erb-Vertrage und Convention,

refpe&ive vom 21 September 1573. vom lehren

Februar 1584. und vom 26 April auch 16 Au¬
gust 1748. zur steten und unwiederrufiichen Ge«
lebunq und Vesthalt'ing, hiemit abereinst bün¬
digst bestätiget, und mit allen ihren besondiren
Privilegiis und Rechten bekrasliget, und solchen

Verträgen, Privilegien und Rechten, so weit in

diesem Vergleich, zwischenRitter- und Landschaft

an einem, und der Stadt Rostock am andern

Theil, sich nicht anders wohin ausdrücklich ver-

glichen worden, wohin aber dasjenige, so oben

in dem 2ten Articul von den Reichs- Crayß. und

Prinzeßinn-Steuren vorkommt, nicht zu ziehen

ist, als welche von Unö, nach der Convention
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^nnn 1748. übertragen werden, hkedurch
überall nichts abgebrochen ftyn.

§. 520.

Es soll demnach dieser Vergleich so fort nach
der Vollziehung in Druck gehen, und Wir wollen
selbigen Unseren gesamten Collegiis und Landes-
Gerichten, zur unabweichlichen Beobachtung in
allen Verfügungen, Befehlen, Urtheilen, und
Bescheiden, für stets vorschreiben.

§. 521.

Ergeben sich aber, wieder Vermuthen, aus
diesem Vergleich künftig Zweifel und Mißver-
stände; So wollen Wir solche, auf gebührende
Vorstellung des Engern Ausschusses, oder allen
Falls auf L-and-Tagen, nach Recht und Billig«
keit, zur Zufriedenheit Unsrer getreuen Ritter-
und Landschaft, abthun, uud wie solches gefche»
hen, so fort durch den Druck, zu jedermanns
Wissenschaft und Nachachtung, bekanntmachen.

§. 522.

Es wird auch hiemit Grundfahlich verglichen

und vestgestellet, daß hinfüro von Unsrer getreuen

Ritter- und Landschaft, dasjenige, was in dm

Reversale«, und in diesem Vergleich, keineswe»

ges eigentlich ausgedruckt, zugesaget, und ver-
glichen, auch sonst in betriebenen allgemeinen

Rechten, nach Maaßgebung der, Eingangs die.
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ftS Vergleichs H. z und 4> vestgesetzkenund aner«

kannten Landes -Grund-Gesetzen nicht mit klaren

Worten enthalten ist, noch in einem gegn'-nveten

und «weißlichen Herkommen beruhet, für ein

Gravamen nicht angegeben, noch von Uns und

Unfern Nachkommen dafür erkannt werden soll.

§. 5-Z-

Funden sich aber, über Vermuthen, einige
Beschwerungen u«d Klagen, die ei meldete«maßen,

ihre völlige Erledigung und Abhelfung nicht errei-

chen mögten; So bleiben der Ritter, und Land-

schaft , die Landes - und Reichs - Constitutions-

mäßige Wege Rechtens, frei; und offen.

§. 524.

Wir entsagen demnach für Uns, Unsere

Fürstliche Erbe» und Nachkommen an der Regie«
r«ng, hjemit kräftigst, allen und jeden, geger»
dicftn Vergleich nur erdenklichen oder erdachten
Ausreden und Einwendungen, wie die Nahmen!
haben mögen: Insonderheit aber dem Einwand

einer Beschädigung undVerleßunq, der Aus-

flucht die Sache sey keines Vergleichs fähig> und

hätten Wir darüber, als über Gerechtlame Um

strs Fürstlichen Hauses nicht handeln können/
oder es sey anders beschrieben als verglichen, nicht

weniger der SchuH-Rede vom veränderten Stands

der Sachen, von Uebereilung, von Ueberredung,

der WiederzurückseHung in vorigen Stand, und
zu



222 Artic. XXV. Bs« der Eigenschaft

zu Unserm Vagheit, hingegen zum Nachthelt

der Ritter - und Landschaft errichteter, oder künttig
zu errichtender Reichs-Constitutionen und Reichs.
Schlüsse, insonderheit der gemeinen Rechts Re.

gul, welche eine allgemeine Verzicht für unkrafrig

erkläret, wenn k^'inebesondere Rechts-Entsagung
vorher gegangen, in der bündigsten und zuverlä.
ßigsten Form Rechtens, mit dem reifesten Vor.

bedacht und bestem Willen, der Gestalt, daß

alles was hierwieder geschicht, oder geschehen

kann, jetzt als dann, und dann als jetzt, kraft»

loß, todr, ab, und nichtig sey>,soll.

§. 52Z.

Gestalt Wir dieses alles hiemit nochmahks für

Uns, und Unsere Fürstliche Erben und Nachkom»

mende Regierende Herzogen zu Mecklenburg,

bey Fürstlichen Ehren, Würden, wahren Wor¬

ten und Glauben. stet, vest, und unverbrüchlich

zusagen und versichern, mithin weder Selbst,

noch durch die Unsrige dawider handeln, noch ive«

niger, daß sonst jemand anders dagegen etwas

unternehme, auf einige Weise verhängen, gestac-

tt», oder geschehen lassen wollen.

§. 5-6.

Es verstehet sich hicbey von selbst, daß nicht

nur auf allen ZönrrqventionS-Fall, so bald der-

selbe angezeiget und bescheiniget ist, Mandata

Pceualia iiiie Clausula, durch die höchste Reichs.

Ge»
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Gerichte erkannt werden «md ergehen können und

mögen, sondern auch Unsere Ritter- unv Land-

schaft, im Fall solchenMeiidatis die Folgen nicht

geleistet würde, ad Mandatnm Ofareum, vom

Crayse, oder wer von den Reicks - Ständen hiezu

allerg,>ädigst mögte beliebet werden, die kralligste

Handhabung bey diesem Vergleich zu g-warten

habe.

§. 527.

Dahingegen auch Uns billig unbenommen

bleibt, gegen alle Lytttrsventiones, Uns in
Reichs, und Landes-Gesetzmäßiger Ordnung bey

diesem Vergleich Selbst zu handhaben, und Uns

z» dem, Uns daraus zustehenden klaren Recht,
Selbst zu verhelfen.

H> 528«

Und wie Wir übrigens von diesem, mitUnserer
Ritter - und Landschaft vollzogenem Vergleich, die
Anzeige bey Kayserlich er Majestät forder-
frmst, mitreist desselbenBeyleguirg. lh,m wellen;
Also bleibet Uns. so wohl als Ritter - und Lard-
schaft unbenommen, die allerhöchste Kayser.
liche Confirmation über gegenwärtigen Vergleich
zu suchen und auszubringen.

§. 529.

Alles getreulichund ohne Gefährde.

§. 530.
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§. 5zo.
Urkundlich haben Wir, zu Versicherung

und Vesihaltung dieses Vergleichs, ihn fürUnö

Selbst eigenhandia unterschrieben, auch daß er

zu gleichem Ende für künftige SucceßionS - Falle,

von UnserS vielgeliebten Sohns und Erb-Prin,

zenö Friedrichs Liebden, dann auch von UnserS

auch vielgeliebten Sohns Prinz LudewigS !ieb-

den eigenhändig unterschrieben, geschehen lassen,

und mit Unsen, Fürstlichen In siegeln bestärket.

So geschehen und gegeben in Unsrer Erbunter-

thänigen und Residenz - Stadt Rostock, den

?8ten April, im Jahr Ein Tausend Sie»

ben Hunderl Fünf und Fünfzig.

Christian Ludewig.
H. z. M.

(L.SO

Friederich. Ludewig.
H. i M. H. z. M.

(L. S.)
(L. S.)

%&tc Land-Rathe, iand- Marschalle,

und übrige von Ritter« und Landschaft der Herzog-

thümer Mecklenburg, geredsn und zeloben hiemlt

- für
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fern Aemtern: Als der DurchlauchtigsteFürst

und Herr, Herr Christian Ludewig, Hex-

zogzu Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwe-

rin u»d Raheburg, auchGraf zu Schmerin, der

LandeRostockund Stargard Herr:c. unser gna»

digsterLandes-Fürst und Herr, auf dem biöheri-

gen allgemeinen ConvocacionS-Tage althier zu

Rostock, über den vorstehenden, in Fünf und

Zwanzig Articuln, und Fünf Hun-

dert und Dreyzig § §. befassetenVergleich

mit Uns gehandelt, uns denselbenvorbeschriebe-

«ermaßen zugestanden, und wir ihn darauf, in

allenseinenPuncten und Clausuln, seinerganzen

vorstehendenSchrift und Fassung nach, abgehan«

delt, bewilliget, und angenommenhaben, daß

Wir demnachsothanenVergleich, als einenLan¬

des-Gruud« GesetzlichenErb-Vertrag für ver-

Kindlichund kräftig halten, demselbenunste^
Seils aufö genauestenachkommenund Genüge

leisten, und mit denenjenigen, welcheihm ent«

gegenzuleben, oderihn als einengemeinenund

P alt«
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all-verbindlichen Landes.Vergleich nicht zuerken¬

nen, sich beygehen lassenwollten, nie gemeine

Sache machen, sondernmir Ihr» Herz vgl-

Durchl. unserm gnädigstenFürsten und Herrn,

in - und außer Gericht, diesenallgemeinenLandes-

Vergleich, als ein Pragmatisches-Landes-Fun»

damental-Geseh anerkennen,behaupten,befolgen,

und erfüllen wollen. Gestalt wir solchesalles

hiemit wohlbedächtlichversprechen, und dahero

nicht nur allen bißherigen, wegen hiebevoriger

Streitigkeiten und Irrungen mit unserSgnadig¬

sten Landes- Fürsten und Herrn , Herzogt.

Durchl. obgewaltetenProcessen und Appells-

tionen, beyden höchstenReichs- Gerichten, bün.

Izjgstentsagen, sondernauchaller uns wiederdie¬

senV ergleichzu Skaten kommendenEinredenund

Ausflüchte, wie dieNahmen habenmögen, in-

Sonderheitdem Einwand der Uebereilung, nicht

genommenengenügsamenBedachts, der Furcht,

der Ueberredung, des Jrrthums, nichtgehabter

genügsamerFreyheit, einernichtso, sondernan»

ders getroffenenAbrede:c. und besondersder Re-

gul;
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gut; das eineallgemeineVerzicht, ohneVorher,

gehung einer besondern, unverbindlichsey, UNS

hiemit feyerlichstund bündigstbegeben und ver-

zeihen. Zu dessenallen mehrererBeglaubigung

und Versicherungwir diesesExemplar des Ver->

gleichsvom heutigenDato, sammt gegenwarti¬

gen iM-rm AnnehmungS-und Erfüllungs-Ge.

löbniß, eigenhändig unterschrieben, und sowohl

mit dem allgemeinen Landes-Siegel, als mit

Unfern angebohrnenuud gewöhnlichenPetlschaf-

ten bestärket haben. So geschehenzu Rostock,

den isten April. 1755.

/Landes-^
VSiegel.>

Ludewig Achatz Hahn, JoachimLudolphvonBas-
Land-RathdesHerzog- scvilz, LandRath des
thums MecklcnbĜü- Herzogthumŝ Meckl.
strow,auf Dicckhvf. Güstrow,aufLütkeburg.

(L. S.) ~ (L. S.)

VellrathLevinMoltzahn, Cordtvon Hobe, Land-
Land-RathdcsHerzog- Rath desHcrzoqthiiins
thums Mecklenburg' Schwerin,auf Deren«»
Güstrow und L. M. Hägen.
Erblich auf Gruben-
Hagen. (L. S.)

(L. s.)
P t HanS
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Hans Hinrich von Blü- Carl LeopoldvonHalber»
eher, Land-Rath des stadt, Land-Rath des
Her;vgthumsMccklcnb- Herzog,hums Schwe»
Schwerin, auf Schim. rin, auf Gottcsgabe.

(l. 8.) (l. s.)

MagnusFridrichBarner, AugustVartold-lcLützow,
Land-Rath dcs Her- Erb - Land»Marschall
zoqthums Mecklenb. Mcckl. Erayfes, auf
Schwerin, auf Bülow Eickhof.
und kleinenGornau.

(l. s.)
(l. s.)

Ernst Ludwigvon Genzkow, als Vice»Land-Mar-

schalldes StargardifchenCrayfes, auf Devitz.
([l. s.)

HelmuthGraf vonPlessen,ans JvcnackundCambs
8.)

AndreasGottlicbFreyherrvonBernstorf/auf Drei)
Lützow. (l.. 8.)

BernhardMattias Graf vonVassechitz,aufDalvitz-c.
Erbherr. (l.. 8 )

Bnrchard Hartwig von Plessen, auf Müssclmow.

<^8.)

Jasper FriedcrichBaron von Meerhcim, Erbherr

aufGncmerundWocrent. (l.. 8.)

Johann WilhelmvonPressentin,zuPresiin. ( l. s. )

Dctlof
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Detlef Hans von Bassevitz,auf Neuhof, Bihbich,

Mendorf. (L• s-)

GottfriedAugustFrcyherrvonLützow,auf Holdorf

und Carow. (L- s )

Jaspar vonO-rzen, auf Roggow, Ec'.d?shagenuv
(L. s.)

GerdCarl vonDeßi'en, auf Wamkow. (l.. 8.)

Philip Cuno Christianvon Bassevitz, auf Woltow.
(^.8.)

Hans HinrichLcvezow,auf Schwissel. (l^. 8.)

Fridcrichvon Grabow, auf Suckoitz (l>. 8.)
Fticderich LudewigVieregg, auf Snbzien und

Cronscamp. 8.)

AndreasFrledcrichvon Zepclien, auf Worenstorf.
(!>. L-)

DiederichMagnus vonGlüer,auf Fienstorf.(L- s.)
ChristopherFriederichVieregg,aufCobrow.(l.. 8.)

Joachim Werner von Oerzen, auf L. Nienhagen.
(^.8^)

FranzHinrichvonderKettenburg,auf Matjeudorf.
(l-> 8.)

Engeld äe Plessen, auf Woosten. (l.. 8.)

P; Carl
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Carl Ludewigvon Viergg, von Grcmlin. (L. S.)

Georg Thomas von Göbe, auf Breesen. 8.)

Eberhard FrieberichEhrenreichMoltke, auf Wahl-

kendorf. (^. 8.)

LüdekcCunoWulfrath von Bassevitz,auf Duckwitz.
(U 8. )

Carl BalzervonGenzfow,auf Poggelow. S.)

ChristianNiclas Schröder, auf GroßenNienhagen.
(L. S.)

FriedrichEhristowvonBibow,aufBlengow.( L. S.)

ErnstFriedrichvonEngel, auf GroßenNicköhrund

Drüsevitz. (l.. 8.)

JoachimBernd vonEngel, auf Gubkow. (L. S.)

BogiälavHelmuthvonMolzahn, auf Woldeweg^en

Casdorf und Zwindorf:c. (L. S.)

Ernst HeinrichBaron vonWcndhansen,auf Großen

Ridfenow. (l- 8.)

LeopoldGraf von Schmettow,auf Stück. (L. S.)

ErnstWernhervon Raven, auf Nosscntin. (l.. 8.)

Friederich Casimir Siegfried von Moltke, auf

Samau. (L. SJ
'Johann LevinvonLevezow,auf Klenz. (l.. 8.)
" Carl
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Carl Friedrich vonDricberg, auf Sprcnz. (L. S:)

HartwichHtnrich von Drjcbcrg, auf Grambzow.
(L. S.)

Rudolph Fricderichvon Drieberg, auf GvttmannZ-

forde. ^ )

Claus Hinrich von Dricberg, auf Dolgen. (L. S.)

S5ereiltWigant von Prcssentin, auf Weitendorf.
(l.. 8.)

Bernd de Pressentin, zu Daschow. (l.. 8.)

GustavFriderichde Prcssentin.znJessendorf.(L. S.)

Joachim GodtfricdvonBasscwitz,aufHohenLuckow.
(L. S.)

GcorßLudewigvon Oerzen, aufKittendorf, Lubber-
storf und Clausdorf. (I-. 8.)

LudwigAugustMoltke, auf Wolrum. (^. 8.)
Georg UlrichvonDulow, auf Critzow. (l- ^.)

CordHans von Pulow, auf Prützen und Schönen-
Wolde. (l>. 8.)

Johann Dieterich von dtt Osten, auf Caarstorf.
(L. S.)

JoachimDietrichvonKamp;, aufKoppelow.(L. S.)

ChristianDiederichvon Oldenburg, auf Federow.
(^.8.)

P 4 Elcrd
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Elerd ChristophvonOldenburg, auf Glave. (l.. 8.

Fran; Jock)imSchack, auf Maslow. (L. S.

Claus Detlof von Oerz, auf Gorow. 8^

TheodosinsLebezow,auf Teschow. (l.. 8.

Haus Adolph von Lepel, auf Dobbm. (L. s.

GustavAdolphvon Molzahn, auf Teschow.(L. s.

August von Moljahn, auf Kötel. (l.. 8^

Ernst LudewigvonBlücher, auf Suckow. (L. S.

Henning Otto von Below, auf Dcven. (l^. 8.

CunoJoachim von der Lühe, auf Bolland. (^. S.

Joachim DieterichLevetzow,auf Grabow. (L. S.

Jochim Friedrichvon Knuth, auf Ludorf- (L. s.

Nicolaus Hnrich von Below, auf Wenthof. (L. s.

Jacob Ascan.Höfisch,auf Poischendorf. (^. 8.

Johann Jacob Lange, auf Rcstenbrügge. (l.. 8.

Conrad Justus Schöpfer, auf Selpin. (^-

Otto FriedrichvonBraun, aufFreudenberg.(l^. 8.

Christoph^'LeopoldHartwig vonPlesseu,aufNadum
(L.S,

Mich Hartwichvon Blücher, auf Wietvw. (1^. 8.

Mrcas David Röpert, auf Grabow. (l.. 8.
M- ©er
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Gerd H-nrichLevczvw,auf Claber. (i. s.)

E-rd Carl Graf von Sala, auf Bcllin und Zchua,
cum Pcrtinentiis. (l^. 8.)

CcispcrNicolas von Schuckmamif auf Mölln cum
Pertinentiis. (L. 8.)

Hans Friedrich von Schack, auf Großen Rade»
cum Pertinentiis. ( L. S. }

Friedrich WilhelmErnst vonHopfgarten, auf Gu<
stcfel. (U 8.)

Wilhelm Ditcrich von Bülow, auf Scharfflorflind
Luttcrstorf,cuin Pcrtiuentiis. (L. S.)

Joachim DietcrichLevetzow,auf Lissendorf.(L. s.)
Hiurich Gottfried von Wendland, auf Tressow.

(L. 8.)
Johann Georg Gottfriedvou der Zahn, auf Ncefc.

(I.. 8.)
FriedrichLudwigvonDitten, auf Werk und Dam-

bcck. ( l.. 8.)
Friedrich Wilhelm von Koplow, auf Möllenbeck,

Nepsinund Siggelkow. (L. 8.)
HenningChristianvonBülow, auf Cummin.(I.. 8.)
Georg Christophvon Fabricc, auf Harkensceund

Ryggendorf, wie auch in Vollmacht meines
Bruders Just Louisvon Zabri«, aufDutzow.

(I.. 8.)
Io-
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Johann^Friedrich von Schuckmann,zu Cargvw und
Schwastorf. (!>. 8.)

ChristophAlbrechtvon Kampz, ;u Dratvw, Flcineit
und großenPlasten. (X. s.)

HenrichvonPleß, auf Hcrjberg. (l.. 8.)

Bernd Iock)im von Blücher, auf Gorfchendorf.
(l.. 8.)

Bernhard Christophvon Scheelen, auf Zülow und
Levzow. (l.. 8.)

Johann Max von Kurzrock, aus Banzin und Hast.

(US.)

Georg Friedrich von Berghvlz, auf GroßenWelzin.
\ (l- s.>
Johann Christian Ludewig, auf Kleinen Rensow.

(L- S.)
Friedrich Wilhelm Graf von EickstedtPeterswold,

auf Pritzier unv Quasel. (l.. ^.)
Ulrichvon Strahlenborf, auf Keetz. (l..8.)

AugustFriedrichvonStrahlendorf, auf Gamehl und
Tatow. 8.)

Ernst Friedrich von Sperling, auf Gömtow. (L. 8.)

Joachim Otto GottfriedWackerbarth, auf Kassow." ' • (L. s.)
\c'' Chri-
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Christian Friedrich von Plessen, auf Grambow.
(L. S.j

Carl Ludwigvon Scitz, auf Vclow (l.. s.j

Christian Siegfried von Vassewitz, auf Gnevcn.
()

WilhclmLudwigHartwig von Both, auf Schwansce
und Döhnkendorf. (l.. 8.)

Hcbnulh von Pederstorf, auf Fiukcn und Brockhu,

scn. (^. 8.)

ChristianCarl von Both, auf Rohistorf. (L. S.)

Barthold Jochim vonPenz, auf Dcscndorf.(l.. 8.)

Dethlof Friedrichvon Bülow, aufTeßiu, im Amte

Wittenburg. CL s-)

Hartwig Friedrich von der Lühe, auf Mechelstorf
und Nie». Garz. ( L. s. )

Johann Jacob von Müller, auf Großen Ncnzow
(L. S.)

ChristophFelix vonTornow, auf Fredrichstorfund
Claustorf. (l.. 8.)

GeorgChristianBalk, auf MühlenbeckundSchoßin.
(L- S.)

Carl LudewigvonStorch, auf Hoppenradeund Kleb
nen Grabow. (t SO

Jo-
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Johann LudwigEldcrhorst,aufRad-pvhlundWeßin.
(L. S.)

Georg Wilhelm Frey - und Edler Herr von Lützow,
auf Goldcbowund Marsvw. (ll! 8.)

Anton Friedrich von Lützvw, auf Großen Salitz.

(^.8.)

HenningAdamvon Basscwitz,auf Cowalj. (l.. 8.)

ChristianDiederich von Degingk, auf Zaschendorf.
(L. S.)

Carl Diedrichvon Lowzow,auf Rensöiv. (I-. 8.)

Georg GustavBaron von Wränge!, auf Netzeband.
(L. S.)

Philip Cay von der Kcttenburg, auf Wustrowund
Tützcn. (I-. S.)

Friedrich von Hahn, auf Basedow. (L. s.)

Carl Friedrich von Molzahn, aufTützpatz.(l.. s.)

Claus ChristeffcrvonPastow,auf Grambow. (I-. s.)

Hans Christophervon Rieben, auf Weistn. (L- s)

Martin Mendt, auf Bicheln. (l^. 8.)

Siegfried Ernst von Ahlefeld, auf Steinhaufen.
(L. S.)

Christian Friedrich von Zepelin, aus Appelhagen.

^ ( L. S.)
X- , Su-
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GustavErnst vonWelzin/ auf Kleinenund Großen
Dessen. ^L s-)

ChristianLudcwigvonWelzin,aufSammle. (L. s.)

Christian LudcwigReimar äs Rohr, auf Speck.
( I^. 8. )

Otto Ludewig2Mb Heck,auf Bock. (L. S.)

Christof Friedrich de Gcrskow, auf Dambeck.
(L. SV)

ChristianMesmann, auf Piverstorf. ( L. s,)

Caspar Bernhard Richter, aus Ave. (l-. L.)

ConradChristianvonZictcn, auf Jahren. (£.. S.)
S. H, verwittweteFreyfran'Putlitz,gebohrneB?bow,

in gerichtlicherVormundschaftwegenmeinerKin-
der, auf MvUenstorf. (l. s.)

Franz Heinrichvon Holstein, auf GroßenLnckow.
L.Z

Peter I- Fort, aufMöllenhagenundMarin. (I-. s.J
ErnstFriedrichvonGusmann, aufKölzow. (^. 8.) ^

Johann Peter Lemke,auf Elsddram. 8.)
GeorgHinrichvonLehsten,auf Wardow. (L. S.)
Cart ChristoffervonSchack, auf Lubse. (L. ,$.)
ChristianFriedrichvonVieregk,aufWatmanshagen.

(L. s.,)
JohannJoachimvonWalter,aufLüssow.(L. s.j

Eleo-
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EleonoraMargaretha gebohrneHuderowen,Wittwe
Düsse«,inVvlmliiidschaftmeinerbeydenSöhne,
Otto HinrichGl!stChristian»ad Ernst!

HartwigJoachimvonSperling,aufNecheln.(I-. 8. )

Johann HinrichFriedrichvouPlönnies, aufPenzien-

RicolanS Christianvon Ehrenstein, auf Großen
©onicii). (L. 8.)

Adam ChristofferLangermann,anf Sültcn. (L. s.)

Friedrich Wilhelm Boye, auf ZurowundSchmak«
kentin. (^.8.)

ChristianFriedrichvonKlinggraf, auf Chemnitzund
. Pinnow. (L. s.)

Georg Caspar von Boye, auf Körchow, Gerstorf
und Buddclkow. ( l-. 8.)

ChristophHeinrichBernervr. als gerichtlichbestell-
ter l-ili?^ur->tpr.

i) Des Herrn vonHagenauf GroßenStuten,

UNd

a) Des wenlaudHerrn Maiors von Bülow
nachgelassenerKinderundErben,aufSchma^
ckentin. (l- 8.)

Jobst Hinrichvon Bulow, auf Woserin, und in
VollmachtdesCornets ( s-)

Hans FriedrichLothariusAugustvon Bülow, a»f
( L. S. )

dieBussen, auf Weselin.

(l. 8.)

( L. S.)

Joachim
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JoachimUlrichMüller, auf Mustin. (L. S.)

ClausOtto von Presscntin, auf Stictcn. (I.. 8.)

EgidinsBarthold vonLützow,aufWolzow.(l.. 8.)

Verwittwete von Randow, g<bohrnevon Dodeck,
auf Boddtn- ( k. S.)

B H. von Hammcrstcin,-auf Ncuhof. <l.. 8.)

Cordt ZciedrichvonPenz, auf GoldenitzundVols-
rave. (l.. s.)

Carl Leopoldvon Grävcnitz,aufWaschow. (l>. 8.)
WilhelmBoye, aufTüschow. (L. 8.)
Fran; HinrichvonBlücher, auf Grieve. (L. S.)
GustavAdolphvon Kvß, auf Vi!;. (l.. 8.)
ChristianDethlofFriedrichvon Lehsten,auf Dölitz

und Voddin. (L. s.)
Jacob Siegfried von Königsmark, auf Tangrim.

(U. 8.)
DietrichHobe, auf Meiiling. (L. 8.)
Johann Friedrich Müller, auf Großen Siemen.

( k- s.)
DieterichHenrichvon Crieger, auf KleinNieköhr.

(l.. 8.)
GebhardLudewigFriedrichvonBredow, auf Bol;e,

Ruchow, cumPcrtinent. ( L. S.)
Bernhard Gottfried Boddin, auf Alten Carin und

Dannebort. (i. s.)
Claus
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ClausLudwigHahn, auf Remplin. (l.. 8.)

PeterAdolphHcidmann,aufKnorrendorf. ( L. s.)

DanielJochimPhilipDahlmann,aufLöwitz.(L. 8.)

Bogislav Fridrich von Liebeherr, auf Steinhagen.
C s. )

Johann Carl von Langen,auf Belitz, Bollenstorf
undNeukirchen. (l.. 8.)

Von wegen gesainmterStädte.

Valentin Johann Beselin, Confui Roftochienfis.
( L. S.)

Jochim ChristianDehtlof, BürgermeisterderVor-
der-Stadt Parchim. ( L. S.)

ConradJustus Schöpfer, BürgermeisterderVorder-
Sladc Güstrow. (L. S.)

Johann AlbrechtKeller, Bürgermeisterder Vorder«
Stadt Neubrandeuburg. (L. s.)

Thomas Spalding, BürgermeisterderVorder-Stadt
Güstrow. ..s*)

Johann Joachim Stemwede, Bürgermeisterder
. Stadt Schwerin. CL-S.)

Beyka-



B e y l a g e n.

Num. I.
AssccurationS- Revers , vom Jahr 1572.

5iBiv Johannes Alb recht und Ulrich, Ge-
brüdcre, vonGottesGnaden, HerzogenzuMecklen-
bürg, FürstenzuWenden, Grafenzu Schwerin,det
LandeRostockund Stargard Herrn jc. Thun kund,
bekennenhiemit, nachdemUnsereuitterthanigeLand«
schaft auf etlichenbißherogehaltenenLand Tagen,
U»SunterschiedlicheBeschwerungen,so einesThcils
dieGemeine,einesThcils aber sonderbarePersonen
angehenundbetreffen,Stück-Welsefürgebrachtund
gcklaget, und darüberUnseregnädigeVerbesserung
gebeten,daßWir Uns daiaus gegengedachterUnser
getreuenLandschaftgnadiglicherbotenund erkläret,
thun auchsolchesin Kraft diesesBriefes, wie von
PnnetenzuPunetenfolget:

Erstlich, nachdemans dem Mittel Unserer
5and,Rathe etlichemit Todeabgegangen,so haben
Wir zuBesetzungdersdbigenledigenStelle, dieEcba-
ren Unser Lehn>Leute und liebe Getreue, Jochim
Rohrn zumNeuenhause,KunneHauenz»Basedow,
Hans Linstawenzn Bellin, und Claus Finkekrzum
GncmerverordnetundzuLand-Räthenerwehlet,die
auchdurchsonderbareSchriftendazu ermahnetsind
worden, sichz„ solchemStande gutwilligvermögen,
undansdiesenLand-Tageverendenzulassen,diewol-
Im Wir hinführo, nebendenaltenLand.Rathenzu,

a den
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den Land-Sachenin fürfallendenNöthen zu Nach«
ziehenund gebrauchen,nachdemlöblichenErempel
Unserer©Dttfeel.Vor-Eltern milderGevachtniß.

Zum Andern, sollenzu vollkommenerund
wahrhaftigerBestallungUnsersHof- GerichtsZwölf
Personenjederzeitauf denRechts Tagensitze»,laut
undInnhalts UnsererHo/-Gerichts-Ordnung,nam-
lichVier Land-Rache, Vier Hof-Räthe, ei» vom
Stift Schwerin, ein von derHohen-S6)ul z»Ro-
stock,Zweyvon RostockundWismar, unddenBei)»
sitzer-Eyd, so darin» verleibt, auf jetzigenRechts»
Tag würklichschweren,auchdabcyohneVeränderung
in solcherAnzahljederzeitgelassenwerden.

Zum Dritten, sollen UnsereHaupt«»nd
Amt-Leutezu denenKlagen, die in ihrer besohle-
ncnAmts-Verwaltungsichzutragen, oderveruhrfa«
chctwerden, an UnfernHof-Gerichtzu antworten
schuldigseyn,undkeinedcciinarorisecxcepfionesfori,
wie eineZeitlangbißher»geschehen, sichdawiederzu
gebrauchenhaben. So sollenauchdie Amt-Leute
durcheinigeKeftripta von Uns nichtans demGe»
richts-Zwangexlmiret, oderaooeiretwerden, und
da gleichsolchesper obräptionemgeschehe,soll es
dochkrastloßn»dnichtigseyn. So sollauchkeinPco
nal-Müiidatum ans der Gerichts« odcr Hof-Cauzley

im Anfang, ohneIustisieatvri- Clanful ausgehe».
Wollteauchjemandllns Selbstbesprechen,sowollen
Wir vermögedesheiligenReichsAusteage, oderver¬

mittelstNiederfetzungder?->riumLurisc. einemjeden
unwelgertichenRechtspflegen. Hatten aber Wir je»
mandenvon Unser»Untirthanenzu belangen, und
solchesnicht offinbarchöchststräflichepeinlicheFalle
betreffe,in welchenvom gefänglichenAngriffe, nach
Verordnung der Rechteder Anfang gemachtwird»
Eo soll wiederdcnseibigennicht mit gewaltsamer

That, odcrvomZugrif undEinziehungder Eüther,
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oderExccutivli,sondernCltationzuVerhör-undEr-
kundiglingderSachenverfahrenwerden,wiesolches
in göttlichen,natürlichenund beschriebene»Rechten
versehen,damiteinesjedernEinredeundEntschuldi¬
gungangehöret,Bcmcißaufgenommen,undotDent»
lichdarübererkanntwerde.

Zum Vierten, überweisenWir UnsererLand-
schaftdie dreyJungfrauenClöster,Dobbertin,Rib«
NitznndMalchau, derGestalt, daßsie;u Chnsiii-
chcrehrbarerAuferziehungder innländischenJung,
srauen,sosichdarinnzu begebenLusthätten, aiD,
wandtundgebischtwerden,»nddieLandschaftMacht
habensoll, einenAmtmann,VorsteheroderVerwal»
ter, dochvermittelstUnsererConfirmationundBestä¬
tigungdarumzusetzen,und aus erheblichenUrsachen
wiederzuenturlanbeu,welchersämtlichen,Uns und
etlichen, sodieLandschaftverordnet,nemlichGeorg
Delow;uKarqow,DieterichPlessez»Zülvw,Claus
vonOldenburgzuGremmelin,undJohann Cranion
zu Wuserin, von seinerHaushaltungjährlichRech«
innigthun, undwasan Einkommenersparetunder«
übrigetwird, demClosterzumBestenangewendet,
dagegenauchdieJungfrauen nachUnserergefasten
Reformationlebenundwandeln,nnddurchdieLand-
schafteinegewisseOrdnungderHaushaltungaufIUI»
sereRatifieationgemacht,und darin»gehaltenwer-
den soll. Es sollaber die HochgebohrneFürstin,
FräuleinUrsula, Herzogin»zuMecklenburgic. und
AebtißinzuRibnitz,UnserefreundlicheliebeVeiterche,
an vollkommenerRegierung, Administrirung,Be¬
stellungund GenießunggemeldtesClostersRibnitz,
dieZeitIhrer L.Lebens,dadurchin nichtsgehindert,
keineJnngfran auchohneIhrer L. Vorwissenund
Bewilligunghineinbegeben,sondernalles im vvri-
genStande, (ohnedaßsichdieJungfrauen, Unserer
neuenCloster»Ordnung, gleichden anderengemäß

• ü 1' ' vcr-'
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verhaltensollen)beyIhrer L.Lebet,gelassenwerden.
Wannaber genanntesFraulein, diejetzigeAebtißinn
nachGottesWillenverstürbe,sosolldißClosterRib-
Nitz,in allerMaaß, wie Dobbertin,an eineEhr-
bare Landschaft,und derselbigenVerordnungkom»
men, daranWir sieauchnichthindernsollennoch
wollen. Wir wollenauchaus sondernGnaden, umb
UnserergetreuenLandschaftBittewillen, das Closter
Dobbertin, Mbnitzund Malchaumit Tageleistun»
tzkki,soje bisweilenhiebevordariuugehaltenworden,
desgleichenmitdemAuftrittundAtzungUnsundUn,
sererDienerundGesindesund lwmiderselbigenzuge¬
hörigeUntttsasseu,undLances-Leute,mit allenFuß-
und Fuhr-Diensten, fürnemlichauchmit denvier-
zehntägigenHasen-Jager-Ablagern, so Wir von
Aitersherotut Clostergehabt, hinführoverschonen,
undllns derselbigenhicmitbegebenhaben,jedochvor-
InhaltlichUnsersHerbst-Aolagersim ClosterDob¬
bertin, unddeSaltenJäger-Ablagcrs, so Wir auf
des ClostersBauers-Leutevon UnserilVor-Eltern
erblichhergebrachtWie Wir dann auchdie alccn
wohlhergebrachtenAblagerin beydenClöstcrnRibuitz
undMalchow,gleicherGestaltUnsfürbehaltcn.

Zum Fäusten, sollmauniglichensreystehen,
dersichan UnsermconKttoriooderKirchen-Gericht
beschweretzuscynvermeint,davonordentlicherWeise,
an UnserHof-Gerichtezuappclliren,auchderrecht-
lichenWohlthat, nondedxicVadeducam,& nönpro-
bata probabo, zugebrauchen.Wannauchhinführo
einervonUnfernSuperintendenten,in seinemCrayß
visitirenwürde,sollenihmallezeitetlichenachgesessene
tüchtigePersonen von der Landichaftadjnngiret
werden.

Zum Sechsten, wollenWir hinführoUnsere
Land- undMusterungs-Tageauf demJuden-Berge
vor UnserStadt Sternberghalten.

Zum
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3iiin Siebenden, soll hinführoin Nnseru

Hof-CanzleyennachfolgendeTaxt, in Auslösungder
Briefegehaltenwerden.

In beyde Canzleven zusammen.
Von einemWilbrkefansverpfändete,oderzumLeib-

GedingvermachteGüter/ vomHunderteinen
halben.

Von neuenLehens-Briefen, nachWirderungde?
Lehn-GutsvomHunderteinenhalben.

Von einemGleidteinenThalcr.
Von einemArrest»oder Relaxation- Brief zwölf

Schillinge.
Von einemAbschiedoderVertrag, nachmündlicher

Verhör, oder gehaltenemPartheyen- Vorbe«
scheide,einenThaler.

Von einemPaß-Briefe zurSeewärtsoderzuLande
einenThaler.

VoneinemTutoiio oderCuratorio,scchszehcnEchil»
iiiigMisch.

Voneinercitation oder Commiffionin beydeCanz»leyen,zusammen,Sechs Schilling.
Von einemMuch-Zettel,sechszehnSchillingLübisch.
Vor eineVorschriftan PötentatenoderFürsten,oder

ansehnlicheCommune»,sechsSchilling.
Zum Achten, wollenWir hinführokeinemvon

derRitterschaft, der z» AblegungseinerSchulden,
oderWendungandererobliegendenRoth, seinalt
Stamm.Lehn, so nichtauf denäußerstenFall der
ÄnwactnngoderEröfnnngstünde,verpfänden,vcr-
setzen, oderauchzumLeib-Gedingvermachenwolte.Unser»Consens-unöWillbriefweigern. Dochdaß
dasselbedennächstenAgnatenzuvornangebvthenwerde.

a ; Solche
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SolcheobgcsetzteArtienl samptund sonderlich,
gcredenWir beyUnfernFürstlichenEhren, vorUns/
UnsereErben, und alleNachkommendeHerzogenzu
Mecklenburg:e. UnserergetreuengehorsamenLand,
schastgnadiqiichundfestjederzeitzuhalten.ZuUhr-
kundhabenWir Unsmit eigenenHändenunterschrie-
den, und Unser 8ecret i„ End dieses Briefs ausqe-
drucket,dergegebenistzuSternebergdenandernIu>
jii, ^»»0 dcrwenigerZahl zwcpundSiebenzig.

Revers quarta Julii.

Anno Fünfzehn Hundert zwey und Siebenzig,
zumSterneberge gegeben.

Wir vonGottesGnadenI 0hannes Albr echt
undUlrich, Gebrüdere,Herzogenzu Mecklenburg,
Fürstenzu Wenden,GrafenzuSchwerin,derLande
Rostockund Stargadt Herrenk. Bekennenhiemit
für Uns, UnsereErben, und nachkommendeHer;o.
genzuMecklenburg.NachdemUnsereliebegttrenen
Unterthanenaller Stande, auf Unservielfältiges
gnädigesBegehrennndAnregen,sichaus nntertha-
NigerZuneigung,Treue,undLiebe,sosiegegenUns,
als ihreErb-Herren und Landes-Fürstengetragen,
unddaßWir ihnen, diedreyzugesagteClöster,Dvb-
bertin, NibnitzundMalchow,mit mehrerBefrey»

Ütt| undErlaffnngdererhiebevordaraufhaftenden
Beschwerungen,einqeraumetu»dübergeben,auchetzli«
chenallgemeinenundsonderbarenBeschwerungen,zum
Thcilabgeholfen,undnvchmahlmdenübrigensonoch

(L. S.)

Hans Albrecht,
H. Z. M.

(L. 8.)

manu propria.

Ulrich, Herzog
zuMecklenburg

lnsnu pro^ris.
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nichtabgeholfen,gnädiglichund förderlichabhelfe»
wo?><n,solchesauchvon lins ihnenasseeuriret,oder
versichert,und daß auchdiejenigenvon Âdelund
Städtenin UnsererLandschaftgesessen,sofür Unssich
in Bürgschaftgelassen,oderUnsihr Geldfürstrccket,
cntfrcyctundbezahletwerdensollen,dochunschädlich
undunverfänglichUnser«zuvorihnengegebenenNe.
vkrs, sichfreywiuigundohnallePflichtundSchuld
dahin bewegenlassen, daß siezuAbheilungUnserer
»bliegenvenSchuldenünterthanigbewilligt,zugesagt
und versvrock)enViermahl Hundert tausend
Gülden jetztgangbarerMünze, zuerlegen,und-Unserewahrhaftigerichtigeund ausgezahlteSchul,
den(: sürnehmlichaber, unddaßfürallenandernIlm
sereBürgen, vomAdelundStädten UnsererLand-
schaftsolcherihrerGelübdencntfrcyct,und dieUn«
Geld geliehen,bezahletwerden:) abzutragen,sichauchderMittel undHüls, dadurchsolchesgeschehen
soll,miteinanderunverzüglichvergleichenwollen.Daß
Wir demnachwiezuvor»in derErbhuldignng,auch
Anmehnungder vorigenSchulde geschehen,denen
vomAdelundStädtengnädiglichzugesagct,Sie bcy
allenihrenhabendenPrivileaien, Freyheiten, undGerechtigkeit(:dle sicvonUnsernlöblichenVorsah-reudenHerzogenzuMecklenburgerworben,geruhig-
lich undwohlhcrgebrachthaben:) insonderheitdie
vomAdel,^diesonstenmit ihrenritterlichenGütern
ein frcyerStand ist, nnd feynsoll, bleibenlassen,
auchdabevdesgleichenbeyderwahrenReligionder
AngspurgischcnConfcßiou,und beyFriednnd Recht
gnädiglichschützenundhandhaben,auchdenallgemein
nenundsonderbaren,Uns fürgcbrachlenBeschwerun-
genundKlagen, welchen,wchnichtabgeholfen,aberdennochliquideund auf Siegel undBriefe, oderkundbarlichenEntwehrungenberuhen, unverzüglich
undohnealle fernerVorweisenoder Rechts.Gang
abgeholfen:Die andernaber, so nichtso kundbar,

a 4 so:w
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sondernaltioreminc>!»--inemerfordern,durchdienach-
gesesseneunparthryifck)eCommissarien(-welchesichun»
verzüglichdau» erledigensollenund wolle«:) oder
durchNtcdersehungder Räthe oder^iruim Curne,
wiesolchesdemKlagendenTheil am bistenqelcqw,
lindvon Uns bittenwerden, noch-fürMichaelisden
Anfanggeben,undfolgendsmit demallnföiderlich«
st?«, undi«mlänWeninnerhalbJahrs -Frist ,n end«
UchteErörterung, gnädigerund billigerEnbschaft
kommenundqklangenlaste»wollen, mt diesemAn-
hangeundgnädigerZusage,daßdieseder^auö-schast
icijt abermahlsgeleistetefreywüliqeHüls, 'hnenund
allen ihrenNachkommendaran, und olfoa» ihren
Geievileyien,Kru)heiten, Gewohnhuien,undvon
UnshabendemRevers, welchenWir hicm«inderal<
lerbcstenForm, Maß undGestalt, wiesolchesvon
Rechtswegengeschh.!:soll,kannodermag,veineuert,
erweitertundconsinuirethabenwollen,qan;unschäd«
lichundunnachthei-igseynsoll. Sie sovenauchsolche
und dergleichenBeschwerungen,auf sichu>nehmen,
undHülfe;ü leisten,hinführonichtschuldignochver«

.'pflichtetftyn. sondernalleWegebei)ihrenaltenPri¬
vilegienundFeeyheite»,und deraltengewöhnlichen
MifcchtigcnLandbeten(nvann in künftige»zcitenein
-FürstlichFräuleinausgegebenundausgcstcurctwürde,
daßsieauchund nichtanders, dannauf vorgehende
freyeundgutwilligePewiiltgnna,undfvnstennichtzu
leistensolle»schuldigseyn:)gelassen,undweiterUnser,
oderUitiYntErben und nächkommendenHerzogenzn
Mecklenburg,Schuldeanzunehmenundzu bezahlen
Mcht schuldigseyn, und damit in keinemWeg mit
Nichtenbeschweretwerdensollen.Da auchdurchsolche
bewilligteSumma alle UnsereausgejafzeteBürge»
nichtbefreyetwerdenkönnten,sosollenundwollenWir
UndUnsereErben und nachkommendeHerzogenzu
Mecklenburg,die, welcheeinjedervorsetzet,für Uns
Erlöst ihrer GelübdeFürstlich,ohneUnsererLand-
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Hüft Beschwerungbefrcycu, noth- nnb fchadloß
haltt».

Ferner, ob Uns wvhl freystchensollund muß/
vb Wir UnsereUnterthanenzu Burgen aussetzenwol-
len odernicht, so verbreche»Wir dochUnserunter,
thänigcnLandschaft,daß Wir hinführoniemandvon
UnsererRitterschaft,̂ Städten undDero Einwohnern/
zu einigenGelübden, oder in Bürgschafteinzulassen,
zwingen wollen. Damit auch solchejetzt bewilligte
Summa dcr Viermahl Hundert tausend
Gülden Münz destofüglicherund traglicherkönne
und mögeaus - und zusammengebrachtwerden, wol-
len Wir nichtalleingewilligetundnachgegebenHabels,
daß alleUnsereCloster- nnd Aemter-Unterthanen(ob
Wir gleichctzlicheden HochgebohrnenFürsten, Un-
fern freundlichenliebenBrüdern, Herrn Christof-
fern und Herrn Caroln, Herzogenzu Mecklen¬
burg, zu Ihrer !!.Unterhalt, übergebenund einge-
ranmrt:)"desgleichen auch geistlicheund weltliche
Güter ('. jedochausgenommendas Stift Schwerin,
so langeWie dasselbein seinenReichs-Anlage!-, laut
habenderVerträge, nicht vertretenwerden, odersich
fernstendie, Stande des Stifts auf Ansuche»Unser
oderUüfcvcvLandschaft,welchesWir Hmvg Ul r ich
ihnen gnädig nachgegeben,wo'rnii?eknlWstwollen)
der FürstlichenLeibgedingUnterthane»> und dervom
Llde!Leib--Geding,und fremderPrälaten, oderan-
dererausser- oder innerhalb LandesifeMenenGüter,
so ihre Nahrung in UnfernLandenhauen,nnd Unsers
SchutzesundBeschirmunggcnieffen,wesStandes oder
Conditiondie seyn, von UnsernVorfahren oderUns
privilegixetoder nicht,wie dieKähmenhabenmögen,
niemand ausqezogcn,färnemlichaber Unserebeyden
See -Städte RostockundWißmar, sowohl als Unsere
Lani?-Städte, in folchcEontribiition gezogen, und
nachihrer, UnftrerLandschaft, WZa, M GcWB,

möge
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möge Bcfcöefwerden, sondernWir sollenund wolle»
michdaranne seyn,die gnädigeVciordnunq undVorsc.
hzmgzu thun, daß allerdingeniemand, .hierinne«be-
»nullitodernichtbcnaNnr,außn'hM bemeldetesStift
Schwerin, sichselbst,odersonst-n jemandausziehe»
und erimiren, sonderndie von gemeinerLandschaft
^willigte Hitls wurklichprästiren »nd leistensollen.
.Wir sollenundwollenaucheinerEhrbarenLandschaft
die fceoeDisposition und DispensationüberderZu-
sammcnbriugüng,und gleichvon einanderTheilung
'der 'bewilligten

Summen, so wohl ander Ausgabe»
solcherHüls geruhiglichlassen,»nd ihnen das sonder-
i'ch vorschreibenund assecuriren. So soll auch der

Machstaudvon den vorige»Land.Hülfen so verhau»
ten, oder nochin UnscrnÄenitcrn, oderbeyandern
UnfernUntenhanenrestiren,oderauchvonneuenvon
Unser»Befehlshabernausgenommenworden, in dies«
Snmma der Viermal)! Hundert Tausend
Gülden geschlagen,und darzn gebrachtund ange«
wandt werden.

Da auchvon obgemeidtcnPunktenundArticuln,
ei»er oder mehr sollteübergangen,nachgelassen,und
in VcrsttUliüUj!gcftclltt, und von Uns nichtwürklich
vollenzogen,»nd ins Werk gerichtetwerden,«welches
dochnichtgeschehensoll) sosollalsdann ans den Fall
auch dagegeneine »nterthanige Landschaftder bewil>
ligt-.nHüls Folge zu leisten,ferner»nd weiterzueon-
tribuiren, unverstricketundnnreibundenseyn, sondern
dieselbeaus vorgehendeCogniton der Sachen, so
für Unser»niedergesetztenLDd> und Hofrathen, auf
der klagrudenParihey Ansnchuna,alsbald und unver«
'Milch angestelltwerdensoll, so lang einzustellenund
fallen zulassen, sambtund einjeder insonderheitgut
Fug undMacht haben, aus welchemFall Wir sieauch
mit ernstliche»Schreiben, Mandaten undPfanvurige»
ganzMd gar verfchsM»üD mchtbeschwere«wolle».
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Solches allesund jedeswieobgeschrieben,hübenWir
'samtund sonderlich, als-dieregierendeLandes-Mir-
stcn, für Uns nnd Unserefreundlicheliebe Brüder,
Herzog Christoffern und Herzog Carvln, und
UnsereErben und nachkommendeHerzogenzn M.ck-
lrnburg, UnsernUnt-nhanen, vvMÄdelund Städ-
tcn znqesaqctund versprochen;Zusagen und verspre¬
chenihnensolchesalles samtlichund jedeSinsonderheit,
in Kraft und Macht dieseslinsers offenenBriefs und
Reverses bey Unsern wahren Worten, Fürstlichen
-Ehren, Würden undGlauben, solchesstet und fest
„nverbrüchiichund aufrichtigzu haltenund zuvollzie¬
hen, dawider nichts fürzunchmenund zu handeln,
nochjemand anders dawiderzu thun gestatte», alles
getreulichund ohngesahrlich. UrkundlichhabenWir
UnserInsigel wissentlichan diesenBrief hange»lassen,
denWir auchmit eigenerHand unterschriebenhaben.
Geschehenzum Sterncbcrge den vie'tcn Iulii Anno
der wenigerZahl im zwei)und sicbcnzigstcnJahre.

(I.. 8 ) (L. S.)

Hans Alb recht, Ulrich, Herzog
H. Z. M. zuMecklenburg

manu propria. niaiiu propria.

Nittn. II.
AssecurationS- Revers vom Jahr 1621.

^on Gottes Gnaden, Wir Adolph Fri edeich
und Hans Aibrecht, Gebrüdcre, Herzogen^u

Mcck.
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Mecklenburg,Coadiutordes Stifts Ratzeburg,Für-
sten zu Wendeu, Grafen zu Schwerin der LandeRo-
stockundStargard Herren:c. Thun kundund beken-
neu hiemitfür Uns, UnsereErben und nachkommende
MMge» zu Mecklenburg. NachdemUnseregetreue
Land-Stände von Ritterschaft und Städten beyjetzi¬
gen»LandTage Uns unterschiedlicheGravaminaund
Vcschwernnaübergebenund um UnseregnädigeVer«
besser- undAbschaffungderselbenunterthäuiggebeten,
iw§Wir Uns daraus und bey einemjedenPunkt in«
fonbevf)cttin Gnaden crklahret, verpfiichtundanhei¬
schiggemacht, folgenderGestaltund also:

1.
Erstlich, den Piinfhitn Religionis betreffend,

habenWir Unser getreuenRitter- und Landschaftin
Maden versprochenund zugesagt, daßWir sie und
•etitfttjedeninsonderheit,beyder erstentinveränderten
Aimoder wenigerZahl 5,0. der daniahlige«Nonn-
schm KayscrlichenMajestät, Churfürstenund Stau«
den des heiligenReichs übcrgcbenenMgfpurgischcn
-Cvnfcßion,und in Unser»Fürstenthumenund Landen
UsiiHero allenthalbengelehrt- undgepredigtenLuthe«
rischat Religion, und in Unser pOlicirten Kirchen«
Ordnung verfaßterLehr, Glauben, undBekännlniß,
und deren Lxercitio in allen und jedenKirchen und
Schulen, UnserFürstenthum, Laude, Städte, Aem-
tcr undDörfer, auchin 5^-ecieim Thum zu Güstrow,
f dessenReformationWir HerzogHans AlbrechtUns
hiemit begeben,und darin» nur alleiudieScpultur
und Leichpredigtenfür Uns und UnsereReligions-
Verwandten, wie imgleichen,da Wir mit Unserer
Hofstatt auf andern Unfern Residenz-HäusernUns
aufhalten, und daselbstvbberührterUnserNeligious-
verwandtenjemandmit Tode abgehenwürde, densel¬

ben allda begrabe», und die Leichpredigt,demo*#'
nsri-Sotttsdienst unverhinderllchverrichtenzu lassen,

'Ißc reier-
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reservirentinö vorbehalten)ohne einigeVerSvWiM
in Doftrinalibiis NNdCeremoniaiibus, gcnihigiitl)verbleibenlassenwollen.

Ii.
Zum Andern, verpflichtenWir Uns auch,

in allen und jedenKuchenund.Schult« keine, (ohn
Mein UnserHerzogHans AlbrechtSchloß-Kirchen,
nachaesetztermaßeiiausgenommen)a.nch in der Uiu-
versitat-u Rostock,keineandere,als obbnührtcr Aug»
spurgisch-nEvvftßionund LutherischenReligion, ver-
wandte und zugethanc Prediger, Proscffores, Leh¬
rer und Schuldiencr, zu institniren, anzunehmen
oder zu gedulden.

in.
Und soll fürs Dritte das Conssstorium,

welchrs.nebcndem .IureEpifcopali, nachwievor ge-
mein bleibt, dieInspeetion haben, daß in allenund
jeden obbemeldetcnKirchen, Schulen, und Univer-
sitat zu Rostockkeineandere, dann die angedeutet^Kays« Carl dem Fünften;».Augsx»g überge»beneunveränderteConfeßionund LutherischeReligiongelchretund gepredigt, wenigereinige anderedannDero zugethaueund wahrhaftig verwandteKirchen-und Schuldiencr, angenommen, eingesetztoder gc-
duldet werden.

Und da zum Vierten, deren einer oder
ander in Lehr imd Lebenverdächtigoder schuldigbe¬fundenwird, soll das Eonsistoriumin Unser beydcr
Rahmen ohne einigeKlagefür sichex officiozu inquj-riren, die Sache zu cognoseiren,darinn zu prechui,die schuldigbefundeneihres Diensteszu entsetWim»«bzulchaffeu,und denBeamten oder Städten, dar-«nter der Condemnirteseßhaft, die Encutien zu

man-
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mandiren, Fug undMacht haben: Inimaßen es ans
«»gestalteKlagen, vermögedes EonsistorijOrdnung
aehalren, und svnsteubey derselben, wie auch der
Kirchen«undSlipcrintendeitteil-Ocdlnmq,ohnewas
in diesemRivers in sj,cciLandersdifponiret, nachwie
vor allenthalbenungeäudertgelassenwerdensoll.

v.
Fürs Fünfte, soll denApp^Iktioychusvom

Consistoriound HeydenCanzleyenans Hofgcricht, ihr
unbehinderterstarkerLauf, nach wie vor, gelassen
werden.

VI.

Zum Sechsten soll das Consistorinmmit kei«
neu andern, als der vberwehnienunverändertenÄug-
spurgischenCviifcßion,und der LutherischenNeligion
zugelhanenPersonen, besetzetwerden.

VII.
Es behalten aber Wir HerzogHans Albrecht,

fürs Siebende, Uns hiemit bevor, auf oder ati
UnfernResidenz-Häusern die bereils gebauetcCapel¬
len zu erweitern, oderdaselbst,jetztberührtermaßen,
neueKirchenzu bauen, undwann Wir Uns mit Un-
ser Hofstatt allda aufhalten werden, durch Unsere
orciiiisri-Hofpredi'qer,soWir zu UnserSchloßKa»
chenzu Güstrow bestellet,für Uns und UnsereHof-
dieuerpredigenzulassen, dahin aber niemandringe«
pfaxret, wenigerdenEingepfarreten an der Kirchen
des Orts, an ihremLxercitia der LutherischenReli»
gion einige Behinderung und Eintrag zugefüget
werdensoll.

VIII-

Ebenermafsenbehalten Wi« Uns fürs Acht«
bevor, auf UnserHofstatt, U»stte Evel- und etliche

we>



Nr. II. Reverfalesde t6ü. Jjj •

wenigeandereKnaben,sok derKirchensingen,doch^nichtwiederihren, ihrer Elm» oderVerwandten
Willen, privatim inst'luirenzu lassen. Es sollen
aberdanebenkeineandereSchulender Reforminen
Religionangerichtet,sonderndieselbeaUeund iede,
auch .11fpeeiedie Thum̂ Schulezu Gnilrow, in
welcherdasMinisteriumdieInspektionbehalten|oll,
bcyDtmErercitioderobgedachtenunverändertenAug,
spurqischen̂onfesiion, und LutherischenReligion,
nachwievor, gelassen,lind die KnabenanderGe«
stall nichtinstituirctwerden.

IX.
Und weil zum Nenndten, durchetlicher

PredigerungebürlichrsSchmäh«»undSchelten, oft«
mahlvielUnruheerreget, und dieGemeinedadurch
nichtgebessert,wenigerdieKirchegebauetwird: AlswollenWir Uns deswegeneiner sonderbahrcnOrd¬nungvergleichen,wiees solchenfallsdamitgehaltenwerdensoll, unddieselblgevo:>derPublieatlon,Un«sergetreuenRitter- undLandschaftcomiminiävenundmittheilen,und da jemandder Prediger, wiedersolcheOrdnungfreventlichhandeln, uridauf besehe«henezweymahligtEckunermiyvonseinemUnfnqenichtabstehenwolle,sosollans HerzogHansAlbrechtden-selbenzu enlnrlauben,und einenandern der ostbe«rührtenunverändertenAugspurgischcnLvnfeßionundwucherischenReligionVerwandtenPrediger, an seinepStelle wiederumeinzusetzen,frey und bevorstehen.Es sollaberde»Predigern, dieRefv:mittehehrundanderenAutornmit ausdrücklicherNennungderselbengebührlichzuwiederlegen,undmitGrundeGöhlichsWorts zurefntiren, die l'kevl^cgs cc>>urc>v«rlis»aufdenCantzelnperl>,icueundbescheidentlichzufvaetUicn, auchdieietzogewöhnlicheConfeßional-Nahmen,dumUnterschiedderLehrundLehrer,ohneSchmähentu gebrauchen,imglelchcnder NcformirtenLehre?̂

eigene
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eigeneWort aliS'Den BüchernundSchriftenNach
Gciegcnhcirzuallcgiren,undalsodieZuhörerfür cu-
KrhanvLehr, wie dieNahn-cnWich mag, so der
Wgcn zu wilder, treulichund fie'ßigzu wari.'cu,
und zur Beständigkeit,in ihrer erkanntenReiigiM
ja ermahnen,nachwievor unbcnonimcnseyn.

X.
Fürs Zeheude, wollenWir dieDisposition

überdieOecvuomeycn»Ginher,ein jeglicherin sei-
HtmAntKeilbehalten,undsollendieselbenjedesOrts
unverrücktgelassen,dieKirchen-und Schul-Diener
an ihremlinterhaltundBesoldungin nichtsvcrkür-
zet, odersolcheGütherznnichtsanders, als -»IPiZ»
Lüvtzzangewandt,auchdenBürgernund Einwoh-
uern in Städten an ihreneinhabendenOeconvmey,
undKirchen-Aeckeru,keinEintragzugesüget,sondern
dieselbenunbehindertdabeygelassenwerden. Sollten
aber von solchenOeeonomeyen.GüthernganzeDör-
feralieniretundveraußrrtwerden,ansdenFall wol¬
lenWir esbeyVerordnungder gemeinenbeschriebe-
YenRechteverbleibenlassen.

M. 3 •
xi. - .w

Zum (Stiften, sollendieRelationesVfntatio-
mim, sovielderPredigerundZuhörerLehrundLe¬
benbetrist: IcemL>'linäorum.>ins Konsistoriumein-
beschicket,und demjenigendarunterdervisitirttrOrt
belegen,danebenzngesertigctwerden.

XII.
'' Anreichendfür-s Zwvlste dasjus oowjPststßl
lind vocandi Paßores EcclttSSirW > erachten 515fr

Christlich,rechtund billigfty", denGemeinen,s»
wohlausdemLandeals in denStädten, auchdenen,
foiöflöjus Patronatus & Vocandi föiniftcos 'Ecclcto

nichthaben, keinePastorcsundSeelsorger,dieße



Nr. II. Rcverfalcs de tön. jj

zuvornichtgehöret, odersonstenan, Leben,Wandel,
Lehr, undGabentadelhast, undnichtqualificin,
beyqebrachtund aufgedrungenwerden. Wolle»auch
UnfernSuperintendentenüberdicjeUnsereVerordnung
festiglichzuhaltenmitErnstauferlegenundbefehlen.
Underkläre»UnsdemnachinGnadendahin,wennUns
hinkünftigeinervomAdel, oderdieRächein Städ-
tat, eine'Perfvn,dieerodersie, ;u seine»oderihren
Seelsorger, aus erheblichenUrsachen,gern haben
und befördertsehenmögten, iiomiuirey, und um
UnseregnadigeBewilligungundConfirmationunter,
thänig anhaltenwerden,daßWir Uns daraufnach
BefindungderfürgeschlageneuPersonQualitätenund
Geschicklichkeit,dochunbegebendesJurisPatroiiatus,
«II««gnädigenGebührnißwollenju erzeigenwissen.

XIII.
Zum Dreyjehenden, solldasHof-Gericht,^

nachwievor, gemeinbleiben,undmit keinenandern,
als dervftberührtenAuqspnrgischenConfeßionuudLn«
therifchenNeligionverwandtenPersonen, nachAns«
weißdesAsseenration-Reversde Anno1572.besetzt,
und von einemjedenunterUnszwoPersonen, dereneinerdesLand-Richters,der anderdesVice-Land«Richtersofficiumverwaltensoll, eontinuirlichgehal¬ten werden, und wollenWir Uns mit Zuuehung
UnsergetreneuRitter- r»ndLandschaft,weaenResör«
mir- und Verbesserungdesselben,sordersamstver«
gleichenundvereinbahren.

XIV.
So sollenauchfürs Vierzehende, dieEon«

tributivnesgemeinbleiben,unddieLaud<Tagezum
SternebergeundMalchinumschichtiggehaltenwerden.

XV.
Die ErhöhungderZölle,fürs Funfzehendl,

«cttkffend, wollenMir dieselben,demaltengewöhn«
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liche»Herkommennach,undeinenjeglichenbeyseiner
hergebrachtenExemtionundFreyheitderselben,un-
beeinträchtigetverbleibe»Iciffot. Und da von den
Hausvoigten,Land-ReuternuirdZöllnerndemzuwie-
derneinigerMißbraucheingeführetworden,wollenWir
solchesaufgebührlicheNotificatiouwiederumabschaffen.

XVI.

Zum Sechszeheuden, wollenund verord-
nenWir, daßdieBauers-Leutedieihnenumgewis»
sen Zins oderPacht eingethaneHuseu, Ackeroder
Wiesen, dasein sie kein Etb-3inß- Gerechtigkeit,
Jus Hniphytcuticum,oderdergleichen,gebinlichbey-
zubringen, den Eigenthums- Herren, auf vorge¬
hendeLoßkülidiquug,»ulli,Vkl>i?i»emc,ris>i!>teinp».
ris cielentio»?»Klisnte,unweigerlichabzutretenund
«ilijuranmenschuldigsey»sollen.

XVlk.

Was fürs Siebenzehende, der Beamten
und Land-Reuter Ereeution-Gebührbetiist, lasse»
Mir es beyUnserpublicirtenEreeution-Ordnungin
Gnadenverbleiben, und seyndarübersesiiglichju-
halte»gemeint.

Xvill.
Den ;n jetzigerContributionverordnetenLand-

tasten fürsS-Achtzehende, betreffend,könnenWir
in Gnadengeschehenlassen,daßdiefreyeDifpotion,
VerwaltungundDispensationdesselben,solangedie
MsunterthanigbewilligteZehen mahl Hundert
tausend Gülden, auf- undbeysammengebracht,
v»d zuBesreyungUnserbeschwerte»FürstlichenEi»'
komme»wiederumverwandtund augeleget, Unser
Witter, und Landschaftungehindertgelassenwerde.
Wie Wir dannderselbensolcheshiermitundin Kraft
VlM> aus jetztberührteMaß, nvchmahlsgnädig
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Bftvffligenundnachgeben.BelangendaberdieReichs.Cranß- undanderedergleichenStenren, soniö)tUniund UnfernFürstenthumenund Landenprineipaliter
tu Nutz und Frommengereichen,solles mir dem
Land.Kastender Gestaltgehaltenwerden, daß bey
Uns und UnfernNachkommen,regierendenHerzogen
zuMecklenburg',jederzeitzweeuSchlüssel,und bey
UnsergetreuenLandschaftgleichfallszwccnSchlüssel,
einerbeydenenvon derRitterschaft,undderanderebeyDenenvonStädten, hinführoseyn,auchdieEin»nehmetin UnserundgemeinerLandschaftNahmenbe.stelletuiiöbeeidet,unddieeinkommeneGelderin Un>serverordnetenunddervonderLandschaftDeputkrten
Beyseyngebührlichberechnet,undwasübrig, ohnederLandschaftunterthänigeBeliebung,nicht tn Un«fern, sondernalleinzu desLandes- undgemeinenBeistengebrauchetundverwendetwerdensoll.

XIX.
Fürs Neunzehende, wollenWir keinenUn»sergetreuenUnterthanenan seinerJagt-Gerechtigkeit,

dieer überNechts'ver>vehrteZkitlcF»jmehergebracht,yeruhiglichgebraucht,und nochjetzoin pofleffion«velquaflrechtmäßighat, einigeBehinderung,TultbativnundEinhalterieigen,odersvlchsvondenUnit»rigenzubeschehenverstatlen,UnsauchderVor-Jag«ten anderGestaltnicht, dannvon UnsernlöblichenVorfahrenbeschehen,jederzeitgebrauchen,und sollin denAusschreibenzurVor-Jagt einegewisseZeit/nachVerfiiessungderselbensicheinjederseinesRech»tensundBefugnißzu gebrauchen,allewegespecificiretund uahmhaftgemachtwerden. D̂amit auchwegen^des Jäger. RechtenshinkünftigkeinStreit erregetwerbenmöge, als lassenWir geschehen,wann ditJagt-Hunde, in VerfolgungdesaufgetriebenenWil.des, überdieGrenzenlaufen, daßals danndenJ<J.Sernfteystehe,ihreBüchsenniederzulegen,dieWinde»whinterhaltt»,unddie übergelaufeneIazt. Hunde,
b -
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dvp desBenachbartenGrund nud Bodenwiederzu
holen,undauszukoppeln.WannauchgehetzteWinde
mit demHaMi überdieGrenzelaufenund fanacn,
sosollderIagerdcnsclbcnalsofort aufzunehmen,Fug
undMachthaben,dochdaßerihnnichtan de»Eat,
tel binde, sondernungebundenin der Hand davon
führe. Würdeauchei» Thierauf einesGrundund
Bodtn geschossen,und überdie Grenzelaufe» und
fallen, sosolldemJäger erlaubetfeyn, mitHinter-
lassungderBüchsenundPistolen,dasselbealsofort
in contincnti aufzunehmen und wegzubringen.

XX.

Weilauch zum Zwanzigsten zn Erhaltung
redlichenGlaubensundCreditswiederfaüm- undanß-
fällige Schuldenerund Bürgcuvor Jahren scharfe
Zwang-Mittelgebraucht,auchdeswegeneinesonder»
bareConstitutionAmio1620 wiederdie muthwiliige
Fallitc» publieiretworden; Als wollenWir jeyt
angeregteConstitutionauf der Falliten Ehe-Wei¬
ber, so ihrer Ehe-Männer Umschlägeverrichten,
selbstmit zehren,banquetireu,undin allerÜppig-
kcit leben, und also ihrer Ehe-Maiimr und de-
ren CreditorenUngelegenheitund Schaden selbst
vcrnhrsachcn,unddessenüberwiest»werden,zugleich
tnit gezogenhaben. UndweilWir danebenvoNUn¬
sergetreuenLandschaftumWiedereinführungderEin'-
lager in UnterchMgkeitersuchetworden;Als haben
Wir ihrer uNterthanigenBilk, aus den von ihnen
angezogenenUrsachen,aus Gnadengeruhet. Cönsti-

iuiren ordnenundwollendemnach,daß einBürge,

wanner für jemandausgenommenwird, seinenPrin-
cipaleu, es seygleichdieObligationaufsEinlager
gerichtetodernicht, Kraft dieserConstitution,znrich¬

tigerZahlungund Einreitenermahnenfoll; Würde

aberdieselbeanfAnchonii,oderfonstenin de»beließ

ftn Zahl-Fristen nichterfolgen, so soll derPrincipal

MenstdemBürgenVierjehenTagedarnacheinreiten,
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und zugleichfeinettNebenbürgenzumEinreiten eifov:/
Vnn, und derselbeauch a.lsobald darauf ncbenstzwey
Pferdenund einemDiener sicheinzustellenschuldigsehn.
Damit michdie Unkostendes EinlagerS »ich: zu hoch
gesteigert, und den für diesemdarunter snrgelaufcnm
Mißbrauchen gewehretwerdenmöge: Als soll jedem
einreitendenBürgen die ersteWoche,alleTage 4- Gül-
den für sich/ seinemDiener und zwe»Pferde, die an.
dere Woche aber 6. Gülden jedenTag, und so fort
an, hiemit verordnet scyn. Und da alsdann der Prin-
cipai seine Bürgen vom erstenTage des Einreitens
nicht bezahlenwürde, so solla primo die morseauf
jedenTag vor jederHundert ein halber Gülden Loco
Interesse angeschlagen werden, am letzten Tage aber des
Vierzehn, - tagiaen Einreitens dieBürgen wirklichzu
bezahlen, und da solchesnichtgeschieht,von der Zeit
an, statt des l»t<!refl?jedeWocheeinen halbenGül«
den auf Hundert über den gewöhnlichenJins zu gebe«
schuldigscyn. So bald aber die Bürgen würklichzah¬
len und des Prineipalen Obligation und Ceßionan
sick)bringen, so sollen sie alsdann in contmenti anß
ihr erstes Ansuchenund Vorzeigung der Obligatio^
w>d Qnitung in des Prineipalis Güther gcrichtkch
immitiret und angewiesenwerden, und dieselbe, dauch ein ConeurfusCreditorum eräuget, auf vorherge¬
hende Commißionund Liquidation gebürlich taxlrN
und auf Fürzcigung der eingelösetenOriginal -Obli'
gationcn, und des Wirths Verzeichniß, ohne einige
fernereLiquidation und Moderation, für.die ausge-
zehlteHaupt-Summ, Zinse und Unkosten,demGlach
biger alsbald >" lolutum zu geschlagen, und ferner
von demselbenverkauft, und jeder, besageseiner Ob«ligativll, ,jure friontatis cuiqp fglvp, daraus evlv
tentivet und bezahletgemachetwerden. Sollte aber
nach Verkaufung der Guhter sichbefinden, daß die
Schulden alle nicht bezahletwerden können, so sog
alödcnndrr Debitor»« einendazu veroröneienSchuld^^ b; Thurm
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Thurm geworfenwerden^ Däfern auch der Bürgen
einer oder mehr, auf befchehenesEinmahnen nicht
tinreiten würde, so soll derselbedem Principal gleich
geachtet, und mit ihm vorgesetztermassenprvecdirel
und verfahren werden, und da der eine oder ander,
obgksaiztcrOrdnung zu wieder, sichaus flüchtige»F«ß
setzen, und seine ausgesalzteBürgen nicht benehmen,
oder auch seineCreditorn fu§ä defraudirc»würde, so
soll der oder dieselbevon Helm und Schild, Ehr und
Redlichkeitöffentlichvortheilet, und des Landesvcrfe«
stet werden, und soll dieseConstitutiondurch keineAp,
pellation suspcndiret, oder dessenEffectbehindertwer»
den, Jnmassen sich die Landschaftaller Suspensiv«
Mittel, so darwieder vorgenommenwerden mögten,
auf diesem allgemeinemLand-Tage III1-NNMIpiacito
»erziehenund begebenhaben, und soll dieseConstitu«
tivlt so wohl ad prxfeutes, als futuros Cafus diri»
girrt und gerichtet seyn-

xxi.

Die übermäßige Stawung de« Wassers zum
Ein und Zwanzigsten belangend, sind Wir dar«
»tnternochmahls gebührlicheErkunimung sordersamst
anzustellen, und so viel möglich, Unser getreuen litt«
terthanen Schaden und Nachtheil;u verhütenund ab-
zuwenden, in Gnaden geneigt.

XXII.

So wolle»Wir auch fürs 3wty und Zwan«

»igste, ein jeder in seinemAntheil, Unsere Land«

Rähte, vermöge des Anno 157» der Landschaftge»
«ebenenAssceuration«Revers, zu den Land,Sachen,
tn fürfallenden Nöthen tu Rath jiehen, und ge»
brauchen.

xxiit.
Immassen Wir auch für» Drey und

Zwanjigste, iu Berküudigung Reichs, und Srayv

f :\ . Stcu-
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Tteuren, geschehenlassen können, da^ in solchen
Fallen, alle mahl Land-Tage gehaltenwerden, und
wollenWir alsdann, wann Wir in derPerson Selbst
nicht erscheinen,die Unsrige mit gebührendenInstru.
ction dahin schickenund abfertigen. Sölten aber da?
Heyetwa hochwichtigeSachen einfallen, dazu Unser
P>äfcnzvon nöthen, wollenWir Uns nachBefindung,
der Gestalt zu bezeigenwissen, wie Wir es Unser»
Land und Leuten zutrag - und ersprießlich erachten
werden.

XXIV.
Zum Vier und Zwanzigsten, wollen

Wir Unser getreuen Ritter-und Landschaftin Eng»den qewiUigetund nachgegebenhaben, daß in alte»
Lehendie Agnaten, so eines Nahmens, Schild und
Hrlms seyn, wann siesichschonder Sipschasl halber
nicht berech.!>nkönne», einander succediren.mögen.

XXV.

Zum Fünf und Zwanzigsten, wollenWir
den Gebrauch dieses Fürstenthums, daß der Bürgen
Erben in Bürgschaften, so in fpecie auf die Erbennicht gerichtet, zu keinerZahlung verbunden, hiemitin Gnaden eonfinniretund bestätigethaben.

XXVI.
Wie Wir imgleichen fürs Sechs und

Zwanzigste den Gebrauch, daß die Bürgen, un-
geacht sie allen Bencfkiis und Einreden rcnuneiiret,
dennochmit Erlegung ihres Stranges sich entsreym
können, wo siesichnicht des MecklenburgischenLand-und Hofgerichts-Gebrauchs in fpecic verziehen undbegeben, hiemit confirnmen und bekräftigen.

XXVII.

Wcil auch zum Sieben und Zwanzigsten,
wegender Erb-Jungfrauen, und wie weit sichdersch

b 4 best
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ben erlangtes Privilegium erstrecket, eine Zeithttv

vie! Streit und Irrungen fürgangen, als haben Wir

auf Unsergetreuen Ritterschaft selbsteigen untcrthä-
niges Gutachten, die Sachen dahin verabschiedet,daß
die Erb-Jungfern, die ihnen angefalleneLehn.Gü-

ther, Zeit Ihres Lebens, frei), ungehindertjemand»,

dochallein jure Vt'ussruüus cinhaben, nutzen, und
genießen sollen und mögen. Zum Fall auch einer

Erb - Juugfraucn Vater, nicht so viel an Vaarfchaft

und Medial-Güthern, auf seinen Todes-Fall hin-

ter ihm verlassenwürde, daß siedavon gebührlichaus-

gesteüretwerden könnte, so soll ihr der Brautschatz
ex fcudo, pro quantitate cjusdem . wem'gers Nicht,

und ungeachtihres habenden Nießbrauchs, abwich-
' tct und gefolgetwerden. Doch follendieErb <Jung¬

fern die einhakendeLehenweder gan; nochzum Theil

i» alieniren, zu veräußern, oder auchzu deterioriren

und zu verringern, und das harte Vau - und Mast-
Holz weiter, dann zu des Lehns scheinbaremNutz und
Frommen, zu verhauen, keinesWegeS bemächtiget,
oder dem Lehen-Folger anf den einen oder andern
Fall allen erweißlichenSchaden »ud Nachlheil zu er-
statte», auch die Gebau unter Dach und Schwel! in
gutem Wesen zu erhalten, schuldigund verpflichtet

scy». Die aus dergleichenLehen, auf Ableibeu des
ÄW-Manns, haftendeSchulde, bafern dieselbevon

desverstorbenenNachlaß nichtbezahletwerdenköniun,
sollenvon den Erb-Jungfern, so lange sie sichihres

. Pritfüegü gebrauche», gebührlichverzinset, aber die

Äaiipt-SnmliM von de» Lehns-Folgern endlichwie-

der rrleger und bezahletwerden.

I, Wann von den Erb >Jungfern i» demLehn-Gu-

... the dergleichenBcsscrnngenangerichtet werden, die
den Lehens-Folgern zu bespndcrmNutz und Frommen
gereichenkönnen, so sollenihr oder ihren Erben, die-

"selbige, nachbilliger Ermäßigung, jum Halbschied,
was
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was aber dcr Vatcr in demLehen gebauet und gcbcs-
fert, gar nicht refuudiret und wieder e>stattet werden.
Es soll aber eine Erb>Zuuqfcr gar Feineneue Gc-
bäu, ohneVorwissea der Lchens-.FoM, Dnrich-
tcn bemächtiget/ oder dafür keineWiederaeltung gc-
wattig seyn. M auch vor diesem in Streit nnd
Zweifel gezogen, da mehr dann eine Erb-Jungfer
verhanden, iind dereneineTodes verfahret, ob dcr-
selbenAnthcii an die überlebendeSchwesternoder dm
Lehns-Folger verfalle. Demnach sehen und ordnen
Wir, daßDieErb-Jungfern, wann sieihres Vätern
Lehn nngethcilet, und pro incüvifo gebrauchen und
genießen, einer der andern suecedircii: Hatten sie
aber die Lehennpter sich gcthcilet, der verstorbenen
Antheil auf die nächstenAgnaten und Lchcnstrager,
oder an Uns denLehen-Herrn, nach gestalltenSachen/
respeetiveverstammennnd fallen soll.

Endlich wollenWir, da «inerUnserLehen.Leute,
der nicht in UusermFürstenthumen und Lundenhauß-
lich gesessen, ohne männliche Leibs - Lehns- Erben,
Todes verfahren, und allein Töchter hinter ihm ver-
lassensollte, daß dicselbigewenigers nicht, als wann
der Vater unter UnserBothmaßigkeit seinMmicilju»,
und stetiges Anwesengehabt, yMnHrtts Prii'iir-
gii fähig seyn, nützenund gcniesicussijcuund mögen.

XXVIll.

Daß auch, fürs Acht und Zwanzigste,
die Vmvittibtc Edel-Frauen, wann sie zur andern
Ehe schreiten, ihren einMeuden Witthnmb, gegen
Erstattung des eingebrachtenEhe- Geldes, Besserung,
und was dem anhangig, den Lehn-Zo'geru eediren
uud abtreten, erachtenWir den Rc6)lcn und Herkom¬
men gemäß; Es wäre dann, daß in den Hcyraths.
und Witthnmbs-Verschreibungen, jo.mit Fürstlichen
und Väterlichen Eonsensaufzerichttt, ein anders ver.
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sehenund enHolien: Dabey es dann billig zu lasse»,
ftdvchsolles mit dcnskibfnkr Melioration und Dc-
tcrtoration halber, allermaß.n wie oben im Punkt
von Erb-Jungfern disponirct, obferviretund gchaltea
werden.

XXIX.

Wir cvnffituiren und verordnen auch fürj
Neun und Zwanzigste, daß die Lehen, so je.
mand über ;o. und mehr Jahren gernhiglichbesessen,
m keineWege hinführo revociret werde» solle».

XXX.

Der aus einemGeschlcchtins ander verkaufter
i?chenhalber, erklären Wir Uns fürs Dreyßigste,

t» Gnaden dahin, daß i» dergleichen Fallen, des
Kaufers sämtlicheVettern, so sichmit ihm der Aqna.
tion und Sipschaft halber, bis auf den fünften Grad
exelufive gebührlich ill berechne», in der Kauf-Ver»
schreibungund Fürstlichen Cvnsens nominstim mit
begriffen, und das verkaufteLehm, q«<>^clipfos no-
tiiiiiatos, und derscibenLeibes-Lehens-Erben, in in.
ftnitum pro feueloantiquo gehalten, lülö solchesauch
ans die vor diesembereitserkaufteLehen, gezogen
werdensoll.

XXXI.

Demnächsthaben Wir fürs Ein und Dreys-

sigste, llnser getreuen Nitrcrschaft, die besondere

Gnade gethan, daß die einem Lehn- Man» anercrbte

Schulden, und darin» er sovsteu wegen gebührlicher

Anssteur und Abfindung seiner rclpeKive Töchter,
Schwester, und Brüder, dochdaß solchesnichtüber-
mWg geschicht, durch Feuers -Brunst, ttngewitter
u»d andere i^ssuiiFortiiitos, ohne seine Hin - und
Fahrlaßigkelt, aus Göttlicher unwandelbarenV>r»
hsngniß geraihen mögte, aus den Uns eröfnetenLe«
"L hen
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hen bezahlet und abgerichtetwerden sogen. Doch mit
dieser ausdrücklichenBescheidenheit, Beding und Vor»
behalt, daß der letzteLehen-Trager ein
oder fpecificirtc Designation der ihm angeerbten
Schulden innerhalb 4 Wochen, nachdem ihm das Le»
hen heimgefallen, vermittelst Endes zu edircn, und
tn die Eanzlcy einzuschicken. Und wann er dann zur
Aussteur seiner Töchter und Schwester, oder auch in
andern Fallen, so jetzt vermeldet, einer AnKihnng
tiner gewissen Summen Geldes benöthiqet, solches
Uns und Unser» Nachkommen, den Regierende» Lan«
des-Fürsten als den Lehn Herrn, fupplicando er«
fennen zu geben, und umb gnädigen Consens und
Bewilligung unierthänig anzuhalten schuldigund ver»
pfiichi! Wir aber und Unsere Nachkommenzu Äblra«
gung anderer und mchrer Schuiden, dann obbeiührt,
nach Elöfnung der Lehen, keinesweges obligiret un&
gehalten seyn sollen und wollen.

XXXII.

So lassen Wir auch, zum Zwey und
Dreyßigsten, geschehen, daß die von der Nitter«
schast und Stadien, auf ihrem unstreitigen Grund und
Boden, da einer dem andern an Wasser und Wind Fei«,
neu Schaden zufüget, und die Unterthanen aufgewisse
Mühlen zu mahlen nicht verbunden seyn, unbchin,
dert Mühlen bauen mögen.

XX XIII.

Zum Fall auch fürs Drey und Dreyft
si g ste, hie Gewohnheit oder Constitutio in der
Chur - Brandenburg (wann Markifche Bürgen Nibjti
Mecklenburgern, oder auch ander Herrschaft Untmha»
neu, bürqljch gclobt, daß die Märkische Fidcjuilor^
m folidum, ob sie sich schon also verschrieben, nichts
belanget, oder der auslandijchcn Stränge zu bczah»,
le» gedrungen nmdtn mö-zen)wieder dle Mecklenbux?-
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flcr observiret werden sollte, wollen Wir es ebenmäßig

wieder die Märkische Bürgen in solchen Fällen, hin»

wiederum also halten.

xxxiv.

Das Endliche Müntz-Wesen und desselbenRe?

medirnnq, fürs Vier und Dreißigste, betreff

send, woge» Wie an Unser trciicpfcrigcn Landes-

Bateilichcn Fürsotg, Mühe und Fleiß, so viel Uns

immer zu erheben möglich, nach wie vor, nichts er-

winden lassen, und Uns »och bey wahrendem diesem

Land - Tage einer praeticirlichen heilsamen Münz»

Ordnung vergleichen.

XXXV.

Zum Fünf und Dreißigsten, wollen Wir,

zu Verhütung künftiger Oispntaten mit Zuziehung

Unser getreuen Landschaft, eine gewisse famuila,#

obligationis, wie es mit Verschreib- und Entrichtung

der Reichtsthalcr i» fp<*cie, oder ander Sorten ge-

Halten werden soll, abfassen und pnblicirc» lassen,

darnach auch in Unser» Canzleyen und Hof-EeriÄ)t

verabschiedetund gesprcche»werden soll.

XXXVI.

Gestalt Wir auch fürs Sechs und Dreis-

sigste, mit Zuziehung Unser getreuen Ritter-und

Landschaft, ein gemein Land <Recht in Teutscher

Sprach, damit ein jeder wie seine Sach im Gericht

zn treiben, selber verstehenkönne, zusammen bringen

nnd abfassen, und naä) demselbenin den Eanzleyen

und Hof i Gericht sententiiren und sprechen lassen

wollen.
XXXVII.

Wann Wir Uns fürs Sieben und Dreis-

figße, a»ü erheb-und beweglichen.UrsaäM zu

,M-i
Ruh
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Nutz und Frommen Unser Fürstenthum und Lande,
mit jemand in Konföderation und Buodniß abfoudcr-
lich einlassenwürden, Daju Unser getreuen Landschaft
Contribution von Nöthen, so wollen Wir die Land-
Rahte alsdann mit Cavjti ziehen, und ihres Rahts
gebrauchen.

^
XXXVIll.

Wir seynd auch, zum Acht und Drcyßig-
sten, hinführo keine Lanf-P!alze oder Durchzüge
in. und durch Unsere Fürstenthumc und Landen, »der
je ander Gestalt nicht, dann auf Maaß, wie in den
Reichs-'Abschieden versehen, zu verstauen, gänzlich
gemeint und entschlossen.

XXXlX.

Würden Wir auch, fürs Neun undDreys-
sigste, (welches Gott gnadig abwenden wolle) in
solche schwereMißverstände und Uneinigkeitgerathe»,
und zu de» Walsen greifen, so wollen Wir Unserege¬
treue Ritter - und Landschaft, wie auch die Stadt
Rostock, einer gegen den andern, imgleichcn wieder
dk Stadt Rostock, wann dieselbe i" Tcrminis ver¬
bleiben, und' sich dcn aufgerichteten Erb-Vertragen
gemäß verhalten wird, und keinen Aufstand unter sich,
oder auch sonstenRebellion erregen, und mit unrech¬
tem Gewalt ge^en Uns und Unftrn MtherthanNt
nichts tenkirrn, Unseregetreue Landschaft, wir auch
Me Stadt Wismar, mit Hcmmuua der Mi - und Zu¬
fuhr, oder sonsten ander Tbätlichkeiteu, iniqleich««
die Stadt Rostock, wieder die andere Stände, und
-» cpec.e wieder die Stadt Wismar, in vbgOachte»
Fällen zu Wasser oder zu Lande nicht auffordern und
gebrauchen.

XL.
Zum Vierzigsten, lassenWir es wegen des

geklagtenMülzen, Brauen, Borkäufereyund Hand-
wer«.
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werker auf den Dörfern, bey Unser ausgekündigken
Polieey-Ordnung nochmahls bewenden, und wollen
Wider solcheeingerisseneMißbräuche gebührende Ver«
vrdnung zu machen, und mit der Execution darauf
tu verfahren wijstn.

XI.l.

So erklären Wir Uns auch, fürs Ein und
Vierzigste, in Gnaden dahin, da jemand aus der
Ritter - und LandsÄialt strafwürdig befunden; daß
Wir unerkannten Rechtens wider ihn nicht verfahren,

sonder» ihn zuvor mit seiner Nothburst, vermöge des
AsseciiralionS-Revers de Anuo 1572. gebührlich hö-

reu wollen.
Xl.il.

Zum Zwey und Vierzigsten, haben Wir

gnädig bewilligt und nachgegeben, daß diejenige, so
von Unserm Fiscal in peinliche Anspruch genommen
werden, fi dclicta cafiialia, 11011dolofa (int, und
cs sonsten deli<5\i t|ualitas permittlret und zulasset,
allein bei) Eröfaunq der End -Urtheil sich in Person

zu stellen , anzvlvben, und darüber gewöhnliche Call-

tionzu prästirin verpfiicht und schuldigseyn; Solches
aber ad notoria & enormiora dtlifta, darüber ttl
dem, Anno 1606. zum Sterncbcrge überqebenem
generali Gravamme , und abermahls V0II Unser ge«

»reuen Ritterschaft, bei) der Landtags-Versammlung

daselbst gäiiz beschwerlichgeklagt worden, nicht gczo«

gen und verstanden, sondern darunter Jnnhalts des,

Anno >57i. den 4ten Julii, der Ritter - und Land-

schaft gegebenenAsseeurätion-Revers, allerdiiigs pro-

cediret, verfahren, und das Uebel mit Eifer und

Ernst gestraset werden soll.

XLIII.

Was fcicBestrafung der unter denen vom Adel

länger mehr zu. und überhand nehmenden Unzucht,
für«
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fürs Drcy und Vierzigste, anreicht, ist dero»
wegen in Unser publieirten Policey-Ordnung, Tit.
vom Todtschlag, Ehebruch, h. Würde
auch, cu/1, dupb, fi-qq. allbercit Verordnung ge»
schchen. Darauf Wir auf gebührliches Anhalten die
Ereeutiou, ohne Ansehen der Personen, unweigerlich
ergehen zu lassen, oder auch nach BcfinSung des ve-
l>ft, und der beschuldigten Personen Qualität und
Beschaffenheit, außerhalb denen Fällen , so Leib»und
Lebens-Straf auf sichtragen, den Verwandten die
Vcrmäurung d<fli»<^uentiszu »erstatten, in
Gnaden erbieiig.

Xl.lV.

Fürs Vier und Vierzlgste, wollen Wie
Unser getreuen Landschaft ausgetretene Bauren in Uu»
fern Aemtern nicht aufhalten, sondern auf gebührli-
chcs Ansuchen, und Beweisthum ihren Herren wie«
derum folgen lassen.

XLV.
Zum Fünf und Vicnigsten, wollen Wir,

wegen der geklagten, Undvon den Beamten, oder an-
Veen, gelegten neue» Krüge, Erkundigung anstellen,
und dieselbe« nachBesüidung, hinwiederum abschaffen.

XLVI.
Betreffend fürs Cechj und Vierzigste,

der Bau reu übermäßige Kosten bey Hochzeiten, Sil.
den, und KiNdtaufen, wollen Wir zu Abschaffungdes¬
selben gebührende Anordnung zu machenwissen.
A XLvir.

So viel, zum Sieben und Vierzigsten,
die Entlausung der Knechte und Dienstboten zur Ernd-
len- und ander Zeit belanget, soll deswegen, daß kein
Knecht oder Magd von jemand in Iahrdienst ange-

nein-
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nomtnen werde, sie haben dann ihres guten Abschikt

des und Verhaltens glaubwürdigen Schein vorge.

zeiget, nothwendlge Ordinanz gemacht, und die Ucber-

tretet: derselben gebührlich gestrafet werden.

xLvnr.
^ Imgleichen erachten Wir fürs Acht und

Vi erzigste, zu Erhaltung Gehorsams, Treu, und

Redlichkeit unter dem gemeinen Gesinde hochnöthig

seyn, daß kein Reisiger-Knecht, Kutscher, Voigt,

Möller, Schäfer, und dergleichenGesellen, die nicht

ihres redlichen Verhaltens und Abschieds von ihren

vorigen Junkern oder Herrschaft gebnrlichen Schein

und Kundschaft, die ein <ederauf sein Eyd und Pflicht

ihnen mitthcilen wird, färzulegen, von jemand zu

Dienst auf- und angenommen werden. Dannenhero

Wir Unsere hiebevor deßhalb publieirte Maudata zu

renoviren gemeint, deren ein jeder Unser Unterthanen

bey unnaä)laßiger Straf Fünfzig Thaler gehör«

samlich zu geleben schuldig, und hiemit nochmahlck

«nd ernstlichbefehliget sei)» soll.

XLIX. /
' '

.: |
Schließlich, und zum Neun und Vier»

zigsten wollen Wir auch den augcnvmmcncn Appel!

lationeu am Kayserlichen Cammer-Gericht, doch mit

Erinnerung, sich der muthwiliigen »nd frevelhafte»

Appellationen dagegen zu enthalten, ihren starkenLauf,

und llnsere getreue Ritter- und Landschaft bey ihren

wohlhergebrachten Privilegüs; Assceuration-Revers,

Erb-Vertragen, Appellation -Reeeffen , Frey und

Gerechtigkeit, allenthalben ruhig verbleibe» lassen,

und dawieder niemand beschweren.

Zu Urkuud haben Wir diesenBrief in vorgesatz»

ten ConftiUirionibus, Coiiceflionibu». Belieb« llttD

Verordnungen in allen Clausulen Und Punkten, für
Uns
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U-iiiutibUnsereErben, undnachkommendeHerzogen
zuMecklenburg,mit Unsererci4c11.cnHanbenSud«
faipt'on undaichangcndenFürstliche»Jnnsiegelnbe¬
stätigt,UiidgegebenzuGüstrow,Daidrcyundzwan»
»iqstenMonaihs Februarii, nachChristiUnsersEr¬
lösers und SeligmachersGeburt, im Eintausend,
SkchshunderteiiundEin- undZwanzigstenJahre.

(1. 8.) (L. S.)
AdolphFriedrich Hans Albrecht

H. z. M. zu Mecklenburg
manu ,propria. manu propria.

fKeucrSfub dato Güstrow, 23 Februar

Anno 1621.

Von GottesGnaden,Wir Adolph Friede/
pich und Hans Albrecht, Gchrüdere,Herzöget,
i» Mecklenburg,Coadjutordes Siisrs Ratzcburg,
FürstenzuWenden,GrafenzuSchwerin,derLande
RostockundStargardHerren:c. Bekennenljumitvor
U"'/ »nfctcErben, undnachkommendeHerzogenzu
3Jitaletil)ur-ft.NachdemUnsereliebegetreueUnter«
thanenallerStände sichans unterthaniger-Zuneigung^Treu, und Liebe,so siegegenUns, als ihre E>b,
Herren und Landes-Fürsten,tragen, sichfreyw'ilig
undohnallePflichtundSchulddahinbewegenlassen,
daßsiezuAbhelfnngUnserobliegendenSchuldenun,
terthäuigbewilliget,zugesagt,undvcrspWen, Ze<
heumahl Hundert Tausend Gülden zu ey
legen, und vondiesemitzt verflossenenAltthoniiatt^alwfortSechsmahlhunderttausendGüldenmit-den
Zinsen, und, vonermeldterZeit/ überSechsJahr,
Zwe»mahlhunderttausendGülden, gleichfallsmit
denMinsen,and folgendsüberween, und vonabgy

c wiche-
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wichene»Anthoniianzurechnen,über achtJahren,
dieübrigenZwcymahlhunderttausendGülden, sanit
denZinftnanzunehmen,»nd alsoUnsereSchulden
abzutragen,sichauchderMittel u»dHüls, dadurch
solchesgeschehensoll, mit einanderunverzüglichver«
gleichenwollen,daßWir demnach,wiezuvorin der
Erb-Huldigunggeschehen,denenvomAdelundStäd¬
tengnadiglichzugesagt,sieb>'yallen ihrenhabende»
Privilegien,FreyheitenundGerechtigkeit(diesievon
unsernlöblichenVorfahren,denHerzogenju Mecklen«
bürg, erworben, qeruhiglichundwohlhergebrachtha-
den, insonderheitdievomAdel, dir sonstmit ihren
RitterlichenGüthernein freyerStand ist, und seyn
soll, bleibenlassen,auchdabei), desgleichenbeyder
Anno Fünfzehnhundertdreyßiq, KayserCall dem
Fünften, ChurFürsten, undStandendesHeil Z!ö,
mischenReichs,zuAngspurqübergebeneuunverandcr«
ten Conseßionund Lutherische»Religion, und bey
Fried undRecht, gnädiglichschützenund handhaben,
auchdenallgemeinenund sond.rbahrenUns furge.
FrachtenBeschwerungenund Klagen, welche»noch
nichtabgeholfen,aber dennochklar, unvaufSiegel
undBriefe, oderknndbarlichenEntwehrnngen,beru-
h?», unverzüglich, und oh» fernerVorweisenoder
Reehtsqang,abhelfen,dieandernaber, welchenicht
fs kundbar, sondernslnoremi»ll^c-i„?merfordern,
durchdie nachgesesseneunpartheyscheCommissarieu
(welchesichunverzüglichdarzuerledigensollenund
wollen)oder durchMedersetzungder Rathe, oder
BtiriumCuriae, wiesolchesdemklagendenTheil am
bestengelegen,undvonUnsbittenwerden,nochvor
Johannis denAnfanggeben,,undfolgendsmit dem
«llerfürderlichsten,undzumlängsteninnerhalbJahrs»
frist, zuendlicherErörterung, gnadigerund billiger
Endschaftkommenundgelangenlassenwollen, mit
diesemAnhangeundgnädigenZusage, daßdieseder
LandschaftitztabermahlsgeleistetefreywiiligeHülsih-

nen,
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nett/ undallenihrenNachkommen,daranund also
an ihrenPrivilegien,Freyheiten,Gewohnheiten,und
von Uns habendenRevers, welchenWir hicmitin
derallerbestenForm, MaaßundGestalt,wiesolches
vonRechtswegengeschehensoll, kannodermag,vcr-
neuen, erweitertundconfirmirethabenwollen,ganz
unschädlichund nnnachthciligsei?»soll. Sie sollen
auchsolcheunddergleichenBeschwerungenauf sichSU:
nehmen,undHülfezuleistenhinsühronichtschuldig
undverpflichtetscyn, sondernallewegebcyihrenalten
PrivilegienundFreyheiten,und der alm, gewöhnkki
chcneinfachtigcnLandbcten(wannin künftigenZeiten
ein FürstlichFraulein ausgeben, und ausgesteuert
würde, daßsieauchund nichtanders, dennauf vor-
gehendefrey-und gutwilligeBcliebung,undsonsten
nichtzu leistensollenschuldigscyn)gelassen,undwej»
ter Unser, over UnsererErben undnachkommenden
HerzogenzuMecklenburgSchuldenanzunehmenund
in bezahlennichtschuldigscyn, und damitin keinen
Weg mit nichtenbeschweretwerden. Damit auch
solcheitztbewilligteSumma derZehen mahl hnn«
dert tausend Gülden destosöglichcrund trag-licherkönneund mögeans- und zusammengebrachtwerden,wollenWir nichtalleingewilligtundnachge-gebenhaben, daß alle UnsereClöster-und Aeiuter-Unterthanen,desgleichenallegeistliche»nvweltlicheEüther derFürstlichenLeibgedingUnterthanen,nnb
der vom AdelLeibgeding,und fremderPrälaten,
oder andereraußer-oder innerhalbLandesgesessen
Güther, so ihre Nahrungin UnfernLandenhaben,»>ndUiisersSchutzundBeschirmunggenießen,wasStandes, oderConditio»dieseyn,vonUnser»Vor«fahren, oderUns privilegiret,oder nicht, wie dieNahmenhabenmögen, niemandausgezogen,mögebelegtwerden:SondernWir sollenundwollenauchdaranscyn, diegnädigeVerordnungundVerschlingin thnn, daßallerdinzhierinniemand,benannt,oder.

c t ' nicht
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nichtbenannt,sichselbstodersonstjemandausziehen
und erimiren, sonderndie von gemeinerLandschaft
qnvilligteHüls würklichprastire»nnd leistensollen.
Wir sollenundwollenaucheinerehrbarenLandschaft
die freyeDisposinonundDispensationüber derZu«
sammenbringung, und gleichvon Einandertheilung
der bewilligtenSummen, so wohl anderAusgaben
solcherHülsegeruhiglichlassen,und sonderlichihnen
das vorschreibenund «sseeiirini.So soll auchder
NachstandvondervorigenTripelhülf,sovorhanden,
oder nochin Unser«Aemtern, oderbeyandernUn-
ftrn Unterthanenrestiren, oderauä) von neuemvon
UnsernBefehlshabernaufgenommenworden,tn diese
Summa dcr Zehen mahl hundert tausend
Gülden geschlagen,und darzugebrachtund ange«
wendetwerden.

Da auchvonobgedachtenPunctenundArticuln,
«in oder mehr, sollte übergangen, nack)gelafsen,und
in Säumniß gestellct, und von uns nicht würklich
vvlinjogen,undins Werkgerichtetwerden, (welches
dochnichtgeschehensoll,)so so»alsdannaufdenFall
auchdagegeneineuuterchänigeLandschaftderbewil-
ligten HülfeFolge ;u leisten,fernerund weiterzu
contribuiren, unverstricketund unverdundcnstyn,
sonderndieselbeauf snrgehendeCognitionder Sa-
chen, so vor UnsereniedergesatzteLand-undHofrä.
the, auf der klagendenParthey Änsuchunq,alsbald
undunverzüglichangestelltwerdensolle,solangeeilyu-
stellen,undfallen,u lassen, samt, undein jederin«
sonderheit,gutFug und Machthaben, answelchem
Fall Wir siemit ernstlichenSchreiben, Mandaten
lind Pfändungengan; und gärverschonen,undnicht
beschwerenwollen. Solchesallesundjedes, wieob-
geschrieben,habenWir samtundsonderlich,als die
regierendeLandes«Fürsten,vorUns, undUnsereEr-
ben, und nachkommendeHemsen in Mecklenburg,
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UnfernUnterthanenvomAdelundStädten, zugesagt
undversprochen;Zusagenundversprechenihnensol,
chesallessamtlichund jedesinsonderheit,in KrM
undMacht diesesUnser»offenenBriefsundRevers,
beyUnser»wahrenWorte», FürstlichenEhrenund
Würdln, undGlauben, solchesstetund festunvrr.
brüchlichundaufrichtzu haltenundzu vollenziehen,
dawidernichtsfürzuiiehmenundj» handeln, nochje»
mqndsandersdarwidcrzu thunaestatten. Allesge-
treulichund ungefährlich.UhrkündlichhabenWir
UnserInsiegela» diesenBri-'fhangenlassen,denWir
auchm«teigenerHandunterschriebenhaben. Gesche-
hrnzuGüstrow,dendreyundzwanzigstenpekrusrii,
nachChristiunsersErlösersundSeeliqmachersGe-
burth, Ein tausend,SeÄ)shundert,Ein undzwan«
jigstenJahren.

(L. S.) (L. S.)
AdolphFriedrich Hans Albrecht,

H. z. M. zuMecklenburg
itianu propria, manu propria.

Num. III.
Instrucktion für die Landmesser.

m §' f'

sollendie zuallgemeinerAusmessungderRitter«
schaftlichenGüthertheilsvonIhro Hcr;ogl.Durchl.
Selbst, thcilsDonderRitterschaftin Vorschlagge-
- ,

"
c 3 brachte
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btmhteLandmesser,tüchtige,derGeometrieundwas
dahineinschlaget,ganzwohlerfahrne,danebenabcr
auchredlicheund gewissenhafteLeute, und bevorsie
zudervorhabendenallgemeinenAusmessunggebraucht
werden, von der, zur Direktiondieserallgemeinen
VermessungernanntenCommißiön, nach demfub
Nufiu.v. beyliegendenFormular, beeydigetseyn.

2.
Bcy derArbeltselbst,sollendieLandmesser,die

ihnen zum VermessenaufgegebeneGüther, deren
Feldmarkenund andereTerrains» wie die Nahmen
habenmögen, derGestaltaeeurataufnehmen,und
wennes verlangetwird, Charte»davonformiren,
damit, wennmit schleunigerNachmessungeinigerLi-
nien, eineProbe in demgemessenenGnthe gemacht
wird, nachdemverjüngtenMaaßstabe,allesnachden
RegulnderGeometrie,sovielnurimmermöglichist,
eintreffe. Würdedementgegenjemandbetroffen,daß
er wiederseinengeleistetenEyd unrichtigproeediret,
oderwohlgar zurUngebührcollndirck,derselbewird
demBefindennachdafür aufs schärfsteangesehen.

§. ?.
Ob zwareinemjedenGeometräüberlassenwird,

was für Instrumenta,diejedochaeeuratseynmüssen,
er bei)derVermessungzugebrauchen,seinerBequem-
lichkeitundConvenicneefindet>So habendennochdie-
selben,wanneinganzesundznmahleingroßesFeld
auszunehmenist, entwedervorhero,oderbeyAnfnch-
mung der Figuren, sichdurchabzusteckende,wog-
liehstlangeHaupt-Linien,der aeeuratenZusammen-
seijnnqderFigurenzuversichern,zuwelchemEndesie
dieChartenvon starkemfeinemPapier, gleichbeym
AnfangeihrerArbeit, sogroßals nöthigist, zusam-
nun zusetzen,undentwederso fort, odernachgerade
HeyfortführenderAustragungderFiguren,dieHaupt'
Liniendarauszuverzeichne»habe».
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§. 4-
Soll ihnenins besondereuiivcrwehretseyn, das

zu Ersparung der Zeit dienendeInstrument, die
Menfulagenannt, zu gebrauchen,und damit wiege-
wöhnlichdas aiifjiinchmendeTerrain von Stück zu
Stück a»fs Papier zu bringen- Jedochist mit Fleiß
zu beobachten,das;siebeymAuftragenauf die reine
Charte, mit denHaupt. Linienrichtigzutreffen,mit-
hin keinefalscheFigureneinschleichen.

§. 5.
Soll ein jederLandmesser,der adhibiret seyn

will, seineMeß-Kette nachder zumGrund gesetzten,
undbeyderanzuordnendengemeinschaftlichenCommis«
fion verhandeltenrichtigenKettevon >6Fuß ^ Fuß
12 ZollLübeckscheMaasse,verfertigen,oderdiejenige,
welcheer schonhat, darnachreetifieirenlassen, da-
mit beyderAusmessungeinerleyund richtigeMaasse
adhibiretwerde.

§. 6.
Gleichwie man jetzigenUmstandennach, an

zwcycnExemplaricnjeglicherformirtenCharte genug
hat; So sollendie adhibirtenLandmesser,2 auf fei-
nenweissenLeinwandgezogeneExemplatia,nebstdem
Feld«Register, damit erforderndenFalls destobe»
quemlichermehrereCopeyendavongenommenwerden
können,verfertigen, und beydean die gemcinfchaft-
licheCommißionabgeben: Da dann die einedie
Fürstlicheverordnete,dieanderedieRitlerfchaftliche
Deputirte zu sichnehmen;jedochauchdie entweder
mit dem Meß-Tisch aufgenommeneund zusammen
gesetzte,oderdiemitandernInstrumentenverfertigte
Stücke des Broiullbn*,samtallenbeyder Ausrech-
nung gebrauchtenCladdenundSchedulis, es betref«
sc» solchedieCharte, oderdas Feld-Register, dem
Guths. Besitzereinzuliefernverbundenseyn,undnicht

c 4 Macht
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Macht haben mehrereExeu,plana oder Copeyen;u
nehmen,wenigerselbigein andereHand? fomnuitzu
lassen.

§. 7.

Die verjüngteMaaß-Stabe derLandmessersol-
feitsobeschaffenseyn, daßbei)grossenFeld-Marken,
vud zum MessenvorgegebeneTerrains die Chnrte»
nichtzu groß und unhandlichgerachen,jedochmüssen
dieselbenauchnichtzu kleineingerichtetscyn, und ist
darauszusehen, daß eineRuthe nochvollenkommen
känntlichbleibe:zusolchemEndeeinerleyundein ega¬
ler verjüngterMgaß Stab bcy allen Charten, und
ausserdem keiner, gebrauchtwerde, Und solldie
verjüngteRukheu-Maass,zwischenFürstlichenHer-
ren Commissarienund RitterschaftlichenDeputirten
verglichen,und denenFeldmesserngegebenwerden.

§.8.

Und weil alle von den zu adhibirendenLand-
MesserngefertigtenChartennniform ausfallenmüs.
sen; So sollcndie Landmesserihre Chartennichtnach
eigenenGefallenillumiuiren, vielmehreinemjeden
ciii Modell von der Commißionvorgezeigetwerden,
MWvner Copeyzunehmen,unddieCharteins fünf»
tige darnachzu illumiliirenhat.

§• ?.

Damit manauchauf denChartendenfuperficial-

Einhalt an CHR.vor Augenhabenmöge, >oistselbi-

W, wiedas gemeinschaftliche-zuentwerfendeSsKenis
ausweisenwird, vonjederAbtheiluna,siehabeNah-
Ml wiesiewolle, ausdieChartezusetzen.

§. TO.
Die Feld-RegistersollenderGestaltaeeurat»nd

ordentlicheingerichtetscyn, daß nichisüberallvon
4 dem
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dem, was in denPlans oderhcnMarten WWsie«
ist, daraus gelassenwerde. Zu solchemElidcistalles
in Sechs Capira zu bMW, und zwar in das 17
Erste derAckerincluliveher Koppelnund Wörte,
auchalles desjenigen,was sonstals Ackerbeständig .
oderzuweilengebrauchetwird: in das Zwcyte die
Wiese»: i»S Dri tte dieHauß-Sta:en, Lust-Kohl»
lind Obst-Gärten: ins Vierte die Hölzungen,
Möhre, Bruche, Brinke, und alles waszur Weide
Meineoderzugleichmit dazugebrauchetwird : Jus
Fünfte, die Seen, Teiche, .Söllc, Kölke,7#
alles übrige, was sichunter die andernCapita nicht
bringe» lasset: ins Sechste und letzte aber di«
Priester- und Küster. Anker, Wiesen, und Lande»
reyen, nichtwenigeralles, was denPriester-Mch
ren znstchet,oder sonstad Pia Corpora erwcißlich
gehöret. • . -•'&

. KM §. ir.
' fefi••i

Mit der Bonitirunq oder mit der Anschlagung
der CHR.zu ScheffelnEinsaat, habendieLandmesser
überall nichts zu schaffen.Sie lassenvielmehrdie
Eolomne,wohinsiesolchesonst«cmeiüiglichin ihren
Feld-Registern zu verzeichne»pflegen, der Gestalt
offen, daßdieverordneteTaxatorcs

"öit
Honiteselber

hineinschreibenkönnen.

S 'j.

BeymMessensollendenLandmessern? Personen
»ngesellctundnachgegebenwerden. Den Bäckeraber
hält sichein jederadhibirterLandmesserselbstaus ei-
genenMitteln, undhat damitweder die Gulhs-Un-
terthanenzu beschweren,nochdasur, außerdemhie»
nächstbedungenenLohn,etwasbesondersin Rechnung
in bringe».

$• »J.
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§. n.
Sollte ein vder andererLandmessersofahrläßiq

zn Weckegehen, daß beyanzustellendemExamincih>
rer ChartenmerklicheFehler vorgegangen,und enr-
wederganzeOcrterwegqelaffcn,oderselbigezu klein,
oderzu großgezeichnetworden,sollensiegehaltenscyn,
solcheFehler durchneueNachmessungauf ihreKosten
ju eorrigireu Würdesichaberhervorgeben, daßein
Landmesservorsätzlichfalschgemessenhätte, so soller
andernzumabschreckendenExempel, als cmMeilicy«
digerhart gcstrafetwerden.

'4.
NachgeschehenerAusmessungsollendieLandmes¬

ser das Brouillion, nebst- reinenChartenund dem
Feld- und Schlag>Registerund allenCladden,von
welchensievorberührtermotzennichtsin Händenbc,
halten, weniger ciidernetwas davoncommunicircn
dürfen, der Gestaltals in §. 6. erwchnet,abliefern.

§. >?.

Undvbihnenzwaran demOrte derVermessung
freyesQuartier eingeräumetwerdensoll; So müssen
fic dennochbcy vorbeschriebenemGehalt, sichselbst
dmayren.

§. i6.
Würden aber die Landmesserin den General«

Vermessungs-Angelegenheitenvor die hiezuverordnete
Direetvriat-Cvmmißivn,eitiret werden, so soll ih-
M das Fuhrlohn, bis zur nächstenPoststatio»,und
das verlegtePostgeldvergütet, und dabcyi Rlhlcr
an täglicherDiat gezahlelwerden.

$. 17.

Ferner sollendie bceydigtenLandmesser,nicht
nur die Nummern, woraus sichdas Feld«Register
Heziehet,sondernauchdieNahmenderOerter, nicht
minderdie£33*.in oderbcy dcnFigurenderCharten



Nr. III. Land <Meßer Iiiliruction. 4Z

§. 18.
Die Figuren so weitsiedieNatur distinguirct,

und sieausgerechnetworden, sollenmit Punktenoder
Liniengenaubezeichnetwerden.

i?- -
Angleichensollendie Figuren oderOcrtcr, sie

seynso klein,wiesiewollen,in derCharteundindem
Registermit numcriret, keineswegsaberdiekleinen
Omer in eins zusammengezogenwerden.

§. 20.
Die Landmessersollenin denHölznngendenun¬

terschiedenenBoden,diedarinnvcryändeneharte und
weicheHolzung, Holz-Ocrtcr, bloßeStellen, Wege,
Sölle, Lielen, und dergleichennatürlicheund ge-
machteVeränderungen, genau heraus messenund
marqniren.

§. 41.

Die ineinemFeldevorhandenebetrachlicheBerge,
Anhöhen,und hohe Ufer, sollenjederzeithorizdmäl
gemessenundin der Chartemit bemerketwerden.

§. 22.

Was nahe an,derGrenzederzu messendenFeld-
mark lieget, als Hölznngen, Seen, Wohn-Oerted
und dergleichen,sollenwenigstensvhngcsehransder
Charteangedeutetwerden. Schwerin den zoten
Oetobr.

Christian Johann Cornelius Johann Georg
vonBoth. von Müllern. ^Vachenhvfen.

Zlndrcas Gottlieb von Bernstorf.
Gustav Adolph von Molzahn.
Henning Conrad Friedrich von

Dewiy.
Gottfried August Freyherr von

L.uyow.

Slurn.iv-
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Num. IV.

Jnstrucktion, für die WirthschaftS-undAcker,

verständigeAchtsleute,welchedieAdelicheGürhev
claßificirenund laxirensollen.

(-)
(^6 sollenvonHerzoglich>nndRltterschaftNchkr,und
,war vvn ieglicherSeite dreyunpartheyische,in Ab.
fichtauf ChristanstandigeCondiiiteundLebensartim-
verdächtige,der LandwirthschaftunddesAckerwesens
aber vollkommenkundigeHauswirthe angenommen,
und von der, ;u Regulirnng des Nitterschaftlichm
Hilfen<Wesens von Ihro H«r;ogl. Dnrchl. nach
Maaßgibung der Praliminaiien, angeordnetenge>
meinschafrlichenDireetorial-Commißion, nach dem
Formular fuV>Num. VI. beeydigetwerden. Es Hei»,
bet jedochsowohlIhro Herzogs.Durchl, als derNit.
terschastfre», dem Befindennach, solchePcrsonc»,
entwederbevzul"halten,oder siezu dimitlireii, und
an derenStar anderezu vereyden.

(-)
Sobald dicverordneteLandmessermlt ihrenGeo>

metrischenPlan undRegisterneinesganzenodermeh,
rer adelichcnGüfher, fertig sind, und solchean das
gnädigstverordnete Dire&ommveinarsandthaben,
vermacnsichzweenaus demMittel solchcrCommipion,
unterZuziehungcincshiez»gemeinschaftlichbeeydigten
Netarü, und t>n:6 geschivoinenTaxatoruni, „ach
demvermessenenGltthe. Daeaufverfügetmansich
MW"

'' ' ('0'
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CO
ins Feld, allwodie HeydenEWiniMi unter deren
Direetionalles geschnhet,die 6 . in drey
besondereHchÄzen, solcherKestalcrcrchcilcil,daß
>njeglicheSchhrze, ein vonHerzoglich.u»d«n von
RitttrschafllichcrSeile ernannterTaxator, komme.
Alsdannnimmtman

(4)
Den Plan unddieFeld- undSchlag,Registersolchen
Guchs zur Hand/ und bringet alleund jedeArten
von Acker,Wiesen,Weiden,Hölzungen,Brüchen,
Möhren, grossenSeen und alles, was sichfindet,
undvondenLandmessernin ihrenRegisternbesonders
nahmhastgemachtist, ausserden untenin dem§. u.
exipircenStücken, ohneUnterscheidtusondersin eine
hanßwirthlicheTaxe, ohne dieFiguren, und die mit
besonder»Farben in der Charte distigirteOerter, mit
einanderzueonfundircn.Unddamit allesdestou»<
partheyischerzugehe,so wird

(5)
Ein jeglicherin demFeld-Registerbesondersiwtirter
Ort, durcheinejededer ?. benanntenSchürzen/solcherGestalt besonderstaxiret, daßeinejegliche
vchurzesich,für sich,undohnemit deranlzern,die
geringsteRückspracheunddas mindesteEinverständnis,'
ts seydurchWorte, Gebehiden, oderZeichenzuha^
ben, überdie verschiedeneLo»»«-desOr^s, welcher
tariret wird, vcreinbahre. Wann solchesgeschehen
ist, sotreten

(6)
Die gesamteSchürzen,einenachder andern,zudem
verordnetenNotano, lindgebenjedebesonders,auch
ohnedaßdieandereSchürzedas geringstedavonhöre,
%e hau6wirthlicheMeiNuNgvonder l-.a»uedesra-'
BirtenStucks, und von der Scheffel»Zahl, oder,

wenn
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wennes Wiesen-Grund ist, von der Fuder-Zahl,
wözudicin derFigur u»din demFeld-Registeran-
gesetztêRuthen Zahl, deruntrieglicheuErfahrung,
oderauchdergewissenhastenBilligkeitnach, zuredu-
dien sey, ad ProtocolUim.Wenn solchesgeschehen
ist, undsichfindet, daß dieAussagederlaxatorum
äiscrexaulist, svwird

(7)

Die DepositengesamterSchürzenlautverlesen,und
tvas siejedebesondersangegeben,zusammenaddiret,
undzuHerausbringungdesFaeit, hernachstmitder
Zahl h so viel nämlichderSchurze»sind, dividiret,
und solch, durchHüls derDivisionherausgebrachte
Konite, in dicoffengelasseneColvuuedesFeld'Regi¬
stersgeschrieben,mithindes wahreInhalt der, aus
jeglicherFigur des Plans kommendenScheffel-und
Fuder-Zahlöffentlicha<iProtocolUimverzeichnet,und
auf solcheArt amSchluß solchesProtocolliin Dey«
sc»»derCdmmissaricnundsämtlicherTaxator„n,J)ct'<
«usgebrackc,wievielHufeneinadelichesGulh über»
Hauptenthalte. Wobey

(8)

Vermögedes mit der RitterschaftgetroffenenVer-
gleichs,vestgcsetzetwird, daß auf eineHufe drey-
hundert Schfl. Einfall nach richtigerRostocker
Maaffegegeben,unddaßeinlandüblichesDauer-Fu¬

derHeu für zweenScheffelelaßifiekttsSaat -Land,
in beyderleyFallen, es seyhialättglicherlwdübtr«
fiüßigerWiesewachsin einemsolchenadelichenGnthe
vorhanden,oderevfehledaran,gerechnetwerdensolleni
GleichwiehergegenjeglicherScheffelelaßificirtcnSaat-
Landesqcg<»irdenScheffelI-istrucktionsmaßiaboni-
tirtcr Weyde, auf- und abgerechnetwird. Damit
qbcr

(?)
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Die beeydigtcTaxatoresliuen gewissenGrund und
«inallgemeines?rincipiui»)!Iderihnenanvcrtrauetell
Taxation der adelichen Güthcr haben mögen; So
werden hiedurchnach hauswirthlichcrBilligkeit,
Sechs besondereAcker-Classenangenommenund
verschrieben.'Zur

erstenClassesollderbesteWeihen-Ackerge,
rechnet/ »nd nicht weniger, als 7sLHRnlhenauf
einen ScheffelRostockerMaassezumAnschlagge»
brachtwerden.

Zur zwotenClassegehöretderAcker,woGerste«
undErbsenwachsenkönnen,von75 bis ?dHHRuthen.

In der drittenCiassestehetderAcker,woGer-
sienwachset,welcherjedochnichtvon Bonität der
kurzvorhergehendenClasseist. Iii solcherlcyGrunde
sollen,demhanswirthlichenBefinde»nach, von90.bis >10.LüRuthengerechnetwerden.

In dievierteClasseist derjenigeAckerzusetzen/welcherzu Rockenund weissenHadernin Anschlaggebrachtwerdenkann,und in demAcker,weichetalsouaturetist,sollent>K'TaxatoresvonI>0Iiisl50.! 1%aufeinenScheffelEinfallRostockerMaasserechnen.^>urfünftenClassesollderjenigeAckerastimiretwerden,welcherall ums4teJahr RockenundbuntenHävern tragenkann, und in solcherlcyAckersollendie bestellet?Bonitatores,nach VerschiedenheitdesGrundes, von 150 biszoo.LliR. auf einenSchemelgeben.
In die sechsteClasseaber sollendlichderjenigeAckergebrachtwerden/welchernur alle6 bis7Jahreaufgenommen,und mitRockenundrauhemHadernbesäetwerdenkann, undin solchemsolldieTaxationvon ,00 bis ,50. auchwohl, demhauswirthlichenundgewissenhaftenErmessennach,bi§zoo.üZRuthcn«then.

Wür.
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Würdeßchübrigensbei)demtaxirtenGnthegar
Wßchtktz,ItichteiuniÄlzur 6tli! und letztenCiasse
zurechnenderÄckerfinden; So soll derselbevon
denTaxatonhuMUicf)nichcinAM'Anschlaggebracht,
sondern,nachseinerwahrenBeschaffenheit,zurWeide
angeschlagenwerden.

(-o)
VeyBonitiinngderWiesen-Gründe,sollendi«

Taxatorcs auf eben die Art, wie bxy der Taxation

des Saat-Landes, verfahren,dochmit demUnter»
scheid,daßsiein dembestenGrunde,von >oo.üüRu-
»henzu einemLaudüblichcnBauer-FuderHeu, den
Ansangmachen,und so, dcniBefinden»ach, bij
zo».LUNnlhenhöchstens,continuiren.

(")
VcyElaßisteirilngderWeidesollendieTarante»

zuvordiebewachseneund »»bewachseneOerterunter»
scheiden.Ist dieWeidevonBrink- undandern,au-
temGrunde;So solldieBonitirnngvon>00.LURu-
then* ScheffelihrenAnfangnehmen,undnachdem
die Weidegut, mittelmäßig,undschlechtist, mich
mehroderwenigerin Ruschund Buschlieget, bis
,00. asjutjuti, ans und ab, eontiuuiren.Jedoch
sollenauch bepschlechtenMöhun, grossenHeiden
und stankenDickungen,die jedochnocheinigenAb,
Nutzzur Weide geben können, demE>messe»»ach,
von }oo bis 500.HMuthen, mehraber nicht,aus
cinenScheffelgerechnetwerden.

(n>
Als es imübrigenbcyden, an grossenStrömen

und GewässerngelegenenGüthern, solcheAeeker,
Wiesen, undWeide»giebt, die zwargutenGrund
haben, jedcnnoch,wo nichtjährlich,dochoftmahl,
vonMberstauungen,undsogenanntemQvalm incom-

mo-
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modiretwerden;So haben die vÄÄrdncte?»xstore,
be» öcvBonitirung darauf gewissenhaftzu reflectireiz,
und solcherunvermeidlichen-Zufallehalber, vonder
vrdinailm ClaßifieationnachBilligkeitabzugehen.

OO i
Die Taxationsoll sichüberalles, was in dem

vorgelegtengeometrischenPlan, undin dazugehöri¬
genFeld-Registernbestitdlichist, erstrecken,undsott
ölttrhanpt von den Taranten nichts ausserAchtnoch"
»Mxiretgelassenwerden. Jedochsollendieselbealle
adclicheHof-undNorf,Stäken, fernerauchadeliche
Lust-Gatten, Teiche,geringeGewässer,nndBache,
desgleichendie Acker-Koppel«und Wasser-Graben,
nicht minder uubrauchbareSand-Schollen, Post»
Heer-undübrigebeständige,niezumAusbrechenund
zurCuilurund WeidekommendeWege,samtsolchen
Möhren und Revieren,welchegar nichtzuAckern,
Wiesen,undWeidenzunutzensind,ganzabschlagen/
undsolchedenPoflefloribusderGuthernichtmitan-
rechnen. Dahergegensollen

04)
'i

nltc adclichcKüchen- und Baum!Gärten, grössere
i.and-^een undGewässer,Mühleti-Stäteu,undab¬
ändereGrund-Stücke, welchezurSaar, zuWichu '
und WeydcnGenußgeben, unter demAnschlagluv
griffenseyn. Jedochsollenin fpeciedieGärtennicht
nachihremErtrag, sondernals Ackertaxiretwerven.
So sollen - .

(15)
auchalle Wälder, Brüche, und Dickungen,ohne
einigenUnterscheidmitzun,haußwirthlichcnAnschlag
kommen,dochdaßdabei)von den Taxatoribusnur
ausdenGraß, Wachs/ undaufdiedarinzuluilzende
Weide, kcinrswegesaberauf dieBelchaffcichejtdeS

b Do-
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Bodens,vdcraufandereAbnutzungen,«eschenwerde.
Daher sollenWälderund Dieknnqui, ngchd'Msie
mehroderwenigerWeive«eben, bißum500
^ Scheffelklaßificirctwerden. MehrereLIÄluhrm
aber als <;öo.sollenauchin dendickestenZuschlägen,
jungenHolz-Känip'N, Latten-Brüchen, undandcin
Dickungen, gesetztauck)daßzur ZeitderTaxation
solchegar kcineWcidegebenkönuleu,auseinenSchcf»
selEinfallnichtgerechnetweiden. Was insond>rtzctt

(,6)

Die Taxationder grösserenSeen und Gewässerin
denAdelichenGürher»bctcift;So sollendiebcstkllcte
Taxantendamits»lcherGestaltverfahre»,daßsiede»,
von demPofl">fl'oredesGttthsdaraufbestellet?Pacht-
Fischer,vorsichladen,denselbenmiteinenWahrhcits.
Eidc bciegn, als dann ihmseine«Original^Pacht«
tzontract, welcherjetztuuv immerdarhierunter>ie
Norm srynsoll,abfordern,darausdas jährlichePc«-
ßons'CHiaimii,!rrforschen,unddavonallesdasieiii^e
abjiehcn,was einsolcherPacht̂ FischervondemPof-
feffore des Gulhs an Acker/ Wiesiwachs, Weide,
Wohnung, Garthe», oderDeputat, jährlichzuae-
niestenhat. Was als danndcjüctis dcdueendi«an
reinerund überschüßigerFischer-Pension»ochübrig
bleibet, solchessollzumHufenAnschlag,undzwar
solcherGestaltqebrcichtwerden,daßLand-Seenund
Gewässer,so vftmahlfüreineHufegerechnetwerden,
als vstmahl120RihlerjährlicherFischerPachtüber,
schüßigbleiben,und sonachProportionciiic ĝcrin-
gernciiiaiiti. Die Fischeaber, welchedeml-ocscori
derFischereyetiva>»»»tursConetraetmäßiggeliefert
werden, sollenumsowenigergerechnetwerden,als
die Fischer-Pacht-ConteaettbeydiesemPunkt das
klnjigeRegulativabgeben. Was

(>7)
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( >7)
die binnen der AdelichenGüther Feldmarken und'
Dorffchaftenetwa belegene,oder damit vcrmengete-
Pfarr» und übrige geistlicheÄecker,sammtallen->ch

corpora gehörige»Grund«Stückenbetrist! So
solle»dieverordnete'l'-ixstoi-cs,unterDirtttion der
Eommistarken,sichaufs fleißigsteerkundigen, was da.
von bisher»steuerpflichtiggewesenoder nicht? Und
gleichwiesolchegeistloseGrund-Stücke, IxtiPofilT-,
foritnis Adelicher Gut her, in dem eventusliter zu er»',
richtendenRitterschaftlichenHusen-Lslsttro nichtzur.
Lastgeschriebenwerdensollen;To dienetden bestelle«'
teilTax ltonbus, zu eigentlicherundgenauerAusfin»
diingder, vonde»eigentlichenNütersch^silichenGrunds
Stücken, abzuschlagendenPfarr - und übrigen geistli»
che«Hufen, hiemit folgendeszurVorschrift.

(-«)
So ostmahleln solcherPredigeroderGeistlicher,,

derTheilan desGuchs-oderdesDorfs Aussen-Wcide
hat, an saatbaremLande,oderan urbarenWiesen«
Gründen, in welchenletzterennachMaaßgebungdes
§.8. ein Danr-FiMr -Heu, für 2 ScheffelEinfall
gerechnetwird, Ein Hundert und fünf und
Sieben; ig ScheffelEinsall besitzet, sooftmahl'
foöcnauf diePfarr - undübrigebesetztegeistlicheHu>-
fen Ein Hundert und fünf und Zwanzig
Scheffelan Aussen-Weide, oderin RuschundBusch•'
gerechnet,mithinin solcherMaasse und Proportion
diegeistlicheGrund-StückevondemRitterschastlichen.
Eiyenlhnm, abgeschlagenwerden. An Orten aber,'
wo diePredigerund geistlicheetwa nur eine, langst
vothero bestimmteAnzahl Weh haltendürfen, sind
von HenTaxsuoribusnichtmehr als pr?eciiefünf
ctaßificlrteScheffelan AussenodergemeinerWeide
«ufjeglichesHaupt Bichanzurechnen.Wann sich

>> • (19)
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"
(19)

KeysolcherTaxation der AdelichenGnther, streitige
ScheidenundGrenzenfinden; So sollendieselbenach
Äkaasse, wie siein denChättcknotirct, undin den
Feld»Registernbemerketsind, demjenigenMelichcn
Gnthe zugeschriebenwerden,welcheszur ZeitderTa¬
xationin demwürklichenBesitzist. Uebrig««sundzum

(,°)
sollendie bestelleteTaxatoi-esihres geleistetenEydcs
stets eingedenkseyn, und demzuFolgebeyeinemso
wichtigenGeschäftemit aller Behutsamkeit,Sorg-
fall, und Einsicht,gewissenhaft,soviel nur immer
an ihnenist, niemandenm LiebenochzuLeide,umso
mehr zuWerkegehen, ais die Aecker,Wiesen, und
Weiden, auchsogar auf einemeinzigenStücke, und
in einergeringhaltigenCircumferencegar sehrunter¬
schiedensind, mithin die Bonitirung in mancherley
H^eisedifikil machen,und einevorschlicheHintanse-
Hingihres Eydes und Gewissens,dermansichzuih<
nettnichtverstehet,schwereVerantwortungundÄhu-
dungnachsichziehendürste.

(2! )

Sonst sollendie Diäten und Zehrunqs-Koste»
mit dm«tchibittwTaxatonbus aufs bestebehandelt,
und jedesmahl,nachvollendeterTaration einesGuths,
sovon Herzoglich- als RitterschaftlicherSeite, rich,
tigausqezahletwerden.SchwerindenzoOetbr. >7?'.

Christian Johann Cornelius Johann Georg
vonBoth. von Müllern. IVachenbufen.

Andreas Gottlieb von Bernstorf.
Gustav Adolph von Molzahn.

Penning Conrad Friedrich von
ZLewiy.

Gottfried August von Lüyow.
— Num.
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Num. V.

Eyd, der zur allgemeinen Nitterfchaftlichen

Vermessung besielletenLandmesser.

^hr solletgelobenund schweren,einenkörperlichen
Eyd zuGott, undauf seinheiligesWort: daß, nach-
demauf gnädigstesVeranlassendes Durchlauchtigsten
FürstenundHerrn, Herrn Christian' Ludewigs,
Herzogenzu Mecklenburg, Fürsten zu Wenden,
SchwerinundRatzeburg, auchGrafenzuSchwerin,
derLandeRostock»ndStargard Herrn sc.zuvorseven-
der allgemeinenVermessungder adelichenGüther,
in denMecklenburgischenHerzog-Fürstenthnmenund
Landen,ihr unter andernmit bernfenundangenom¬
menfeyd, ihr bcysolchereuchjetztanvertrauetenund
künftignochweiteraufzutragendenVermessung,richtig
und redlich zu Werkegehen, darmüer niemandzu
LiebeoderzuLeidehandeln, nochmit jemand,er sey
wer CMBOlle,eonnivirc»,oder evllndiren,nocheuch
durchGunstoderUngunst, FreundschaftoderFeind«
schaft,am wenigstenaber durchVerheissung,Furcht,
oderDrohung, nochdurchGeschenk»derGabe, von
rechtschaffenemVerfahrenabwendig machen lassen,
vielmchruachdereuchöffentlichvorgelesenenundab«
schriftlichzugcstclletenLandmesser-Instruction, euch,
bestemeuremWissenund Gewissennach, alleWege
genauverhalten,und überhauptdabeyeuchso betra¬
gen wollet, als einemgeschicktenund redlichenLand-
Messerwohlanstehet,eignetund gebühret, und ihr
euchsolchesvor Gott an jenemgroßenGerichtstage,
auchfür euremeigenemGewissenund männiglichzu— d j ver,
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ver<mkwortengetrauet: So ix>nf>reuchGott helfe,
durchUnfernHerrn undHcylandJesum Christum.

Christian Johann Cornelius Johann Geom
vonBoth. von N?üllern. lvachenhufen.

Andreas Gottlieb von Bernstorf.

Gustav Adolph von Molzahn.

Henning Conrad Friedrich von
Dewitz.

Gottfried August Freyherr von
<Lu;ow.

Num. VI,

Eyd, der zur Taxationder Nitterschaftlichen
-GütherbesiellecenAckerverständigenHauswirthe.

Ji|r sollet gelobenund schwereneinenkörperlichen
Eyd zu Gvlt, »ndauf seinheiligesWort: daß, «ach-

. dem auf gnädigsteAnordnungdes Durchlauchtigsten
FürstenundHerrn, Herrn Christian Lu dewi gs,
Herzogenzu Mecklenburg, Fürsten zu Wenden,
'SchwerinundRalzcbürg, auch©rafenzu Schwerin,
der$afiWRostockundStargard Herrn ?e.zurTara-
tion, Clafilficauo»,lind Donitiruiiq der adelichcn
Gülher tli denMccklenbnrgifchniHerzog-Fürst<nlhu-
mer»undbanden, ihr nnftr andern dazueraaniuen
ÄckerverstandigenHanswirlhenmit berufenund ange-

'Sf- -x>,;; > nom-
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nommnisend, ihr beysolchereuchjetztanverkraiicten,
uttDkünftignoch weiter aufzutragendenTaxation,
Claßisication,und Boniiirung,-attfrichtigundredlich
zu Werkegehen, varnntcrniemandzu Liebeoderzil
Leidehandcln, mir niemand, er sey wer er wolle,
cossniviren, noch euchdurchGunst oderUngunst,
F«nndschast oderFeiudschast, am wenigstenaber
durch VeihcissiuigöderDrohung, nochdurchGc-
schenkoderGabe, vom rechtschaffenenundredlichen
Werfahren abwendigmachen,lassen, vielmehr nach
der euchöffentlichvorgelesenen,undabschriftlichzu-
gestatten Bonitirüngs-Justrucktion, euch, bestem
euremWissenund Gewissen»ach, alle Wege »nab-
haltlichachten,und überhauptdabeyeuchso verhal«
ten wollet, als einemerfahrnenund redlichenHaus?
wirth, gutenChristen,undehrliebUidenMann,wohl-
anstehet,eignetu!wgebühret,und ihr euchsolchesvor
GOtt an jenem grossenGerichts-Tage, auch vor
euremeigenenGewissen,undmänniglichzuverantwor»
ten getrauet. So wahr euchGOtt helfedurchnn» ^
scruHeylandIEsum CHristum.

Christian Johann Cornelius Johann Georg
von Borh. von Müllern. wachenhuftn.

Andreas Gottlieb von Bernstorf.

Gustav Aöolph von Molzahn.

Henning Conrad Friedrich von' Dewitz.

Gottfried August Freyherr von
L.üyo«.

» 4 Rum. VN.
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Num. VII.

Jnstrucktionfür dieEinnehmerbcydemStädtschen

^locio Contributndi ad Cap. imuin & 2dum.

5«

^ine jedeStadt-Obrigkeitsollein richtigesHänsex-
Acker«undWiesen-Registeran denOrten, we der«
gleichennochermangelt, verfertigen, und einebe-
glaubteAbschriftunterder Stadt Jnnsiegel, nnddcr
gewöhnlichenRaths'Unterschrift, der Steur-Stn.
bc»tlberliefern,sowiesiees ihrenPflichtennachzu
jnstificirensichgctrauet.

§. *»

DieietiigenHauser, worübervondemMagistrat
dakin eine Bescheinigungbeyg^brachtwird, daß sie
wahrenddcs ganzenQuartals überallunbewohntgc-
blieben, sollcnvon derHans-Steuer für solcheZeit,
Ivcfcej)ctscriu: AllebewohnteHäuseraberohneUnter-
schcidder Oertcr und derNahrung, »achder Edier-
MäßigenAnlagesicnrcn.

§.

Daferne aber die EinnehmereineunrichtigeAn«
gab-bemerkensollten,habensiesolchedemMagistrat
des Orts anzuzeigen,welchersolchegehörignnlcrsu«
chen, und den grstiffentlichegDesraudaiitenauf das
Pi«idti'rnpiuui.itxverschwiegenenAcker-Stenr, bestra«
O-loll.
ytm i 4-
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1- 4.

Die Haus «Steür, welchenach denoberwehnten
Stadt-Registern zureOiliren, wnd jährlichimMar-
<io, Ji'nio, September, undDecember, zuAnfang
dieserMonate, bezahlet, und ist niemanddavon bc.
freuet, ee sc»auchwer cr wolle, und wohnein der
Stadt/ oder in den Vorstädten. Die Steuer von
dem Acker-und Hoffen-Kuhlenaber, wird in l'cr-
inino Martini entrichtet, und dafernesichjemanddie-
scrhalb, nachgeschehenerAnerinnerung, säumig fin-
den lassenmögte; So soll derselbeauf vorqäügiqc
Anzeigeder Einnehmer, von der Obrigkeitdes Orts,
zur schuldigenBezahlungper Lxccucioncwanzehattt»
werden.

s.

Wenn ein Fremder, der nichtzur.Stadt gehöret,
Ackerauf demFeldean sichgebracht, undsichin Be-
Zahlungder Acker-Steur saumigerweiset; So solle»
die EinnehmerbeydessenordentlichenObrigkeitAnsu¬
chungthu», und diesedenselbenzurEdietmaßigei,Be¬
zahlunggebührendanhalten.

f.
6,

. Das Heu, welchesans demStadt-Felde, oder
m den<vtadt-Wiesengeworbenwird, sollachtTage
Nüchder Hm-El'ndte fub pcenaExcciitionist>CV(teü<
ret, beybefundenemllitterschlcifaber, daS c^iaäru.
xlum davonan Strafe erlegetwerden.

Anmerkungen »6 Cap. z.

tz 5- i
'

<^as gesamteVieh, worunteraber die Füllenunter
drey Jahren, ein Stier oderStark unter zweyIah-
ren,einFarkenuntzr einemhalbe«Jahre, unddieLäm-

mer,
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nur, sonochnichtein Jahr alt, imgleichendas, zum
Feist >Machen aufgestellte, und in die Mast »der
Wcwe gejagteVnh, nicht zu verstehenist, soll im
Unfanq des September-Monaths jährlichvon einem
jedenBürger und Einwohner in der Stadl oder in

-der Vorstadl, bey der Steur -Stube angegeben, »nS
die gesetzteSteuer davonentrichtetwerden. Wesfalls

».

die Hirien im August-Monath an Eides-Stat vor
denii'fpettonfcinsund Einnehmernauszusagenhaben,
Wieviel Bich

i) ihres Wissensin der Hude vorhanden, und
-) was einemjedenEinwohnerdavongehöre.

WelcheAussage die Einnehmerschriftlichabzufassen,
der Berechnung der Bich'Steuer, mit der An«

gäbeder Conuibuenten, beyzufügenhaben, und wer-
dendieMagiftratusjeglicherStadt dahinein für alle-
mahl angewiesen,die Hirtendazuanzuhalten.

#.'J - §. 3. ,
Wer von seinemsteürbarenVieh das geringste

.vcrschiveigcr, soll, nach überführkerDcfta»S.it>oi,,
xvmdas dii«drupltim, nebstErlegung der vrbentlichea
, Ste»r, bestrafetwerden> Würde aber jemand zum
zwehtenniah!über dergleichenvorsetziichenWerschkif
betrossn!! So soll das Untergeschlageneder linabbitt'
lichenConfiscationunterworfenseyn.

Anmerkungen »c! Cap. 4- & 5«

. . "St. ^

Vie Scharren-und andere Schlechter, sollenkei¬
nemderEinwohner, ohnevorgezeigtenrichtigenStenr.
Ätttcl, etwas abschlachten,oder, dafrrne sie solche«
Heimlichthaten, unddessenüberwiesenwürden, sollen
fi? an Snafe erlezco,

Hr- -' - vor
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vor einemOchsen 2 Nchl.
vor eine Knh ».
vor einem-Schwein,Hammel,

Schaaf, Ziege,Lamm,oder
Kalb ' 6 s?l.

unddiesenStrafen sollenauchdiejenigen,wclchetnt«
weder durchFremde, ihr Gesinde, oder Soldaten,
heimlichin oder ausser der Stadt ihr Vi>h sch!ach>
tcu lassen, nebstErlegnna der vrdciitlichenStenr,
nnkerworssenseyn, wie nicht wenigerdiejenige», so
das heimlicheSchlachtenverrichtet. Da sie es aber
nicht im Vermögenhaben, solle»dieselbenvon ihrer
ordentlichenObrigkeitmit ©ifäugnis bestrafetwerden.

i •
|

.2. -

Der Beutler so einen BockzurvergönntenZeit
lknversteuretschlachtet,zahletdafür, nebstder oedeiit-
lichcnSteuer, i Rthlr. zur Straft.

) ?•
An denOrten, wo öffentliche"Schlacht-Häuser

vorhanden, soll der beeydigteAUseher die Stenr-
Zettel in einer Büchseverwahren, in dcn Städten
aber, wo keinegemeineSchlacht-Häusersind, sollen
die Schlachtergehaltenseyn, die, auf das gcschlach.
teteVieh ausgegebeneZettel, alleSonnabend beyder
Stenr-Stube einzuliefern;Im Fall aberein oderan,
dererdarunter geßissciulichsanMiaerfundenwird) für
jedenzurückbehaltenenZettel >6ßl. Strafe erkgett.'

^ ^ 4-
"

;
'

Zu Verhütungdes llnterschleifsbeymSchlachten,
soll überall kein geschlachtetesFleischin die Städte
eingelassen,sondernvonde»Thot' Ŝchreib,M Mück
gewiesenwerden. Brächte aber eine notorischarme,
vdcr sonstengeringeund dürftjqcPerson einigePfnn-
dcn Fleischzur Stadt, «on welche zu muthmapen,
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daß es ihr qeschenkct;Soll solchesohneAbgabe Sex
Steuer paß>rm Jmgleiche» wird von dem, was
auf der Post an frischemFletsch und geräuchertan-
kommt, nichtserleget.

§. 5-
Wü'den aber ganze geschlachteteHammel- und

Virtel Rind-Fleisch heimlicheingebracht, sollsolches
Fleisch coiifiseiretsey», und die Hälfte davon den
Thor -Schreibern und Aufsehernzu ihremNutzenan-
heimfallen, das übrige aber an die Armen-Häuser
gegebenwerden.

§. 6.

Sollte jemandencht Stück Vieh durch Bein-
Bruch, Stossunq von andern, Vieh, oder auf eine
andereArt zu Schaden'kommen, so, daß es nicht
wiedercuriret, dennochzumSchlachtengebrauck)tund
genossenwerde»könnte, .wird dafür nur die Hälfte
des Inipostes bezahlet.

Anmerkung ad Cap. 6tutn.

§. l.
Mehl, Mal;, Brandwein-Schrot, und ge-

backencsVrov, welchesvom Landeund answerts in
die Stadt gebrachtwird, sollauf geschehenesAnmel-
bat vondenThor- Schreibernzurückgewiesenwerden,
dner armen Person aber paßiret ein ganzes Brod
fm) ein.

Daserne nun dennochjemanddergleichenheimlich
in die Stadt p'.actisirte, hat derselbeo,)ueAnstand
die Conflseationzu gewärtige». Kdoch wird daS
Weihen-Mehl hievon ausgenommen, was sonstge-
wohnlichin oderausserdenenJahrmärkten aus frem-
den Landeneingebrachtwird, und fofl, wenn Hand¬

lung
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Inna damit qc(rietenwird, ä Mhlr. > fj{.gleichan.
dernKaufmanns-Waaren, davonbejühletwerden-

Da wegendes Brändwein-Schrots den Untere
schleifenfast nicht vonnbeugcnist; So so» hinfort
keinKorn »ntcr demNahmen von Futter Korn, in
der Mühle paßircn, es seydann mit andern, Korn/
undsonderlichBohne» oderErbsen oder Wicken,oder
Habern, oderBnchwcitzen,sehr merklichvermenget,

Z-
Alle Mühlen - Gaste, wenn sie das Korn zur

Mühlen liefern, sollen zugleichden^Stener-Zrttel
mit bringen, und ihn an denMühlen-Schreiberabge¬
ben, oderder CWseatiou des KvrnS gewärtig srya.

Auchsollwederder Müller, nochdessenFrau/Kinder, Gesinde, oderKnechie, von niemanden, er
seywer er wolle, ob er gleicheinen Steuers Zettel
brachte, Kvr»zu mahlen annehmen, es sey VenningestempeltenSackenverfastet, jedesmahlbey 1 Rthlr.Strafe für >edenScheffel.

§. 5- t »HA
Die Mahl-Gaste vom LandesindSteuer-frei),es soll aber ein jeder schuldigsey», von dem Thor.

SchreibereinenZettel zu nehmet,ans das Korn, sö?rr zur Mühlen bringet, welcherdarauf an den Müh/Im -Schreiber abgegebenwird , damit dieser davonein besonderesufldrichtigesRegisterhalten könne/»uff'hat derThor. Schreiber, wenn der Mahl ^5ast ?omLandewiederanspaßiret, Acht zu haben, ob d-,'selbe'auchsovielSackegemahltcsKvrn, als er eingebracht,wiedermit zurücknimmt. '

§.6.
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§ 6.
Würd? ein fremderMahl-Gast überführetwer«

den Britto,t, tZ.-jier Unterschleifgemacht, und einen

oder mehrSuckcvon fciftcugemahltenKorn In» je»

mandenin der Stadt abgefetzet! So so-vnichtaiieia

. das ^ur MDrn gebrachteKorn<oiififciretscyii, son«

bfxi derselbeauchauf gcschchcneÄnzeigedes E'vnch»

mers von seiner Obrigkeit sür jeden Scheffel•mit.
i Nthler qestrafetwerden, welcheStrafe auch denje¬

nigenEinwohnerbetreffensoll, welcherdas gemahltc

Kocnvon dem fremdenMahl.Gast angenommen.

§. 7."

Die Müller welchekeineKopf-oder Cammer«

Steuer geben, sollenihr eigen;n mahlendeSKorn in

gestempelteSäcke fasten, und vor der Aufgießungso!«

chesfrey gemachthaben. Würvensie aber eiiicsan<

der»überführet, sollendieselbenfür jedenScheffel ia

i Nthler Strafe verfallenseyn.

§. 8-

Hierunter soll auch dasjenigeKorn oder Mal;,

welchesben Tage undNacht-Zeiten dem Verstenre»

teil nachgetragenund in der Mühlen angenommen

würde, verstanden, mithin solcheseonfisciret, und

der Müller, wenner oder dieSeinige» davonWis«

senschgsthaben, in dieStrafe von i Lithler2Schef¬

fel vertheilet werden.

!. 9-

Ans der Matt -Kisten, vor welcheruvcySchlös«

ser ;» legen, davonder Mühlen'Schreiber den einen

in Verwahrunghat, sollsonderGegenwartdes Müh»

Ich-Schreibers nichtszumahlen, veranssertoderauf»'

gegossenwerden, bevor desfaüs der Accise,Zettul

prpduciretworden, da dennauchwiederumderMüh-

len-Schreiber, wennund sooft i»)iTage her Müller
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die Matten-Kist zu feinem Verkehr geSfnethaben
will, mit dtNIAuflchiicsscnDevjtlbcnfo fort auf die
ersteAnzeigedes Müllers bei) dir .Yandseyn, und'
demMüller dmch seinenV'NUg »cht zum Schade»
und Nachtheilseyn, auch sichallezeitbescheiden,so
iv0f)lgegentut Müller und dessenSeilte/ als uuch
gegen die Mahl-Gaste, bcy Strafe der Absetzung,
aufführensoll. Wie denn auch derMühlen Schrei,
bei', so vicl die in ' und vor dieSiadt liegendeMüh'
Uu bmift , be» VermeidungschwererStrafe dahii»
zusehenhat, daß dieMalten alleniahlrichtig in de»
Kasten gegossmwerden.

Z. io.
Und damit der Uyterschleisin den Mühlen um

somehr verhütetwerdenmöge; So so!!der Mühlen»
Schee,her, »acheinem ihm zu gebendenFormular,
alle Steuer - und Frey'Zettel »ach ihren NummerG
monathlichberechnen, und dabey genau verzeichnen,
an wendas Matten-Korn verkaufetworden.

§. 11.
Auch sollen alle und jedeMüller, und deren

r* . e 1D0"derObrigkeit, worunter der Müller ge«vorn, in Gegenwartdes Einnehmers, »achdemhie«bcygedrucktenFormular, in Eides«Pflichtgenommen
werden, und soll sichder Müller bey Vermeiöung
-0 Athlet Strafe , der Eides LMchq nichtweigern.
Wolltenaber dessenKnechtede»Eid nichtabschwren;
So soll der Müller für allen Unierschleif, de» seine
Knechteerweislichbegangen, zu stehenschtildigscyn.

z. x».
Die Müller sollenauch bey später Abend'Zeit .nnd nächtlicherWeile, obgleichdie Steuer -Znrelund gestempelteSäcke verhaude», keinKorn anaeh«

^n, oder ausgeben, bey 1 Rthler, oder nach Be,
fin<
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finden, härterer Strafe. Es wäre dau», daß es
Nvtl) halber geschehenmüste, damit etwa das Malz
die Nacht twuTnicht verHitze,auf welchenFall der
Mühlen - Schreiber, nach ausdrücklicherAnweisung
be? lnfptftons oder Einnehmers/ solchesMali in sei-
licr Gegenwartausfahren lassenkann.

§• 15.

, Die Maasse der Sacke soll»achdem apprvbir«
fen Rahm eingerichtet,und hiernachdie StMpelung
derselbenvon demAufseherin GegenwartdesEinnch-
mers solcherGestaltgeschehe»,daß der Stempel auf
der Seiten-Naht zustehenkomme.'

1 §. 14.

3ti den Sacken aber soll wedergekrimptes>noch
gekochtes- odergewalktesLein«erstattetwerden, und

sollendie Einnehmersonderlichmit dahin sehen, daß

der Saum an demSack nichtbreit und oft umgeschla,

gen, oder die Seiten - und andereNahte nicht Kreit
einqelegetseyn, damit einsolchesSack, Wederin der

Langenochin der Weitezur Ungebührvergrössertwtt«
den könne.

§. i;.
So lauge nun ein solcherüber denNahm ordent-

IM) gezogener, und nach alle» obigenErfordernissen

rechtmäßiggestcnlpelterSack, halten, und gebraucht

werdenkann, soi!er nicht verändertwerden, sondern

für gültig pafiren. Sollte aber einSack der Versal-

j'chatu!wegenifcMmiffiblebefundenwerden, Co soll

der Mühlen »Schreiber demtnlpecwr, oder demEin-

UchmerdavonAMeiqcthun, da denn nachuntersuch'

ter undbefundenerVcrfalfchuna, das in solchemSack

verfasset?Koni colistfclret,und ein solcherContribuent

darnebeni» Strafe vonEinemRthler für jedenSchcl»

fel, nachder Maaße des vcrfalschctenSacks, verkal¬

kenseynsoll. .,
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»'i SK §•. _
>6- '

HMii . ttjjr

Für dieNerMpelung der neuenSäcke, sollvo»
den eMWjjcyW vor jede»Sack, kleinoder gM
ZwcySchilling gangbare Münze bezahlet, nnd des
Einnehmer dahin Acht haben, daß niemand über deck
beschweretwerde.

§• '7. , .
Die Mühlen. Schreiber sollenihrem E'dc nach,

ihr DiratMrculich verrichten, die Steuer. Zettel all
sichnehmen, solchebey Slusfahrüng des Korns ans
der Mühle allenFleißesmit denselbennachschen,und
siedaraus in die ihnen gegebeneverschlosseneLadesie-
lkcn. Würden aber HeyEidsnung der Lade nmge
Zelt«! mangeln, sollen besagteMühle» -Schreiber,
<Mh befundenerderen Nachläßigkeit'oder Colli,siou^,pfpeflive abgcsclzet,oder mit der Karre bestrafet
werden. Da aber sichfindensollte, daß der Müller
oderjemand der Seinigcu, eine»Zettel böslichvor'-
enthaltenhatte, soller für jedenScheffel, nachEin-
hall des Zettels, ein Nthler Str«se erlegen.

§. 18-

•<?mid<>1!d Grü^-Mühlen , sollentu Bermeldnnq des llntci|a)lcif<i, ohne ObrigkeitlicheEilaub-niß nichtgeduldetwerden, »ochdieGrütz-Mütter sichunterstehen,efjnceinenSteui.Zettel, weder für sichselbst, nochsonstjemanden, Grützezn mahlen, am
wenigste»gber Rocken, Malz, Brandwciiis-Äoru?oderFutter -Schrot, ans seineGrütz-Qnerre, wederfür sich, nochfür andere, zubringen, und abzumäh¬en, im wicdrigener gedoppeltso hoch, als der D»-ftaudant, nachdemWerth des gemahitenoderange-nvmmenenGetraides, bestrafetwerdensoll.
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§• 19-
Da etwa die Stadt -Mühlen wegenBall' oder

«ndererZnfälleden Einwohnem-dasKorn abzumahlen
nichtvermögten, sollendieselbezuvordie Steuer, wie
vorhin verordnet/ richtigmachen, dieSteuer-Zettel
im Thor abgeben, und im Aus-und Einfahren, ge«
stempelteSacke haben.

i -o.
Die Bewohnerder Stadt-Burgen, werdenwe-

gen ihrer Consumtion, mit Zuziehungihrer Obrigkeit
zu einen gewissenlandublichenDeputat gesetzet, und
sollendieselbennvchPortion, q«»r,sItter, bei)Ver«
meidungpromterExecution, desfallsbey der Steuer»
Stuben Richtigkeitmachen: Die Einnehmer aber
schuldigseyn, das Bezahltein die ihnen zu mheilende
und jährlich abzulieferndeSteuer»Bücher zu ver-
ieichnen.

§. 21.

GleicherGestalt soll es in allenVor-Städten,
wv nichtein anders in vorigenZeitenhergebracht,und
welchesonstnicht die vrdinaire Steuer beygetragen,
gehaltenwerden.

Anmerkungen sä Cap. VII.

§. i.
Älles was vom Landezum Verkauf in die Städte
gebrach:wird, ist steur-frey, derKäufer aber, wel-
eherdamit Handlungtreibet, erlegetdavon, wie von
andern Kaufmanns-Waaren, von jedemRthler die
EdictmäßiqeSteuer, und ist solcherKäufergehalten,
die AnkaufungsothanerWaaren beyStrafe der Eon-
fiscationderselben,sofort demSteuer«Aufsehervor
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der Abladunganzineigen, der von solcherAnkanfung
denEiunehntthlitäglichschriftlichenRapport ab;nstar-
tcn hat. JedochsollderKorn«Handel, hievvnaus-
genommenundohneAbgabeseyn»

^
. Mnl'

Die in UnserenStädten von denKanfleutenan«
gekaufteWolle, wird nur ä thaler mit 6 Pfenning
verstenret, und istbei)Verfahrung derselbenoderan-'
dm- Landes-Producktenhierauf liiic Bescheinigung,
daß solchewürklichverstenret,von derSteuer «Stube
zu fordern, und so wohl bey der Aussart, als auch
Pcijiirungder übrigenStädte, welcheberühret wer.
den, zu prodnciren.

i ?.
Wann aber auswärtigeKauf- und Handelsleute^in UnfernLandenWolleankaufenund aus demLande

fahren; So sollenselbigegehaltenseyn, davonin de»
erstenSteuer-Stube ä Rthler - ßl. zu erlegen, und
zu Bescheinigungdessensichvon der Steuer-Stube
O einenPaßier. Zettel, welchensie an den Thor-
SchreiberdesOtts bey der Ausfahrt zu liefern, und
») einenbesonder«Schein, daß dieseMaaren einmahl
verstenretworden, ohncntgeltlichgebenzu lassen, da-
Mit sienachProducirungdesselbenan keinemOrte auf-
und zu Abgebungeiner weitem Steuer angehalten
werden. '

§•4.

Sollen die zeithengen Beschwerdender Sauf«
und Handelsleute, daß sie bey der Einsarth ihrer
Waaren durchdie Thor -Schreiber über Gebühr auf«
gehalten, auchbeyNachsichtund Speeisieirungsotha.
ner Waaren, durch die bißherigenAufseherihnen so
wohl allerhandHinderungenin denWeg geleget, atz

( 2 auch
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auchempfindlicheVcrdrieöllchkeitverursachetworden,
Mit äußerstemErnst und Nachdruckabgestelletwer»
dm, undwollenWir wiederdie Einnehmer und Un>
trv <Bedienten, wenn sie sicheiniger LKic-»,eoder
vorsetzlicherAnfzüglichkeitenschuldigmachen, nnd
dessallsüberführetwerden,mit der Rcmotionvon ih-
via Diensten, undandererwillknhrlichenscharfenEin-
fichtund Ahndung, ohneaUcPrvceß-Weitlauftigkeit,
»«fahren lassen.

§. 5-

Es bleibenledochzuAbkchrungder, auf andere
Art, alle Weqc unvermeidlichenUnte>schlage, alle
und ledeKanf-undHabels-Leute, '):potyrcker,Wein»
handler, Häcker,Kerzengießer,Seissensiederundan«
dere sie habenNahmen wie sie wollen, und handeln
mit Waaren, welcherArt sie auch sind, gleichwie,
bißhero schuldig,bey der Einfarth ihrer Kau(VGe»
würz-Hack- und aller andern Waaren, siel)in den
Thören von den Thor-Schreibern einenPaßier'Zet¬
ta! gebenzulassen,welchensiesofort be»demSteuer-
Einnehmerabzugeben, und diesemnachstnachfilier,
ig Gegenwart eines Steuer-Bedienten, gleichnach
der Abladung aufzunehmendengcnancnSpecification
der ganzenLadung, wiesieselbigemit ihren Handels-
Büchern, und auf eine andere unverwerflicheglaub,
hafte Art zu bescheinigensichgetrauen, die Steuer zu
entrichten, mithin bey arbitiairer Strafe nichts un¬
terzuschlagenhaben.

§. 6.
Da jedochdie eigentlicheAbsichtdieses, für im»

merdar festgesetztenStädtischenCtm'nbunons- Mo<li,
so viel die Handelung kernst, auf den Dcbit der
Waaren gehet: So soll jedemder vbbenanntenKauf«
und Handelsleutevcrstattctsepa, uack)Verlauf jegli«

. -
ch,«
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che»Quartals oder Jahrs bey der Collectur-Stube
übcricuylichdarzuthun»baßdieseoderjeneeingebrachte
und beyderEinfuhrversteureteWaaee nichiijv&ittfft
oderverhandelt,sondernentwederauf demLagerqe«
blieben,oderunverkauftwiederweggefandtsey: Da
denn solchenFalls nachuiaelegterLlqnidation, die
für »nverhandclkc,odersolcherGestaltwiedererpor«
tirte Maaren erleqeteSteuer, ans der Cassepromt
und ohneeinigeDisficultatwiedererstattetwerdensoll.

§• 7.
Was MineiniedersolcherHandlung treibender

Bürger von seinemDebit an Steuer erleget, sollen
dieEinnehmerin dieihnengegebeneBücherverzeich«
neu, undfallssieeinenUnterschleifbemerkenwürden;
So sollderDesraudant,nachüberführte»«Unterschleif
»in' Erlegungdes Dupli, von der uirückbegehrte»
Steuer, vertheilet, und durchHülfe derObrigkeit
dazuangehaltenwerden.

8.

Die zu Jahrmärkten kommendefremdeKauf-r.7d Handelsleute,siehabenNahmenwie siewollen,auchKünstlerundHandwerker,nichtminderPferde»und Diel)!HändlermüssensichvondenThor-Schrei«
bern, wclchchi.rübereinRegisterhalten, undsolche
auf dieStcur-Stube liefetnsollen,bei)ihrer Ankunft
einenScheingebenlassen,undin derStadt, wosie
etwaszu verkaufenVorhabenssind, bcydcn Steuer-
Einnehmernsichangeben, auchzur.Versicherung,daß
siedas verkaufterichtiganmeldenund verstauenwol¬len, einhinlänglichesPfand niederlegen,undbeh>h.
rcr AbreisedieunterdiesemTitul gesetzteSteur ent-richten, wovonjedochdie Rostockscheuund Lübeck!«sehenKauf-und Han'dclslcute,auchHandwerker,sdwohl in Unser«bei,dcnHerzogtümernMecklenburg,

e z als
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als auch in UnsermFürstenthnmSchwerin, ansge-
nomincnsind, als welchenin denJahrmärkten unter
demNahmenvonAeeisenichtsabgefordertwerdensvll.

S. 9-

AllefremdeundauLheimifcheKaufleiiteaber, sie
Handelncn Gros oder en Detail, welcheaußerhalb
ten ^ahr -Markten in UnfernStädten ihre Maaren
abzufetzengedenken,.fallenimThorcstillehalten, um
demThor-Schreiber durchVorzeigungdes Fracht-
ZettelsNachrichtihrerLadungzu geben, dieankom-
wende,zuverkaufend,oderabzuladendeWaarenan»
zeigen,daraufeinenPaßier«Zettelnehmen, und die
verkauftenWaaren Edictmaßigversteuern:Dieieni-
gen aber, diemir bloß durchpaßiren, ihre Coffrcs
undbeysichhabendePaqMs veiMeln lassen,wiedri-
genFalls aber dieConfifeirungderverkauftenWaa-
ren gewärtigen. Gleich denn die Thor-Schreiber
hierauffleißigSichtungzu geben,unddiecinpaßirende
Kaufleiitezuwarnen, hiednrchallesErnstesund bei)
Verlustihre»Dienstes, anzcwicsenwerden.

5- lo.
"

Die einmahlvcrstcuretcWaaren, so aus einer
llnsrcrStädte in dieandereversandtwerden,paßiren,
mittelsteinesPaßir -Zettuls, frei)ans undcin.

11.
Von denjenigenWaarenab^, sodiein Unfern

?and-Städten wohnendeKausieute,zu ihremVerkehr
aus UnsrerResidenz-StadtRostockankaufen,wer-
denvoneinemRthlr. 6 Pf. als eineNachsteuermit-
ttlst Prvdiicining eines RostoekschenPaßir-Zettels
krleget.
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§. ii.
An denOrtenwomit Hol; gehandeltwird^oder

bcyderStadt, welchedieHolz-Flössereistberühren,
müssendie Einnehmer,wannihnenvorhcrovonden
Holz-FlösserneinerichtigeSpttisicativ» wird einge-.
liefertseyn, solchesselbstin Äugenscheinnehmen,a!-
les ordentlichspecisiciren,undnachdemAnkauf,wel-
chenficdurchProdueirnngihrerEontraetezuverifici-
ren haben, mit 1ßl. von jedemReichsthalerversteu-
ren lassen. Da aber bey derVisitation dieSpecifi«
ration mit derAngabcderHolz-Handler, nichtein»
stimmig,sonderneinmehresbefundenwürde, »st der
Ueberrcstzu confisciren.

t
Die Vau-MaterialienbleibendenNeuanbauen-

denundihreHäuserreparirendensrey, auchsoll von
allendemjenigen,was KünstlerundHandwerkerzun:
BetriebihrerProfessionen,oderandereEinwohnerzu
ihrer eigenenBedürftniß aus fremdenLandenund
Slädten an Maaren kommenlassen,keineSteuer er-
legetwerden. Würdeaber jemandan anderedavon
etwas zum Nachcheildes einheimischenVerkehrs
überlassen;So soller als einDesraudaptangeseh-eii,
undnebenderEonfiscationdesüberlassenen,Willkühr-
lichundnachderScharfedafürgestrafetwerden.

§. 14.
Von allenundjedenin denStädten wohnenden

Künstlern,HandwerkernundandernVerkehrtreiben-
den, auchTagelöhnern,sollendieEinnehmermittelst
Wstcnz und BescheinigungeinesjedenOrts Obrig.
Feit, einegenaueDesignationausnehmen,undsolche
ihrenRechnungen,nachVerfliessungeinesQuartals,
bcyfügrn-,mithindieEdiltmaßigeSteur, quartaliter

c 4 rich-
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richtigbeylrMcnundb-rechnrn. Es werdenabervon
dieserSteuer dieBackerund SchlächterausgenvM-
men, als welcheschonsonstcnvon ihremGewerbe
stcure».

DiejenigenHandwerkerund Tagelöhneraber,
weiche ir.ifcrabiles sind, lind solchedurch
ObrigkeitlicheAiuilata bescheinigen,sollenmit der
Quartal-Stcur, entwedergan; oderzumThcilüber-
sehe», und die»Ä ihnen bey^inachteAttciisaiavon
de» Einnehmern, deren Rechnungenbeygesüget
werden.

>6.

GleicherGestaltdennauchdie, von denhinter-
bliebenenWittwcnder versiorbenenKünstlcrundHand-
wrrker, beyFortfttznnqder, von ihrenEhe-Man-
nern getriebenenProfcßion, zu erlegendeQuarta!»
Steuer, der Eestaitnioderirctwerdensoll, daß nach
Proportionder, vonihnenin haltendenGesellen/»nd
der, darnacheivqcrichttteaSteuer, ihnenin derZahl
rü>Gesell, zu»!Betrieb der Nahrung, «achgeläffra
werde.

Müller - E y d.

^ch N. N. schwere;u GOtt demAllerhöchsten,daß
ich, meineFrau, W»der, Knecht, Junge oder
Magd, wederfür michselbsien,nochfür einen>waS
Standes oder Conditio»er sen, allhierans meiner
Mühl«einigesahWiahiendesKoin ^nehmen, noch
anfgicsscnlassen will, bevor mir der gebührende
Stcur -Zettnl und das Korn in den verordnetenge«' stempeltenSäckeneingeliefert,auchdenenvon m>s<
ftn einkvmn,ende»Mühlen.-Gasten,ihr Korn nicht
xk-.r eher
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eher aufladenodkr wegzutragenverstatten, biß der
Jassir. ZctnilvechMen, undsie zumAnsfGrcn'U«
reit, auchkeinenllMrfKleif im gerinastenvornehmen,
nochdarinwilligenoderschweigen.Da mir auchcm
UnierschleilsVerda6)taufeineoderandernsolltevor-
kommen,so will solchenbcy demSteur-Inspcetor
undEinnehmeränftichtiganzeigen, michals einen
gewissenhaftenChristenin allemdiesenalso betragen>
sodaßichvor GOtt «nd meinemgnadiastenFürsten
undHerrnallzeit dicserhalben>nitreinem!i!!dgutem
Gewissenbestehenkönne, so wahr mir GOtt helfe
durchJEfuM CHristum.

Nmn. VIII.

Abdruckder alten Union der Mecklenburgischen

Land,Stände vomJahr 152z. den 1. August,
in hochdeutscherUebersetzung.

.-^ir Prälaten, Manne, undStädte derFürsten-
thümer undiZandeMeekienburg,Wenden,Rostock,
undStargard. Bekennenoffenbarin und mit Kraft
diesesBrieses, für uns unsereErbenund Nachkoni-
wen, als und nachdemsichnunzurZeitim heiligen
ReichevieleAufruhr«ndBeschwernngebegeben,üiid
zukünftigtäglichmehr zu besorgen,derohalbenwir
bewogen,sothanesmit Vernunft «nd reifemRath
so viel vorzukommen,als uns möglich;Als haben
wir uns dcrvwegen,GOtt dem Allmächtigenznck

Lobe,
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Lobe, unddenDurchlauchtigen,HochgebohrnenFür«
stcn und Herren Hin rieh, und Herrn Alb rech-
tc», Gebrüdern,HerzogenzuMecklenburg,Fürsten
ju Wenden,GrafenzuSchwerin,derLandeRostock
und Staryard Herren, unserengnädigenHerren,nnd
Ihrer FürstlichenGnadenLandenu«dLeutenzuEhren,
NutzundWohlfarth, uns in nachfolgendeWeisever-
einigetund vertragen, also, daß wir erstzumsöder-
lichstenvor allensollenund wollenhochgedachtenun¬
serengnädigenHerren, in allemunlerthauigenwilli¬
ge«Gehorsamthun, alleswas wir Ihren Fürstlichen
Gnaden, und Ihrer FürstlichenGnadenErben uud
Rachkommenvon GOlt, Ehre, mit»Rechtswege»
jtt thunschuldigund pfiichtigsind,undeinenjeden
ordentlichenRechts pflegen, auf daßwir vonIhren
FürstlichenGnadenzn nnsermRechte, undbei)un,
fern Privilegien, Freyheitenund löblichenGewöhn-
Helten,destognädiglichergcschützct,gefordertundge-
handhabetwerde«. Da es sichaberbegebe,daßwir
samtlichoder sonders Hiernachmahlsdurchjemand
widerunseregedachtePrivileg», Freyheit, Gerech¬
tigkeit, löblicheGcwohicheitenoderalt Hafetiimct^
mit gewaltsamerThat, odersonstanderswiderRecht
«nd Billigkeitbeschweret,beschädiget'undverdrucket
würden, alsdeu« sollenund wollenwir derseibige»
BeschwerdenmirHülse, Rath, Trost, undÄcysianv
derBitligkeitnachnichtverlassen,zu ihrenRechten,
so fernewir ihrerauchzuGleichundRechtcmächtig
sind; Ware cs auchSache daß jemand, wievorbe-
rühret, überRechtundGewaltoderrechtlicherFor«
derung, in einigenSchadengcführetund gedrungen
würde, so sollenund wollenwir denselbenSchade'»
hclftn gleichmachtigduldenund tragen, nachRath
Prälaten, Manne, und Städten, bis ju endlicher
Austrag derSachen. Wir wollenauchmit getreuem
Fleissedazu HM« undvor scyn, daßhiernachmahls
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unter uns Friede, Recht, und Einigkeit, soviel in
unserm höchstenVermögenist, sollbefördert, gehav
(tu undgehaiidhavetwerden, und darüber die muth-
willigenBeschädiger, die sichan Gleich und Recht
nichtwollengnügcnlassen, durchuns oderjemandder
unfrigenzu desandern Schade» nichtsollenLchauftr
oder gehegetwerden, denneinemjeden, dessen,wie
vorbcrühret, wir zii Gleich undRecht machtigsind,
sollenalle Städte, ^Schlösserund Häuser zu ihrem
Recht und nothdürftigerZuflucht»Di' stehen. Wir
sollenund wollenuns auch ans Allsucheneinesjede»
bcschwcrrenKlägers, ein jedermannauf seineeigene
Kostenund Darlegen an die Ocrler nnd Städte, da
eö die Roth erfordert, und im Räch er/nndenwird,
gebrauchenlassen, und hieraus so sindaus einträch-
tigern Rath verordnet, diesenachgeschriebene,als
von den Prälaten, unser gnadigerHerr von Schwe¬
rin, oder Seiner Gnade» Stathalter zu der Zeit,
der Abt zu Dobberan, und der Dom-Probst von
Schwerin, von der Mannschaft in dem Landezu
Mecklenburg, als Herr Nicolaus Lützow, Ritter,
Detlos von Bülow, Matthias von Oerzen, und
HenneckePlcsse. In demLandezu WenMi, Wedinge
Mvl;an, AchimHahne, Dietrich Flvtvw, und
Ä. Daßwitz. In dem Lande zu Stargard,
Melcher Darvvet, Compter zn Mirow, Hintich
Hahne zu Pietz, Po^po Blankenberg, mtö Cngdkd
Helpte, und da;» ihrer zwecneaus jcglichrrdiese«,
nachgeschriebenenStädten, als Rostock, Wißnkie,
Neuenbraüdcnbnrg,und Güstrow, welchedazu durch
ihren Rath verordnetwerden, unddiesevorbenannti
sollenvo» unserallerwegenbevollmächtigetseyn, aus
des beschwertenKlägers Ansuchen/ demselbenundch
nem jeden in seinenRechtenzurächen, undwievoc-
berühret, der Billigkeit nach, Deystandzu khuK
Da sie aber die Sache so wichtigcrmßen und ctteif.

nen/
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neu, sollen sie Prälaten, Manne und Städte auf
gelegeneStete und Zeit dazu verschreiben, alsdann
darinn weiter dazu rathen, und beschließen,soviel
die Nothdurft der Sache erfordert. Wenn auchein
odermehrvon diesenvorbenanute», Todes halberin
Gott verfallen,sosollendie andern, in welchemLande
der Berfa» acschicht, etlichevon den Geschlechtern
aus derLandschaftzusichverschreiben,und einen an»
dern unter sicherwählenund erkiesen,derihres Be-
dünkens hie;» nutz-und fruchtbar feyn mag. So
wollenwir auchhierin«, und mit dieserunser Berel»
mgnng, hochqcdachteuunserengnädigenHerren,Jh-
reu FürstlichenGnadenErben und Nachkommen,"«»
Ihrer FürstlichenGnaden Obrigkeiten, qar nichts
äbqcfchr.ittcnhaben, noch auch unser» Eydcn und
Pflichtenzu nahe gehandelt, damit wir nichtanders
als die getreue ««terthänige und gehorsameallezeit
erfundenundvermerketwerden. Wir wollenuns auch
hierin» bedungenund vorbehaltenhabe», diesennsett
VerpflichtungundBerschreibungallezcitzuvrelängM
und zu verkürzc»,und zu verändern, sooft uns das
von nöthen und Behuf ist. Dieses alles, wievoibe-
rühret, stet, ftst, ewig, un.wietrrrnflichzu halten,
solcherallen Behelf menschlicherListigkeit, sohab.n
wir alle, samt und sonders, uns, ein dem andern
Heyuns'ril Ehren und getreuenHand-Gelübden in
Eides statt verpflich'etund verwilliget, und haben,
dessenzu II,bind und mchrerVeisicherung,wir Uln-
eus Malchow, derKirchenzu SchwerinAdnunistea«

tor, Nicolaus Abt zuDobberau, Nicolaus Franke,
der vorgeschriebenenKirchen zu Schwerin senior,
Danholdus Möller, der Dom.KirchenSWJi Jacobi
inAvstockDecan, undHinricus Mö!ttr, zuDobbertin
Probst, als BollmächtigtenndBcfehlhabcr, an statt
und im Nahmen allerPrälaten, ClausLüizow,und
Henning Halverstadt, Rittcre, Weicher Batroet,
Zw . Com-
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Compierz« Mirew, WcdigeMolzahn, Clementvon
Bülow, Rcimar Blücher, Jochim Hane, Caspar
vonSchoneich/LütkeMeltke,Matthias vonOerzen,,
Jasper Finke, WcdigeOldenburg,Jacob Lrpezow,
Hinrich WavM», Diedrich Fmow, B'cke Vier,
egge, Eggert von Quiysw, Bereu? Rohr, Achim
vonder Lühe, LütkeBässewitz, EngeikevonHelvede
Vollrad Preen und Claus Pcnzc, als volimächtigte
BcfehlhaberallerMannschaft,undwir Bürgermm
ficvundRalhmänner derStädte RostockundWismar,
Yieuen-Brandtnburg,Güstrow, Parchim undSchwe»
rtil, als vollmächligteBcfehlhaber, an statt und im
Nahmen aller gemeinenStädte der vorgeschriebenen,
Lande, unsereJnnsiegelfür uns, unsere,Geschlechter
undErben, und für Unsereder Prälaten und Städte
Nachkommen, und alle andere gemeinenStände^ihre Erben und Nachkommenwissentlichthnn'hangen
vor ViesenBrief, derenJiinsiegcl wir alle die gcmei-
ncn Stände, unsereErben und Nachkommenhieran
mit gebrauchen. Gcgebcnund geschriebenbinnenM.stock,amTaZeVmculaPctri, derersteTag desMo-uaths Augusti, nachChristiGeburth im funftchnhun-berstenund dreyund zwanzigstenJahre.

Rum. IX.
Holz-Edict vom 24 Februar. 1750.

>^onGottesGnaden,Wir Christian ?udewia,Herzog zu Mecklenburg, Fürst zu Wenden,SchwerinundNatzebnrg, auchGraf zuSchwerin,-derLandeRostockundStargard Herr ;c.̂
Ecbeu^
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Geben hiemit gesammtenUnserenLandsassen,
Vasalien und Unterthaneuin Gnaden zu vernehmen,
was GestalkWr zcitherowahrgenommen,daß, ohn-
Hcachtttsoviclfältiaer,vonUnserenin Gott ruhenden
Syr'fahrenM perRegierung,eigangencnLandes-Fürst^
üch'c»EdiÄcnundVerboten,undinsonderheitdem,i>n
Jahr 1701.auf öffentlichemLand-TagzuMalchinmit
Ritter-undLandschaftverabredeten,'auchdaraufunterm
i6tenFebruar170z.gehörigpnbiieirtenPatent entge?
gen, das ohnangezeigteund »nbewilligtcHolz-Fallen
in denadelichenGütern,dahinüberhandnehmen'wollen,
daß mit der Zeit, zum unwiederbringlichenSchaden
UnsererLande, der größesteMangel an harter Höl<
zungentstehenmuß.

Wann Wir nun, Kraft Landes-Fürstlichenhohe«
Rechts, und aus Landes-väterlicherVorsorge, zu
Abkehrniigdes, UnserenLanden,aus ferneren«»nein-
gestelltemFortgang des ungemesseimiHolz-Fallens,
bevorhaltendenunersetzliche»Sibgangsund Verlnstsan
vothdürstigemharten Hol;, nicht Anstandnkhmen
können, die hiebevorigenLandes.FürstlichenEoiete
und Verordnungengegendas uiMmäßigteHolz-Ver»
wüsten, zu erneu'rn und zu wiederholen;So wollen
uns verordnenWir hiemitgnädigstund ernstlich,daß,
in GleichförmigkeitbesagterEdiere vom 16 Iunii
170,. und 16Februar. 170z. alle Medial-Inhabere
und Vasallen UnsererLande, wenn sie, außer dem
bettöthiatcnBau- »tidBrenn-Holz, eineQuantität

hartenHolzesumhauen, oderziiinVerkauffa»e»,vol>

Icti, Uns davon, Dc».Rechte11und altemHerrommen

nach, vorherigeAyzeigethunsollen, undzwar soviel
dieAllodial?Güter betrist, nur zudemEnde, damit
nachnntcrsnchtenUmständen,und befundenerEntbehr«'
lichkeitder Quantität Holzes, UnfreVerordnungan
Unser»Ober-Jägermeister, zur ordentlichenAnwei.
sung ergehenkönne.- T

" • *
• . SfRrtfJ
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Was abct die Lehn-Gütcr anlanget, sosollen
UnsereVasallen, wie es sich denLehn-RechtenMb
dem Herkommennachvon selbstverstehet, nicht nur
einejegliche,außer der vvrgcdachtenRothdurst vor-
habendeHol;-Fällung gebührendanzeigen, sondern
auch Unser»schriftlichenConsens, nnd UnjVegleich¬
mäßigeVerordnungzu Anweisungdes Holzes, nach
vorgangigerUntersuchung,aus UnsrcrLehn>Cammer
zu erheben, schuldigftyn-

Gleichwiesichnun vorberührtermaßendie rcspcc-
tive Anzeigeund Conscns-Suchnngnur von einerzu
fallendenQuantität Holzes, von selbstverstehet:Also
ist hingegeneinemjedenGuts-Besitzer einzelneBäume
i»r Nothdurst und zumBesten seinesGuts, wirth-
sicherArt nach, auchohneAnzeigeund Conscns-Su»
chungzufallen, unbenommen.

GestaltWir in solcherMaaße, hiemit nndKraft
dieses, die von Unfers, in Gott ruhende»'Hetrn
Druders und Vorfahren an derRegierung, Herzogen
Friedrich Wilhelms zu Mecklenburg Lbden,
unterm «6 Junii 1702. und 16 Februar 170;. tu
gangeneEdieteund refpeetiveDeelaration, nichtwe«
Niger Unsrer Lande Polieey-Ordnung, wiederholet/erneuertund erkläret, mithin männigllchcndie genaue
Nachlebung,solieb einenjedenist, diedckrinnaus das
unangezeigteund unbttvilligreHolzfällen undVerwü¬
sten vcstgesctzteStrafe zn vermeiden,.befohlenhabe»
wollen.

Urkundlichunter Unsrcr eigenhändigenUnter-
fchristund aufgedrucktemFürstlichenInnsiegel. Ge-
gebenin UnsrerErbunterthanigenundRcsidenj-Stadt
Rostock,den,4 Februar. 175°.

ChristianLndewig,H.z.M.
(i.. L.)

.. i. Sign.
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Sign» O

Ä5ir Christian Lu dew lg von Gottes Gnaden,
>HÄM i» Mrckk»K«rg,Fürst;u Wenden, Schwei

rin und Ratzckurg, auch Graf zu Schwerin/ der
LandeRoj^ockundStargard Herr :c.

Thun kundundbekennenhiemit: Daß Wir Uns,
HeyErrichtungdes, mit Unstet getreuenRitter, und
Lands6)aft, am heutigenTage, vollzogenenHaupt«
Virglcichs, auch der nachfolgendenExeeuttons-Oed.
nung im Contributions-Wesen, und was demauhan-
gig, folgenderGestaltverglichenhaben.

i) Die Landes-Lxecutor^ sollendieRestanten

- - (i) , Z i

von der jährlichen ordentlichenLandes-Contribution
i»m Anthiil der Ritterschaft, der Eloster.Güter, und
per Oerker Unsers RostockfchenD'strickts, auchdie-
jetngeu Städtischen Dölfer und Oeconomle-Güter
«nd Priester-Bauren, die chcmahls zur Rltterfchast
gehöret, dieauf dieHufen gelegtejährlicheNecefi'ana
mit eingeschlossen,nachMaaßaabc des erstenArtleuls
des ZwischenUils und Unsett'Ritter-und Landschaft
getroffenenVergleichs:

Ferner
(Ii)

die Restanten von den verkündigtenund bewilligte»
Reichs- Cra»tz>undPrineeßin»-Siemen, die Unsere
Cammer-Güter so wohl, als die Bltetschaft u»v

Städ-
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Städte, Jnuhalts des zweyten.Arttenlsbeweldetett
Vergleichszu tragenschuldigsind: Nichtweniger

("O
die Restantenvon der Ritter- und Landschaftlichen
insgemein,oderder von einemjedenStand insbcson-
bcre, oder vomganzenLandeauf Land,undEonvoca»
tions-Tägen, oderauf Deputalions-Convcnten,Oc»
sage des eilftenArtieuls mehrgedachtenVergleichs,
beliebtenAnlagen, na6)den jedesmahligenCvntribn-
tions-EdietenundBeliebungm, exccutivebeylreibeNd

2) DieseLandes-Kxecutores,derenan derZahl
drcyseynsollen, nämlicheinerimMecklenburgischen^«mcr im Wendischen,und einer im Stargardischea
Crayse, werdenvon demEngern-AusschußUnsrer
Ritter-und Landschaft,gegengenügsameBürgschafts-
Leistung,angenommen,und bei)verspürterNachlas»
sigkcitnnv Untreu-, oder sonst nöthig befundenen
Umstandennach, wiederbeurlaubet.

; • • : - . . . . ti. ' • . ; .-'D
?> Nach geschehenerBenennungwerden UnsvondemEugen,-Ausschußdie erwählteLandes»Exe-cuto^s »nietthanigstprasentiret, und wird zugleichum Verordnungeines Lvmmiüsrü jn derenBeeidi-gung, gebeten.

4) Die Beeidigungder Landes-Executorumge»
schichtin UnsermundderRitter, undLandschaftNah»
mcn, auf demRathhclusezu Rostock,in Gegenwart
UnsersjedesmahldazuverordnetenComnufTarii,undder anwesendenMitglieder des Engern-Ausschusses,
nachdemlud Lixn.* hienebengefügtenFormular. ^

5) Dem zu Folge sollen sich die Landes« Execu-
<or«s,-nichtnur überhaupteines ehrbarenund »äch-

f ter-
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lernen Wandels befleißigen,sondernauchin ihrem
Amtesichehrlich, treu, und fleixigbeweisen,den
Aufträgenund Jnstrucktionendes Engen,-Ausschus-
sesschuldigeFolge leisten,sichgegendiejenigen,beu
welchensifAmtshalberdie Executionverrichtenmüs«
scn, bescheiden,in Worten und W-rken erdigen,
die Execntivns-Verwarnungenin Person verrichten,
sichan ihrer Besoldung,und denhienachstausdrück»
liehbestimmetenGebühren,begnügenlassen,unddar«
über nicht das Geringstefordern oder nehmen,kein
Geld, so in denLand»Kastengehöret, empfangen,
oder, wennsiees zu empfangengenöthigetseynwür¬
den, solchesso fort in den Land-Kasten abliefern,
und endlichso wohlvon der verrichtetenExeeution,
als auchwahrenderExecution, so oft einigeirgend
bedenklicheUmständedabeyvorfallen,an denEngern«
AusschußAnjeigeerstatten, und fernereinftrußio-
«es erwarten.

6) Mit der Executionselbst, soll eS folgender
Gestalt gehaltenwerden:

Nachdemder Engere-Ausschuß,auf eingesandte
beglaubteLpecikcqtioncsder Restanten, von Uns
oder von UnserenLandes-Gerichtenein Mandatum
de excquendoan dieLandes,kxeculores(welchesUN»
weigerlichertheilet werden soll) ausgewürkethat,
werdensiemit denetwanöthigenJnstrucktionen,wie
sie sichbcy der Execnrivnzu betragenhaben, vom
Engern-Ausschußversehen. So balddieExccutores,
nach vorgangigcr 14 tagigeu persönlichenVerwar¬
nung, an demOrt, wo die Executionzu verrichten
ist, gelangen, und keineQuitunHübervölligentrich¬
tete ContributionundAnlagen, wenngleichauf Ad«
rechnungetwas bezahlet seynmögte, vorgezeiget
werde«kann, sollensie so fort mit der Execution

auf '
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»uf den Rachstand,Einwendet ungeachtet,versah-
rcn, und sichdavonkinc Inhibition« und 8»MM
lionez. welcheohnedemnichterthciletwerdensollen,
abhaltenlassen,also undder Gestalt, daß sie entwe-
der daselbstzur'Ecccutivn, bis auf weitereOrdrx
vom Engcrn-Ausschuß,verbleiben,oder daß sie so
vieleMobüianehmen,woraus das restilendebezah«
let werdenkann, oder, wo diesenichtvorhanden,D
alsdenn entwederdas Vieh oderKorn, so vielvon
Nöthen, anschreiben,mit Verwarnung:daß, da in»
nerhalb4 Wochen, vonZcit der Designatien,- die
völligeBezahlungnichtbeschaffetseynwürbe, sieals«
denndas angeschriebeneauf offenemMarkt, in der
nächstbelegene»Stadt, verkaufe»wü, ,en. Gestalt
sieauch solcheswirklichauf allen Saumnnqs«Fall,
nachverflossenerFrist, zu thun hicmit befehliget
seynsollen.

7) Gleichwieabrr nicht nnr den Landes-Exe.
cutoridusauf denunverhoftenFall einiger, von dm
zu exequlrendenEii-gescOnenverspürterWiedersetz-
lichkeik,nöthigerSchulzangedeyhcn, sondernauch
M eontinuirenderSaumsceiigkeitin Bezahlungdes
Schuldigen, dieExeeutionje zuweilenverstärketwcr«
den muß; So sollenauchauf Ansuchendes Enqirn«
AusschussesdiebehufigeBefehlevonUns an dieChefs
UnsererMilitz, zu Hergebung der erforderlichen
Mannschaft, ergehen, lind dieseden Executoribus,
auf ihr Anmeldenbey den Chefs, so fort mitgcg«,
be» werden.

«) Einem inr ExecntloneommandirtenUnter-
Osfieier, sollentäglich, wennkein Essenund Trin»
kcngereichetwiid, nichtmehrals SechszehnSchil.
ling, und einem jedenGemeinenauf solchenFall
nichtmehr als Acht Schilling, bey freyerKostund

f 2 Bier
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Bier aber, jenemnur Acht Schilling, und diesem
Vier Schilling, gegebenwerden.

?) Es stehetübrigenszu eines jedenEingesesse«
nenGefallen,welchesvonbeydener erwählenwill.

10) ©ie SalariaderLandesfExccwtonimwerden
ohne UnfernSpecial-Beytrag, von den jährlichen
gemeinschaftlichenNeecssarieu-Gelderngenommen,in
der Maasse, wie sichder Engere-Ausschußdarüber
mit denerwähltenvergleichenwird.

n) AusserdemwerdendenLandes«̂xeruwribiis
für jedenTaa, densievondemOtt ihresAnfenthalts,
biß an den^rt, woselbstdie Verwarnungoderdie
Ereentlon zu verrichtenist, hin', und wiederzurück
reisen, nebstfteyer Kostfür sichund feinenKnecht,
auch Futter für die Pferde, Sechzehn Schilling:
ohne dieselbeaber VierzigSchilling, und für jeden
Tag, da siean dem Ort zurExceutlousind, nebst
freyerKost und Futter, sodaß, wann das Flitter
in natura gereichetwird, auf ein Pferd ein Vier-
tel Haber RostvckerMaaß, »nd AchtPfund Heu,
nebstHachse!und Streu zu rechnen,a Tag Sechs«
zehn Schiiiing: ohne freyeKost und Fnttcr aber,
Vierzig Schillingvon demjenigenentrichtetwerden/
der dieErccntioawiedersichveranlassethat.

12) Für eineVerwarnung, vderwennauchdie
Restanteninzwischen,entwederkurzvor ihrer Ab-
reise, oder, da sieschonauf demWegesind, mithin
keineNachrichtvvu der Berichtigungder Restanten
erhaltenhaben, oder erhalten können,bezahletsinv>
und solcheBezahlunggleichwohldurchQuitnug vom
Land-Kastensofortbescheinigetwird, sobekommensie
dennochdie oben für die Reife«Tage determinirte
Gebühren. " Wir
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Wir befehle»demnachUnferngesammtenCol-
Ifgüs undLandesEingesessenen,sichnachdieserver-
glichciienExecutions-Ordnungallenthalben»nrichten,
unddagegenwederSelbst zu handeln, nochjemand,
wer er sey, einige Entgegenlcbuugderselbenzu
gestattenoder nachzusehen.UrkundlichUnsersHand-
ZeichensundJunsicgcls. Gegebenin UnsrcrRestdcnz-
Stadt Rostockden i8tcuApril 1755.

Christian Ludewig.
Herzogzu Mecklenburg..

(t. S.)

Sign. *.

Eyd der Landes - Z^xecutorum.

^ch, N N. gelobeundschwere: Demnachim Nah-
nie»desDurchlauchtigstenFürstenundHerrn, Herrn
Christian Ludewig, HerzogenzuMecklenburg,
FürstenzuWenden, Schwerin'undRatzebnrg,auch
Grafen zu Schwerin, der LandeRostockundStar-
gard Herrn, und derMecklenburgischenRitter-und
Landschaft,ich zu Eintreibungder Contributionen,
Steuren,undbewilligtenAnlagenvondenSäumigen,
verordnetund bestelletbin; Daß ich nichtnur über-
Hauptmich eines nüchternenund ehrbarenWandels

f; be-
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befleißfqrn,btso»dcrs an6) bey den on6cfe?>!enf:i
Meeutionenmichehrlich, trcti, iiikdbescheidenvcr«
hatten, feinesMenschenFreund- oderFeindschaft
ânsehen, michmit Gaben oderGeschenke»nichtbe-
stechenlassen, alle Austrageundlnftrnckionesbellen
Fleißesgehorsamlichbefolgen, michan meinerBe»
solduvgundvul bestimmtenSebühreubegnügenlassen,
und darübernichtdas geringstefordernodernehmen,
keinGeld, so in denLand-oderfreywilligenKasten
gehöret, annehmen,oder, woiches anjunehmen<;e-
nörhigctseynwürde, solchesso fort an denLand«
oder frcywilligkiiKastenabliefern, und in Summa,
ivie es einemredlichenDiener undRxecutorieignet
und wohl anstehet, handeln n»d verfahrenwolle.
So wahr mir Gott helfe, durch
Fefun, Christum!

Register»
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NB. Die nichteingeklammertenZahlenbezeichnendie 5$,
des Landes-Vergleichsi die einzeklammertenaber
die Pag. drr Beylagen.

A.

Äbdecker, was vor welche zu gebrauchen. 34*.
144.

solches können gemeine Leute für ihr eigen Vieh
selbstseyn. ,45.

Ablagcr der Jäger in Clüstern. (4).
Abschied, ohne selbigensollenKnechte und Dienst,

bothen nichtangenommenwerden. (31. ;i.)
Abzugs-Gelder, wenn und wie davon die Ritter«

schaft srcy ist. zso.
was deshalb weiter verglichen. 352. ,5,.

Accidenticn find den Steuer - Unter <Bedienten ver-
Kothen. 6i.

der Prediger und Kirchen-Bedienten, sot. 50;.
Accife, davon ist die Ritterschaft in Mecklenburg

srey. 95.
und Zoll-Freyhcit der Stadt Lübeck. 37;. (70).

Achte>Heute, vid. Taxatores.

s 4 Acker,
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Acker, der im gewissenZins oder Pacht ausgethan.
z-5. (18).

wenn derselbeeinemFremden außerhalb der Stadt
zugehöret, wie in Ansehung der davon reKiren-
den Steuer zu verfahren. (^7).

derKirchen- undPfam, dessenVcrsteiMNg. n. i z.
dessenVettauschüng. f°6.
der Oeconojliien, vid. Oeconomien.

Acker-Register in Städten zupl Behuf der Steuer-
Stube. ($6).

Acker-Steuer, wie im Fall einer vermuthetcuUns
richtigkeitvvudenEinnehmernznverfahren. (;6).

die verschwiegenewird von demMagiftvat mit dem
Quadruple {iffll'flfct. (?<5).

Wird Martini entrichtet. (57).
Acta können den Aöclichenund Städtschen Gerich-

ten abgefordert werden. 427.
deren Verschickung. 399. 4°°. 4-s.
HeyderenVerschickungwerdendie Landes-LonMtti-
- limies mit brygeleget.
deren Verschickungin Processen zwischenVauren

v und Guts-Herrn. ?-?.
Actuarius, wie damit die Ritter-und Landschaftli-

cheuGerichte zubeselzensind. 4,5.
Ädeliche und Adelsmäßige Persohnen, wie gegen

selbige in kriminal. Fällen zu verfahren. 561.
die Ade'ichebekommenGnaden-Grnß und Gnade»-

Versicherung, wenn sie gleich feinen ebaracter
•' haben. ts'7> 7 ,

Adelicheund derenPächter habenZollfreyheit. -86.
was ihnen und ihren Pachtern oblieget, wenii sie

Zollftkyhnr crereimi wollen. *87.
- worauf ihre Zoll-Freyheit nicht zu extendixen ist.

Ädettche Frauen und Witwen, deren Rechte.
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ÄdekKe Güter > »ß und wie sie^ prm^ixe zu
qviiriVCJl.444- 445.

wenn solche gegen äowsmslis vertauscht lvephen)
was Rechtens. 467.

Adjudicationes im Lehn, was darunter wcgcn coi,d
- Geldes Rechtens. 46c».

Adultorum, dessenBestrafung. 476.
Ad-cvcaten , der auswärtigen Gebrauch ist erlaubt.

40s. 'V
der auswärtigen Vergehen wird von den PartheyM

gcbüsset. 408. • :>-
einheimischesollen nicht intinndivit werden. 406.
ijCVCUVestraffuug in cal'u t'rivvlse sxpeÜÄtiom!

N?.
'

. =5
wegen ihrer Gebühren soll Verordnung ergehen.

40.Y. ^
SlThiter, hypotheckte, die daraus bezahlteLontribu.

tio». st;.
die Handwercks'Aemter sollensichin Streitigkeiten

zwischenBau»Hcrru und Handwmker nichtmc.
Uren. 271.

wie die Handwercks-Aemter gegen die Pfuscherauf
dem Landezu verfahren haben. 274.

Agnaten. soll ein zu verkaufendes oder zu versetzen-
des Lehngntaugebvchenwerden. (5).

5 deren Saccwfiön«-Richf in alte Lehne. (25. -6).

Alimenten, in wie ferne dabey sie Appellation
; Statt findet. ;85. ?»6. ,yi.
Aiiodial Brieffe, die von voriger Regierung er»

theilte. 44?.
deren Rechte. 450.
deren Cantzeley,Gebühren. 440.

Aiiodial. Gütber, der von den daraus außerhalb
Landes gehenden Geldern zu erlegende Zchmde.

»49. ... > .

wie siezu errichten. 448.
f f Allo-
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AUodial (Sätet, was wegen deren Veräußerung
Rechtens. 47-.

ob beyderen Veräusserung krincixi das Ju« proti-
mifeo1! competit'Cf. 454.

Ammfiit ist über die vorige» Streitigkeiten von 8mo
versprochen. 5>5- 5'7

Amts-Gebühren, überflüssigesollenvon angehen«
den Meistern nicht gefordertwerden. 574-

Amts- Gerechtigkeit, wer solcheführet, muß sich
zuvor!egin,i„rfii, „nd wie. 374.

Amts- Wösten, und Schmausereyen, damit sollen
junge Meister nicht beschweretwerdcn^ Z74.

Amts-Meister Töchter oder Wittwe, der Zwang,
selb>gebey Gewinnung der Meisterhaft in Hey-

>' ralhen, ist ausgehoben. ',74.
Amts-Mißbräuche sind aufgehoben. ;?4-
Anbauende, ihnen sind Bau - Hülfen bewilligt.
> 6i. 65.
Angelegenheiten Stadtfche, was folcherhalbversi«

chert und bestätigetworden. 67.
Angesessene sind in caufis iiiulctarum mit Arrcft

nicht zu beschweren. 4--.
Angriff, gefänglicher, damit sollgegenUnterthancn
4; außer in peinlichenFallen der Anfang nicht ge-

macht werdend fi).
Ankaufung Ü.ehn und Aliodial • (Sütev zum

Fatriraonio Principis. 444.

Anlagen, dam tragendie z» denDom,incngekom,
meneAdclick)eGüter mit bey. 2,8..

wer sonstnochdam Beytrag thut. ->?.
dazugicbetRostockden i-ten Theil. zt°.
werdenper cxccutionerubeygctricben. (80. gr).

Antaaen, freywillige, selbige zu machen, stehet
Ritter- lind iiandschaftftey. -07.

deren Nvthwendigkeit ist in demAusschreibenzur
Zusammenkunftanzuführen. *0?. -iz.

An»
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Anlasen, freywilligc, werden auf convcnt-» per
liiajora beliebet. »»° 2'4.

quo cafu dieselbenfür bewilligt anzusehen. *14.
werden per Exccutioneui beygetrielie»,Ü!!dwie1

111. in.
Anlagen, allgemeine, gehenin Landkastcn. 114.

wic'mit derenDcylrcibnng zuverfahren. 21s.,>7.
wie und wenn solchekundzu machen. 216.
werden p^r major« beliebet. 2>6.

Anlagen, besondre, was durch selbige aufzubrin-
gen ist. 227. 22,8.

Anlagen, rückständige, wie es damit in concuxiÄ
zu halten. 562. 364.

wie siein Concurlu clasfificiictwerden.
Appellubilis fuinwa, in geringfügigen dachen. Z84.

IIIappcllauombus von DenLandes- Errichten an die
- Reichs«Gerichte. ;?».

in S^pellstiviutiuz Von Cantzleyenund LpnM. ans
Hoffgericht. 4-?.

in caufis fiscalib. mulctariim an die Reichsgerichte.
! 428. - :
Appellant, wie ein temcrarius in Handmercks'Sa¬

chenzu bestrafen. 265.
soll in appellstionc srivvla nebst seinemAdvocatcn

bestraftwerden. 390.
Appellat, in welchem Fall et Caution bestellen muß. 186.
Appellation hat in Steuer. Sachen nicht statt. 57.

den appelJatiancHdes Enger» Ausschussessoll der
Lauf gelassenwerden. ,88.

hat in Handwercks - Sachen nur quoad effectum dc-
volutivum statt. 26^, ,

behält von den Eantzelevenund Confilhmo att
Hoffgerichtihren Lauff. (4. 14).

hat in peinlichenund KscalischenSack)en, so an
1 Leibund Lebengehen, «juoaduttumc^e etFeetum

keinenstatt. 384.
Apptl*
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Appellation, hat in verschiedenen bestimmten Fälle»
quoad utruniqu« effectutn'

ni(|)£(ffltf. Z84.
in welchenGaulis selbige nur qitoad etkectum de-

volutiviim st<,tthat. %8<?.
wird in allen Fallen, so nicht ansdrücklichausge¬

nommen, a» das Hoff, und Landgericht ver»
(rottet 9S7- ?8».

so frivoia et ic-jecta, mit welcher Straffe dieselbe
zn belegen. ;y°.

behalt an die Reichs-Gerichte Ihren Lauf. 391.

O).
hat an die Reichs-Gerichte in bestimmte»Fällen

keinenstatt. ;<;r. 59*.
die von Adclichenund Städtschen Gerichtenrsrivus

summ.ie, csutae, tormslium et perlonaruw.

4»6. 4-7.
j)ieappeUationesvon der Lehn'Cammer cselg.

rem behalten ihren freym Lauf. 464.
Arbeits-K.eilte, auf dem Lande, können Bier und

andere Bedürfnissevon Hofe nehmen. -47-

Armmh, für selbige soll bcym Korn« Mangel die

Nothdurft alisgemachtwerden. 366.
kann einigePfunde FleischohneAbgabe derSteucr

zur Stadt bringe». (59).
Arvifte, in wie ferne sie untersagt sind. 414. 4,».

Äfftcurations-Reverfi sint) bestätigt. Z.
Attentata in appcllations - Sachen sind verbothen. 4? i.

Atteftata, Obrigkeitl., müssen Handwercker und Tage,

iöhner haben, wenn sieals pevfonac mifcrabiles

von der Quartal-©teuer srey seynwollen. (7-).
Aufkaufferev aus dem Laude ist verbothen. 25s.

Attffther, Steuer-, demselbenist die ankommende

Kaufmanns-Waare vor derAbladung anzuzeigen.

(66).
muß dem.Einnehmer von der angekommene»Kauf-

manns«Maare rapporme«. (67).
Auf-
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Aufseher, Steuer-, wie er sich in Ansehung der
Kauffleute zu verhalte». (67)

Augshurgfcbe Confeßiun, darüber soll gehalten WW

den. (7. l>. 13. 34);
Auiki werden in die Reichs-Steuer gezogen, n».

Ausfuhr, Rorn-. ,65. M
Ausgaben, L.ttndes-, vxle Neceflana.
Ausländer können auf dem Lande alle Producten

kauffen. -ss.

Ausmahlen, ist wegen schadhafter Stadt - Mühlen
erlaubt, jedoch unter gewissen Erfordernissen.
(66)

Ausmessung der Adelichen Güter. 7. lei¬
der Stadtscheu Cammerey - Güter. 41.
der RostockschenGemcinschafls-Ocrter. a,x. i-z.
der Closter - und Oecoiwmie - Güter. 41.
was davon srey nnd nicht frei) ist. 16. 17. iz.

>?. 4'. .
'

die Kosten derselben, -z. 29. 4z.
wenn sie vorzunehmen. ?o. 31, /
dabey kann des Guts Besitzer zugegen seyn. Z2.
soll Aemter« Weise geschehen.
ouo tempore fic anzufangen. 40. . . .
soll nicht vctarditct werden. s6. " "fc-
Die inftruction dazu. (37).

Ausschuß, Enger, warum derselbe bestimmet. 176.
aus wie viel Perlohneu er bestehet.' 177.
repraefentivct gesammte Ritter. und Landschaft.

^ ' 17g.
' v".

muß Vollmacht haben. 1S9. 190.
dessen Officium. 178.
wird von Ritter- und Landschaft besiM. 175.

>• ist ein besonderes Collegium. J70.
wird bey jeder NegierungS-Veränderung bestätiget.

Aus»
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Ausfts'uß/ Enacr. dessenBestätigung wird >» ceno

cafu für gischehen gehalten, tso.
dessenAuffcnihall und Zusainmenkunst ist willkühr»

lich. >80.
^

dessen Memorialkn wird eine gnädige Annahme

und rcfoiutibn versichert. 18>.
hat zwcy besondere Siegel. ,8-.. >«4.
ddjsen Siegel sind unveränderlich. >^4.
von tvcm dessenBerichte lind Klemorislien i» UN»

ttrschreiben. >85-
siegelt mit rothem Wachs- iz6.
dessen erste mftanz. >8/.
hat da6 KeneKcnnii zppcllütionis, izz.
ordnet im Contribiuions. 2ßcfetl Vifitationes au. q<.

daui cviicuri'iren Städte. »4«.
Aussteuer und Abfindung der Töchter, Schwester

und Bruder, ist eine Lehns«Schuld- (-7).
Austrage, wenn solche statt haben sollen. (*).
Avucatnria Reßripta, wie es deshalb in Proceflen

jU halten. Z96. 598.

-. B.

Bach und Strohm, wer die Jurisdiction darüber

hat. 4 <9-
Bärenzieher giebt täglich r Rthlr. an Accife. 47*

,^iu< Materialien, lönneii über die Ost-See roll de«

neu daran greutzenden geholet werden- ?6z.

sind Steuerfrey. (7>). ...
Bauende, Neuan- in Städten, deren Hülfe. 6-.6?.

Bauers >l!.eute, ob und wie dieselben brgucn uuS

mültze» können. 240.
deren Rechte und Pflichten. ('S

Bauren, aus deren Klage wider den Guts-Herrn

solle» r<guläriter- nicht fo'fOtt Fotnai • Mandats

erkannt werden. 3*6. ..



Register. 95

Bauren, sollenwiderWillenderHerrschastnichtin
Kriegs-Dienste gehen noch angenommen werden'.

deren Hufen können niedergelegt!, eingezogen und
Verlegerwerden, m-

ausgetretene sollen wieder ausgeliefert werden.
3>°- 00. '

deren Hochzeiten und Kindtaufen?e. sollen mit über»
mäßigen Kosten nichr seyn. (->.).

die .hnen um gewissen ZinS oder Pacht eingethane
Hufen, z-5- u7.

die den Bauren abgepachtete Stücke. ;-6.
Bauer - ^zufen, die aus immune» Stücken ange-

legte. ?zs.
Bauevschafr, deren gänzliche Niederlegung. ,;6.
Beamte und Provi'fures der Klöster, deren Wahl

UNd Confiriiiation. 122,

Herzogliche werden vor dem Hof-Gericht belanget.
W- (-).

Deckev geben keine (^mi-tsI-Etetier (72).Bediente, Fürstliche, sind von Reichs, und Creyß.
Stenren nicht exinurt. 102.

stehen unter dem Hofgericht. 39s.
Bedürfnis, was Einwohner Ihrer eigenen an«derswo kommen lassen, ist stcmrfrey. (71). !
Beerdigung, stille, ist erlaubt, und wie? 5°R.

was die Bauers ^Leute und Einwohner auf dem
Lande K an Bier gebrauchen, mnß aus der näch-
stcn Stadt genommen werden. 242.

dazu kann in der verbvthnen Zeit Wild geschossen
werden. 29?.

Berg-Häne können stets geschossenwerden. 299.Beicht-Scheine sollen nicht mehr gefordert werden.
«, 4«5.
Beicht-Vater, dessen Veränderung. 486.

B<-
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Berichte , Ftian Sereniflinius voll fcvii LtUimS-Gc-
t richlen fordern. 397.

Wie Die Belichte der Land -Rathe au Lmuw ju Ulli
terschreiben siud. >7».

Beschwerden, die unerledigte des Landes sind abge-
tha». 4. ,

' die unerledigte Stadtsche sollen abgeholfen werden.
67. ?>6.

Besserung, die Landübliche der adelichen Wittwen.
(2s>

-

Bestätigung der Landes.'Privilegien, Revenuen etc.
wo, wenn und wie solche geschehen soll. ,54.
Z55.

Beutler, wie sie zu bestrafen, wenn sie Böcke tut«
versteuert schlachten, (s?).

Bier, wie solches zum seilen Verkauf in Städten bc,
schassenseyn soll. 154.

eine Tonne hält 64 Kannen. *34.
wie dessenPreiß einzurichten. »34.
soll tgx-rel werden, und wie. -n
kann der Krüger in der ihm angewiesenen Stadt

kaufen, wo er will. -35.
in welchem Fan es auch aus einer miangewiesenen

c Stadt gHolet werden kann. »z8.
wenn dessen Hvlung keinen Verzug leidet. -3?.
schwaches, ju tägsichcr Nothdurst zu brauen,

htt jedem auf dem Lande frey. -41.
. ^u Hochjemn, Kindelbieren, Begräbnisse» und

Gilden muß von Laudleuten aus den Städte» ge«
holet werde». 242.

soll über 5 Tonnen dem Krüger nicht gchorgct wer^
^ ^ den. ju. - .

wie dessenvcrbothenes Brauen auf dem Lande zu bc«
strafen.. .348. 249.

könaen Arbeits-Leute vom Hofe nehmen. 247.

... Blut,

f
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Blut, Schande, deren Bestrafung, wem sse justehet.
4>6.

Bock, was dafür in den Städten att Accife zu erle«
gen ist. 47.

Böhn-Hasen-Jagen auf dem Lande istverbothen.
27?.

Brand-Schaden, in wie ferne er auf dem Lande
die Remiflion der Contribution bewürbet. 77*
78. 79.

in wie ferne er in Städten die Steuer-Freiheit
bewürkt.

Brandwein, damit kann der Adel feine Krüge bc«
legen. 250.

damit werden die Fürst!. Krüge ans den Stadtea
beleget. i>l.

Brandwein» Brennen ist auf dem Lande erlaubt.
250.

Brandwein-Rorn soll der Grütz-Müller nicht auf
seine Grütz-Qnerre bringen. (66)

Brandwein-Schrot soll vom Lande in Städten
bey Straffe der Confiscation nicht gebracht wer¬
den. (60. rt>).

wie solches beschaffen seyn soll. (61).
Brauen ans dem Lande, dessenRecht und Grentzen.

Reihe >Brauen ist in Städten nicht einzuführen. -
Brauer, dessen Straffe, wenn er dem Krüger das

bestellet? Bier nicht liefert. 257.
füll dem Krüger auf dem Lande jahrl. nicht über

5 Tonnen Bier «reäuirea. 24?.
soll in aller Kürze von der Obrigkeit des Krügers

Uir Bezahlung geholfen werden. 245.
Brauer-Zunft ist in Städten nicht aufzurichten.

2Z5.
Braut, Schay, in wie ferne derselbe einer Erb-

Jungfer zu enttichtm ist. (24).
g Brodt
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Brodt, soll vom Lande in Städten nicht gebracht wer«
den bey Strasse der Confiscation. (60. 6t)

wir eines paffipt ciif-tvarmen Person frcy, (6s).
Brüche, in wie ferne fte bey der Ausmessung der

Guter mit in Anschlag kommen. 19. 5e<z.
Brücken »Damm -und iöege >Besserung? -Geld,

was darunter Rechtens. 291. 292.
Bruchschneider giebt in Städten täglich 1 Nthlr.

an /^ccile. 47.
Buchen, deren erlaubte jahrliche Fällung. Z07.
Bündnisse, zu den Herzoglichen sollen die Landrathe

mit ihren, Rath gezogen werden. (19}.
Bürgen, deren Ordnung und Rechte. (10.23.27).
Bürqe (Stadt-) sollen zu Deputat gesetzetwerden.

(66).
Bürger, die durch Brand-Schaden verunglückten ge«

nießen iikniimoi, der Stener. 82.
sollen vW Stadt-Gütern oder viribus nichts ver«

' äußern. 376.
sollen zu Kriegsdiensten gewaltsamer Weise nicht gc,

worden werden. ;;z.
Bürger-Gelder, die vormahls von Smo bezahlten

hören auf. 66.

Bürgerliche Nahrung, soll keiner von der Militz
treibe». 376.

auf dem Lande zu treiben, dessenRecht muß erwie-
sen werden. 279.

Bürgerliche Standes - Personen, von wem die
reßulirnng ihrer Erbschaften qeschichet. 57?.

Bürgermeister, der worthabende ertheilet die Er-
laubniß zum haufirtn,

Bürger-Recl't muß ein jeder gewinnen, der in
Städten BÄgerliche Nahrung treiben will. ,74-

Bürgerschaften, wenn selbige untcr sich und mit
den ^»sittralcn streitig sind. Z^?.

But>
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Butter, damlt stehtden Landbcgütertendas freye

(.»mmcrcium jU ^5^.'die Zoll-Freiheitderselbe».2z6.

L.

Cämmereyender Städte, derenGüterutibDorf»schaftcnwerdenmit vermessen4«.
derenGüterfindhalb ftey, halbSteuer-pflichtig.
derenGefällesollenim covcurs-procesnichtmitemgcflochteuwerden. ;6,.

Lämmer'KollegiumsollsichderLoZnitionin Iu«stitz-Sachenenthalten. ;?4. 396.
Cammer «Güter, derenConmbution. 69.Candi(tatenTheologiae,was für welchekrsefeqta»

tions- UNd Anttsfählg sind. 476.welchevonihrerAmtsfähigkeitkeinGejeugnißauf*weisenkönnen,sollenexgminirctwerden. 477.Canzeleyen, davonsolldenappeiiatione»ans Hof-Gerichtder freyeLauf gelassenwerden, z«:.187 ?88 ?8Y.
Can;tey - Gebühren sollenin derneuenIsx-Ord»nunzbestimmetwerden 40-.Cataftnim, Hauscr - Acker- Wiesen- in Städten. (56).Cfutio, in wie ferne sie in delictis zu admittiren (st.

3T.
Caution de. reflitucndo muß Appellat in cer(o cafu

DemAppeUaQtibestellen.;z6.
Cavaihrit, von derenElnquartirungsindStädte

frey.
Charten und Feld-Register, deren?roductionist^ beyderMessungerlaubet, m-wennsiegefchiehet.;s-

Rsvidirung undwen»siegeschieht. z«5.
g 2 Citß-
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Citatim, ö<f in den Ritterfchaftlichen Gütern gcfts'
scnenqcschichctunmittelbarvon der RegitruW
undGerichten, 4-0.

sollderAnfangscynincaa.Principiscontrafubditos,
(})•

davonhat keineAppellationStatt. ZÜ4-
Civil-Bediente, Fürstliche,sindvon Reichs- und

Erayß'Stcnrcn nichteximirt. 102.
Claufula juftificatoria soll teil Mandatis pocnalibiu

inferiiet werden. (2).
Clerici geben Reichs-Steuer. III.
Clöfter, derenGuterwerdenansgemessc»,41.

derenProvisorenund BeamtenWahl und Con-
firinatioii. 12». (5).

: derenRcchmmgs-Aufnahme. 122.. (?).
dieContributionaus ihrenGüterngehetim Land«

<^kasten. 9?.
sollenbey ihrer Lo»iitte»Tund Rechtengelassen

werden. i2i.
dieTheilnahmederStadt Rostockundder übrigen

Städte Antheildaran. 1*4.125.141.
habenlittiitivtenVerbots),mehrereGüterimLande

anzukaufen.i;i. 1??. i?4.
könnenGüterauswärtskaufen. i;2.

^ daranwellenSniussichdas jusprimarianmiprecuiu
nichtanmaßen. I

werdenzuLandtagennichtbernftn. «37. .
werdenvonRitter- und Landschaftvertreten.i)7-
dazuconcurnrenStädte- 141.
leistenzu Ritter-und Landschaft!.AnlagenBch>

trag. -19. ^
werdenRitter- undLandschaftüberwiesen.(?).
in selbigenbleibtPrincipi dasAblagerderJäger

fefcrvim, (T. 4). • „ ,
fittözu AuftrziehniiginländischerJungfrau«»be-

stimmt, (z). >
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Clöster, derenBeamte werdenvon der Landschaft
angenommen.(;)-

darin sollendieJungfrauenlebenundwandeln.(;).in demClosterzumheiligenCreuzin Rostockbkei-
benderRitterschaftihrejurs vorbehalten.124.

Ceznitio eravaminmu appellationis tft'Judici a quo
untersagt. Z88.

Cognitio dvi/ae, ohne diejelbe ist niemand zu bestra»
sen. (*?)-

Commercium mit allen Guts 1 Procfucten ist denen
Land-Begütertenfrey.252. 255.

Cbmmnuen an selbige soll keineVeräußerung der Land«
Güter geschehen.47'.

Communion - tUtC&Ctt; privat > ist erlaubt. 508.
Comocdianten gebentaglichan dieSteuer-Stube

1Rthlr. 47.
Coucurs, wie darilt die Loncurs- und Anlage»reKan.

ten jll locirensind. ?6ch.
wennLehn-Güterda;n kommen.457. 4f&.wiees darinmitöffentlichenRückständenzuhalten»

ZÜ-. feqq.
dadurchfallendieLehneauSderFamilie.4??. 4s8.Coucurs- trocejj'c, auf DcvctivorzüglicheAbkürzungwollenSmusBedachtnehmen. 404.Couckmmrte, denen find hinlängliche Fristen zu ver«statten. 421.

Coiifejjion. Augshurgfcht, darüber soll gehalten
werden, (u. >;).

Confirmatiou der Kayseri- und Reick)s 1 Vicariats-
Erkenntnisse,(lud)Reverfalcn,Privilegien,Erb»
VerträgeundKclolutioncn.4. ;z. ,54.

kayscrlichedesLandesgrundgesetzl.Erb. Vergleichs.
5-z.

Cinfiscation fret Güter r damit soll in caa. Principis
contrafuMitosniä)tangefangenwerden.(-).in Steuer-Sachen. 58.

g ) Co«-
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Coufoederatioii, zu den Herzvql. sollen die Land'Nä-
thegezogenwerden- (29)

Co'ußut, Lehn-Herrlicher, zur Veräußerung oder
VertauschungderLehn-Güter,odereinespcrti-
nen^-Stücks. 461. 461.

Lehn,Herrlicher,wen»chederselbe;»suchen.47«.
Lehn-Herrlicherist;ur vcrt>vpv-K?c>rungeineszum

. Fall stehendenLehiis«öthig. (17).
Conjeus - Söi'ieffc, deren schleunige Ausfertigung.

46s.
Cotifeus-(Selber, bcy Veräußerung der Lehn-Güter

an einenin der ersteninveftiturmit begriffenen
Agnaten. 45z.

werdennichtgefordert»» feudi ajienationeinter
fratres. 452.

wegenderGüter, soper diftributionemCreditori-
buszugeschlagen.4^9-

Wegenparticulicrßehns<Adjudicationeij,460.
über das zumVerkauf in Lehn-Güterngefaltete

Holz. 108.
Conßßjuriai-Ordnung bleibetbiszurVerbesserung.
- 48;- 484.

Conßßorium, dessen Stecht. (1 j. 14).
davonwird ans Hofgerichtappelhvct. ;8». 4-?.•' (4. »4). . ,
sollsichderrejectionderappellationenthalten.388.
dessenJurisdictions-©renjen.4>s—4'8. 48l.
fstmit Lutheranernzubesetzen.(>4).
darunterstehendiePredigerund Küster. 4'8.

Cqnßitutiouef, Landes', wenn deren Interpretation
zweifelhaftist. 40«•

ZdiePom50. October1654. in puncto appellatio-
ms ist aufgehoben.?8?.

«achdervomz; Oetober>6^5.wirdin cafufrivo-
lae ap pellationis gesprochen. 590,
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Conftitutionef, Landes I, deren Eintheilung. 192.

*9?- »94-
willkührlichc,'??.
Ritter- »mdLandschaftlichesGutachtenerfordernde.

>95. >97.
Rittcr- undLandschaft!,conlenserfordernde.198.

I99.
der bestimmtenEintheilungnichtco»formesind

abzuändern.200.
werdendenActenHeyderVerschickungbeygeleget.

zc>9.
Contract, wenn die MM sich darauf gründet, hat

fettlC appcliation ©taff. ?84-
in wie fernein (^«tttrscts-Fallendie Pachter»c.

unterdcsGuts'HerrNJurisdictionstehen.41,.
41

wannchederLehn-HerrlicheConfensdarüberge¬
suchtwerdensoll. 472.

Cofifravention» von wem sie zu untersuchen. 56.
leibetkeineAppellation.57.
widerden?u»ctdesVicr>BrauensaufdemLande,

wiesiezubestrafen.248. 14?.WiderdenPirna der Handwerkerauf demLaude.
274.

dcsLandes-Vergleichs,wiederselbenzubegegnen.526. 527.
Contribuentes sollen mit Vifitalion von Beamten

nichtbeschweretwerden. 45.
Kontribution, deren ?'>sammcn!)N»gnng und Gleich«

voneinandertheilung.(9. >8)
derenUberschußbcydenReichs-undCrays-Steu,

ren. (19).
die Rittcrschastlichewird auf Landtagenverkündi«

gct. 43. 70. 91.
die Ritterschaftl.wird nichtvcrhöhct. 4;. 46.

74. 7i.
g 4 Con-
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Ccnnibution, die Ritterschaft!., wird von des Guts
Bewohnerneingehoben.4s.

dieRitterschaft!,wirdin Landkaste»gebracht.45.
70.

die Ritterschaftl.,wird aus demLand-Kastenan
dieRente-Cammerbezahlt. 45. 70. 72.

dieRitterschaft!.,derenModus,s. 6.
dieRitterschaft!.,derenZahluuM-Termine. 7z.
die Größederselbe«wahrendder Ausmessungder

Güter. S4- Ls-
dievondenAemternund vowsinen. 69.
dieStädtischewird in kleinerMünzebezahlt.48.
dieStadtischewirdunmittelbarandieCammerbe-

zahlt. 71.
dieStädtische,derenModus. 47.
dieStädtischewirdnichtverWct. 48. 74. 7s.
dievon denStädtischenCämmerey- und Oecono-

mie- Oettern, wie auch der Closter- und Rostock-

scheuGemcinschafts-Ocrtergehetin Landkasteu.
72.

soll nicht aufschwellen. 75.
derenHaupt-Bedingung.76.
derenRenvifiions-Modus. 77 tisqueg5.
die Interims.Kontribution. 84.
derengehörigunterschriebeneL^eciLestionsollvol»

lenGiaubeuhaben. 4s.
diederLeuteaußerdenHufen. 44. 8s.
dierückständigealteistdemLandenachgelassen,si*.
die unveMndigkerückständigeRitterschaftl,istver-

glichen, 87. 94.
die lMMktlndigterückständige,wie sie aufzubrin»

gen. 8«. 89. 9°- 92-
dievondenan Smumgekommenenoderkommenden

« Güternzu erlcgcude.97.
istdurchdkkLMdrs-Lxccucot'esbeyzutrciben.lvo.

'ItHIMiß Cott'
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Cotttrihution,. davvllsittd eventualifer die ;u dt« Lan¬
des-NecefTarieubewilligtezzooo Rthlr. abzu»
ziehen. m-r ,tuein denusnnöveychenhypothec-sicmterit.513.

wie es mit derenRückständenbeyconeursenzuhal«
ten. 36-. 364.

Cotivente des Landes, aoi. S. Zusamnienkünfte.
Convocätiones der Ritter» und Landschaft bleiben

Priiidpi vorbehalten. 164.
Copulatiönes in den Hausern erlaubt. 508.
Coveut zumtagl. Unterhaltzu brauen ist auf dem

Landefrey. -41.
Couroiit - Mecklenburgisch - Geld. 20s.
<Lrays-und Z^eichs-Steuern, davonniemand

befreyet. ior. 10s.
derenVerkündigung. 103.104.
Zusammenbringung.105.
davonistRitterschaftfrey, falls nichtüber-00 Rö¬

mer-Monatheausgeschrieben.106.
davonsindStädte frey, fallsnichtaber 300Rom.Monathe ausgeschrieben.107.
derenBcytragundEiniheilttng.>oz— 1,0. 130.
deren Reftanten werden p. exfec. bcygctricben.(So5eq.)
gehenin Landkasten.1>
derenEinnehmer-Bestellung,13.
derenUeber-Maaße 114.
diercMrendealtefindcompe«5rt. 511.

Criminal- 0ad?Ctt erlauben keine Appellation. Z84.
wiedaringegendievon Adel und Adelsmaßigezu
verfahren.361. <30. ?')>

Curiaiia, wieselbigederRitterschaftkünftigin den
Eanzeleyengegebenwerdensollen. 357. 360.

Damm-
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Damm - Brücken>und Nleye - Besserung»-
Geld, was darunterRechtens. ??>. 191.

Debitor, wie gegen denselben PI verfahren ist. (ly).
Decimeu. S. Zchenden NNd Abschuß.Geld.
Decker gebenzurjahrl. Landes«Contribulionz rtlr.

!>.'̂ 44»
könnenauf demLandegehaltenwerden, -5?.

Defraudationen bey Steuren in Städten, wie sie Zll
bestrafen. (47 f<-qq..64. 6s. 66. 6z. 69. 71).

voowemsieZVuntersuche».56. (67).
leidenAppc-H-.itioi«.<;7.
bey dein Ackerund Hopfen,Kuhlenwerdenvom

Magiftratnntersnchetund bestraft. (56).
Delicta, bey Peinlichen wird vom gefänglichenÄngrif

der Anfang gemacht. ?o).
dabeyistman mit feinerNothdurft zu hören, (j.

30). /

Wann chedabeyCautionanzunckmenist. (50).
die in Kirchenund auf Kirch-Höfenbegangenwer«

den. 4>7-
Delinquent kann ans adciicher Jurisdiction de facto

Nichtgenommenwerden, wen»er anderwärts
(felinquinthat. 42!.

Deputat der Städtschen Vvrthörschen und der Stadt«
Burg. (66).

Deputatiutis - Tage, dazu können Smus die Ritter«
und Landschaftberufen. 20,.

Ms Smus den Land - Rathen und Land -Marschäl«'len daraufbezahlen. 170.
daraufführendieLand»MarschälledasWort. 174.

Deputate, durchselbigekönnenSmo von Ritter«
undLandschaftAnträge gemachtwerden. >74-

vte abgeschicktenwollenLwu»öäu.i«ixea. ,oz.
»v Di-
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Deßrtiven der Militz, darüber soll eine Conßitution

gemachtwerdm. ;>5.
Devolution!• Puact, darüber kann judex a quo nicht

cognofcil'Cn. 3?8.
Dienftbothen ohneAbschiednichtanznnesMen.(?

soans eigneHand liegen, gebenjährlich i Rchlr.
Steuer. 47.

die Gesinde-Tagelöhner- Bauer - und Schäfer»
Ordnungd. 16^4. ist zu beobachten,gzo.

Dienftvothen-L.ohn, darüberhat dieAppellation
nichtStatt. 5»5.

Dilatio ist in caufis miilctarum zu geben. 411.
Directoriul- Cammißion Hey der Ausmessung. 23.
Diplvma, Standes, Erhöhungs-, ist IN ori°inali

beyderRegierungzuproclueircn. z6o.
Difpeiifition, ist jhc Veränderung des Beicht-Va-

tcrs nölhig. 4ü6.
Weyen der Privat-CommunioH, Kindtaufen und in

Ehefalien. 5°8. so?.
Distribution, wie über die >» Conctrrfuden Cre-

ditoribus darin zugeschlagene Güter der Lo»se»z
nachzusuchenist. 4??.

Dvctrinaiia, darin soll Stifter - und Landschaft beyderAnqsburglche»Lo»tellio»und Kirchen-Oed-nunggelassenwerden. (7. 12).
Doctcres yrivati fassen keine Ilneln ab. 425.
Dörfer , derenAnrichiungund Niederlegung.

3,6.
Domairien, bCVCtlContribution. 69.

deren Contribution wird nicht im Landkastengc,
bracht. ?>.

darin können8musbeliebigeVerordnungenergehen
lassen. 1y,.

diedarinerlafl^ne^olik-tutionc!.sollen«uf Ritter«
und Landschaftnichtgezogenwerdeu. 199. -.«4

De-
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Domainen, bie dazu gekommene Adeliche Güter tragen

zu allenAnlagenmit bw. 21z.
trage»zudenNccelTariisördinariiset extraordina-

riis mit bey. 222. 228.
darin belegenStädte, die Krüge mit Brandwein.

Zsl.
concurriren, wennfrembcTruppen imLandkvvr»

dringen, zumdritten Theil. Z20.
darinsoll, was wegendes Mülzens, Brauens jc.

verordnetist, gleichfallsbeobachtetwerden.»57.
»77.

wennderen Güter gegenAdelichevertauschtwer-
.den. 4^7-

fcuvcb 1Marß/je fremder Truppen. 517. (-9).
wennsolchemit Gewaltgeschehen.318.
wiees beyVergütungdesdaherentstandenenScha¬

denszu halten. ;>?.
dabeysollkeinStand für denandernundkeineGe-

gendfür die andre leiben. 320.
dazu trägt Rostockden zwölfte»Theil der Kosten.

;*o.
dabei)tretenSereniffimusden ihnen ans der No-

stockschcnQuote zustehendendritten Theil denen
Land-Städten ab. Z2I.

- wiees dabcyüberhauptzu halten.
J2i. Z2Z.

E.

Ecclefiaßica, in wie ferne die Appcllst'ion an die

Reichŝ Gerichtedarin Statt hat. zyi.
Edicte, wie sie zu infinuirtN. 356.

wie siezu publiciren. 424.
das Lchns.eäict vom16 S^pt. 174?. ist aufgeho¬

ben. 47}.
Ehe-Bruch, werdessenBestrafunghat. 416.
. , Whe'
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Lhe-Hacben, In wiefernedarin dieÄppvllatib'rian

dieReichs.GerichteStatt hat.^ z?i.
Kichen, derenjährlicheerlaubteFällung. ;o/.

die fnr derenFällung zu erlegendecoul^s-Ge-
bahren. 3°8.

Lingepfarrte »MNirenbeydemBau undReparation'der
KirchenundKirchen-Gebäude.499. 500.

Linlager, wie es damitgehaltenwerdensoll. (19.
io. Z>).

löinnchmcr der Steuer, dazu sind Magistrats-
Personenin kleinenStädten zunehmen, <>*.wiesiesichin Ansehungder Kaufieutezu verhalten
haben. (67").

nehmenohneWissenund Confensder Iiifpcctoren
nichtsvor. 54.

sindzugegenbeyBeeidigungderMüller. (6;).
könnencüfpenfirt'i,,daß beynächtl,Zeit das Korn

aus der Mühle gebrachtwerde. (6z).derenInftruction. (56).
diederReichs- und Crayß-Steuren. S. Reichs-

und Crayß.
Einquartirung, dabei)sollendieRosiockschenDör¬fer zu denÄemtern, worinsiebelegen,gezogenwerden. Z!4.

davonistRitterschaftüberallfrey. 310.sott dermitXavallcric sindStädte fren. zu.die der Leibgardezu Pferde ist zur Vereinbarung
mit Städten ausgesetzt. "

die deshalbobwaltendeStädtischeÄeschmrdensindzumVergleichausgesetzt.
Kinwohner sollenvondem, wasfe zueigenemBe>dursuißauswärts kommenlassen', keineSteuer

erlegen. (?>).aus demLande, ob undwiesiebrauenundmalzen.
240. -i ;

Ellen.Maaßgleichheitsolleingeführetwerden.$1%
Em-
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Empbyteuticum Jus. S. Elb. Aiks - Gerechtigkeit.
Engere Ausguß. S. Ausschuß.
Enten, wilde, könnenzu aller Zeil geschossenwer»

den. 199.
Erb Huldigung, wiesolchegeschiehet.iu.
Erben der Bürgen bezahlennichts, sallsnichtdie

Bürgschaftaus siemit gerichtetist. (-?)
Erben >Mod;isist derGrund der Prinzcßin-Steuer.

(' >7>.
Orb-Jungfern -Recht. (24).
Erbschasts: Sachen bürgerlicherStandes - Pcrso«

um gehörenvor demMagill»# ?7Z.
dieaufdemLandegehörenvor desGuts Obrigkeit.

57;.

in wiefernedarin dieAppellationStatt hat. ;8s.
Erb-Zins- Gcrechtigkeir. Z2s.

ist zu erweisen. (>8).
Erhöhung des Standes, was dabey zu betrach-

ten. ;6o.
Erndte, dazu kannauf demLandegemülzctund ge»

brauet werden. »40.
Examen Superiutenäentis müssen praefentandi über

sichergehenlassen. 476- 477.
Emcunvn in Stadtischen Steuer-Sachen, wie dar-

unter zu verfahren. (57).
damit ist >»caa.Principis contra SubditosnichtÖlt'

juftingen. (2. ;o).
Executiutis - (&ebÜl)VCil. (l 8. 84).
Executions - «Ordnung im Landes - Contributions«

Wesen. 100. (8°).
Executorfs. S. Landes - Kxccutores.

ExcguivunQder in AdelichknGütern gesesseneng*'
schiehttunmittelbarvonderRegierungundLaw
des Errichten. 410- _

Eyer und Würste der Prediger und Kirchen- Bt-
dientenauf demLande, fo*. 5«Z. _
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F.

ftfbriqutti., deren Empvrbringnua. u\-
Fahrzeuge find denen an der Ostsee gränzenden jur

Forti'ringung ihrer Naturalien erlaubt. 56g.
Falliten sollen nach der ergangenen (loiittllutio» be>

handelt werden. (jo\
Feder, lvildprett hat keine verbothene Zeit. 296.
Fehler, Ü.ehns-, wie derselbe;» bestrafen. 447.
Feld -Register und Charten, deren Producta» Hey

der Ausmessung. h.
quo tempore Die Prockiction Ctlfltl6f. Zs.
deren Rcvidirutig. ?6.

Feld - und Hol;-U?ege, wer darüber die Jurisdi.
ction hat. 419.

Felonie - Falle, darin ist die Lehn-Cammer allein far
rum competens. q6z.

Fidetcomtniffa in Nitterfchastlichen Gütern sind der
Zukunft vorbehalten, 44s.

Bscale, deren Recht, Amt und Strafe. 405. 41°.
4".

Fifcaliföe Sachen, in welchen zu appelliren U?84. 418. 459. 430.
in wie weit darin die Verschickung der Acte» und

das Rowcduini fupphcat. statt hflf. 430.
ob und in wie weit darin des Angeklagten persöll«

liches Erscheinen nöthig. (;o).
Fischer-Pacht auf dem Lande girb( jahrl. zur Sani

öt'ß<Contribtition , Nthlr. 44.
Kleckens» Grenz - oder Markt» Gerechtigkeit,

muß erwiesen werden. -??.
Fleisch, geschlachtetes, wird in Städten nicht einge.

lassen. (58).
geräuchertes, auf der Post ankommendes psKret.

(6°).
-- Fleisch
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Lleisch, heimlich in den Städten gebrachtes, wird
conkscirt. (60).

den Armen paffir.cn einige Pfunde Fleisch in der
Stadt. (59).

Korderunge» und Gegenforderungen des Herrn und
Landes werden competifiyf. 5,».

.des Landes an auswärtige Mächte/ auch velcen-
cicliten Herjvgs csrl j.eoxoici werden dem Lande
vorbehalten. s>-.

was wegen der Ehnr-Hannöverschen deshalb be>

/ stimmt. 5>;.
Furmalia appellat., ob und in wie. weit solche bey

Adelichen und Stadt-Gerichten ;u beobachten.

4-6. 417.
sarst- e»//?»««mi soll bey Streitigkeiten über die Jagd»

. - Gerechtigkeit nichts mit That-Handlung vorneh¬

men. zoz.
VortificMions- tmt> Sckanz ^ Arbeit, daui soll

Ritter- und Landschaft nicht aufgefordert wer-

den.
Fräulein - Steuer. S. Print^flln - Steuer.
Grauens-Personen, ledige, so Kienen können, und

nicht wollen, geben jährlich 2 Rthlr. zur Landes,
Cöiitribution. 44.

Freye (Leute auf dem Laude, in wie ferne sie unter

des ©Uts^HTttl Jurisdiction stehen. 4'3-

Zremde, 1» )vie ferne die in den Städten zur Lan¬

des-Luntriiiunc», bcytragen. 47. (6?)«
:Sveyt)äten, der Ritter - und Landschaft werden con-

lirmirt. 2. Z.
Lrist, hinlängliche, ist dem'Lonclcwnirttn zu gestat-

tcn. 422,
Zuhren zu Kirchen - Kc^>!>rst«ren. S. Kirchen-E>u<

gcpfarrte. ,
Kutter- Ror» in Städte«, wie es beschaffen sty"

D. (61). Gänse,
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***\
" '

G. WM
Gänse, wilde, können zu allen Zeiten geschossenwer»

den. 199.
Gärten, wie sie bey der Landes -Vermessung zu e».

xircn. >6. 17. >8.
Gärtner in Städlen giebt jährl. l Rthlr. Lontr!.

biition. 47.
Gebrauch des ü.and - und Hofgerichts in Anse»

hliiig der Bürgen. (2?).
Gcburts > und Lehrbrief wird erfordert/ wenn

jemand die Meisterschaft beym Amte gewinnen
wiv. 374.

Geistliche sollen durch die Ausmessung nicht gewi«,
nen. 14.

Gefänglicher?lngriff, in wie ferne damit nicht an»
jiifangen ist.

Geheime - Räthe haben mit den Land - Rächen den
Rang. >7>'.

Geistliche Stiftungen, in wie ferne sie den Schoß
in erlegen haben. 4?8.

Geistlichkeit wird zu Reichs, und Creyß-SteureÄ
mit cinqeivyen. 102. 109.

Geläute bey Reichs und Landes - Trauer. 504.Geld -Strafen, darüber Wied kein Angesessener mit
Arreft belegt. 4-2.

Gemeine, derselben soll kein Prediger aufgedrungen
werden. (i6>

derselben sind ; Candidaten zur Prediger-Wahl zu
prseicmiren. 47 f.

Gemeinschafts-«Detter, Rostocker, deren AuSmes.
sung. 41. >-8.

verliehren diese Benennung. 126.
bleiben bey ihren bisherigen Rechten. 127.
deren Contribution und Neben -Steuer, l-z. «?.Geräuchertes Fleisch: S. Fleisch.:

h Ge.
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Gerechtigkeiten, bcy ihre» sdll Ritter, und kan»«
schafc gcschuket werden. 2. 3. (7. ?t.)

ihnen »uwidcr seil nichts verordnet werden. (99)
Gerichte, Landes-, werden vvu der Regierung

oder Cammer in Verwaltung der Iustitz nicht be-
hindert. 396-. *97. 3j8.

weltliche, cocuafciieit in caa. flupri, adulfcrii et

hiccftu«. 416.
Ritter - und Landschaftliche, wie sie zu besetzenlind

wie sie sichzu benehmen haben, auch was in An«

sehnnz der Appellation von ihnen Rechtens ist.

42s. 426. 427.
Gerichts-Gebühren, sollen in der neuen tax-Ordn.

bestimmt werden, 4°*.
Gerichts >Verwandte, erwarten zur Verwaltung

der Justiz keine Befehle und Vorschriften.

398-
Geringscbäyige Sachen, in wie ferne darin die

Appellation Statt silldef. 384. 3?l.
Gesessene in den Gütern, deren unmittelbare Vor-

ladung und exelzuirung bleibt srey. 4»c>.

Geseye, ü.andeo-, deren Eintheilung, und wie eS

bey deren Eelassung zu halten ist. 191 — 200.

so dieser Eintheilung nicht eonform, sind abzuäu,

dern. 200.
werden bey Verschickung der Acten bcygelcget.

wenn deren Interpretation zweifelhaft. 4°'.

Gesinde - Tagelöhner > Bauer » und Schäfer «Ord»

nung, wird angezogen. 350.

Gewässer, geringe, kommen bcy der Landes >Ver»

messnnq nicht mit zum Anschlag. 16.

über die durch ihre Güter gehende haben die Land«

begüterte und Städte die .Jurisdiction. 419.

Gewicht, über die Gleichheit desselbensoll tine c.'on'

ftituuon erlassen werden. 329.
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Maß, Hütten können ihr Bier und andre Bedürf,
nisse vom Hofe nehmen. -46.

Glaßhütken- Gesellen geben zur Landes-contribu-
'Ion jährlich 4 Rthlr. 44. ^

' ^

Glaßhütten - Meister geben jährlich jur Landes.
Contribiition 20 Rthlr. 44.

können auf dem Lande gehalten werden. 2^:
Glaß-Träger, was ihnen oblieget, wenn sie in

Städten haufircn wollen. 256.
Gleichheit, der Ellen-Scheffel- und Tonnen -Maaße,

auch Gewichts, soll eingeführct werden.
zwischenCammer - und Rltterschastl. Gütern ig An,

sehung des iztenArtie. des Vergleichs. 2^7.
in Ansehung der Handwerker. »77.

Gnaden - Gruß und Gnaden > Versicherung wirk»
dem R. Adel gegeben, sw.

Graben, Acker-Koppel- und Wasser-, kommen bc»
der Landes-Vermessung nicht mit zum Anschlag.
16.

Grammen> Landes-, wahrer Begriff davon. ?m.
5»?.

in Appellations-Sachen Ist dessen Cognition hem
Richter s quo untersaget- Z88.

GrenZ <oder Mark »Fleckens -Gerechtigkeit ist
zu erweisen. »7?.

Grenzen, streitige, wie sie zwischenBeamten, dem
Adel und Städten auszumachen. 367.

wie sie bey der Ausmessung zu rcgulireit. ; 8. (20),
Grob -Schmiede können auf dem Lande gehalten

werden. *?9- . ... •?).
die aus dem Lande sollen es mit einem Amt in der

Stadt halten. -60.
die auf dem Lande sollen keineArbeit aus denStad«

ten übernehmen. 26».
'

: _,A
Grüye soll ohne Steuer-Zettel nicht gemahlen wer»

dm. (6s).
' • f
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Grüy« Mühle soll ohne Obrigkeitl. Erlaubniß nicht
geduldet werde«. (65).

was vor Korn darauf zu mahlen verbothcn. <65)
Grüy -LllÜUcrS Strafe >" cssu coiitrsveutioins.

(60-
Grüy -(!>.uerre auf dem Lande giebt jährt. 5 Rtlr.

zur Landes'O'ni'ibutic,,,. 4^.
Guftrowsche Thum-Schule, darüber hat das

Mmiftcrium die Aufsicht. (15).
soll bei) dcrAuqsblirgischcn cont^io« und Luthert«

schen Reli^on gelassen werden. (15).
Güter, adeliche, wie sie » principe zu scc>uir>ren.

444. 446
Fürstl. und Adeliche, die von einem zum andern

< gekommen. 96 — 99.
Guts >-Herr, in wie ferne die Pächter, Verwalter;e.

URtev fcincv Jurisdiction (Icljcn. 412. 41?.

wie es mit den unter seiner Jurisdiction sich befin¬
denden und anderwärts c!di.»Menden Personen ge-

halten werden soll. 4*«-

Haasen, können 511aller Zeit geschossenwerde». »99,
wenn gehetzteWinde damit über die Grenze laufen.

(<9).
Hacker giebt nach dem dcbit von jedem Rthlr. vcr-

kaufter Waare > ßl^ an ^«.cile. 47.
-Häckerev auf demLandeverbothcn. -5?.
-Hälfte der adelichen Hufen ist steuerpflichtig un>

stenerfrey. 7.
der Güter und Dorfschaften der Cldster, itc„, Ro>

stoeker Gemeinschafts >Oerter, Cämmer»y> und

Occouoluie-Güter ist steuerpflichtig und steuer-

frey. 4t.
wie sie zu bestimmen ist. 16.

v •••. v.
•
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^ammek, was dafürin Städten arActift zu erle»
genist. 47.-Hampf, dessencommerciumist in und außerhalb
Landesfrcy. *<*.

dessenZoll-Freyheit. -86.
Handlnngs. Betrieb in AnsehungVellen,so von«

Landein Städte gebrachtwird. (66).
was dafüran Aaifc ja erlegenist. 47.

Handlungs. Bücher, wiedamit dieWaaren-8xc-
citicsli»nallenfallszubescheinigen.(68).

Hand-Mühle. Grütz-Mühle,
wegender auf denDörfern bleibt es bey derPoli>

ccy-Ordnung. (,°).
was vonihman Acafezuerlegenist. 47.

Handwercker, die auf dem Landeerlaubten.,<??.
was für weichees miteinemAmtein Städten hal-

reusolle». 160.
dieauf demLandedürfenkeineArbeitaus denStad-

ten verfertigen. -62.
die in Städten sollendie vomLandebestellet?Ar-

beittüchtigmachen, befördernundnicht öbersc»
tzen. 253.

wie bey entstehendenStreitigkeitenzwischende«
Handwerkernin denStädte» UberdieArbeitund
das LohndieJuftii zu adltiiniftriVCIlist. »64.

was dieRitterschaftsichvon ihren eigenenLeuten,
ohne ein Handwerckerleruerzu habenr machen
lassenkann. 266. 267.

wennsievomLandewegziehen,sollderenAusnahme
in Städten facilitivetwerden 26z.

quo temporesieausdemLandeabziehensollen.269.
wir dieHandwercks-Aemersichbey Contraventio-

nei,derLand'Haudwcrckerbenehmensolle».»74.!;275.
die Land.Begütertenkönnen1)ieHandwcrckeraus

«inet ihnenbeliebigenStadt nehmen.
h ; Hand-
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Handwertker, wenndieverbothenevon des Guts-
Obrigkeitgeduldetwerbe». -76.

was wegender Handwcrckerim Landes.Vergleich
enthalte«ist, ergreift auchdie Stadt Rostock.
278.

das Recht, verbothcneauf demLandezu hatten,
istzu erweisen. -7?.

.gute undtüchtigesollenin Städten seyn. -70.
derenPflichtin Sli.schungihrerGesellen. 270.
sollenin Städten vonderMilitz nichtbeeinträchti¬

getwerden. 576.
wasdie aus andernOrtenzuJahrmärktenkom<

Menden zu praeftim haben. (60).

was dieselbenzumBetriebihrerFrofeiliononöfrcnts
denOrten kommenlassen,dafürgebensiekeine
Steuer. (71).

die in denStädten wohnendensollencl?iig»iretwer»
den. (71).

wervon dcr Defignationfrey. (7')*
dieiMge», so perfonaemiferabilesfind, geben

feineQuartal-Steuer. (72V
derenWittweu wird zum Betrieb ihrer Nahrung

dieQuartal- Steuer moclcrirt. (7&).
^Kildwercks -Arbeit, voneinemMeister angcfan»

genekannvoneinemanderncontinuivetwerden.
2,73.

'

^»gMrvercks»Bmfche könnenmit Gewaltnichtan«
geworbenwerden. -7;.

-Haydwercps-Mißbräuche sindaufgehoben.;?4.
^zandwercks >Sachen, in selbigenhat keineAp-

'^ieHation qituad effcctuni fufpcnfivmn stft((, ,/>s.

«Händwercks>Sachen, in selbigenist lumwsriter
iu verfahren. -6s.

>y ::
>:ii" Hand-
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Handwerks-Sachen, wer darin sppMret und
succuiiibirt. 26;.

czchörenfür die ordentlicheObrigkeit. 271.
veranlassenFeinenStillstandin derArbeit. 272.

Handrvercks -Zttnfcc, melircn siä)nichtin Slrei«
tigkeittuzwischciiHairdwercker»undBau-Herr«.
-71.

wie siewiderdieFufchcrauf demLandezuxroce^i-
reit. »74.

Hannöversche Forderung an Land-Kaste». 51
Haupt -Leute der Landes -Classcn, derenWahl

lind Coiifiniiatioi]. 122.

Hausiren in Städten und aufdemLandevonfrem,
denKrahmernaußerhalbJahrmarcktvcrbvthen.
2^.0..

istin denStädte» und auf demLandeabgefchaft»
»56.

wer es istdenStädten erlaubet. 5s.
Hausschlachten, heimliches,beyStrafe vcrbvthen.
, (5?).
Haus, was davonjährlichan breite zn bezahlenist.

47.
Häuser, derenEigenthumwird nur durchdieWer«

lassuugsc^uirixt. 172.
was beyErbauungneuerPfarr- undKirchen.Hau-

ser Rechtens. 500.
findsteuerfreyfür die Zeit, da fie nichtbewohnt

werden. (56).
die bewohntegebenSteuer ohne Unterschieddes

Orts, undderNahrung. (56).
dafürwird dieSteuer quartaliterbezahlt. (57).

Hau/br. Register ist zumBehuf derSteuer. Stu-
benzu verfertigen. (56)

Hechelträger, derenObliegenheit,wennfein Städ.
teu haufivenwollen. 256.

h 4 He-
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Hechclträger könnenauf demLandeundknStädten
KsuKrey. -56.

Heerstraßen, wiederenVifitatiorrju beschaffenist.
Z7y-

Hsrbergirer, was sie «ttAccifezu bezahlenhaben.
47.

herkommen, was nichtin einemgegründetenberu»
hct, sollnichtfür ein Landes,cZrsvsmenausge,
gebenundanerkanntwerden. ^21.

Herzoge von Mecklenburg, wieund wo Sie zu
belangen (,).

derenSchuldenanzunehmen,solldieLandschaftnicht
schuldigscyii. (7.

Heu in Städten giebtSteuer undwennsolchefällig.
(57).

dessenunrichtigeAngabewird bestraft, und wie?
($7).

was davonan Steuer;» crleginist. 47-
Wirten, sollende»Steuer-Stuben die Anzahldes

Viehesihrer Hudeangeben, (u).
Hochzeiten, wegen der übermäßigenKostender

Bauern daraus,- sollAnordnunggemachtwer,
den. (11).

wäs dieBauerndazugebrauchen,sollensieaus den
nächstenStädten oderKrügennehmen.

daju kannauchi» der verbothenenZeit Wildprett
geschossenwerden. 299.

Hof-Bedieme ftnö von Reichs«und Crcyß>St«u»
xcn Nichteximirt. 102.

Hof-Kayserl, ist angeordnet. I.
Hof -UNd L.and -Gericht, dazucoücurrirxnStädte.

14«.
daselbstsolldas Forst, nndIagd-colleZium Recht

gebenundnehmen, zo;.
demselbenwollen8mus in Adminiftricungder Ju*

ßiz nichthinderlichseyn. )?6.
>&. v Hof'
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-Hof-und Landgericht ist die ersteInitsn? der
Füxstl.Beamten und Bedienten. ;ys.

in rpe fernedavonappellittt-werde»kann. 449, >
Hof- und Land-Gerichts-Gebrauch in Anse«

hnng.der Bürgen.
Hof- und Land -Gerichts- Ordnung sollvcrbcs.

sett werden. 404. (' ?). '
Hof- und Land.Gerichts Verwandte werden

nichtabgerufennochin Fürst!.Angelegenheiten.
381. -A- '

sollenLutheranersey». (17).
Hof» und Land-Gerichts- Vifitationwird vor»

behalten. ??7.
Höcken, voneinemgeschlachtetenwerden2ßl.

bezahlt. 47.
Holländer auf demLande,giebtjahrl. s Rthlr. zur

Landes<Lc>n!r>lnu.vn.44.
Hol;, Bau-und Mast-, in wie feine die Lehn«

Jungfer es verhauen kann. (24).
Hol;"' Edift, das c>.1702. sollnicht in Gebrauch

gesetztwerden. ?os.
das »omZ4stenFebr. >750.istmit gewisserErkla-' rung beybkhalten.107. (?7j-

Hvl;-Fällen, wassolcherhalb->».17^0.bestimmetist,
trift diejenigenAlloctial-Güternicht,welchenbe¬
sondereRechtebcygelegetworden. 307.

wenndalliConfensgesuchetwird, wieviel dieco»-
scns-Gebühren. ;°8.

wievielin Lehn«Gütern, ohne Lopf«is zumVer»
kaufju sallenerlaubtist. zoü.

Hol;-Handel in Städten, was deshalbbestimmet.
(84)-

Hol;- und Feld-Wege, wer darüber die Jurisdi¬
ction hat. 419-

darüber, sowieüberdieDorf- undKirchen-Wege
geschehenkttncvMciyneei 579.• Ho-
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. Honig / damit isteinfreyesLommercium.*{».»;s.
, mit demvonihrenGütern gebauetenist die Ritter«

schaftzollfrey. 286. ; .
Hopfen, das Lbmmerciunidamitistfrey. 2s,.,ss.
Hopfen -Ruhlei»/ was für Accile davon zuerlegen

ist. 47.
Ho/pitaiien. in wie ferne in deren Sachen die Appel-

lationstatthat. Z85.
-Hufen, dm» Vermessungund Inbegriff. 7. feqq.

darauf könnendieordentl.jahrl. Landes-Ausgaben
gelegtwerden. 2»?.
in wieferne diePolicey»OrdnungTit. 13. sieer¬

greift. 300.
diedenBauers«LeutenumgewissenZins oderPacht

eingethaue.
die geistlichen.>2. iz.
diewüsten. 5°-. 504.

Hufen* Modus istzuderLandcs-contrilzutionange»
nvmmen. s.

istderGrund derPrinzeßin-Steuer. 117.
Hufen-Stand, denselbenbestimmtdie Landesver«

gleichsmaßigeAusmessung.7.
ist das FundamentderRitterschaft!.Contribution.

87. .
Hufener, ist bcymAbbrennenseinesHauses und

Scheure ; Jahre steuerfrei). 7».
Huldigung, Orb -, nachselbigererfolgetdieFürsts.

BestätigungderRitter- undLandschaft!.Privile¬
gien. Zs4. >

Hunde, die beymJagen desWildes überlaufenden.
, »94-

I.

Jäger, wie er sich beym Ucberlaufen der Huyde zu
verhaltenhat. (>?).

v-i Jagd,
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Jagd, dcrcnverbvthcneZeit. -97.
das Feder.WiidpMt ist nichtunter der verbothenen

Zeit begriffen. 2?6.
»nter dem Vcrbvth sind die Mrstl. Jagd-Bediente

undBeamtemit begriff-n. ^97. ^9«.
wie weit sichdarauf der Tit. 1der Pvliccy»Ord¬

nung erstreckensoll. ?00.
die vormalige renan^atioa derselbenist nicht jurn

pracjudiz der ÄlDtatcn.ja-erstreck«». Z02.
Jagd - CoHeinum, Fürsil', soll vor dem Hof-uud

Land-GerichtRecht geben und nehmen. ,c>».
Jagd-Gerechtigkeit soll nicht gekranktwerden.

KJ4. (19).
wer solchehat, kann in Ehren - und Roth-Fallen

in der verbothenenZeit schießen. 299.
deswegensollin den neuenLehn-BriefennichtsNach-

theiligeseingerücktwerden 301.
deswegensoll das Fürst!. Jagd -Collegiummit

That-Handlungnichtsvornehmen,zo;.
Iagd- Glinde. S. Hunde.
Jagd-Ordnung, wieselbigeerrichtetwerdenfok

Jagd -Mesen, deshalbsolles beydenrcvcrfaUnge¬
lassenwerden. 293.

Jahrmarkt, wie es mit den dazu kommendenfrem¬
den Kauf-und Handelsleuten zu halten. (69),.'

darin erlegendieNostvckschenund LübeckischenKallf»-
und Handels-Leute feine Accifc. (g2.)'.

außerhalb derselbenist die Hausirerey in den Städ-
ten rerbothcn. i\6. -

Immen, Stock, werden in Städten 4 jjl. an Xccife
erlegt. 47-

Immabiiia, deren Eigenthnm wird in Städten nnr
durch Verlaffung zu Stadt-Buch erworben^" Ui. I ,:^v.

0r,<if°
'

In-
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Inceßus, dessenBestrafung gehört für die weltlichen
Gerichte. 416.

Iucorparatiotf\ eines Lehn-pertinenz . Stücks, wie
es damit zu halten. 46-.

Infanterie, von deren Einquartirung ist die Ritter-
schaltfrey. ,10.

Inhibitiones, sollen aus Henogl, Regierung oder
Cammer an die Landes-Gerichte nicht ergehen.
396.

Injurien - Sachen, darin hat keineAppellation Statt.
?9'.

lunotationes sollen wahrend der Appellation nicht
vorgenommenwerden. 4; t.

Instanz, wo in der erstendie Fürstl. Beamten und
Gedienten belangtwerden sollen. ???.

Mittcr - und Landschaftso» in der ihr justehettden
J»ri»6iruon und erstenInstanz nicht beeinträch«
tigt werde«. 4';-

acta primae mfbiitiac können VVNden Landes»
Gerichten abgefordert werden. 4-7.

Interpretation der ^anDcsS<Conftitutioiien , wie k5
dabey zu halten ist. 401.

Jnferlocutoria «Mi. davon hat die Appellation ad
effectmi)lufpenfivuin nicht Statt. ZÜ5.

ihveßitttra, de«» Sachen gehören für die Lchn-Cam»
mcr. 46?.

wie es bcy Veräußerung der Lehn-Güter an eknen
in der ersten inveflitur mit begriffenenAgnaten
;u halten ist. 4^».

wie es beym Tausck)oder Verkauf eines Lehn-per-
killen?.-Stücks au einen iu der ersten iiiveltitur

mit begriffenenAgnaten zu halten ist. 461.
Inden , wer ihnen die Conceffioi*zum Kauliren ge»

den kann. 55.
dürfe» auf den» Lande nicht haufiven. 155.

v.u. " Iu
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Juden, mit deren Aufnahme in de» Städte» so?
Maaßegehaktenwerden 177.

Juden -Berg vor Grernberg, darauf sollendie
Land, und Muster-Tage gehaltenwerde«. ^4)^

Jurisdiction, der Land-Begüterten über ihre Pach.
ter N. 41J»4>?.

in caußs ftupri, adultcrii et inrcftus, 416.
in delictis, so in Kirchen und auf Kirch - Höftn be-

gangen. 4>7-
der Prediger und Küster, wie weit sie dem Confi-

ftorio justchct. 418.

. über die Land-Straßen, Feld-und Holz-Wege,
auch Bache und Ströhme. 419.

aus der adeliche»kann nicht de facto weggenommen
werden, der anderwarrs del>nqu>ret. 4-^1.

über die Vifitatores und Thor -Schreiber. 60.
Justiz -Sachen , wie die Herzogt. Regierung sich

darin zuverhalte». ??6.
' gehörenvordieLandes»Gerichte.z?z.

K.

Räse, die Ritterschaft ist mit den von ihren Gütern
jvllfrey. 286.

der Ritterschaft stehetdos srcyeCommercium mit
den von ihren Gütern zu. 252.

Räufer der ländlichenProducte , wann und was er
zurAcafe bezahlt. (6s).

Kalb, wie viel davon an Accife zu bezahlenist. 47.
Ralek» Brenn er, wieviel derselbezur Landes«Co»->

-i-ibutlonzubezahlenhat. 44.
Äaufleute, zuIahrmarckl kommende, was sie zu

pradtiretl. 8'j.
fremdeundAuSheiwische,soaußerhalbIahrmärckte

mitMaarenkommen,was sir zu prsettirenha.
he». (Ä?).. ' '.V,A"

r .. Rauf-
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Raufleüte, somit Waarednrchpaßiren,waSfiezu
praeftifCHh.lbe». (69).

dieRostockschenundLübeck!schensindaufIahrmärck»
ten accifcfrct»; (69).

wie die fremdenaußerhalbIahrmarektSin den
Städtenkommendensichzubenehmenhaben.(70).

was dieeinheimischenvondenaus Rostockgekauf«
tenMaarenznerlegenhaben. (70).

was dieeinheimischenanAccifeju erlegenhaben.
47.

was fremdean Accifezu erlegenhaben. 47.
Raufmannfchaft, Krahmerey und Hackereytrei,

bende soll nicht auf dem Lande wohne», -5z.
-55.

Raufmanns-Maare giebt Steuer und ist vor der
Abladung dem Steuer - Aufseher anzuzeigen.

(66).
daraufmußbeyderEinfarthvomThorschreib?rein

paffiev - Zettel gegeben werden- (6s).

muß nachderAbladungfpecifici«werde».(6g).
cinmahlversteurete,paffirctfreyaus undeilt.(67).
so nichtdcbiticei.ist. (68).
so ans RostockvonKaufleutenzu ihremVerkehrge«

kauft, siebt Nachsteuer. <7°).
Ravferl. Hof- Cutnmijßon.
Rayserl. Aechte , darnach richtet sichdie in Rostock

wohnendeRitterschaft. 4;;.
Ressel, Träger auf demLandc, was sie jährlich att

Landes-Loni,silzutivliju entrichtenhaben. 44.

RinYel -Bieren auf dem Lande, dieBedürfnissedazu
müssenaus den Städten genommenwerden. -4-».

RlNdtaufcn, dazukann etwasWild auchin der
vcrbothenenZeitgeschossenwerden. ,99.

in wie fernesiein.denHausemerlaubt, f?g.
»itr#
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Rirchen, deren Prediger sollender Augeburgischen"

Lonkeiiio» und LutherischenReligion Ulgelhan
scyn. (iz).

in wie ferne in derenSachen die Appellation Statt
hat. ?«5-

die darin begangenendelicta gehören sur die weltli»
che» Gcrick)te- 4 >7-

Rircken Zlecker, derenDertanschung. 5-6.
derenVcrsteurung. u. 13.

Kirchen-Bauten, 4';?- 500. 501.
Kirchen - Bediente/ deren Acciäenticn. 50,. 50z.

505.
"Rii'dterif Communiott, ist erlaubt. 508.
Rirchen -Mingepfarrtc, deren Hülfe bey Bau und

ReparationDerKirche»undKirch'Gebäude. 409.
500. 504.

Rirchen-Gelder, darauf soll feine unnöthige An¬
lage gemachtwerden. 49-.

derenBelegung. 491.49z.
davon werdenKirchenNnd deren Gcbäude re'parl.

rct. 499.
Rircben-OrdnlM^, die alte und revidivfc, bleibet

bis zur Verbesserung. 48j. 484 5°7-
dabey soll es gelassenwerden. ( 14).

Rirchen,Ziech -ung, wie solcheabzulegen. 490.
4?'. .

Rirchen- Reparatur, wie dazu die Fuhren zu leisten. '
504.

Rirchen «Sachen, deren Verbesserung ist vorbehal.
ten. ^'o.

Rirchen - Stühle, deren Disposition stehet Pattono '

in. 481.
Rirchen - Ftfitatkn, die generale ist vorbehalten, '

487. . .
die speciale, wie solchegeschiehet. 488.
wie derenkelallvnes einzuschicken.48?. (l6).

Rir-
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Rirchen- Vorsteher, wie siedieRechnungenable«
gen follcn. 490. 49r.

wiesiedieKirchen,Gelderausleihensollen. 491.
wiesiezuKirchen-Bautencoiicuiriren.499

Rirch-<Hof, die daraufbegangenenlXlictagehören
s; für dieweltlichenGerichte. 4,7.
RIaae, wie siecontraPrmcipemanzustellen.(»).

auf derBaurcn, sollennichtsofortpocnalMandata
, erkanntwerden. Z,z.
Rlemcr könnenauf demLandegehaltenwerden,
Rnechte, sollenohnevorgezeigtenAWied nichtin

Dienst genommenwerden. l;i)
^was die<iufeigneHandliegendean Accilezubejah»

len haben. 47.
Morn, soll ohneSteuer-Aettulundohneqestempel»

tenSacknichtzurMühlekomme»,(-60).
vonLandezurMühlen.gebrachtesistuntergewißcn

Erfordernissensteaerfrey, (61).
Korn.Handel,ist ftenerfrey.(66).
die davoninStädten <11eilegmdeSteuer. (60).
davongiebtauchderMüllerSteuer. (6r).
sollbeyNacht-Zeitaußerzu Nvihfallnichein und

aus derMühlekommen.(6,).
. wenneszumAbwählenmußvMihre»werden(65).

so demverstenretlnuachqelragcni/ rd, istrooklcir»
und derMüller -z»bestrafen.(6-).

damitstehtderRitterschaftdas frcyecommerciu«
zu. ?->2.

damitistdieRitterschaftzollftey. »86.
Rorn.N?»ngel. ;6s. ;66.
Vrahmer, fremde,dürfenausserhalbJahrmarkt in

Städtennichthausircn. 256.
in wiefernesieaufdemLandegeduldetwerdensol»

len. 2U- 255.
Rriegs-Dienste, darinkönnenleibeigeneUnterlhanea

sichnichtbegeben.;;j. Arüge
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Krüge aufdem?andenchmcndasVicra!isStädten.2z-.
nmit ehesieanfangen das Bicr aus Städten zu

nehmen. 2;,.
derenverglichenediftancevon Städten. 232.
was vor welchegehalten/ das Bier ans Städten zu

nehmen. 2?2.
was vor welchehiezunichtgehalten. 2?^.
derenBelegungistStädten untit gewissenConditio-

i,en jligestandcn. -',4.

könnendas Bier in den angewiesenenStädten kau-
feil, vonwelchemBrauer siewollen. 2Zs.

deren erlaubteAufhebung. -;6.
deren erlaubteVerlegung.
in wiefernesie von demGuts-Herrn mit Brand«

wein belegtwerdenkönnen. 2so.
die in denFürst!. Domainensollenaus denStädten

mit Brandwein belegtwerden. 251.
deren erlaubte ucue Anrichtung. -;6.
neu angelegte.^ (;ü.

Krüger, was die ans demLandejahrl. an Landes-
Conrribution zu erlegen haben. 44.

derenrechtlicheForderung, wennsie nicht das be-
stellteBicr bekommen. 237.

in welchemFall sieBier aus andern Städten, so
ihnen nichtangewiesensind,nehmenkönnen.*;s.

ihnen soll über fünf Tonnen Bicr nicht gcborgct
werden, m'5,

wie er bezahlensoll, wenn er Bicr auf Borg ge¬
nommen. 24^.

dürfen Kor»-Brandwein aus Städten nicht neh¬
men. 2?o.

Nrügxrey sollenkeiyc Hutten-Meister treiben. 246.
Rünftlcr, wäs die in den Städten jährt. an der

äcc.f-zu bezahlen haben 47.

in wie ferneftcauf demLandcgehMll werdcukön-'
nen. »66.

i Kunst-
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Künstler, was die zuJahrmarcktenin Städten kom¬
mende;u pracllivciu (69),

was sie zu ihrer Profcffionans fremdenOertern
kommenlasse»/ davon gebensie keineSteuer.
<7>).

die in denStädten wohnendesollendefignirt wer¬
den (71).

deren Wirtwenwird zumBetrieb der Nahrung die
Quartal-Steuer moderirtf. (72).

Küster, in wie fernesievon denRatronisvorgeschla«
genwerdensolle». 497.

stehenfür ihre Personen unter dem conüttorio.
4>«.

Küster«uf demL.andegeben,wennsieeinHand»
wercktreiben, 2Rthlr. an tanves >Contributio«.

;i' 44* e
ob undwie sieselbstbrauen können.240.24», 242.

Küster-Hauser, in wie ferne DtcEingepfarrten511
derenErbauung concurrircn. 504.

Kühe, geschlachtete,was dafür an Ac«ifezu reikgen
ist. 47.

L.

Hamm, geschlachtetes,was davonan Accif«,z» w
legenist. 47.

L»and>Beeden - oder Erben>MotU« ist der Grund
» derPruizeßin-Steuer. 117. (8. Z4).
Hand-Begüterte, in wie ferne sie t»icjiuisdiction
?' über ihrePächter habn 41,.
Landes-Herr, wie derselbezn besprechenist. (2).
Land-Kaste,!, ju Reichs - und Crayß »Steuer. (19)

11». 11).
darin soll die jährliche Landes.contributio« ge»

brachtwerden. 4s. 7°. 7».
darin gehet die Prinjeßiu. Steuer. 120,

kand'
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Land«Kasten, darin wird dieSteuer außer denHu-
sen gebracht 129.

Land -Marschälle, deren Ofhcium auf Landtagen.
»?;. 159. >74. '

_
deren Diäte» werdenaus der Rent»Cammer auf

Land«Convocations»und pepulsllvns. Tagen
bezahlt. >70.

deren Anzahl. >7?.
sollenbcy ihrem wohlhergebrachtenRang gelassen

werden. >7f.
Land>N7esser, sollenvonbeyden'rsnlißirendenThei-

len vorgeschlagenund becydctwerden. -5.
derenBezahlung. 59.
derenInftructionund Eyd. (?7 5,).

Landräthe, von demältesten ist aus Landtagendie
Antwort Sil tapita propoiita zu unterschreiben.
U7.

deren Anzahl. >66.
werdenvonRitter undLandschaftvorgeschlagen.167.
müssenvon dem rec-p-rrenoder cingcbohrnenvon

Adel seyn. 167.
werdena Sereniffimoerwählet. 167.
werdena SereiiiHimobeepdet,und wie und wenn?

167.
derenEyd. 167.
derenEybes-Emeimmg. >6z.
ihrer 4 sindAfi'efloresbcy demHofgericht. 169.
werdena Screniffimozu denLandes-Sachen mit zu

Rath gezogen. >68. (- »»)•
werdeit von der Ritterschaft zu Affefloren bxyin

Hofgerichterwählet. >69.
deren äefra>rnngauf Land«(.'onvvcs».- und Vepu»

tations-ScUt'tt. 1/°.

wie derenBerichte, Gutachtenund Vorstellungen,
an SiHim,zu unterschreibenund zu versiegeln
sind. 17t.

i 2 Land-
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fLmbvM)t/ derenRang. 175.
derBegriff einesbesonder»Landrät,hlichenCoIIcgii

Hörer auf. >7-.
txui'd)selbigekau»Ritter - und Landschaft8moVor»

träge mache»lassen. >74-
zwei)von ihnensitzenim EngernAusschuß. 177.
ihnensollvondenLandes-GerichtenttaöPraedicat:

Bester, gegebenwerden, m.
Land - Accht soll mit Zuziehungder Ritter- und

Landschaftergehen- 557. (-8).
LandsäsngeUnterthänigkeit, damit bleibtdie

Ritterschaft̂ >»0verknüpft,
Landschaft, derselbengehören die Landes-Clöster.

(-).
sollbenihren Privilegiengelassenwerden. (7.
sollnichtgehaltenseyn, die Schulden5mon>mzu

übernehmen. (6).
machtdie eigentlichenStädte ans. -8;.

Land, Stadt, wiediedarin zwischendem Magiftrat
«nv der Bürgerschaftentstehet Streitigkeiten
zu untersuchensind. ;6x>.

Land-Stände, derenUnion. S. Union,
ein Stand kann ohnedenandernübergemeinsame

RechtekeineVerbindungtreffen. >42.
die KostenStändischerProccfl'e. 251.

Landstraßen, werdarüberdieJurisdictionhat. 41?.
Landtag, soll auf denJuden-Verg vor Sternberg

ausgeschriebenwerden. (4).
sollzuVerkündigungderReichs-undCreyß'Steu-

ren gehaltenwerden, to$. (12).
dazu soll derFürstl. Cojn'ftnlfönysmit hinlangli»

cherinttrucrion versehenwerde». (-?).
wenn darauf hochwichtigeSachen vorsaileu, dazu

San praefenz VVNNöthen. (-z).
dai!avf soll die Landes- Lontribution, verkündigt

werden. 4;- 7»«
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Landtag, darauf sollendiePrinjeßin-Stcuml ver/
tülivigtwerden. ->5-

daji! c»ncurrirenStädte. 141. t'f7.
wird alleIahe Äüsgcschricben.14s.
was auf selbigemgeschehensoll. 14s. iCo.16».;go.
istkm HamburgifchenVergleichgemäßanzuordiun.

146.
wer da;» i» bcrnsenist. -47.
demselbenwohnetLcccniss.p. Cotimiifiariosbcy.

l>8. (l?).
wirbzuSternbergundMalchin gehalten. (17).
sollzurbequemenHerbst-Zeit scyii. 149..
kannin Nochfallenauchzur andernZeilangesetzet,

werden, jfo.
das Ausschreibendazuwiesolcheseinzurichten.15.1.
dazusollsichein jederanfinden,oderentschuldigen,

is*. >5;.
auf selbigemgeltenkeineVollmachten.15j,.
wirdvierWochenvorherausgeschrieben.154.
die auf selbigemzu propönirendeitLspit» werde»

in demAusschreibenkundgemacht. >54.
wielangeer daurensoll. 1s8.
auf selbigenistdas Ab- undAnreisenerlaubt, ir?-.'
daraufmußdieAiüunftundAbreisegemeldetwer-

den. 159.
wie daraus die Landes- Beschwerdenvorzutragen

sind. 16°.
daraufsolldenliquidenLandes-Beschwerdenabge¬

holfenwcröeti. 161. 162.
dahinsinddieSachender gemeinsamenRechteund

Pflichtender Ritter, und Landschaftheimgelas-
sen. 165.

was s,m,sdaraufdenLand-Rathen undLandmar«
schallenzu ihrer defrayruncjentrichten. 170-

darauf führenDULand- Marschalle das Wozt.
174.

'

i j Land«
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Landtag, darauf geschiehttdie Wahl der zum En-
gernAusschußzn bestellende»Personen. 179.

darauf sollRitter, und Landschuftbcydenzu erlas»
sendenLontinutiovenvernommenwerden. 19;.
•99-

darauf ist die Verhöhung der Hufen bei)Anlagen
Siuo anzuzeigen, 123.

ihnenwird vorbehalten, was dieStande zum qe-
meinen, oder besonder»Besten vorzutragenha»
den ?8o.

darauf könnenvon denStänden unter sichAnlagen
gemachtwerden. 208. 216.

Sanbtagß: Propofition, wie und quo loco selbige

geschiehet. 155.
wie bald darauf zu antwortenist, und wie? 156.

157.
Land - Wege, öffentliche,wie mit derenBesserung

undAenderungzu verfahre»ist. 29!.
wie derenVi(Uatio»esgeschehen. "79.
in wie fernederRitter - und Landschaftdarüberdie

^urisciictio»Uljiihct. 4>9.
Land-und Hof-Gericht. S. Hvsiund Land,

Gericht.

Landes. Angelegenheiten, darüberist auf Land«
tagen zu<i>

in dringendenkönnenaußer derHerbst,Zeit Land»
tage ausgescheiebeuwerden. 150.

darin könnenvon8m0 Conv'ocations-und Depiita«

lions-Tage veranlassetwerden. 164.

Landes Beschwerden, über diealtern erstrecktsich

der Landes-Vergleichs 4.
gehörenmit zudcuRandlagen. «45.
wie sieauf Landtagenübergebenwerdensollen,r60.

f.(0altions «juliigims..folietid!ilchJürjil Erklärung

binnenJahres-Frist geendigctwcrdui.
tan»
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Landes'Deschwerdcn, so in liquiclis beruhen und
coittrs ^ur?»provinciaJia gehen, (ttlDdurantibus
Comitiis abzulhilll 161.

hierin ist rccur^z an die Reichsgerichte erlaubt.

i^>;.
wie es darin mit den Kostenzn halten. »Zi.

was dafür nicht zu halten ist. -n.
Landes Excaitorcr, Leren Anzahl. (8 r).

werdni vom E. Ausschuß angenommen und beur«

laubet. (s 11.
müssenBürgschaft leisten. (8 0
werden Smo prafe&mi'rcf;und von deren Commissi.

rio beendet. (81).
deren Beendigung. (z>).
deren liiiiiucriun. (8k. 8!. 8Z).
deren Salärium. (84).
deren Gebühren (84).
deren Eyd. (8$).

Landes-Folge soll nach der Landes-Vermessung rc-

tzutiret werden. 46?.
Landes >Gerichte, darunter stehet der Engere Aus»

sthuß, wenn er zu belangen ist. >«/.
lediglichbcy selbigen sollen alle Justiz-Sachen an«

gebrachtwerden. 19;.
an selbige werden von Herzog!. Regierung und

Cammer alle Justiz -Sachen verwiesen. 394
werden von der Regierung oder Cammer in Ver-

waltung der Justiz nicht behindert. yj6. ,97.

198
sollen in der Regel die Acten nicht verschicken.399.

400.
sollen, wenn über den Sinn der Landes, Couftitu-

ti'onen Zweifel obwaltet, darüber nicht »rtheilen.

40».
ihnen soll eine neue I'ax-Ordlnmz vorgeschriebe»

werdtn. 402.
i 4 LtM«
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Landes»törichte, wie in Lriminsl-Fällen von ih¬
nen zu verfahren. 4--.

wic in geringfügigenSachen von ihnen zuverfahren
ist. 426. 4:7.

sollen Den Appellationen an die Reichs! Gerichte
Platz geben- 4','.

Landes.-Geseye S. Conftitutiones.
Landes •Gravamina. S. Landesi Beschwerden.
Landes -Herr, wic er z» bespreche». (,).

wann dessenPrinzcßlii Tochter ausziisteurenist, wie
es dabey zu halten. n?,

?6JtdC6 Nc.ccjTarieii, Neceflä'rien,

Landes-Schilden, wie es damit beyLoneurse» zu
halten. ;6e. ;6;.

Landes-Siegel ist dem Engcrn Ausschußverliehen.
; 184.
damit sollen alle gemeinschaftlicheLandes'Sachen

besiegeltwerden. 18?. 186.
soll stets beybchalten werden. 18z.

Landes-Vergleich, enthält alle vorhin obgewaltet?
Streitigkeiten- >. 4. 5>8.

selbigenwollen Smm stets unverbrüchlich halten. 1.
dadurch ist alle» voriger. Vorkommenhciteu Berges-

senheitgegeben. s>?. 517. 5, z.
darnach soll lediglich gesprochenwerden. s>8.
dessenWKrkung und Kraft, s's-^ 51?. ?2®.
dfsscilContrav.eiition. _<f16. 527.
wenn Zweifel und Mißverstände daraus entstehen.

52l.

dessen reimncintikmes. ^24.
Wiltgen soll Nichtsunternommen werden. 5,5.'
dessenKayserl. Confirmation. ^28.
dfsscnHerrschastl. Unterschrift.

idtidesuial- Gelder, deren Quantum, 4ss.

> Lauf-
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Lauf- Plc?ye, oder Durch;üqc sind nicht anders M
nach Maaße der Reichs -Abschnvc zu verstatten.
(29).

Lehne, wie in den alten fucccüitt wird. (:?). ,
Dieaus einemGeschlechtins andre verkauften. (26).
in wie ferne die Echnleen daraus bezahlt werden.

06).
wenn solchezu allodial zu machen gesucht wird.

^443» '

fallen durch den Concurs ans der Fnmilie. 457.
die Wieder. Confcrirnng der eröfneten. 443.

Lehn >Briefe, in den neuen soll weqen der Jagd,
Gerechtigkeit keine nachtheilige Bedingung ge»
macht werden. ?o>.

wann dabey nur einfacheGebühre» gefordert Her-
den können- 44°.

darin sollen die gewöhnlichenFormalien und Clau*
fuhi beobachtetwerden. 466.

wenn sieverlohren gehen. 46s.
iiber den Verkauf oder Vertauschung eines Lehn-

pertinenz - ©{tief»« 461. 462.
Lehn - Cammer, die dabey was zu suchenhaben, svl-

im einen Profiirattfrem bestellen. 45'6
dabey sollen die Confens-Briefe nad Muth-Atlul

nicht ansgehaltcn werden. W.
ist in Lehns-Sachen t'ot-umcompetens. 46;.

• davon kann ad Caefai-enjappellirct Wfrt'C». 464.

Lehne - <5anzlc?, was darin fKr'Ä^^'xeäiüou« ju
nehmen ist. 4>9-

Lehn >Conferirung 44;.

Lehn -Conftiis, dessenCayzley-Gebühren. 440.
die conto,Briefe lallen in DerLehn»ßamitut nicht

aufgehalten werden. 465. ,
wie derselbe bc» - Gutcrn nachzusuchen.

AC-n
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Lehtt-Lonsens, muß bcy Veräußerung der Lehnean
einen in fer ersten inveftitur begriffenenAgnaten
nachgesuchtwerden, 452. 46z.

wenn leiblichePrüder einander Lehn-Güter vertan»
fcn, wird kein Konsens-Geld bezahlt. 4??.

soll bcy dein «Schuldenhalber geschehendenVerkauf
der Lehn.Güter nicht versagt werden. (?).

Lehn, Edkt vom 26. Septbr. 1749. ist änfgehoben.
475-

Lel?n -Eyd. 44'. 44,.
Lelm -Feblcp, dessenBestrafung. 4^7.
Lehn-^olge. 26).
Lehn-Güter, können zum Leib - Beding vermacht

werde», (O-
Wie solchevon denErb-Jungfern zubenutzen. ^24).
wie viel Holz darauf zu schläfert ist. 30*.
von den Haupt-Gütern soll bey neuer Landes-Nc»

gierung einVerieichniß eingereichtwerden. 44».
über alle Lehn-Guter eines Vasallen soll der Lehn«

Eyd abgelegt werden. 44-.
vb Uiidwie siea Principe )N acquirifCNsind. 444.

446.

4« den neuen können Ficlekoirlmifie und hiajor*lt
errichtet werden. 445.

können verpfändet werden. 45«.
Veräußerung derselbenan einen in der ersten inve¬

ftitur mit begriffenen Agnaten. 452.
deren Verkauf an leiblicheBrüder. 451-
in wie feine Smu» darin das jus prötimifeo« aus¬

üben. 454.
fallen dutch Coriciir« aus der Familie. 457.
wann ehe s«nus über die zum l^ot,cur5 gekommenen

difponircn wollen. 458.
können veräußert werden, nur nicht an einen?oten-
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Lehn >Güter, wann che über deren Veräußerung der
?c()ll«Confens naMilsttchlll ist. 47-.

Lehns i invorporatian. 467.
Lehns-Muthnng, versäumte. 447.
Lehn-Pferde. 469.
ttfyn-ipertitMH*, was z» dessenVerkauf oder Tausch

erfordert wird. 461. 462.
Lehn »Recht. 43s. 436.
LehNSirtyocätioti. (16).
Lehn.Sacken, was dahin gehöret. 46;.

darin kann appelüret ^verden. 43'.
was darin zum Grunde liege» soll. 434. 4??.
darin soll ein Procurator bestelletwerden. 4^6.
darin bleibt die Lehn-Cammer allein forum com-

petens. 46;.

Lehn - Schulden. (2.6).
Lehn« Ordnung. 437. 43s. 439.
Lehn« Verpfändung. 4?,. (5).
Lehn-Verwandelung in Erbt. 44z.
Lehn <Vetter. S. Agnat.
Lehn -Wesen, deswegen bleibt es bcydenReverfalen,

Landlays - und andern Fürst!. Refolutioiübus.
434. 4<f.

Lehr-Brief ist erforderlich bey Gewinunz der Amt6>
Meisterschaft. 374.

Leib-Gedinge, dazu können Lehn-Guter vermacht
werben. (;)

Garde, deren Einquartiruüg ist zum Vergleich

mit den Städten ausqescl'et. 312.
Leibeigene Unterthanen. S. Bauren.
Leichen, deren stilleBeysclzung ist erlaubt. 503.
Leinwand-Händler, was ihnen oblieget, wenn sie

in Städten haufitcsi lvvlleu. -56

LeiN'Mebcr, kann auf dem Laude gehalten werden.
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i'Ptn; Weber, die auf dem Lände sollenkeine Arbeit
aus denStädten übernehmen. ,6,.

Lementiercv, was die aus dem Landejahrl. tmLan«
des-Lonki'ilzutiongebe». 44

könnenauf dem Landegehaltenwerden. »59.
£j.cfci't?ngJUMapzienen, davon ist Ritter- undLand,

schaftfrey.
Liquide Saä)cn, dcnsclbensoll unverzüglichabgehol¬

fen werden. (7. ?4).
in wie ferne dari« die Appellation Statt findet.

N5. ??'-
Livtie und Lohn, darin kann auf dem Lande ein

Schneider gehalten werden. 267,
Lohn der Dienst-Bochen, in wie ferne deswegen die

Appellation Sfiltt fitldft- ?8s.
Lübeck, deren Accisc- und Zollfreyheit. z?s. (69).
Lpbsche Recht, ist aufschoben i» Ansehung der zu

Rostockwohnenden Ritterschaft. 4;;.
Lutheraner, daNlit wird das Confiftorium UNd Hvf»

Gericht besetzet. (>4- >7).
Ltitkerifäi Religion wird versichert, (l z. I z. 14).

M.

Maaße, Ellen.Scheffel-undTonnenGleichheit, 3??-
Mägde solle»ohneSchein uicht in Dienst genommen

werden. (;«).
was die auf ihrer Hand liegendean Accitezu erlegen

haben. 47.
Magaaienen, dazu liefert Ritter- und Landschaft nichts.

ZlZ. Zl4.
AUgijhate, wie aus ihnen die Steuer. Einnehmer

bestelletwerden sollen, 5*.
wenn siemit der Bürgerschaft streitig. *,(><).
ihnen kommt die Cura dcs gemeinen Wesens in

Städten zu?. Z7°- M<i-
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Mdgfffrate, ohne ihre Einwilligung können keine
Städt.^lrs verä'nßett werden. Z70.

besorgen die Erbtheilnngs -Sache».
fotfcn in t>crJurisdiction und ersten liiftauz nicht be¬

einträchtiget werden. 4»i'
vb und welchergcstalt ihnen die i»fxcciion über die

Schulen gebühret. 4?4-
Mahl-Gäste. S. Mühlen-Gäste.
Majora, durch selbige werden Ritter« und Landschaft!.

Anlagen bewilligt. 210. 214. -16.
Majorate, deren künftige Einrichtung. 44s.
Malchin ist nebst SteKberz, der Ort der zu hal¬

tenden Landräge. (17). >48-
Malz, was von einem;»r Mühle ;u bringende« Schcf-

fel an Accife jtr bezahlen ist. 47.
das auswärts zur Stadt gebracht wird. (60).
daß atif dem Sancc gemachte kann nicht in die Städte

gebrächt werden. 244.
Mantlatn poenaÜa sind auf der Äauren Klage.Vilser

den GutS-Herrn nicht sofort zu erkennen. £»8.
sind absqirc ctanfula juftificatoria unzulaßig. (,).

Manufactmen, deren Empor-Bringung. Z41.
Marc? - Klecken- <Sereebtig?eit. 797.
Mx'.rkt-Gchrcycr, gicbt in Slädten tagl. 1 Rthkr.

anAccitc. 47.
Marionetten-Spielet', gikbt IN Städten an Accife

täglich 1 Rthlr. 47.
Marfihe fremder-Troujjpcn. ZI7.

wenn sie mit Gewalt geschehen, zi.8'.
wiees mit deren Schadens.Veugütungzn halte«. 319»
davey soll keiner für den andern leiden. ?io.
Rostock trägt den i-ten Theil des Schadens, zzo.
wi^ cs dabey überhälipt zuhalten. z,z.

U7atten-Kiste, istverschlossen.(6z).
Mad
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Matten«Kiste, daraus wird ohne deSThor «Schrei»
bers Gegenwart und ohne ^rciest-Mtel nichts
genoninuii noch veräußcrt. (6-).

ist auf Verlangen des Müllers von dem Mühlen»
Schreiber allezeit zu eröffnen. (6,).

darin werden die Matten gegossen. (6-).
Matt-Korn tntif, wohin es verkauft wird,verzeichnet

werden. (63).
Maurer können auf demLande gehalten werden. 259.

der auf dem Lande soll es mit einem Amt in der
Stadt halten. 260.

> der auf dem Lande soll keine Arbeit aus Städte»
übernehmen. 262.

Mecklenburgisch - Conrant - Geld. 20?.
Mehl und'Malz soll nicht vom Laude in die Stadt ge-

bracht werden. (60. 61).

lveiyen-Mehl, aus fremden Landen pafiirct ein.

(62).

wenn mit Weitzenmehl Handlung getrieben, wird
ä Nlhlr. l ßl. an ^ccise krlcgt. (60).

Meister, angehende, werden mit üöerflüßiqen Amts«

Gebühren, Kosten und Schmauserey nicht bfc
schwelt. 374.

muß zjähnqe Wanderschaft erweisen. 374-
muß nicht mit kostbaren und undrauchbarenMeister-

Stücken beschweret werden. 374-
muß nicht gezwungen werden, eines Amts-Mtisters

Tochrer oder Wittwe zu heyrathen. ?74-

Memoria/wu, Schriften und Vorstellungen, wastve»

gen deren Unterschriften Rechtens. 407.

MiUtair-2>cMcnte sind von Reichs- und Crayß'

Steure» nicht eximirt. ,0,.

Milin,. irr gütstl. wird in Städten Obdach und La,

ger-Statt gegeben.
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jMiljtz, von deren EiftgsartirMg und Verpflegliug

ist die Ritterschaft srey. ?>o.
wird von der LandcS-Hcrr,ckaft unterhalttn. ?o?.
wegen deren vescrtipu ssll Verordnung gemacht wer-

den. z>5-
so» keine Diirgerl. Nahrung treiben. ?'6.

fyliferabiles Perfonae der Handwerker in Städten sind
von der Quartal - Srcver fcey.

Mißkorn der Prediger und Kirchen-Bedienten. 5v2.
50;.

Möhre, in wie ferne siebey der Landes-Vermessung
zum Anschlag kommen. >6.

NIoldcn -Hauer, wenn und was siezur Landes-Lon..
tributioti geben. 44.

Monopolia sind unzuläßig. 34°.
was sie nicht sind. ?4>.

Mühlen, wann sie auf dem Lande und in Städten
erbauet werden können. (,?).

dahin soll in Städten kein Korn unter dem Nahmen
von Futter-Korn gebracht werden. (6»).'

wenn selvige wegen Bau oder sonst das Korn nicht
abmahien können. (6'>).

Mühlen Gäste sollen den Steuer-Zeit»! bey dem
Mühlen <Schreiber abgeben. (6>).vom Lande, sind unter gcwißen.Ettordcrnissen (teuer*.srey. (61).

wie die vom Lande >u ca£u Dctraudationis zu bc«
strafen. (61).

Mühlen, Hand. undGrüh-, werden ohneObrigkeitl.
Erlaubnis nicht geduldet. (6s).

was für Korn auf Hand - und Erütz-Mühlen nicht
zu mahlen ist. (65).

auf Hand-und Grüiz-Mühlen wird ohne Steuer
keine Grütze gemahlen. (66.)

Mühlen - Schreiber soll »nyegea feyn, wenn bey
Nachtzeit Mali aufvieMühle gefahren wird. (6,).

Müh-
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Mühlen -Sckreiber, soll die verspürte Verfälsch uiü;
der Sacke dem Infpectori oder Einnehmer an»
zeigen, (s-4).

dessen Aufführung gegen den Müller nnd Mahl»
gaste. (6-).

hat einen Schlüssel zur Matte-Kiste. (6-).
mitß Steuer-und Frey. Zettul berechnen, (6z. 65).
verzeichnet an wen da6 Mättkörn verkauft (6;).
an densilbeo werden die Steuer-Zettuln sofort abge«

liefert. (61).
Mühlen - Stätte kommen bey der Landes«Vermes,

siinq mit ,;tim Anschlag. 17.
Müller auf dem t!.cinde, was sie an Landes «Loa»

lriduti«» zu erlegen Haben. 44.
vb unb wie sie brauen uild mälzen können. 240.
können ihren Mühlen -Gästen ohne Entgeld Müh«

len-Lvvent schenken. -40. -41.
was sie zu Hochzeiten/ Kindelbieren gebrauchen

müßen sieaus den nächstbelgeuen Städten nehiuen.

. 242.
(, können gehalten werden. »5?.

können neue Mühlen bauen und in Stande halten.
161.'

Müller in Städten, soll sein eigen Korn in gestem»

pelte Säcke fsßen und vor der Aufgießung ftcy

mache». (6a).
soll kein Korn yhne gestempelte Säcke annehmen.

(6.)
liUd dessenKnechte sind in Gegenwart des Einney^

mers zu beeydigen. (6;). ^
soll die SteuersAettuln an den Mühlenschreiber rtcy»

tig abgeben. (6^)
stehet für allen Unterschleif seiner Knechte, wen»

. diese nicht schwören wollen. (6;).
soll bey Nacht -Zeit kein Korn annehmen und fl«*'

geben, außer im Nothfali. (6?)
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Mütler in Städten, dessen Eyd. (?*).
Niülzen ist nur Dan Lande aus eigengebaneten Ecr-

steu, untcv(Sinfc^vänfnngeiiaubt. »4°. »44.O9).
Münz - Ordnung, wegen einer pfdcticirliche» r>il*

samcn wolle» mhus Sich noch bey mährenden Land«
tage vergleichen. (*8).

Münz.Sorren, was vor welche sollen geschlagen
werden. ?--4.

gang und geblge werden an die Renterey bezahlet.
2.0?. 48-

Münz -Wesen. ,04. (ig),
soll mit Rltter > Und Länöfchast in Berathschlazunz

gezogen werde». 206.
Mulctae, wie in deren Sachen der Arreft nicht Statt

findet.
Muficanttn auf dem Lande, was vor welche zu ge«

brauchen. 34?. Z44. 346-
Mmhung der Lehne. 44».
M»th- Scheine, wenn sieverlohren gegangen. 468.

deren schleunige Aussettigung 468.
Muth-Zettel, dafür werden 16 ßl.Lüdischbezahlt. (s).

N.

Nachsteuer, wird von Maaren bezahlt, die aus
Rostock von Kauflcuten anderer Städte gekauft.
(70)

Nahrung, bürgerliche, die Befugniß, selbige auf dem
Lande zu treiben, muß erwiesen werden. 279.

in Städten, wer solche treiben will, muß Bürger
werden- 374• . '

soll die Militz nicht treiben. -,?6.
Naturalien kann der an derOst -See grenzendeAmd-

mann über die See bringen lassen 308.
Neceßtrrtn, Landes-, deren Beylrag hgt Billigkeit

jum Grunde. »2l>!
k Ne.
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Netcflaricn, , d<ren Eintheilunq. »Zt.
Zil den ortJinariis bringen Sru.us.für Domaiiien und

Land -Städte 1200 Rlhlr. NZ. in 2 Termine in
den Landkastcn. 222. -15.

dazu kann die Ritterschaft ihren Antheil auf die
steuerpstichttgt» Hufen leqen.

dcr Aeylrag des 8<s^srclischen Crayßes ist tum
Vergleich ansqcsetzct. 224*

dazu giebt Rostock 2000 Rthlr. N5. --s.
darüber difpomnt Ritter - und Landschaft nach Be»

Heben. 226.
wovon ein Stand allein Vortheil hat. ,-y.
die außcrvrdcultichen werden durch besondere Anla?

gen ausgebracht. 227.
pi den außerordentlichen tragen die Domain«» den

?<«i Thtil. 228.
besondere Städtsche. 64.

Neuanbauende in Städten, dcrcn Hülfe. Ci.
deren Hülfe. 65.

Neu.<tlofter, wegen deren Quote zu Reichs. >,nd
Crayß Steuren soll Ritter - und Landschaft von
aller Ansprache verschont bleiben, tu.

Neueubraudtnburg gehört M den Vorder»Städten.
177.

Niederlegung der Baurcn, was darunter Rechtens.

1 34.
Komination der Prediger stehet dcr Ritter» und

Lsndschaft zu. 474.(16).
Nvrm zur Steuer der Leute außer den Hufen. 44.85»
Notarien, so bey der Landes- Ausmestunq sind
«'der Gebrauch der auswärtigen ist erlaubt. 40s.

das Versehen dcr auswärtigen, wird von den Par--
theycn aebüsiet. 408.

die einheimischensollennicht intimiclirt werden. 40s-
" wegen ihrer Gebühren soll Verordnung crgchcn-
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Nbtarien» durch selbige soll beyPrediger-Wahle» das
Protocol 1 gesühret werden. 475.

ttsthdurft , damitsolleinjedervor Erkennungder
Strafe gehöretwerden. (;o).

Noch, und Ehren -Fälle, darin kannauchin der
verbothenenZeitWild geschossenwerden. -99.

Nullitaet in prociflii, was sie operirft. 397.
h'uilitatis Bcneficium, in wie ferne dabty dieAxxel.

Istion Statt findet. Z84.

O.

Obdach undLager«Etat hat dieMilitsin Städten.
?lo.

Obii^tionii formuia, wie es mit Verschreib <und
Entrichtungder Neichsthalerju haltenit. soll
publiciretwerden. (-8).

Obrigkeit desGuts sollkeineverbotheneHandwerk
kcrdulden. 276.

Obrtfter, damit haben die Land > Marschälle dm

Rang. 17s.
Obst, damitist das Commerciumsrey. 25,.
Ochse, wie viel davonin Städten an Accife|u |jfi

zahlenist. 47.
Octilißeu geben an Accife i Rthlr, 47.
0ecv«o,»,eDörfer werdenausaemessen.4l.

-sindhalb frcy, halb steuerpflichtig.41.
0teonomit-(Anter, derenDifpofition.(l?).
Oeconomicn und sonstige geistl.Stiftungen geben Schoß

vouansichgebrachtenStadt «Steckerntc. 49g
' derenGüter sollenblvß«-ipis, csuss»verwandtwer»

den. (16).
Derter des AostockschenDißrictr. S. Rostock»

scherDiftrict. .,;
Qiiiatm- was ihnen oblieget, wenn si<

in Städtenbawfi«nwollen.
f % Onir»
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OneresindvondcngeistlichenStiftungenzuentrichten
4?8.

Opfer «Geld derPrediger, 50,. 50,.
Ordinirung des erwähltenPredigers. 478.
Ost «See, derenBefahrnngvon denAngranzendcn.

'?l •P-:
'
l\A

Pacht oderZins, die darindcnVanersleuteneinge»
thaneAccker. ;2^. (>8).

Pächter, was sieaufdemLandean LandessContri-
bution.bezahlen.44.

in wiefernesiemülttnund brauenkönnen, ,4z.
könnenibreArbeitsleutemitBier versorgen.147.
in wiefernsieunterderJurisdictiondesGutsherrn

stehen, 412. 41z.
Papier-Macher, wassiean Landes-Loiuribmivti

zu bezahlenhaben. 44.
parchim gehörtzudenVorder-StadteN. 177.
Pares Curiae. (2).
Partheyen büßendas Vergehender auswärtigen
* AdvveatenundNotanen. 408.
Paß, wiederaufdcnZoll.Statten voriuztigendeein'

zurichtenist. 287.
Paß-Brief, dafür soll>Rthlr. erlegetwerden,(5).
Pajjier -ticttiü sollen sichdieKaustelitt in den Thören

vomThor-Schreibergebenasten. (6z).
solle»diefremdenKaufieutein denThörennehmen.

(7°).
ist vondenaus RostockkommendenWaarenvorzu-

zeigen. (70).
dafürsollendieZöllnernur ji'ßl. nehmen. 285.

Tatronat-'Reü)t der Ritter - und Landschaft ist besta-

tigt. 474. (' 6).
sollnichtgekranktwerden. 4»r.

Pa-
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Patroni, wpranf sie bey der Wahl und ?rselentstio>».
zusehenHabels 47s. 476. 477.

wennbcyeinerPfarreverschieden,:sind,wiees als«
dennbcyder?rgstci'tstianzuhalten. 47?.

wannvon ihnenein Candida!praefentirttwerden
soll, wasalsdannRechtens. 480.

sollenbeyihre»juribüs Patronatusgeschützetwer«
den. 48l.

bcyReichs- undLandes.TrauersollihnendasGlo-
cken-Lä'itcnbekanntgemachtwerden. 48».

nehmenjährlichdieKirchen.Rechnungauf. 490.
besorgendieKirchen.kepsrsuones. 499.

PeinlicheSachen, soanLeibundLebengehen,da«
M wird nicht ;84-

wennSmusjemanden,ohnein peinlichenSachen
besprechenwollen. 0),

f erfonae MifirabiUs unter Handwerker und Tage«
löhnctn. (85).

^«^„/«»s-Lehn, dessenVerkaufwird Tansch.461.
46,.

Pfand Bücher,Stadt, solleneingesühretwerden.;?l.
Pfarr<?leckcr, drrenSteuer. 1?. 15.

derenVertauschung.506.
Pfgrr- und Rirchen >©ad)cn, derenVerbesserung

ist vorbehalten. ?io.

Pferd, was davonin Städtenan Accifezuerlegen
ist. 47.

Pferdehändler, was siean Accifej« erlegenhaben. \
47.

was siein Jahrmärktenzuprselürenhaben. (69),
Pia Corpbro , ÖU'CtlGrund-Stücke. 12. IZ.

derenForderungensollenins Stadt »Pfand«Buch
cingctraqenwerden, jf i.

sollendenSchoßundandreHaus,Lastenentrichten.
4?«. ' ^' » k ; poel,
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Pöel, U)ismar und Neu »Closter, derencd'««»
zuReichs»undCraiß-Steuren. il».

Toenal- Mandata, ©. Mandats.
Police?«Ordnung, derenzu machendeVtrbesse,

rung. z?8.
pslicey-Sachen, in wiefernedarinzu gppclliren

ist. Z8s.
fhjjfefforium fummarißimum, itl Wie ferne darin iU

sppellircnist. Z85.
Totentior, an selbigen können die kand-Güter nicht
* veräußertwerden. 471-47*.

Psttasch >Brenner, wassiejnrLandes-Lontribuilo»
zuerlege»haben. 44.

Troejentation zur Prediger »Wahl. 476. 479.
die folitaivc. 480.

Prediger, in wieweitsieunterdescontillorx̂ uri«.
ciiction stchtN. 41«.

sollendieSchulenfleißigbesuchen.49?.
mit dcrcnZuziehungsollendie baufälligenKirchen

besichtigtwerden. 49?.
was be>)ihnenwegender wüstenundverwüsteten

HusenRechtens. 50,. 5--;.
Wie die Fuhren zu ihrer Holung bky Vscgliz.Zekt

zuleistensind- *04.
tiehmendieKirchen-Rechnungenmitauf. 490.
«nquaüficivtcsollen,derGcmciuenichtaufgedrungen

werden. (>6).
sollensichüberReligivns-Sachendes Schmähen»

enthalten. (>s).
Prediger »Bauren. 4,18.
Prediger-Wahl. 47?- 478.
frimariarum precum Jus hat SN d«N Klvßtt'N Nicht

statt. N5.
Princesftn»Steuer, »i?. <54).

das l^'zntum vcrfelben. il6.
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PrinccMn-Steuer, werdazubeiträgt. nt
wirb in denIahren derReichs- undCrayß»Steu«

renMt gefordert!
gehetin Land.Kasten.i-o. i;o.
dierettircnd-attcistcnmpeaürt. 5er.

Principal, faiUl ftillC Mei»oml;en in ailßcrgerichtkv
che»Sachenselbstunterschreibt».407-

Priviicgia der Ritter« und L.and schuft, dabey
sollsekbiqegelassenwerden,

wiederenBestätigunggeschehensoll ;54- ^
ihnen zuwidersslku keineLc>«Kiturioncserlasse»

werden. 199,
Privilegium de nati appcllaudo. \<)I. 4Zk.
Fncefft, wenn sie Gis Mtter- und Landschaft gem^in^

sch'astljcheKostmzu,jährenfind.
wcuiisieaufei>usi:and:StandesalleinigeKostenza?

führen. 2?-. "
zwischendenBürgerschastc»untersichundmitihres

I^SKistra^n.
derenWärzimq. 404.
diemit Smo.vbqeivoüetensindtnirchdeu ?andeS-

Vergleichaufgehoben.5'5-
Ordnung, kineuniFormeistimganzenLande

einzuführen 405,.4;2.
beyderenVerbesserungsollans dieAbkürzungder

ProecfiesöeDflchtgenommenwerden. 404.
Proklamationin Ehe-Fallen, deshalbbleibtes 6ct>

derrcviduitiiKirchen»Ordnung.509.
derel»DiTpciifationtssollennichterschweretwerden.

509.
wievielhöchstensdafürzubezahle»ist. 509.

Proeurotorcs £(9 DCCülh« >€«.«»« 4^6.
einheimische,unterschreibentu gerichtlichenSache«

die ^lemorislien. 4a?.
Procuyatur - Gebühren, deshalb soll Verordnung

crgcheu.40?.
s 4 Vre-
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Troducten, ?atides -, tWn Gommereiuui ffl Uttettl»
geschrankt,»f».

selbigekönnendieAusländerdemLandmaunabkau-
scn. n?.

damitistdieRitterschaftsamt ihrenPächtern;oll-
frey. 286.

Trc/effioH, was ;u deren Betrieb von Handwerkern ans
fremdenLanden»tchvietwird,iststencrftry.(7').

Trotimifeos Jus, bissen begicht ftch Princcps in, alie-
natioite feudi et allodii, 454.

Frotocoil der Priester-Wahl, was bei) bestenHaltung
vondemP-itronzu beobachtenist. 47s.

Protifores und Beamte den Ciöster, Wahl und Com
firmatioii- -112.

fublicirung der Fürstl, Edicte, über die Art derselben
behaktenLa,usungebundeneHände. 4*4.

Auedlinburger, Sachsenund andereFremdekön-
nenauf vemLandedie Produkte»kaufe»,»ss.

' 5V' <JV»

Rademacher kannaus demLandegehaltenwerden.

Rahm, approbirfrr,darübersollendieKorn«Sacke
in denStädtengez0g.cnwerde». (64).

Rechte der Rüter- und Landschaftwerden eonßrtpi-
rct. ?. (.?»). , . .

Rechts-Mittel, derordentlichen,sollsichdmenigt
bedienen,dersichdurchdas gerichtl.Erkennt»'?
xksvirteritchttt. ,?6. "$

Rechto-Tage, vondenijusr'?!.Rechtslagenwolle»
i- Sni'usfiicjtimHyf lindLand.Gerichtverordnete»

nichtabhalten, z8'. R
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Rean/vf an die Regierung oder Stener, LolleZium
ist in Steuer-Sachen erlaubt. S7,

Neformirte-Lehre und deren Autoren zu widerle-
gen, steht den Predigern Key. (!?).

'

Neformirte Religion, von derselben sollen keine
Schulen angerichtet werde». (, <).

Regierung, Herzvgl., an selbige steht der recurs j«"
Steuer «Sachen frey. 57.

deren Verhaltniß in Justiz-Sachen. 394« Z?6.
?97 ??8. 420.

Reichs - und «trayß -©teuren. S. Steuren.

Reichs - Vicariats <Erkenntnisse und Kayserl. -
ketizlulionen sind contirmirt. Z. 4. 518-

Register von Hausern, Acckery und Wiesen, soll*
jede Obrigkeit in den Städten errichten. (56).

Bleche - Brauen. S. Brauen.

Religion, bey der Lutherischen, soll es im Lande gc«
lassen werden. (u. n. ,4).

Religions« Sachen , darinnen ist den Predigern
das schmähen untersaget. 00.

Reluhidi jus, haben Sich Sinns vorbehalten. 99.
in Sachen, die solchesbetreffen,ist dieLehn-Cam»

nier allein forüi« cbilipetcris. 461.
Kemediumßippticationis, ist in cauß» focalibu» mul-

ctai'utii erlaubt. 430.
Rente-Cammer, an selbige soll bie jährliche Län.

des'^oiuribuclon bezahlet weMn. 4^.
Refaipta, Regierungs -, machen im gerichtlichen

vxcreeiren keinen Auftnthalt. ZY7. ??«.
Refolutiones ad Gravamina, jiiiö conti nintc(. j,

4. TIS.
Refianten, wie von den öffentlichen Ausgaben sclblge

in CoiKurfii. zu profitn'cn und zu lochen sind.
36a. 364.

Rc
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RrjcrfaUs, Landes-, werden conkrwiret. q.
dagegen solle» keineLandes >Confti««iones ergehen.

< 199.
liegen im Lehn<Wesen znm Grunde. 4)4.

faverfal- 6ebil[t>ett, compenfiret. 51 r.
Rtvecation der Lehne. (26).

Smus haben Sich der Kevocation der von den Do*
mainen zur Ritterschaft gekommenen Güter bege»

ben. 98.
in wie ferne der Ritterschaft selbige wegen der zu

den Domain?» qekommencn Guter zustehet. 99.
»^tnSachen, die selbige betreffen, ist die Lehn-Cam-

mer allein forum compelcns. 46z.
Richter * q*o kann über'die Erheblichkeit der sr-v-,.

miinim appcllationis nicht Cognofcircn. Z88.

Ältterftbaft ist ein freyer Stand. 6. (7. 34).
ist von der Aecife- coufiimtions-nnd Vieh - Steuer

frev. 95.
derselben bleiben ihre Jura au demCloster zum heili-

V^ gen Crcutz in Rostock vorbehalten. >24.
hat zn ihren Ausfertigungen ein besondres Siegel.

>84.

tragt ihre Schulden beym Landkasten allein. 130.
ist von aller Emquartirung frey. ;io.
tragt bcy Durchzügen fremder Truppen den ;ten

> Theil. ;>c>.
.Hr soll von den Landes <Gerichten der Gnaden'
'

Gruß und die Gnaden-Versicherung gegeben wer-
den. 357.

ihr soll von den Landes -Gerichten das Pracdicat:
Bester, und statt Du, Ihr gegeben werden.

QQOjfg. y
wann und wie sievon Abzugs - Geldern frey. ;
deren Jurisdiction ftfar ihre fachtet 4>:. 4' ?.
nach welchem Rechte sie in Rostock gemtheitet wird.
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Ritter - und L.andfbaft, derselben ist die Erhal¬
tung bey ihren Reckten, Gerechtigkeiten ic. vrr»
sprechen. 5.

derselben Privilegien zuwider sollkeine Landes« Lon.
ftitution ergehen- 199.

die Fürstl. Forderungen an selbige sind aufgehoben
5".

concurriret zur Bezahlung der Fürstl. Schulde«
ncht. (8. ?4).

soll nicht zur Bürgschafts-Einlassung für Smum ge-
zwunacn werde». (9).

wider selbiqe soll nicht >» delictis unerkannten Rech«
tens verfahren werden. <9).

Ritter-und Mann-Dienste. 7. 469. 470.

Römer-Monathe, wieviele von 8mo übertrage»
werden. 406. 407. 40z.

Rpeken, wie viel davon an ^-cise zu erlegen ist. 47.
Roß-Dienst-Gelder. 470.

Rostock, ist von Reichs-und Creyß-Steuren nicht
cximixt. 101.

derselben bleiben ihre Gerechtsame in Ansehung der
Clvstcr vorbchalten. 124.

concurriret zum Land - und Hos-Gericht/ dem En-
. gern Ausschuß jc. 141.

von derselben Depntirtcn ist auf Landtagen die Ant»
wort ad Gspita propofita ju unterschreiben. 147.

UN Deputirttr derselben sitzet im Engem Ausschuß.
'77.

giebt zu Ritter - und Landschaft!.Anlagen den i?ten
Theil. 220. ^ ^ ,

giebt zu den Ncceffariis ordinariis jahrlich ,000
- Rthlr. ,25. . •! -,e i'
wird von dem Vergleich zwischen Ritterschaft und

Städten isAlisehnng des Wülzens,^ Brauens:c.
mit ergriffen, -s«. ü-c.

•»ID .
'

, Ro-
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Rostock, imqleichen von solchemVergleich wegen der
Handwerker. 278..

trägt zu den Kosten benm Durchmarsch fremder
Truppen den-l2ten Thell. ?-o. }»r.

die dann wohnenden vom Adel sind vonAbzugS-und
ät-Lliustlanzi-Geldern frei). ; <>r.

die darin wohnende Ritterschaft stehet unter den ge«
meinen Kayserl. und hiesigerLande Rechten. 4,;.

die vormahls von 8>»omit derselben getroffenen Erb-
Vertrage sind bestätigt. s i y.

soll gegen Ritter <und Landschaft, >!Ndso vice verls
nicht aufgefordert werde». (29).

deren Kaasteute und Handwerker sind in Jahrmärk¬
ten acciTcfvct). (69).

was die in andern Städten aus Rostock angekaufte
Maaren an Nach <Steuer ;u bezahlen haben. (7°).

Rostocksche Distrtckt 116.
Roftocksche Dörfer werden bei)Einquartirunq frem¬

der Truppen zu den Ülemtern gezogen, wouuncn
sie liegen. 524.

Rostockftle Gemeinschafo-Oerter werden t!Nt
vermessen. 4'.

sind halb frei) , hall, steuerpflichtig. 41.
wie sie z» din Vermeffungs, Kosten beytragen. 4*
verliehren diese Benennung- >26.

' bleiben bey ihren bisherigen Rechten- 117.
det«n Cöntribution und Neben -Steuer. »2Ü. '»?.

Rostocker Sckeffel ist bei) der Landes-Vermessung
zum Grunde qeleat. 10.

Rosrocksche Univerfitaet, dabey sollen keine andre,
als der Augsburgischen Confcflluu ,,»d Lutheri¬
schenReligion zugethane Lehrer uMtuirct werden-

s'Z).
Ruthen -U?^aße bey der Landes-Vermessung. >°-

4t V: Säcke,
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: , h .. ' S. ^ ^
-r-F^bs--

Säe?«, Rorn «, was vor Lein t>a;u zu nehmcn^ist.
(64).

wie sie saüen genahet werden. (64).
rechtmäßig eiuaencktetc sollen, so lange sie halten

. wolle», gültig seyn. (64).
verfälschte. (64).
sollen gestempelt seyn, wenn darin Korn zur Mühle

gebracht wird. (6<).
gestempelte soll auch der Müller zu seinem eigen zu

wählenden Korn haben. (62).
sollen nach dem appi-obnitn Rahm eingerichtet wer»

den. (64).
deren Verstcmpelungs- und Vcrstemplens-Kosten.

(64. 65).
Säger, was sie ans dem Lande zur Landes - Lonlridu.

tion bezahlen 44.
können aus dem Lande gehalten werden. 259.

Salpeter'Sieder, was sie auf dem Lande zur Lan.
deS1Contributioii bezahlen. 44.

Sand. Schollen, in wie ferne sie bey der Landes
Vermessung zum Anschlag kommen. >6.

Schaaf, was davon in Städten an Acsife zu bejah»
len ist. 47.

Schäfer, umziehende, geben von ihren Schaafen
keinen Zoll. ,85. . ,,

Echan; - und Forti^carions-?lrbeit, dazu soll
Ritter - und Landschaft cxrcpla uiilco cafu nicht
aufgefordert werden, in.

Scharf-Atchter, welche und Wieste in denAdelichen
Gütern zu gebrauchen. ?4;. m,

Schecren -Schleifer könnenauf dem Lande haiH«
tcti," af™ Ii!

Scheffel,
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Scheffel- Ellen, Tonnen »und Gewichts-Gleichheit

soll einqesühret werden. ;??.
die Scheffel - Maaße behuf der Landes -Vermessung

wird bestimmt. >o

Scheiden, streitige, Wieste bey der Ausmessung jlt

regulircn silld Jg.

Schelten und schmähen in ReligionS« Sachen ist de»

Predigern untersagt. (15).
Schlachten, Ha»ß-, so heimlich geschiehet, ist ver«

bvchen. (,?). ,

Schlacht. Hauß, dessenAufseher Pflicht, in Anse,

hung der Steuer-Zettuln. (59).
Schlächter schlachten ohne Steuer «Zettul kein Vieh.

(58).
geben keine Quartal - Steuer. (70.

sollen die Steuer >Zetteln von dem geschlachtete»

Vieh ju gewisser Zeit auf der Steuer »Stube ab»

liefern. (59).
Schmäh«Sachen, darin kann appcilircc werden.

Schmiede auf dem Lande dürfen zum seilen Ver»

kauf nicht müljen und brauen. ,40.

-können i« ihrem täglichen Unterhalt brauen. ,4?.

was sie an Bier i» Kindclbiercn, Hochzeiten ?e. ge»

brauchen, müssen sie aus den nächsten Städten

nehmen. -4».
ein Grob-Schmid kann auf dem Lande gehalten

werden. »s?-
sollen es mit einem Amt in der Stadt halten- z6o.

dürfen keine Arbeit aus den Städten übernehmen.

j. Pß 261. .

können ihren Schmiede <Gästen ohne Endgeld

Schmiede »coveut schenken. »41- '

Schneider in Lohn»od livrcet» haltenisterlaubt.
'' ... . -j «•

^ Schnn»
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dieinLohnucid!ivi-cestehendensindnachechaltenem
Abschiedvom OitiltnichtzubcUascn. 267.

diein Lohnundlivree füllenvorfrcmdenichtarbki-
tcn. 167.

ein Dauer- Schneiderkannauf demLandegehalten
werden. »?.

Schornsteinfeger, was er in Städten jährlichzur
Accife zu befahlen hat. 47.

wie cSmit ihnenauf dem Landezu halten. Z47.
144-

daran soll in Städten keinMangel Icyn. -47. .
Schoß wird von Occonomicnund acistl.Stistun^

gen für angekauft Stadt. Häuser und Aecker
bezahlet. *98.

Schreiber auf dem t!.ande, in wie fernesieun-
ter des Guts-Herrn Jurisdiction stehen. 412.
4'?.

Schroor, Brandwein,, was dafür in Städten an
Accife zu bezahlen ist. 47.

soll, wennes vomLandezur Stadt gebrachtwird/
zurückgewiesenwerden. (60).

Schüyen- Rönige in denStädten, wassieaus dw
Steuer <uerhebenhaben. 6s.

Schuh Flickerkönnenauf demLandegehaltenwer-den. zi)9.
mußaberkeineArbeitaus denStädten übernehmen.

262.

Schulden des letztenLehn-Trägers werdenex feu«lo
nichtbezahlt, wo sienichtconfein.rctsind.(,6).

wasRitter>undLandschaftzurAbhclfungderFürst!.
bry.,ekragen.(7. ?;).

die AbtragungderFürstlichensollRitter - undLand-
schaftan ihrenGerechtigkeitenunschädlich,auch
vhlseConfequensseyn. <8. H)-

die Ritterschaftk.trägtt die,Ritterschaftallein. -Zk,.dieStädtichebesonderetrazeiiStädte allein.. *v"'
•'••••O.; ,1 Schuld-
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Schuld-Sachen, wie fernedarin die Appellation
Statt findet. Z84. ;?>.

Schuld Thurm, waunehedarin der Debitor ge¬
worfenwerdensoll

Schulen, darinsollenkeineandreals derLutherischen
ReligionzugtthaneLehrerangenommenwerden.
(15. >5).

sollendiePrediqerfleißig.besuchen.4ys.
in wiefernein Städten darüberdemMagiftratdie

Jnfpectio« zußehet 494.
Schule Tl?um - zu Güstrow, darinsolldas Mini-

fterium die- Infpectiow behalten. (>s).
Schulmeister auf dem l!.ande, was sie, wenn

sieein Handwerktreiben, an Coairibution
entrichte«haben. 44.

dürfenzumfeilenVerlauf nichtmülzenundbrauen.
240.

könnenzuihrer täglichenUnterhaltungBier brauen.
24,.

was siezuKindel-Bieren, Hochzeiten»c an Vier
gebrauchen,müssensieaus dennächstenStädten
nehmen. 242.

derenJurisdiction. 496.
vonwemsieangenommenundbeurlaubetwerden.496.

Schwein, was davonin Städten an Accifczu be«
zahlenist. 47. ;

>;
Schwein -Schneider, was siein Städten lahrlW

an Accifebezahlen. 47.
wiees mit ihnenauf demLandezuhaltenist. Z4Z.

?44>
könnengemeineLeuteselbstfür eigeneSchweine

feyn. ?45.
Seen kommenbey derLandes-Vermessungmit zun»

Anschlag. 17. .
Seil- Tänzer, was sietäglichan Acdfe zu bezah¬

len haben. 47. Ŝem
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Sensen -Träger auf demLande, was siejährlich
zurLandes-Lonlributionzu bezahlenhaben.44.

Service - Beschwerden sollen abgestellt! werden. Z' 6.

Service - Tabelle uMiö rcegm der Lelb-Garde vorbe¬

halten.;i-.
Siebmacber, was ihnen oblieget, wenn sie inStad«

tenHausirenwollen. *$6.
Siegel derRitter - undLandschaft, isi. 184-
Soldaten sollenkeinebürgerlicheNahrung treiben.

;?6.
Sptcification der Kaufmanns -Waareu, wenn sie ab-

geladenwerden. (6z).
SpieUeute, kanndieRitterschaftnachGefallenan-

nehmen. m6.
Cpon.Neißcr auf demLande,was siejährlichzur

Landes-Contnbutionbezahlen. 44.
Stab-Holz - Hauer auf dem Lande, derey jährliche

LolUrchutlHÜ.44. >

Stadt, was einejedeaus derAccifeerhalt. 64.
em?r jedensoll ein Lxemplarder zu erlassenden

FÜrstl.Lonkitulioneninfinuicetwerden. Zs6.
Stadt-Ziecker, dievonOeconomiengekauftegeben

Schoß.
Stadt-Zlekex, dievondeno-conomis» «nd gelstl.

Stiftungenan sichgebrachte,gebenden Schoß.
498-

Stadtbuch, darinwerdendieallgekaufte«liegenden
Gründeverlassen,

was es würke. z?--

Stad^- Bürge geben-leputat. (66).
Stadt. Gefälle, wie es Damitin coneurfui» hak«

tt". rfe. . «.L..
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Stadt. GÄter und Jura sindvonBürgern nichtzu
veräußernoder zu verschenken.^z?o.

Stadt-Häuser, die vonveconomicangekauftege-
benSchoß undwas sonstnöthig. 4?».

Stadt-Pfand «Bücher sollenin Städten eingesüh-
ret werden. z?i.

Stadt-Register von Häusern, Aeckernmd Wie-
sensollmerrichtetwerden. (<>6).

Städte conciirrircnzu den Landtagen, zum Hof-
GerichtundEngernAusschuß:c. >41.

ihren künftigenBeschwerdensoll nach Recht und
Billigkeitabgeholfenwerden. 67.

DerenjährlicheContributionwird nichtin Landka,
stengebracht. 71.

contribuiicit mit zu Reichs - und Creyß-Steurcn.

lvi.
ihnen bleibenihreGerechtsamean dieClöstervor-

behalten. 1»4.
concurriren, wenn fremdeTruppen vordringen,

zum?tenTheil. z-o.
in selbigensoll keinegewaltsameWerbungverstat-

tet werden.
machendieLandschaftaus. >8s.
derenObliegenheitin Ansehungder Handwerker.

270.
ihnenistdie ersteiiiftanzversichert.4-z.

Städtsche Cämmerey - Güther werdenbey der
Landes-Vermessungmit ausgemessen.4«.

sindhalbsreyhalbsteuerpflichtig.41.
derselbenVermessungs-Kosten. 42>

Städtische Necetfaria. S- Neceflaria.
Städtische Steuer, wo und wiesieeingenommen

wirv. 4?-
Iviesolcheexeculivebeyjutmbenist. 58.

Städ,
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Städtische Steuer, von den imMelier. MAo

nichteilthakenenSachen sollkeineSteuer gesor-
bcrtwerden. 5?.

wiedarausdieBau-Hülfen zu bezahlensind. 6,.
^2•

was daraus jedeStadt süt ihreCammercyzu erhe-
denhat. 64.

wasdaraus denSchützen-Königenzuentrichtenist.
6s. . .

wirdvonarmenPersonenvomeingebrachtenFleisch
nichtentrichtet. (;y).

wird von demmit der Post ankommendenFleisch
nicht entrichtet. (59).

wird vonHandwerkernundTagelöhnernquartali-
ter entrichtet. (71).

vonwas fürSachenkeineSteuer erlegtwird. (7,).
Städtische Steuer-Bediente, ihnensindAccideu-

tieii verbotyen.' 61.
sindin Steuer-Sachen forum vrcZinsrinm.57.

Städtische Steuer-Bezahlung gcschiehetinkleiner
. Münze. 4Z.

Städtisches Steuer -Collegium,davonbleibtder
recurfus bei)Cofitraveinions-Fallen. 57.'

Städtische (&tüiev'Defraudation,derenUntersuch-
und Bestrafung. 56.

Städtische Sreuer-.Einnehmer, werdazuin klct-
neu Städten zu nehmen. 51.

nehmenohnctöftveiisverliifpectorcnnichtsvor. 54.
derenPflichtenundBefugnisse. sc.

Städtische Steuer-Freiheit habe»Ädcliche.jl
verliehrenAdeiichedurchden Mißbrauch. 6s.
haben unbewohnteHäuser. (?6).
hat alles, was vomLandezumVerkaufin Städte

gebrachtwird. ' (66).
l 2 Stad,
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Städtische Steuer -Lreyheit, hat alles, wofür
schoneinmahldie Steuer gegeben. (71).

habenperfonaemiferabiksBONDerQuartal-Stl'IU'V
(?-).

habe»dieMahl-Gaste vom Lande. (6>).
H<Ualles, was vomLandein dieStädte zumVer»

kaufgcbrachtwird. (60).
habendie Rojlockischenund LübeckischcnKaufieuke.

(6?).
habendiedurchBrand»SchadenverunglücktenBür«

gcr. 8».
habendie vomAdel. <??.
hat alles, so Künstlerund Handwerkerzum Bc«

triebeihrer Fiofeflionund andreEinwvhuerzu
ihrerBedürsnißaus fremde»Landenkomnunlas-
scn. (71).

Städtisch e Steuer-Frev-Zettel, müssenvondem
Mühlen >Schreiber nach NummernMonaihl.
berechnetwerben. (6z. 65).

Städtische Steuer- , derenConfirma-
tion. 53.

derenGehalt. 5».
derenOfficium. 52.

Städtische Steuer-Rasten, werdenSchlüsseldazu
hat.

Gt&dttfchct* 6tCtW Modus. 47.
wirdnicht»erhöhetnochgeändert- 48.
was in selbigemnichtenthalten,ist steuersrey.

Städtisches Steuer - Quartal, was vor Pcrsvhnca
solcheerlegen. (?>. 72).

waSvor Handwerkerdavonausgenommen.(7>).
ist YenWitlwen der Künstlerund Handwerkerzu

motlenreh. (7»).
Städtische. Steuer-Sachen, darin hat keineAp-

xkiialion statt. 57. y
A- Stad.
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Städtische Steuer»Sacken, &avtttistrecurfusa#
die Regierung und Steuer «Collegiumerlaubt.

- 57-

Städtische Steuer «Straf/Geld er, wieesdamit
zu halten. SS.

Städtische Steuer-Stube, kann von dem Ein-
nehmerim Hausegehaltenwerden. 50.

ihr solleinrichtigesHa»ß-Äcker«undWiesen-Re¬
gisterjUtM-lletwerde». (56).
sollenDieHirteneinVerzeichnisdes Vicheszu«

stellen. (57).
Städriftde Steuer-^ettuln, sindvondemMühlen«

Schreiber nachNummernMonarhl, zu berech-
nin. (6». 60.

sindvondemMülleran denMühlenschreiberabzu-
liefern. (6v).

sindvondenMühlen.Gastensogleichmitzubringen.
(60).

von geschlachtetemVieh, wie damit zu verfahren.

(st¬
öhne selbigesoll kein Vieh geschlachtetwerden.

(58).
Standes-Erhöhungen der Ritterschaft,was da«

Heyzu beobachte».;6o.
Stargardifcher Cravß soll sichwegendes Dcy-

trags »cineceflariaordinaria mit Ritter - und
Landschaftvergleichen.224.

Stauung, Wasser-. 378. . '

Steuer, die alce, ist durchden Landes'Vergleich
aufgehoben.'s". .

Steuer der Ü.eute außer den ^ufen. 44.
wirdauf Landtälftnverkündiget. 4s.
vonwemsie einzüheben.45-

l ; Gteu.
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Steiler der L.eute außer den Hufen, wird in
Sandkastengebracht- 45-

wirdaus demLandkastenan dieReut- Cammerbc-
zahlt- 45.

dieNorm hiezu. 44. 8s.
in was Miiutzcsiezu entrichten. 45.

.• ist nnoeränderlich.45.
derenSpecifwacjoo,undvon wemsiezunnkerschrci-

ben ist. 4s.
Srcner, Prinzeß:»-. S. Prinzeßin.
Steuer, Reichs- und Crayß-, davonNiemand

Ney. >01. 102.
Verkündigung. 105. 104. (**).
derenZusammenbringung.>05.
davonistdieRitterschaftfrei), wennnichtüber200

Römer-Monathe ausgeschrieben.106.
davonsindStädte ftey, wennnichtüber 30° Rö,

mer-Monatheausgeschrieben.107.
derenBeytrag und Einteilung. 108. 109. 110.

i;o.
derenRedauteil, wie sieper executionembkyzn«

treiben sind. 80 iec>c;.
gehet in Landkasten,in.
derenEinnehmerBestellung. 11z.
derenUchcrmaaßc. »,4.
Die reftirciiöc filfC ifl coiupenfiff. Zll.

Stier, was davonin Accifeznerlegenist. 47.
Stifter, daran kann keineVeräußerungvon Land-

Gütern geschehen.47«. 47a.
Stiftungen, geistliche,in wieferne sie in Städten

den Schoß und sonstigeAbgäbenzu entrichte»
haben. 498. -

Stiffii4ieu, jj, wie fernein.solchenSachendieA'pjjci-
latio» Statt hat. Z8s.

Stra-
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Strafe, darin sollNiemandabsquecaufaecognitione
vertheiletwerden. (30).

StrAhme, wcrdarüberdieJurisdictionhat. 419.
Stuprum, wcr dcsscn Bestrafung hat. 4 >6.

dcsscnBestrafung. (;o).
Sabßription der Schriften, Memorial, k. was des-"

halbimHosgerichtRechtens- 407.
was deshalbbcyder Lehn-CammerRechtens.456.

Succcßio in Lehne, darin ist die Lehn - Cammer allem
forum compclcns. 46z.

Succumhent, Gelder, was deshalb'Rechtens. 589.

Summa uppellobilir bei) appcllacioneu poll Adelichen

nnd Stadt-Gcrichtcn. 426.
in caufis" Hscalibus uuilctaruui an^die Reichs-Et»

richte. 4:8.
in caulis fiscalibus tmiletariim von den Canzeleyen

und Lonfittorioaiis Hofgericht. 42?.
Superintendenten examin'ixtn die aufzustellende Candi-

daten. 477.
sollju oräinirung derPrediger von 8mo befehligt

werden. 478.
bey dcsscni„trod»ctian sollen die kostbarenGast-

Mahle abgeschafkwerden. 492.
ohnedessenEinwilligungkannPatroii'uskeineKir¬

chen-Gelderauf -Zinse»uchnicn. 4?;.
sollenin Ritter- nnd Landfchaftl.?acroliat-Recht

keinEintrag thun. 481.
DerenBesugnißbey der ^leßlizeuceder Prediger.

(4). . .
deren special-Kirchen>viktatio»> 488. (4).

Superintendenten • Gulsche. 49l-
SuperintcHdeiiteu-DtbtlUlig. 48 J» 484-

Supplicationis remedium findet in caußs fiscalibus

mulctaniin Statt. 4Zv.
l 4
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Synodi, deren relationes Vifitatiomun sind ans Con-
fiftorium einzuschicken. (>6).

T.

>Tagelöhner, was sie in Städten an Accifezuerle¬
genhaben. 47.

Diein Städten wohnendesollendefigniretwerden.
. <7-).
-wen»sie kei'loiizemilergdllcssind, gebenkeine

c^usrtsl-Stener. (71)-
Tannen .Witt» darf nach6 Jahren erstgeschossen

werden. ;o6.
Tauffe istin Häusern erlaubt. 508.
Lax der Canzelcycn.(4).
Tax-(Ordnung, eineerneuerte,für hoheundNie»

der'Gerichtesoll ergehen. 402.
Taxatoren bey der Landes - Vermessung, deren Zahl,

officiumetc, 2$, feqq.(37.feqq.)
Teicke kommenbeyderLandes-Vermessungmit zum

Anschlag. 16.
Teich-Gräber, was sie an Sanöcö«Contribution

bezahlen. 44,
Teflameiit, in wie fern in solchen Sachen die Appel¬

lationStatt hat. ,m-
Theer>Schwäler, was er zurLandeS-contriduno»

bezahlet. 44-
Thor «Schreiber sollenkeingeschlachtetesVieh in

Städte einlassen.(59).
wie sie sichin AnsehungderKaufleutezuverhalten

haben. (67)-.
sollenvon den zur Stadt kommendenVictuslien

! nichtsfordern. 61. _ „
Ttfco»
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Tischler kannnufdemLandegehaltenwerden. 3^9.
Derauf demLandemußes miteineinAmteiq der

Stadt halte». 260. • ...
derauf demLandedarfkeineArbeitans denStäd»

ten übernehmen.261. ' :

Titulatur, wie sie der Ritterschaftgegebenwird.
Z58. ;6°.

Tonne Bier hält 64 Kannen. 234.
derenGleichheitsoll eingeftihretwerden. 3.39.

'Transmißion der Aeten, was deshalb Rechtens. 399.

400. 42s.
Trauer, Landes-undReichs wiesolchebekannt

zumachen. 48^.
in AnschnngdesGelänts. ^->4.

Truppen, Fürst!./ von derenErhaltungundVer>
pfiegungistRitter, undLandschaftfrei). 309

dieDurchzügeder fremden. ;»7. (*;>).

U.
%

Umsay der Domanial-©fitergegenAdeliche. 467.
Umon Der Land-Hlälide/ deren Begriff und Rechte.

i?8.feqq. <:r-•ü
derselbenAbdruck. (75).

Unterschrift derMemorialien,wassolchkrhalbRech'
tens. 280. 7.

wasdeshalbbeyderLehn.CammerRechtens.456.

Untertbanen/ Leibeigene.325.
dnrchselbigekönnensichdieLandbegütertendieRoth-

dürft verfertigenlassen. -66.
ausgetretenesollensofortausgeliefertwerden. ;;o.

0>). ;
sollenwiderWillen der HetrschastNichtin Kriegs-

dienstegehen, z-l.
Un.
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L»,; sadjicii lisStö) z?v
Unterchanen, leibeigene,sollenam wenigstenmitGe-

walt anqcworbenwerden. 551.
anfderenKlagewiderdieGutsherrensindreguisriter

keineMandatspoenalia}UCl'fctttlCN.Z2Z.
derenNiedcrleg-undAnlegung, was darinNech»

tcns. ?Z4-
inwufernesienichtmitArreftzu belegen.414.421.
könnenohne ein Handwerkerlernetzu habenalle

Arbeit »ür sichundihreHerrschaftselbstverrich»
ten. 266.

Unzucht. S, Stuprum.
Urteln, vonzcvnkorwc»hatkeineAppellationStatt.

z84-
sollenin loeo abgefaßtwerden, außer in gewissen

Fallen. ???. 4°°-
der sichdavonxrsvirt findet, solldieordentlichen

WegeRechtensergreifen.
von einemsichauf einerrechtskräftigenUrtelgrün»

dendenErkcnntnißhat keineAppellationStatt.
?84.

spllenvon privatOoctoribuznichteingeholetwer»
^ den. 4*f-
Vfusfructus, denselben hat die Erb-Jungfer. (-4).

. In, V.

Veräusseruntz der Allodial-Güter. 47r.
der Lehn-Guter. 472.

vergleich, in wiefernedie Appellationvondersich
daraufgründendenUrtelStatt findet, m.

alierStreitigkeitenistmit demLandegetroffen. 1.
516. 517. 5>8.

>/vvn>701den >6tenJnlii istaufgehoben. ?>8.
Verkündigung, wegen der offnenVerkündigung

La»dcsfürstl.Läicle behalten5u>u,ungebnnocne
Hände. 4^4. Ver-
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Verlasiung z» Stadt -Buch, was sie würke. 57-.
Verteg- und Niederlegung der Bauren. z;4.

Verlust, in wie ferne die Appellation bcym uncrsclz-

lichcnVerlust der Sache «tact habe. zzs.

Verordnungen, Landes-, derenEintheilung. 192.

194.

willkGrliche. 195.
tic der Ritter- »»d Landschaft Gutachten erfordern.

f)i. -97. . . .
die Her Ritter - nnd Landschaft Coofw erfordern.

1Y8. «99-
so dieser Eintheilnng nicht cc>n5o>tm,sind abznan»

der». 200.
allgemeine, wie sie ;u inkn»iren.

an verschiedenePersonen zugleichgerichtete, werden
verschlossenausgefertigt. Zsü.

wie sie zu publicivcn. 4-4-
Verpfändung der i^ehn, Güter, wenn »nd wie

sie zu verwilligen. (s).
Verschickung der Acten. S. Ttaiisniiflion.

Versteuert, was einmal ist in Städten, pafffiretftep
aus und cin. <70).

Vertausibungadclicher gegenNomgnial Güter. 467.
der Pfarr« und Kirchen.Aecker. sc>6.

Verwalter, bCVCn Jurisdiction. 412,4z;,

Vicariats-, Reichs - Erkenntnisse, deren Loiinrmstion.

?. 4. ^
Vieh ist ohne Steuer - Zcttul nicht z» ichlachten. (55).

welches nur die Hälfte Steucr giebt. (59).
damit ist das commercium fl'N). ifi.
damit ist die Ritterschaft zollfrei). n(>.

Vieh-Händler, zu Jahrmarkt konimende, was sie

zu prscliiren. (69). ^
Vjeh -Hterbendefkeyclvonder Landes-(oncributio».

77.
'

Vieh.
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Vieh -Steuer in Städten. (57- 5«->.
ist im September Monat fällig. (57).
ist nach der Hirten Aussage zu reßulircn. (58).
deren vefrsuclztions Bestrafung (58).

Vifitation, damit soll die Ritterschaft von den Beam«

ten nicht beschweretwerden. 4s>
Vifitation, General-ftifchcm. 488. (4).

Pißtatious-prvtocoll. 489.

Vifitation des Hof- und Land - Gerichts. Z57'

ceffiv'Ct IM Gontributions-SSßcfcil. 4s.

ordnet allenfalls der Engere Ausschuß an. 4s.
der Wege, wie und wo sie geschiehct. 379.

Vißtatores der Steuer stehen unter jeden OrtS Ge«

richtsbarkeit. 60.

Vocotion jum predigt <Amt. 474. ('6).

Vorder-Städte, deren vexutirte sitzenim Enger»
Ausschuß. 177.

von ihnen soll der Städtische Convent Smo augczei-

gct werden, roi.
von ihnen sollen die Streitigkeiten zwischen den

Magiftratcn lind Bürgerschaften in Städten un»

(ersuchtwerden.

Vor-Jagd, deren begiebet sichLei-cniKmus. Z04.

Vorkäufferey auf dem Laude verbothen. »55.

Vorladung. S. Ciution.

Vorschläge zum allgemeinen oder besondern Besten

ver Ritter - und Landschaftbleiben den Landtagen

vorbehalten. ;»o.

Vorschreiben der Regierung au die Gerichte in Pro

ccfl'cn, sollen nicht ergehen. ;?7.

Vor -Städte geben vcxmLi. (65).

'-'v 1 ' Wacht',
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W.
r

- :'
' ' - ; s -

MM«, rothes, ist den Nittcr- und Landschaftlichen
: : - Siegeln ci'latibi. >86.
Mälder kouimeubcy der Ausmessungmit in Anschlag.
"' l A. 2 l. - N

,vaKl der Prediger. 47s.
w«l)l -Protocoll. 476.

wandersthaft, ?jährige, nniß von dem erwiesen

werden, der Meister werden will. 374.
tpafier-StauttnKS• Befebwerden. 378. (n\
w»rysen -Gericht ;n Städte» hat DieRegnlining ber

Erbschaften bürgerlicher Standes-Personen. 37z.

wene, die Jurisdiction darüber. 419.

neu« sollen derZölle wegen nicht vorgeschriebenwer»
dcn. -82.

Wege - Besserung und Abkürzung. 292

die Vifitarion D0)U. 4??.

Wege-Geld.
wein- Händler, was sie an ^ccile erlegen. 47.

Weiycn-Mehl, aus fremden Landen paffiret ein.
. (6°). . ,
giebt Steuer, wenn damit Handlung getrieben wird.

^
(ü°).

Werbung, gewaltsame auch fremde, wird auf dem
Lande und in Städten nicht »«(hütet. 333«,

was davon an ^ccise zu erlegen ist. 47.

Wiesen >Register in Städten, ist znm Vchuf'der
Steuer-Stuben zu errichten.

Mild, dessenVerfolgung auf desBenachbartenFeld.

(19).
kann in Roth-nnd Ehren.FaW in der verbothe,

nen Zeit geschossenwerden. -9?. . .,
wild.
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IVild-prett, Feder- hat keine verhothemZelt. -?6.

N?ild, Tannen», wird nach 6 Jahn» erstgeschossen.
zc>6. ' , *

Will -Brief, was dafür zu erlegenist. «).
rvismar., poel - und!^!eu »Clostersche Qnote

zu Rei6)S'Gtcucr, kommt Ritter- und Landschaft
nicht zur Last.

Zvitthum und Wittwen« Recht der Adelichen. (-s).

N)ittwen, in wie ferne in ihre» Sachen die Appella¬
tion Statt hat. Z85.

den der Handwerker und Künstler wird in der HuM
tal-Steuer ein Geselle nachgelassen. (71).

Lvolle, deren Versteurnng. (66).
deren Verfahrung. (66).
deren Ankauf von auswärtigen Kaufleuten. (67).
damit ist die Ritterschaft zollfrey. 236.
dcrcn Commercium ist frey. 2s2.

NZürste undEptt derPrediger und Kirchen-Vedienten.

Z.

Zehnte vvn Geldern, so aus den Lehn-Gütern aus«

serhalb Landes gehen, stehet zur rechtlichenE»t«

^ scheidun.,. ?48-
vbn Allnciisl-Gütern hat weiter Statt. 149.
giebt die Ritterschaft nicht, wenn sie nicht außer»

halb Lances ziehet. 350. jfi.
von wüstenund gelegtenHüft» 50s.

Zcttuln, Steuer.. S. Steuer -Zettusn.

Ziegel Brenner auf dem'Lande, dessen jährliche
Coiitribuuoii. 44,

Ziegen, was davon an äccife zu bezahlenist. 47.
Ziegler kann auf dem Lande gehalten werden. ^9.

.n;. .• Zim»
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Zimmerleute, können beybauten ans den, Lande
beliebigstgenommenwerden. 27z.

anf demLande,könnenneueGcbäudemachen. 26s.
Zimmermann kann auf demLandegehalten werden.

-5?-
er solles aber miteinemAmt in Städten halten. 260.
der auf dem LandesollkeineArbeit aus den Städ,

ten übernehmen. -6-.

Zinse, die um gewisseeingethaneHufen oder Aecker.
zzs. (-8). 1

Zoll-Bediente, deren Mißbrauche sind abzuschaffen.
286. 287. 290. (t?).

Zoll-Zreyheit, von den im Lande beym Umzug blei«
bendenSchafen. -85.

wenn Adelichefclche cxercircn wollen, was ihnen
oblieget. 2x7.

der Stadt Lübeck. 175. (6y).
bcp deren hergebrachtensollein jeder unbeeintrach,.

tiget verbleiben. 3*0.
dcr von Adel und ihrer Pachter- -86.

Zoll-Register undRsile»/ die alten sollennachgese¬
hen werden. 289.

sollen gedrucktund in Zoll-Statten angeschlagen
werden. 389,

Zoll -Stätte, die im Landebefindlichensollenbenennet
werden. 189.

Zoll-Stangen sollenauf adelichcnGütern, wo sie
nichtgewesen, nichtgesetzetwerden.

Zoll.Straßen, deren Verbesserung. ??l.
Zoll-Verlegung, wie es damit ju halten. ,84.
Zölle, sollen nicht »erhöhet werden. -8c-. (17).

neue sollen nicht angeleget werden. -82.
welchederselbenunstatthaft und abzustellensind. -85.

Zünf-
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Zünfte in Städten, die ihnen gemachtenVorschriften.
'

'>74.
nirliren sich in Streitigkeiten zwischenBauherr»

und Handwerkernnicht. 271.

Zunftpflicktig sind.Handwerkerauf demLande. ,60.
Zusammenkünfte der Ritter-und Landschaft, wie

weit sieerlaubt. 20z.

Zweifel und Mißverstand, so ans dem Landes»

Vergleich entstehet, wie demselbenabzuhelfen ist.
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Städtische Steuer, von den im Stcner.
nichteiithMenenSachensollkeineSteuer
dertwerden, s?.

wiedarausdieBau-Hülfenzubezahlensind
6l, ^

wasdarausjedeStadt für ihreCammereyzi
benhat. 64.

wasdarausdenSchützen-Königenzuentrich
6s.

wirdvonarmenPersonenvomeingebrachten
nichtentrichtet.(59).

wird von demmit derPostankommenden
nichtentrichtet-(i9)-

wirdvonHandwerkernundTagelöhnernqu
ter entrichtet. (71).

vonwasfürSachenkeineSteuererlegtwird.
StädtischeSteuer-Bediente, ihnen|tndAc

tien verbokhen. 61.

sindin Steuer-Sachen5orun,orä>n»rium.
Städtistde Steuer-Bezahlung geschiehetin

. Münze. 48.
Städtisches Steuer -Ccllegium, davon blei

recurfusbeyCüiitraveimoiis-Aällen. s7
Städtische Steuer -"d'efraudation,derenUnti

und Bestrafung. '56.
Städtische Steuer- Einnehmer, werdazui

«ea Städte» zunehmen. 51.
nehmenvhncLöiiü-nsderMpextorennichtsvv
derenPflichtenundBefugnisse.50^.

Städtische Steuer-Freiheit habenAdcliche
verliehrenAdelichedurchden Mißbrauch,
habenunbewohnteHäuser, (sü).
hat alles, wasvomLandezumVerkaufinZ

gebrachtwird.' (66).
l 2 i
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